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189. Sitzung 

Bonn, den 29. November 1979 

Beginn: 13.00 Uhr 

Vizepräsident Leber: Meine Damen und Herren, 
die Sitzung ist eröffnet. 

Vor Eintritt in die Tagesordnung möchte ich mit-
teilen: Nach einer interfraktionellen Vereinbarung 
soll Punkt 28 der Tagesordnung abgesetzt werden. 
Ist das Haus damit einverstanden? — Ich sehe kei-
nen Widerspruch; dann ist so beschlossen. 

Wir führen Punkt 1 der Tagesordnung fort: 

Fragestunde 
— Drucksache 8/3421 — 

Wir sind bei den Fragen aus dem Geschäftsbe-
reich des Bundesministers für Raumordnung, Bau-
wesen und Städtebau. Anwesend ist der Herr Parla-
mentarische Staatssekretär. 

Ich rufe die Frage 103 des Abgeordneten Schartz 
auf: 

Welche Möglichkeiten hat nach Auffassung der Bundesregierung die 
deutsche Bevölkerung im Obermoselraum, ihre Interessen an der Ein-
haltung angemessener Sicherheitsbestimmungen und der Verhinde-
rung einer unzulässigen Aufheizung der Mosel vor und bei dem Bau 
eines Kernkraftwerkes in Cattenom zu wahren, und mit welcher Unter-
stützung durch die Bundesregierung kann sie rechnen? 

Zur Beantwortung, bitte, Herr Parlamentarischer 
Staatssekretär. 

Dr. Sperling, Parl. Staatssekretär beim Bundesmi-
nister für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau: 
Herr Kollege Schartz, die Fragen der Reaktorsi-
cherheit, des Strahlenschutzes und der Umweltbe-
lastungen des Kernkraftwerkes Cattenom werden 
in der deutsch-französischen Kommission für Fra-
gen der Sicherheit kerntechnischer Einrichtungen 
behandelt. Probleme, die im Zusammenhang mit der 
Belastung der Mosel stehen, werden in der interna-
tionalen Kommission zum Schutz der Mosel vor 
Verunreinigung beraten. Der bereits erstellte Ent-
wurf eines internationalen Wärmelastplanes für die 
Mosel wird auf Grund der französischen Entschei-
dung zur nun beabsichtigten Erweiterung des Kern-
kraftwerkes Cattenom überprüft. 

Sinn der Kommision ist es, darauf hinzuwirken, 
daß bei der Errichtung des Kernkraftwerkes Catte-
nom die deutschen Interessen berücksichtigt und 
nachteilige Auswirkungen, insbesondere für die 
Grenzbevölkerung, vermieden werden. 

Vizepräsident Leber: Eine Zusatzfrage, Herr Ab-
geordneter Schartz. 

Schartz (Trier) (CDU/CSU): Herr Staatssekretär, 
da die französische Regierung die deutsche Bundes-
regierung überhaupt nicht darüber informiert hat, 
daß sie die Anlage von zwei auf vier Kernkraft-
werksblöcke ausweiten will, kann man doch wohl 
davon ausgehen, daß die deutschen Interessen bis-
her nicht entscheidend berücksichtigt worden sind. 
Welche Möglichkeiten — das ist ja der Kern meiner 
Frage — zeigen Sie den betroffenen Bevölkerungs-
kreisen in der Bundesrepublik Deutschland auf? Ha-
ben Sie mit der französischen Regierung darüber ge-
sprochen, ob Regreßansprüche deutscher Bürger ge-
gen die französische Regierung eingeklagt werden 
können? 

Dr. Sperling, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege 
Schartz, darüber ist bisher nicht gesprochen worden. 
Wie ich einem mir heute zugeleiteten Schreiben 
vom 26. November dieses Jahres an den Minister-
präsidenten des Saarlandes entnehme, ist die fran-
zösische Regierung allerdings bereit, mit der deut-
schen Seite — und dies heißt wiederum: in der Kom-
mission, über die wir gestern bei Abbruch der Frage-
stunde gesprochen haben — über die Fragen zu re-
den, wie es beabsichtigt war. Ich hatte Ihnen gestern 
gesagt, daß der ins Auge gefaßte Termin auf franzö-
sischen Wunsch verschoben wurde. Aber es ist 
deutlich, daß die französische Regierung — sei es zu 
Ende dieses Jahres, sei es zu Anfang nächsten Jah-
res — gesprächsbereit ist. 

Vizepräsident Leber: Noch eine Zusatzfrage, Herr 
Abgeordneter Schartz. 

Schartz (Trier) (CDU/CSU): Herr Staatssekretär, 
Sie heben auf die gestrigen Fragen ab. Darf ich Sie 
fragen, ob denn nicht die Möglichkeit besteht — Sie 
sind dieser Frage gestern ausgewichen —, daß die 
deutsche Bundesregierung einen offiziellen Protest 
gegen die Erweiterung der Anlage in Cattenom auf 
vier Kernkraftwerksblöcke einlegt? 

Dr. Sperling, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege 
Schartz, sicher besteht diese Möglichkeit. Nur, wir 
sollten doch wohl das tun, was im Interesse der Be-
völkerung am wirksamsten ist. Deswegen gehören 
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Parl. Staatssekretär Dr. Sperling 
die Verfahrensschritte, mit denen wir in der Tat die 
Interessen der deutschen Bevölkerung im Grenz-
raum wahrnehmen, sehr sorgfältig abgesprochen 
auch mit der luxemburgischen Regierung, die dort 
ebenfalls ein Kernkraftwerk errichten möchte, und 
sicher ebenso mit den beiden betroffenen Landes-
regierungen. 

Vizepräsident Leber: Eine weitere Zusatzfrage, 
Herr Abgeordneter Hoffmann (Saarbrücken). 

Hoffmann (Saarbrücken) (SPD): Herr Staatssekre-
tär, ist es nicht so, daß von Anfang an klar war, daß es 
vier Kraftwerksblöcke sein würden, daß also die jet-
zigen Informationen nur auf eine andere Auslegung 
dieser Kernkraftwerksblöcke zurückzuführen sind, 
und ist nicht all das, was an Umweltbeeinträchtigun-
gen im Zusammenhang mit diesen vorher vorgese-
henen Kraftwerksblöcken einzukalkulieren war, 
den Ländern Saarland und Rheinland-Pfalz sowie 
der Bundesregierung gleichermaßen bekannt gewe-
sen? 

Dr. Sperling, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege 
Hoffmann, es war von Anfang an klar, daß die fran-
zösische Regierung die Absicht hatte, vier Kraft-
werksblöcke zu errichten, aber sie selber, die franzö-
sische Regierung, hat getrennt zwischen zwei Kraft-
werkblöcken à 1300 MW, für die sie ein schnelles 
Errichtungsprogramm hatte, und den beiden wei-
teren, noch nicht fest beabsichtigten Blöcken mit je-
weils 900 MW, über die noch weitere Gespräche ge-
führt werden sollten. 

Inzwischen hat sich die Lage dahin gehend verän-
dert, daß vier Blöcke fest beabsichtigt sind und daß 
die beiden Blöcke von 900 MW auf 1300 MW ausge-
weitet worden sind. 

Die daraus entstehenden Probleme können nur in 
einem Konsultationsverfahren der Regierungen er-
örtert werden. Es gibt — dies mag man bedauern — 
kein institutionell mit Verpflichtungscharakter aus-
gestattetes Gremium, in dem dies . sozusagen 
zwangsläufig zur Sprache käme. Mit Frankreich ha-
ben wir in solchen Raumordnungs- und Standortfra-
gen nicht eine gemeinsame Kommission, wie sie 
etwa mit den Niederlanden, Belgien, der Schweiz 
und Osterreich besteht. 

Die Regierungen der beiden Bundesländer sind 
an den Gesprächen, die die Bundesregierung mit der 
französischen Regierung und in einem zweiten 
Gang dann auch mit der luxemburgischen Regie-
rung geführt hat, voll beteiligt gewesen und haben 
die Möglichkeit gehabt, in diesen Gesprächen die 
Standpunkte der Landesregierungen und die Inter-
essen der Bevölkerung vorzutragen. 

Vizepräsident Leber: Zu Frage 103 eine weitere 
Zusatzfrage, Herr Abgeordneter Müller (Wadern). 

Müller (Wadern) (CDU/CSU): Herr Staatssekretär, 
hat die Bundesregierung Vorstellungen davon, wie 
sie der deutschen Bevölkerung gerade im Obermo-
selraum dabei behilflich sein könnte, bei eventuell 
auftretenden Schäden — auch bei Spätschäden — 

Schadenersatzansprüche anzumelden und durchzu-
setzen? 

Dr. Sperling, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege, 
bisher gibt es feste Vorstellungen dieser A rt  nicht. 
Ich bin mir auch noch nicht ganz klar darüber, ob ir-
gendeine Landesregierung, die sich grundsätzlich 
für die Errichtung von Kernkraftwerken in ihrem 
Bereich einsetzt, hinsichtlich deutscher Kraftwerke 
entsprechende Vorstellungen entwickelt hat. 

Vizepräsident Leber: Frage 103 ist erledigt. Ich 
rufe Frage 104 des Abgeordneten Müller (Wadern) 
auf: 

Kann die Bundesregierung die Meldungen in der Presse (z. B. „Saar-
brücker Zeitung" vom 15, November 1979 und "Welt" vom 16. November 
1979) bestätigen, daß entgegen einer in der deutsch-französischen 
Arbeitsgruppe ,Standortfragen" gegebenen Auskunft in Cattenom an-
statt zwei 1 300-Megawatt-Blöcken auf Grund einer Entscheidung des 
französischen Ministerrates nunmehr vier Blöcke gebaut werden sol-
len? 

Zur Beantwortung, Herr Parlamentarischer 
Staatssekretär. 

Dr. Sperling, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege, 
wir befinden uns damit im selben Themenbereich 
wie soeben: Das französische Industrieministerium 
hat bereits durch Dekret vom 11. Oktober 1978 die 
Eignung des Standortes Cattenom für ein Kern-
kraftwerk mit vier Blöcken und einer Gesamtlei-
stung von 4 400 MW festgestellt, und zwar, wie ich 
eben auch schon sagte, für zwei Blöcke mit je 1 300 
MW und zwei Blöcke mit je 900 MW. 

In der Sitzung der deutsch-französischen Arbeits-
gruppe für Standortfragen von Kernkraftwerken, die 
unter Beteiligung der Länder Rheinland-Pfalz und 
Saarland sowie des Großherzogtums Luxemburg am 
19. Juni 1979 in Paris tagte, wurde erklärt, das De-
kret vom 11. Oktober 1978 beinhalte noch keine Ge-
nehmigung der Erweiterung, des Baus oder des Be-
triebs des Kernkraftwerks Cattenom; eine Entschei

-

dung über den Bau von mehr als zwei Blöcken in 
Cattenom sei noch nicht getroffen. 

Am 6. Juli 1979 wurde die baurechtliche Geneh-
migung, die den Beginn der Arbeiten gestattet, für 
die ersten beiden Blöcke von je 1 300 MW durch den 
Präfekten des Départements Moselle erteilt. 

(Daweke [CDU/CSU]: Mosel!) 

Nunmehr hat die französische Regierung ihren Be-
schluß bekanntgegeben, daß eine Erweiterung des 
Kernkraftwerks Cattenom um die Blöcke 3 und 4 
mit je 1 300 MW Leistung erfolgen soll und daß jetzt' 
die dafür notwendigen Verfahren eingeleitet wer-
den. 

Vizepräsident Leber: Eine Zusatzfrage, Herr Ab-
geordneter Müller. 

Müller (Wadern) (CDU/CSU): Herr Staatssekretär, 
darf ich Sie angesichts der Antwort, die Sie gestern 
meinem Kollegen Schartz auf seine Zusatzfrage ge-
geben haben, der Bundesrepublik bzw. der Bundes-
regierung stehe weder ein Einspruchsrecht zu noch 
sei das Einvernehmen mit der Bundesregierung 
beim Bau des Kernkraftwerks gefragt, fragen, wel-
che Möglichkeiten nach Ihrer Meinung die saarlän-
dische Landesregierung hat, auf die Entscheidung 
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Müller (Wadern) 
französischer Dienststellen, insbesondere Regie-
rungsdienststellen einzuwirken? 

Dr. Sperling, Parl. Staatssekretär: Dieselben wie 
die Bundesregierung, Herr Kollege: die einer guten 
und überzeugenden Argumentation im Interesse 
der Bevölkerung. 

Vizepräsident Leber: Eine weitere Zusatzfrage, 
Herr Abgeordneter Müller. 

Mü ller (Wadern) (CDU/CSU): Herr Staatssekretär, 
wie beurteilt die Bundesregierung den Stand der Be-
mühungen sowohl der EG-Kommission einerseits 
als auch des Europäischen Parlaments andererseits, 
eine Harmonisierung der Standortbedingungen für 
Kraftwerke oder für sonstige umweltbelastende An-
lagen in Grenzbereichen herbeizuführen? 

Dr. Sperling, Parl. Staatssekretär: Wir betrachten 
diese Bemühungen als notwendig, Herr Kollege. 

Vizepräsident Leber: Eine weitere Zusatzfrage, 
Herr Abgeordneter Hoffmann. 

Hoffmann (Saarbrücken) (SPD): Herr Staatssekre-
tär, da Sie gesagt haben, daß die betroffenen Landes-
regierungen in diesem Verfahren informativ ge-
nauso ausgestattet gewesen sind wie die Bundesre-
gierung, möchte ich Sie fragen, ob in der Argumen-
tation in diesem Kreise eine unterschiedliche Be-
wertung des gesamten Komplexes „Ausbau nu-
klearer Industrie" zwischen den drei Beteiligten auf 
deutscher Seite, Bundesregierung, Landesregierung 
Rheinland-Pfalz und Landesregierung Saar, erkenn-
bar geworden ist? 

Dr. Sperling, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege 
Hoffmann, die Ausführungen der Landesvertreter 
haben sich den Argumenten des Vertreters der Bun-
desregierung in diesen Gesprächen voll angeschlos-
sen. Dies darf wohl ohne Verletzung von Vertrau-
lichkeit gesagt werden. 

Vizepräsident Leber: Werden keine weiteren Zu-
satzfragen gewünscht? — Ich rufe die Frage 105 des 
Herrn Abgeordneten Müller (Wadern) auf: 

Was hat die Bundesregierung angesichts der Erklärung des französi-
schen Betreibers EDF zum Bau des Kernkraftwerkes Cattenom (Antrag 
auf „déclaration d'utilité publique"), in der u. a. die Standortentscheidung 
für Cattenom damit begründet wird, eventuelle Umweltbelastungen 
würden die Stadt Thionville (Diedenhofen) nicht treffen, unternommen, 
damit eventuelle Umweltbelastungen oder Störfallauswirkungen nicht 

- die deutsche Bevölkerung treffen, und mit welchen Ergebnissen? 

Zur Beantwortung der Herr Parlamentarische 
Staatssekretär. 

Dr. Sperling, Parl. Staatssekretär: In den Sitzungen 
der  deutsch-französischen Arbeitsgruppe über 
Standortfragen von Kernkraftwerken ist verein-
bart worden, daß sämtliche Fragen, die im Zusam-
menhang mit dem Kernkraftwerk Cattenom auftre-
ten können und die das Staatsgebiet der Bundesre-
publik Deutschland und des Großherzogtums Lu-
xemburg betreffen, in weiteren Gesprächen behan-
delt werden. Es bestand insbesondere Einverneh-
men darüber, daß Sicherheitspläne zum Schutz der 
Bevölkerung gemeinsam zwischen Luxemburg, der 

Bundesrepublik Deutschland und Frankreich erar-
beitet werden. 

Wie ich bereits auf die Fragen des Herrn Abge-
ordneten Schartz ausgeführt habe, hat die Bundesre-
gierung nach Bekanntwerden der Erklärung über 
die geplante Erweiterung des Kernkraftwerks Cat-
tenom sofort Schritte unternommen, um sobald als 
möglich die Arbeitsgruppe einzuberufen. Ich habe 
vorhin gesagt, daß uns aus einem Schreiben an den 
saarländischen Ministerpräsidenten bekanntgewor-
den ist, daß die französische Regierung zu Ende die-
ses Jahres oder Anfang nächsten Jahres zu Gesprä-
chen bereit ist, daß dies also eine Terminfrage ist, 
nicht eine Grundsatzfrage. 

Deswegen kann man sagen: Die mit Cattenom zu-
sammenhängenden Fragen werden in diesen Ge-
sprächen wie auch in den weiteren Kommissionen, 
von denen ich vorher gesprochen habe, behandelt 
werden. Mit den Problemen der Reaktorsicherheit, 
des Strahlenschutzes und der Umweltbelastungen 
befaßt sich also die deutsch-französische Kommis-
sion für Fragen der Sicherheit kerntechnischer Ein-
richtungen. Hier liegen noch keine Ergebnisse vor. 
Die Probleme im Zusammenhang mit der Belastung 
der Mosel werden, wie ich schon ausgeführt habe, in 
der internationalen Kommission zum Schutz der 
Mosel beraten. 

Das wäre es; alles andere wäre Wiederholung. 

Vizepräsident Leber: Eine weitere Zusatzfrage, 
Herr Abgeordneter Müller. 

Müller (Wadern) (CDU/CSU): Herr Staatssekretär, 
ist der Bundesregierung bekannt, daß die deutsche 
Bevölkerung vor den französischen Gerichten nicht 
die gleichen Rechte hat wie etwa französische Bür-
ger, und wie könnte die Bundesregierung demnach 
der Bevölkerung helfen, ihre Ansprüche im Bedarfs-
falle juristisch geltend zu machen? 

Dr. Sperling, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege, 
ich kann Ihnen diese Frage nicht präzise beantwor -
ten. Wir werden zu prüfen haben, inwieweit hier et-
was möglich ist, was den deutschen Bürgern im Rah-
men der Einigung Europas vielleicht eine bessere 
Stellung im streitigen Verfahren vor Gerichten ver-
schaffen kann. Ich glaube aber, es hat nichtviel Sinn, 
Dinge in. der Fragestunde zu beraten, die ja wohl in 
die Souveränitätsrechte eines anderen Staates hin-
eingehen. Deswegen kann man in dieser Frage-
stunde wohl auch kaum Details solcher Überlegun-
gen behandeln. 

Vizepräsident Leber: Eine zweite Zusatzfrage, 
Herr Kollege Müller. 

Müller (Wadern) (CDU/CSU): Herr Staatssekretär, 
sind Sie bereit, dem Herrn Bundeskanzler zu emp-
fehlen, dem Beispiel des Luxemburger Regierungs-
chefs Pierre Werner zu folgen, der zugesagt hat, den 
Gesamtkomplex des Kraftwerks Cattenom mit dem 
französischen Staatschef Giscard d'Estaing zu be-
sprechen? Könnte nicht durch ein solches Gespräch 
angesichts des guten Verhältnisses, das beide ja ha- 
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Müller (Wadern) 
ben sollen, eine kleinere Dimensionierung der ge-
samten Anlage erreicht werden? 

Dr. Sperling, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege, 
Sie haben dankenswerterweise auf das hervorra-
gende Verhältnis zwischen dem Bundeskanzler und 
dem französischen Staatspräsidenten hingewiesen. 
So wie unser Bundeskanzler gebaut ist, braucht er 
keinen zusätzlichen Hinweis, um sich auch im Ge-
spräch mit dem französischen Staatspräsidenten mit 
den Fragen zu befassen, die die Bevölkerung in je-
nem Bereich berühren, aus dem Sie kommen. 

(Beifall bei der SPD) 

Vizepräsident Leber: Eine weitere Zusatzfrage, 
Herr Abgeordneter Hoffmann. 

Hoffmann (Saarbrücken) (SPD): Herr Staatssekre-
tär, Sie haben angekündigt, auf der Grundlage die-
ses größeren Ausbaus des Kernkraftwerks Catte-
nom neue Untersuchungen darüber anzustellen, 
welche Umweltauswirkungen zu erwarten sind. Darf 
ich daraus schließen, daß Ihnen und den beiden Lan-
desregierungen die Umweltbelastungen nach dem 
alten vorgesehenen Stand bekannt sind, und gibt es 
dazu eine dezidierte Stellungnahme der Bewer-
tung? 

Dr. Sperling, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege 
Hoffmann, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, 
haben Sie zu einem Teil dieser Fragen in früheren 
Fragestunden schriftliche Fragen gestellt und auch 
Antworten bekommen. Daher wissen Sie, daß ein 
anderes Ressort federführend ist. Sie können sicher 
sein, daß sich die Bundesregierung in den verschie-
denen Ressorts, die auf Grund der Sachlage mit Cat-
tenom befaßt sind, sehr nachdrücklich darum küm-
mern wird, daß nach Möglichkeit alle jene Bestim-
mungen, die wir im Interesse der deutschen Bevöl-
kerung im eigenen Land einhalten wollen, auch ein-
gehalten werden, wenn jenseits unserer Grenzen 
Kernkraftwerke gebaut werden. 

Vizepräsident Leber: Eine weitere Zusatzfrage, 
Herr Abgeordneter Schartz. 

Schartz (Trier) (CDU/CSU): Es ist für mich sehr in-
teressant, daß der Bau des Bundeskanzlers — um 
nicht zu sagen: die Konstruktion des Bundeskanz-
lers — mit dem Bau des Kernkraftwerkes Cattenom 
in Zusammenhang gebracht wird. Aber besteht 
nicht trotz des  von Ihnen zitierten guten Verhältnis-
ses die Gefahr, Herr Staatssekretär, daß ähnlich wie 
bei der Entscheidung über den Bau von vier Kern-
kraftwerksblöcken, über den die Bundesregierung 
nach Ihrer Aussage nicht informiert war, jetzt auch 
die Fragen der Sicherheitsbestimmungen und der 
Belastung der Mosel von der französischen Regie-
rung so vorentschieden werden, daß wir das im 
nachhinein nur noch zur Kenntnis nehmen kön-
nen? 

Dr. Sperling, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege 
Schartz, solche Gefahren bestehen selbstverständ-
lich, wenn unter souveränen Staaten das Befassen 
mit Fragen, die Dinge jenseits der Grenze betreffen, 
als eine unzulässige Einmischung in die Angelegen

-

heiten des anderen Staates verstanden wird. Viel-
leicht darf ich nur ganz bescheiden darauf hinwei-
sen, wie ungemein empfindlich — zu Recht — in ei-
nem föderalistischen Staat wie dem unseren unsere 
Ministerpräsidenten sind, wenn sich der Bund in 
fürsorglicher und zurückhaltender Weise um Fra-
gen bemüht und kümmert, die vornehmlich die Län-
der angehen. Sie dürfen nicht erwarten, daß die fran-
zösische Regierung in solchen Punkten freudiger ist 
als etwa die Ministerpräsidenten, wenn sich die 
Bundesregierung um Dinge kümmert, für die sie auf 
Grund der Rechtslage keine unmittelbare Zustän-
digkeit hat. 

Vizepräsident Leber: Herr Kollege Schartz, Sie ha-
ben Ihrer Frage eine Anmerkung vorausgeschickt, 
die keine Frage war. Ich habe die Absicht, in dieser 
Fragestunde sehr darauf zu achten, daß keine Be-
wertungen vorgenommen werden. Auch wenn ich 
nicht rügen will, daß Ihre Frage, die sich mit der phy-
sischen Konstellation des Herrn Bundeskanzlers be-
faßt, eine politische Bewertung darstellt, möchte ich 
das doch anmerken. 

(Heiterkeit — Zurufe von der CDU/CSU) 

Eine weitere Zusatzfrage, Herr Kollege Cronen-
berg. 

Cronenberg (FDP): Herr Staatssekretär, könnten 
Sie die Fragen der Kollegen Schartz und Müller 
(Wadern) in dieser Angelegenheit auch als Muster-
beispiel des gestern karikierten Sankt-Florians-
Prinzips werten? 

Dr. Sperling, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege 
Cronenberg, der Herr Präsident hat soeben gesagt, 
er wolle in der Fragestunde keine Wertungen zulas-
sen. Ich meine, deswegen haben Sie sehr hypothe-
tisch gefragt, was ich könnte, und nicht, ob ich das 
tue. Herr Kollege, ich sehe mich in der Lage, das zu 
können, was Sie gefragt haben. 

(Heiterkeit — Beifall bei der SPD) 

Vizepräsident Leber: Keine weitere Zusatzfrage. 

Hinsichtlich der Fragen 106 und 107 bittet der 
Fragesteller, Herr Abgeordneter Dr. Jahn (Münster), 
um schriftliche Beantwortung. Die Antworten wer-
den als Anlage abgedruckt. 

Damit sind die Fragen aus dem Geschäftsbereich 
des Bundesministers für Raumordnung, Bauwesen 
und Städtebau beantwortet. Ich danke Ihnen, Herr 
Parlamentarischer Staatssekretär. 

Wir kommen zum Geschäftsbereich des Bundes-
ministers für Bildung und Wissenschaft. Ich begrüße 
den Herrn Staatssekretär Engholm. 

Ich rufe die Frage 117 des Herrn Abgeordneten 
Pfeffermann auf. Der Fragesteller ist nicht im Saal. 
Die Frage wird schriftlich beantwortet. Die Antwort 
wird als Anlage abgedruckt. 

Ich rufe die Frage 118 des Herrn Abgeordneten 
Daweke auf: 

Inwieweit stimmen die im 3. Bericht nach § 35 BAföG (Bundestags-
drucksache 8/2269) von der Bundesregierung erstellten Prognosen über 
die voraussichtliche Entwicklung der Lebenshaltungskosten als Grund-
lage für die Berechnung der Elternfreibeträge im BAföG mit der tatsäch- 
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Vizepräsident Leber 
lichen Preisentwicklung bis heute und der geschätzten Entwicklung für 
1980 überein? 

Bitte, Herr Staatssekretär. 

Engholm, Parl. Staatssekretär beim Bundesmini-
ster für Bildung und Wissenschaft: Herr Kollege Da-
weke, ausweislich des 3. Berichts nach § 35 BAföG 
ist für die Anpassung der Freibeträge vom Eltern-
einkommen an die Veränderung der Lebenshal-
tungskosten die Entwicklung des Indexes für den 
Vier-Personen-Arbeitnehmerhaushalt mit mittle-
rem Einkommen maßgeblich. 

Bei der Vorlage des Berichts im Herbst 1978 
wurde ein Indexanstieg vom September 1977, dem 
Zeitpunkt der letzten Anpassung, bis Herbst 1979, 
dem Zeitpunkt des Wirksamwerdens des Ände-
rungsgesetzes, um 5,2 v. H. angenommen; die Frei-
beträge wurden beispielsweise wie folgt angeho-
ben: der Freibetrag für Kinder über 15 um 5,4 v. H., 
der Freibetrag für das Elternpaar selbst um 7,9 v. H., 
der Freibetrag für den alleinstehenden Elternteil 
um 9,2 v. H., der Freibetrag für Kinder in förderungs-
fähiger Ausbildung um 14,3 v. H. 

Tatsächlich ist der Index um 7,1 v. H. angestiegen. 
Hierbei ist aber zu berücksichtigen, daß nach dem 
Jahresgutachten des Sachverständigenrates zur Be-
gutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwick-
lung vom November 1979 „allein die Preissteigerun-
gen bei Mineralölerzeugnissen innerhalb der letz-
ten Monate die Lebenshaltung der privaten Haus-
halte im Durchschnitt direkt um 1 ½ % verteuert ha-
ben". 

Um die Förderungsleistungen zu verstetigen, ist 
im 6. Änderungsgesetz zum BAföG allerdings 
erstmals eine Zwischenanpassung schon für das 
nächste Jahr, also den Herbst 1980, vorgenommen 
worden. Um den angestrebten Effekt zu erzielen, 
wurde — trotz der mit einer so langfristigen Pro-
gnose verbundenen Unsicherheit — einvernehm-
lich eine Anhebung der Freibeträge vom Elternein-
kommen um durchschnittlich 3 v. H., einzelner Frei-
beträge darüber hinaus, z. B. der Freibeträge für das 
Elternpaar, um 4,1 v. H., für erforderlich gehalten. 

Vizepräsident Leber: Eine Zusatzfrage, Herr Ab-
geordneter Daweke. 

Daweke (CDU/CSU): Herr Staatssekretär, wie 
hoch ist, wenn Sie die Projektion für das Jahr 1980 
berücksichtigen und die beschlossenen Erhöhungen 
einbeziehen, zwischen 1979 und 1980 die Differenz 
insgesamt zwischen der tatsächlichen Entwicklung 
und dem, was wir durch die Erhöhung der Elternbe-
träge auffangen? 

Engholm, Parl. Staatssekretär: Bisher, Herr Kolle-
ge, liegt uns nur die Entwicklung der letzten zwei 
Jahre vor. Heute darüber zu spekulieren, wie die 
Preisentwicklung im Jahr 1980 aussehen wird, 
würde ich persönlich nicht wagen. Sie kennen die 
Unsicherheiten wissenschaftlicher Prognosen für 
1980. Man kann für die abgelaufene Periode sagen, 
daß die Erhöhung der Freibeträge durch die Bank, 
vielleicht mit einer oder zwei Ausnahmen, die Erhö

-

hung der Lebenshaltungskosten aufgefangen hat, 
was ich insgesamt für eine gute Sache halte. 

Ich muß vielleicht ergänzend darauf hinweisen, 
daß für die meisten auswärts untergebrachten Stu-
denten auch das Gesetz über die Gewährung eines 
einmaligen Zuschusses zu den Heizölkosten, das der 
Bundestag vor kurzem verabschiedet hat, in An-
spruch genommen werden kann, so daß unter Be-
rücksichtigung dieser zusätzlichen Leistung für die 
auswärts wohnenden Studenten vermutlich die mei-
sten Studierenden „relativ gut" in den letzten Jahren 
über den Winter gekommen sind. 

Vizepräsident Leber: Eine weitere Zusatzfrage, 
Herr Abgeordneter Daweke. 

Daweke (CDU/CSU): Herr Staatssekretär, Sie ha-
ben soeben auf die Entwicklung der Ölpreise als Ur-
sache für die Preissteigerungen hingewiesen. Glau-
ben Sie nicht, daß es für die Betroffenen eigentlich 
relativ uninteressant ist, wo die Ursachen für die 
Preissteigerungen liegen, sondern daß sie insgesamt 
spüren, daß sie von den Preissteigerungen betroffen 
werden, und eigentlich eine Antwort auf diese Ent-
wicklung erwarten? 

Engholm, Parl. Staatssekretär: Ich stimme Ihnen 
voll zu und habe deswegen eigentlich, wohl wissend, 
wie Ihre nächste Zusatzfrage aussieht, vorwegge-
schickt, daß wir deshalb ein Heizölkostenzuschuß-
gesetz gemacht haben, das die meisten der Studie-
renden betreffen wird, d. h. ihnen diese zum Teil 
sehr drastischen Kostensteigerungen aufzufangen 
erleichtern wird. Ich muß noch einmal sagen: Wie 
die Situation im nächsten Jahr im Detail bei den 
Preissteigerungen aussehen wird, vermag derzeit, 
zumal bei den anstehenden weltwirtschaftlichen 
Unruhen, niemand zu sagen. Ich glaube, eine gute 
Grundlage wird die Zwischenanpassung im Jahr 
1980 sein. 

Vizepiäsident Leber: Wird keine weitere Zusatz-
frage gewünscht? 

Ich rufe die Frage 119 des Herrn Abgeordneten 
Daweke auf: 

Hält die Bundesregierung angesichts der schon in 1979 festzustellen-
den und von ihr nicht erwarteten Preissteigerung die während der Bera-
tung der 6. Novelle von der CDU/CSU-Fraktion erhobene Forderung 
nach höheren Freibeträgen nunmehr für gerechtfertigt, und wie beab-
sichtigt sie, der Entwicklung der Preissteigerungsrate im BAföG Rech-
nung zu tragen? 

Bitte, Herr Staatssekretär. 

Engholm, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege Da-
weke, Methode und Verfahren der Anpassung der 
Freibeträge, auch der vom Einkommen der Eltern, 
ist in § 35 BAföG geregelt. Demnach sind diese Be-
träge alle zwei Jahre zu überprüfen, an den eingetre-
tenen Veränderungen u. a. der Lebenshaltungsko-
sten zu messen und gegebenenfalls anzupassen. Die 
Bundesregierung wird und muß selbstverständlich 
nach dieser gesetzlichen Vorschrift verfahren. 

Unabhängig davon beobachtet sie die Entwick-
lung der Lebenshaltungskosten sorgfältig. Soweit 
ihr dies zur Vermeidung unbilliger Härten erforder- 
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lich erscheint, wird sie notwendige Konsequenzen 
diskutieren und vornehmen. 

Vizepräsident Leber: Eine Zusatzfrage, Herr Ab-
geordneter Daweke. 

Daweke (CDU/CSU): Herr Staatssekretär, nach-
dem Sie in der ersten Antwort zugegeben haben, 
daß die Entwicklung doch anders verlaufen ist, als 
Sie sie selbst projiziert hatten, darf ich fragen, ob Sie 
unter diesen Gesichtspunkten für das Jahr 1980 
Überlegungen anstellen, diese Preissteigerungs-
raten aufzufangen. 

Engholm, Parl. Staatssekretär: Ich habe — und ich 
kann dies nur wiederholen — darauf hingewiesen, 
daß wir als sozusagen der Lobbyist der Geförderten 
— das ist der Bundesminster für Bildung und Wis-
senschaft — die Entwicklung sehr sorgfältig beob-
achten und sozusagen Gewehr bei Fuß stehen, um 
notwendige Maßnahmen vorzuschlagen. Auf die 
parlamentarisch und zwischen Bundestag und Bun-
desrat und Ländern vorhandenen Schwierigkeiten 
bei möglichen Konsequenzen muß ich Sie als Mit-
glied des Bildungsausschusses nicht hinweisen. 

Vizepräsident Leber: Eine zweite Zusatzfrage, 
Herr Abgeordneter. 

Daweke (CDU/CSU): Darf ich Sie dann als Mitlob-
byist für die Belange der Betroffenen fragen, ob die 
Bundesregierung ähnlich wie die im Bundestag ver-
tretenen Parteien in der Diskussion um die Fami-
lienprogramme des nächsten Jahres beabsichtigt, 
auch in diesem Bereich aktiv zu werden. Oder be-
schränkt sich das auf die Frage der Kinderfreibeträ-
ge, Zuschüsse und ähnliches? 

Engholm, Parl. Staatssekretär: Nein, die Bundesre-
gierung erörtert zur Zeit, wie Sie wissen, ein um-
fangreiches Entlastungsprogramm. Bei den Erörte-
rungen dieses umfangreichen Programms spielen 
die Familien mit Kindern, die sich in der Ausbildung 
befinden, ebenfalls eine Rolle. 

Vizepräsident Leber: Das Wort  zu weiteren Zu-
satzfragen wird nicht gewünscht. Damit sind die 
Fragen aus dem Geschäftsbereich des Bundesmini-
sters für Bildung und Wissenschaft beantwortet. Ich 
danke Ihnen, Herr Staatssekretär. 

Ich rufe die Fragen aus dem Geschäftsbereich des 
Bundesministers des Auswärtigen auf. Dazu ist Herr 
Staatsminister von Dohnanyi anwesend. 

Die Fragen 120 und 121 des Abgeordneten Dr. 
Schwencke (Nienburg) werden schriftlich beantwor-
tet, weil der Abgeordnete nicht im Saal ist. Die Ant-
worten werden als Anlagen abgedruckt. 

Bei der Frage 122 des Abgeordneten Dr. Hupka 
bittet der Antragsteller um schriftliche Beantwor-
tung. Die Antwort wird als Anlage abgedruckt. 

Ich rufe die Frage 123 des Abgeordneten Thüsing 
auf: 

Treffen nach Information der Bundesregierung die Vorwürfe des ni-
caraguanischen Geheimdienstleiters Hugo Torres zu, wonach der schei-
dende Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in Nicaragua, Hans

-

Ulrich Meyer-Lindemann, einen deutschen Söldner des gestürzten So-
moza-Regimes dabei unterstützt hat, das Land heimlich zu verlassen, 

und welche Konsequenzen hat die Bundesregierung gegebenenfalls 
daraus gezogen? 

Herr Staatsminister, zur Beantwortung. 

Dr. von Dohnanyi, Staatsminister im Auswärtigen 
Amt: Herr Kollege, Botschafter Dr. Meyer-Linde-
mann befindet sich seit dem 31. Januar 1979 im Ru-
hestand und lebt seither in der Bundesrepublik 
Deutschland. Die Bundesregierung hat keine Infor-
mationen darüber, wonach Herr Dr. Meyer-Linde-
mann einen deutschen Söldner des gestürzten So-
moza-Regimes dabei unterstützt haben soll, Nicara-
gua heimlich zu verlassen. 

Vizepräsident Leber: Eine Zusatzfrage, Herr Ab-
geordneter Thüsing. 

Thüsing (SPD): Wären Sie, Herr Staatsminister, be-
reit, über die Botschaft der Bundesrepublik in Nica-
ragua nachzufragen, wie dann der Leiter des nicara-
guanischen Geheimdienstes Hugo Torres zu dieser 
Behauptung kommt, die in meiner Frage enthalten 
ist? 

Dr. von Dohnanyi, Staatsminister: Es ist bei der 
Botschaft nachgefragt worden. Es hat sich keine 
Substantiierung für die Behauptung ergeben. 

Vizepräsident Leber: Eine weitere Zusatzfrage. 

Daweke (CDU/CSU): Herr Staatsminister, ist es 
üblich, daß deutsche Behörden im Ausland Deut-
schen helfen, in Bedrängnis das Land zu verlas- 
sen? 

Dr. von Dohnanyi, Staatsminister: Herr Kollege, 
danach bin ich nicht gefragt worden. Ich bin zu ei-
nem bestimmten Tatbestand gefragt worden. Zu die-
sem hatte ich Auskunft zu geben. Wir haben dann in 
Nicaragua nachgefragt. Es hat sich ergeben, daß die 
Behauptungen, die dort aufgestellt worden waren, 
unrichtig waren. 

(Daweke [CDU/CSU]: Also nicht üblich?) 

Vizepräsident Leber: Eine weitere Zusatzfrage. 

Hansen (SPD): Wäre es ein strafwürdiger Tatbe-
stand, wenn ein Deutscher in einem fremden Heer 
Dienst tut und ein deutscher Botschaftsangehöriger 
ihm dabei — ganz gleich, in welcher Weise — Unter-
stützung leistet? 

Dr. von Dohnanyi, Staatsminister: Herr Präsident, 
in der Frage waren so viele Konjunktive, daß ich mir 
erlaube festzustellen, daß ich solche hypothetischen 
Fragen hier nicht beantworten möchte. 

(Hansen [SPD]: Das ist eine Rechtsfrage!) 

Vizepräsident Leber: Keine weiteren Zusatzfra-
gen, meine Damen und Herren? — 

Ich rufe die Frage 124 des Herrn Abgeordneten 
Dr. Czaja auf: 

Hat die Regierung der Volksrepublik Polen auf amtlichem Wege Vor-
stellungen gegen das neue Umsatzsteuergesetz auf der Grundlage der 
Argumente des Artikels der offiziellen TRYBUNA LUDU vom 13. No-
vember 1979 (BPA-Ostinformationen vom 13. November 1979) erhoben 
und bejahendenfalls, mit welcher Begründung ist die Bundesregierung 
polnischen Vorwürfen wegen „revisionistischer Formeln im Umsatz-
steuergesetz", „rechtlicher Aggression" und fehlender „vertraglicher 
Glaubwürdigkeit der Bundesrepublik Deutschland" sowie „pseudorecht- 
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licher Forderungen" wegen „angeblicher Offenhaltung der Deutschen 
Frage" entgegengetreten? 

Herr Staatsminister. 

Dr. von Dohnanyi, Staatsminister: Herr Kollege, 
die Bundesregierung kann über Einzelheiten von 
Gesprächen hier selbstverständlich nicht immer öf-
fentlich Auskunft geben; aber Sie können davon 
ausgehen, daß gewisse Behauptungen in dem Arti-
kel, wären sie auf amtlicher Ebene vorgetragen wor-
den, zurückgewiesen worden wären. 

Dr. Czaja (CDU/CSU): Herr Staatsminister, wollen 
Sie nicht doch der deutschen Öffentlichkeit be-
kanntgeben, ob die Regierung der Volksrepublik 
Polen — und danach ist gefragt — auf amtlichem 
Wege, also über Botschafter, hier oder in Warschau, 
Vorstellungen gegen das neue Umsatzsteuerge-
setz erhoben hat? 

Dr. von Dohnanyi, Staatsminister: Herr Kollege, 
danach hatten Sie nicht gefragt. 

(Dr. Czaja [CDU/CSU]: Doch!) 

Sie hatten „auf der Grundlage der Argumente" eines 
bestimmten „Artikels" gefragt. Ich verweise noch 
einmal darauf, daß ich hier auf die Einzelheiten von 
Gesprächen nicht eingehen kann. 

Vizepräsident Leber: Haben Sie noch eine Zusatz-
frage, Herr Kollege Czaja? 

Dr. Czaja (CDU/CSU): Natürlich, Herr Präsident, 
habe ich noch eine Zusatzfrage. Nach der Gramma-
tik und Stilistik ist die Hauptfrage darauf gerichtet, 
ob die Volksrepublik Polen auf amtlichem Wege 
Vorstellungen erhoben hat. Können Sie das der 
deutschen Öffentlichkeit beantworten oder nicht? 

Dr. von Dohnanyi, Staatsminister: Herr Kollege, 
über diese Fragen ist mit Vertretern der Volksre-
publik Polen gesprochen worden. Das ist richtig. 

Vizepräsident Leber: Eine Zusatzfrage, Herr Ab-
geordneter Jäger (Wangen). 

Jäger (Wangen) (CDU/CSU): Herr Staatsminister, 
können Sie dann auch bestätigen, daß sich die Vor-
stellungen, die die polnische Regierung bei dem von 
Ihnen eben erwähnten Gespräch mit der deutschen 
Botschaft in Warschau erhoben hat, in den Bahnen 
bewegten, die durch den vom Kollegen Czaja zitier-
ten Artikel vorgezeichnet worden sind? 

Dr. von Dohnanyi, Staatsminister: Herr Kollege, 
ich verweise auf die Antwort, die ich eben dem Kol-
legen Czaja gegeben habe. 

Vizepräsident Leber: Keine weitere Zusatzfrage. 

Ich rufe die Frage 125 der Frau Abgeordneten Si-
monis auf: 

Treffen Berichte zu, daß der Dirigent der Berliner Philharmoniker 
trotz einer Gage von 30 000 DM pro Abend, die ihm das Auswärtige Amt 
anläßlich einer Konzertreise in die VR China gezahlt hat, durch sein 
Verhalten die chinesischen Gastgeber so brüskiert hat, daß nur mit 
Mühe Irritationen vermieden werden konnten, und wie kann die Bun-
desregierung in Zukunft sicherstellen, daß bei solchen Reisen die ver- 
pflichtenten Künstler, deren Auftreten ja der Darstellung deutscher 

Kunst und Kultur im Ausland dienen soll, ein nicht über das üblicher

-

weise tolerierte Maß von Exzentrizität hinausgehende Verhalten zei-
gen? 

Herr Staatsminister. 

Dr. von Dohnanyi, Staatsminister: Mir war gesagt 
worden, Herr Präsident, daß die Frage der Kollegin 
Simonis schriftlich zu beantworten sei. Ich habe die 
Frage — 

Vizepräsident Leber: Sie haben recht, Herr Staats-
minister. Das ist auch bei mir vermerkt. Aber die 
Frau Kollegin Simonis hat die Bitte um schriftliche 
Beantwortung zurückgezogen und möchte eine 
mündliche Beantwortung. Ich kann verstehen, daß 
Sie vielleicht darauf nicht vorbereitet sind. 

Dr. von Dohnanyi, Staatsminister: Doch, Herr Prä-
sident. Ich bin darauf vorbereitet, obwohl Frau Kol-
legin Simonis eine schriftliche Antwort vergleichba-
ren Inhalts wahrscheinlich bereits in der Post vorfin-
det. 

Frau Kollegin, die Berichte, in denen angeblich 
von Irritationen auf der Seite der chinesischen Gast-
geber über das Konzert der Berliner Philharmoni-
ker in Peking zu lesen war, haben keine Grundlage. 
Im Gegenteil, sowohl die Zuhörer als auch die betei-
ligten chinesischen Musiker, die zum Teil sogar an 
dem Abschlußkonzert teilnehmen konnten, haben 
sich mit Begeisterung über das Konzert geäußert. Es 
besteht keinerlei Anlaß, Ihrer letzten Bemerkung 
nachzugehen. 

Vizepräsident Leber: Eine Zusatzfrage, Frau Kolle-
gin Simonis. 

Frau Simonis (SPD): Herr Staatsminister, gehe ich 
recht in der Annahme, daß Ihnen diese Bestätigung 
von dem Dirigenten des angesprochenen philhar-
monischen Konzerts gegeben worden ist? 

Dr. von Dohnanyi, Staatsminister: Frau Kollegin, 
der Dirigent ist eine schwer ansprechbare Person, 

(Heiterkeit) 

wie Sie sich vorstellen können. Wir hatten nicht die 
Gelegenheit — und das war auch nicht notwen-
dig —, mit dem Dirigenten selbst darüber zu spre-
chen. Die Berichte, die wir von allen Beteiligten 
über das Konzert hatten, waren so positiv, daß ich 
Sie, Frau Kollegin, beruhigen kann: Sie sind einer 
„Peking-Ente" — gewissermaßen — aufgesessen. 

(Beifall und Heiterkeit — Dr. Marx [CDU/ 
CSU]: Steht das auch in der schriftlichen 

Antwort?) 

Vizepräsident Leber: Frau Kollegin Simonis, zu ei-
ner weiteren Zusatzfrage. 

Frau Simonis (SPD): Herr Staatsminister, ist es zu-
treffend, daß die „Peking-Ente" den deutschen Steu-
erzahler 30 000 DM pro Abend gekostet hat? 

Dr. von Dohnanyi, Staatsminister: Frau Kollegin, 
ich glaube, es besteht kein Anlaß, hier über Hono-
rare zu sprechen, die große Dirigenten für . sich in 
Anspruch nehmen. Die Summen sind im allgemei- 



14886 Deutscher Bundestag — 8. Wahlperiode — 189. Sitzung. Bonn, Donnerstag, den 29. November 1979 

Staatsminister Dr. von Dohnanyi 
nen hoch und in der Regel noch höher, als Sie oder 
ich es uns vorstellen können. 

Vizepräsident Leber: Keine weitere Zusatzfrage. 

Ich rufe die Frage 126 des Herrn Abgeordneten 
Dr. Voss auf: 

Trifft es zu, deß die deutschen Auslandsvertretungen anläßlich der 
Goodwill-Tournee der .Big Band" der Bundeswehr durch die Vereinig-
ten Staaten im Frühjahr dieses Jahres keine offizielle Ankündigung zur 
Vorbereitung des Konzerts erhalten haben? 

Herr Staatsminister. 

Dr. von Dohnanyi, Staatsminister: Herr Kollege 
Voss — es ist eine musikalische Stunde,  Herr.  Präsi-
dent, wenn ich mir das erlauben darf —, 

(Daweke [CDU/CSU]: Das ist eine Bewer

-

tung!) 

Ihre Annahmen sind nicht richtig. Die Gastspiel-
reise der „Big Band" in den Vereinigten Staaten ist 
in Zusammenarbeit mit dem Verteidigungsministe-
rium der Vereinigten Staaten vorbereitet worden. 
Die Botschaft in Washington war von Anfang an in 
die Vorbereitungen eingeschaltet. Sie ist auch bei 
der Auswahl der fünf O rte, an denen die Big Band 
gespielt hat, beteiligt worden. Das Auswärtige Amt 
hat die Konzertreise der Big Band mit einem Zu-
schuß gefördert. 

Vizepräsident Leber: Eine Zusatzfrage, Herr Kol-
lege Voss. 

Dr. Voss . (CDU/CSU): Herr Staatsminister, ist es 
denn auch zutreffend, daß das deutsche Generalkon-
sulat in San Francisco von der Tournee der Big Band 
unterrichtet gewesen ist? 

Dr. von Dohnanyi, Staatsminister: Herr Kollege, 
ich kann Ihnen im Augenblick nicht sagen, ob die 
Unterrichtung in San Francisco in derselben Weise 
stattgefunden hat. Ich gehe davon aus, daß sie min-
destens über die deutsche Botschaft in Washington 
erfolgt ist. Ich bin aber gerne bereit, dem noch ein-
mal nachzugehen. Sie können davon ausgehen, Herr 
Kollege, daß von unserer Seite her jeder Versuch ge-
macht wird, die Auslandsvertretungen selbstver-
ständlich über das Auftreten der Big Band zu infor-
mieren. Die Erfolge der Veranstaltungen waren 
groß. 

Vizepräsident Leber: Eine weitere Zusatzfrage, 
Herr Kollege Voss. 

Dr. Voss (CDU/CSU): Herr Staatsminister, sind Sie 
bereit, in Ihre Unterrichtung und die dieser voraus-
gehenden Prüfungen mit einzubeziehen, ob es 
stimmt, daß der Beamte des Konsulats in San Fran-
cisco, der sich, obwohl er nicht unterrichtet war, sehr 
tatkräftig um das Gelingen dieses Konzerts bemüht 
hat, nachträglich mit Schwierigkeiten überzogen 
worden ist und sogar in die Gefahr geriet, zwangs-
versetzt zu werden? 

Dr. von Dohnanyi, Staatsminister: Herr Kollege 
Voss, ich habe das Gefühl, wir haben es hier schon 
wieder mit einer Ente zu tun. Ich halte dies für völlig 
ausgeschlossen. Es ist doch ganz selbstverständlich, 

daß die Auslandsvertretungen beteiligt werden. 
Wie gesagt, diese Planung ist in Abstimmung mit 
der Botschaft erfolgt. Ich bin ganz sicher, daß Ihre In-
formationen falsch sind. 

Vizepräsident Leber: Keine weiteren Zusatzfra-
gen. 

Ich rufe die Frage 127 des Abgeordneten Dr. Voss 
auf: 

Ist es zutreffend, daß das Auswärtige Amt in Anbetracht eines be
-trächtlichen materiellen Aufwands für die Goodwill-Tournee die Nicht-

unterrichtung der zuständigen Auslandsmissionen, wodurch die Er-
folgsaussichten des Gastspiels erheblich gemindert wurden, für vertret-
bar hält? 

Herr Staatsminister. 

Dr. von Dohnanyi, Staatsminister: Das Auswärtige 
Amt ist selbstverständlich der Auffassung, daß von 
ihm geförderte Gastspielreisen deutscher Ensem-
bles im Ausland den zuständigen deutschen Aus-
landsvertretungen zur Kenntnis gebracht werden 
müssen. Dies ist im vorliegenden Fall durch die 
frühzeitige Einschaltung der Botschaft in Washing-
ton geschehen. Die Tournee war ein großer Erfolg. 
Herr Kollege, ich befand mich zufällig an einem der 
Tage zu Gesprächen in Washington und hatte Gele-
genheit, an dem Abend die Veranstaltung der Big 
Band zu besuchen. Ich kann nur bestätigen, daß es 
ein großer Erfolg war. 

Vizepräsident Leber: Eine Zusatzfrage, Herr Kol-
lege Voss. 

Dr. Voss (CDU/CSU): Herr Staatsminister, darf ich 
in Frageform noch einmal darauf hinweisen, daß es 
sich hier nicht um Washington, sondern um San 
Francisco handelt und daß ich Sie bitte, gerade die-
sen Tatbestand in San Francisco noch einmal in eine 
Prüfung und eine entsprechende Unterrichtung ein-
zubeziehen. 

Dr. von Dohnanyi, Staatsminister: Herr Kollege, 
ich hatte das schon verstanden. Ich bin ganz sicher, 
daß Sie sich irren, bin aber gerne bereit, Ihrem Irr-
tum nachzugehen. 

Vizepräsident Leber: Die Frage 127 ist beantwor-
tet. Damit sind die Fragen aus dem Geschäftsbereich 
des Bundesministers des Auswärtigen beantwortet. 
Ich danke Ihnen, Herr Staatsminister. 

Wir kommen zu den Fragen aus dem Geschäftsbe-
reich des Bundesministers des Innern. Zur Beant-
wortung steht der Parlamentarische Staatssekretär 
von Schoeler zur Verfügung. 

Ich rufe die Frage 29 des Abgeordneten Menzel 
auf : 

Beabsichtigt die Bundesregierung, Richtlinien für die Beurteilung der 
Zuverlässigkeit des verantwortlichen Schichtpersonals von Kernkraft-
werken in psychischer und physischer Hinsicht zu erlassen (Pressemel-
dung der ,Welt" vom 6. November d. J.), und falls ja, in welcher Weise ist 
sichergestellt, daß durch solche Richtlinien die Rechte des Bet riebsrats 
der betroffenen Unternehmen nicht eingeschränkt werden? 

Bitte, Herr Staatssekretär. 

von Schoeler, Parl. Staatssekretär beim Bundesmi-
nister des Innern: Herr Kollege, Genehmigungen für 
kerntechnische Anlagen dürfen nach § 7 Abs. 2 Nr. 1 
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des Atomgesetzes unter anderem nur dann erteilt 
werden, wenn keine Tatsachen vorliegen, aus denen 
sich Bedenken gegen die Zuverlässigkeit des An-
tragstellers und der für die Errichtung, Leitung und 
Beaufsichtigung des Betriebes der Anlage verant-
wortlichen Personen ergeben. Weil für die Sicher-
heit kerntechnischer Anlagen nicht nur die Fach-
kunde des Personals, sondern auch seine Zuverläs-
sigkeit in physischer und psychischer Hinsicht von 
wesentlicher Bedeutung ist, hat die Bundesregie-
rung zusammen mit den zuständigen atomrechtli-
chen Behörden der Länder Überlegungen zum ein-
heitlichen Vollzug dieser Genehmigungsvorausset-
zung angestellt. Als Ergebnis liegt bislang ein Kon-
zeptentwurf vor. 

Obwohl die Maßnahmen zur Beurteilung der Zu-
verlässigkeit des in Kernkraftwerken eingesetz-
ten Personals streng genommen allein das vom 
Atomgesetz begründete Verhältnis von Genehmi-
gungs- oder Aufsichtsbehörde und Antragsteller be-
rühren, der bei der betriebsinternen Umsetzung der 
behördlichen Anordnungen selbstverständlich ein-
schlägige gesetzliche Vorschriften wie die des Be-
triebsverfassungsgesetzes beachten muß, verkennt 
die Bundesregierung nicht, daß die erwogenen Maß-
nahmen zur Beurteilung der Zuverlässigkeit auch 
Auswirkungen auf die Arbeitnehmer haben werden. 
Unter Federführung des für diese Fragen zuständi-
gen Bundesministers des Innern wurden und wer-
den deshalb Gespräche mit Gewerkschaftsvertre-
tern geführt, um ein sowohl den Rechten der Arbeit-
nehmer wie den sicherheitstechnischen Notwendig-
keiten, wie sie in den Genehmigungsvoraussetzun-
gen des Atomgesetzes zum Ausdruck kommen, an-
gemessenes Vorgehen festzulegen. 

In diesem Zusammenhang mag die Anmerkung 
interessieren, daß die von Präsident Carter einge-
setzte Kemeny-Kommission zur Untersuchung des 
Störfalls Harrisburg in ihrem im Oktober vorgeleg-
ten Bericht ausdrücklich das Fehlen der Forderung 
nach psychologischen Eignungsuntersuchungen des 
Betriebspersonals bedauert und dies für die 
schlechte Personalqualifikation mit verantwortlich 
macht. 

Vizepräsident Leber: Eine Zusatzfrage, Herr Kol-
lege Menzel? — Das ist nicht der Fall. 

Ich rufe die Frage 30 des Herrn Abgeordneten 
Conradi auf: 

Trifft es zu, das das Bundesinnenministerium die Zusammenarbeit 
des Instituts für Reaktorsicherheit beim TÜV Rheinland in Köln mit 
der südafrikanischen Energiebehörde ESCOM bei der Standortwahl, 
beim Bau und bei der Beurteilung von Sicherheitsfragen der von Frank-
reich in die Republik Südafrika gelieferten Atomreaktoren gefördert 
hat bzw. fördert? 

Zur Beantwortung Herr Staatssekretär. 

von Schoeler, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege, 
der von Ihnen in Ihrer Frage erwähnte Sachverhalt 
hat den Deutschen Bundestag schon einmal beschäf-
tigt. Er ist damit bereits öffentlich erörtert worden, 
und zwar in einer Sitzung des Deutschen Bundesta-
ges am 1. Oktober 1975. Damals hatte der damalige 
Kollege Dr. Haenschke eine Frage an die Bundesre-
gierung gerichtet, die ich mit Genehmigung des Prä-
sidenten zitiere. Die Frage lautete: 

Beabsichtigt die Bundesregierung, über den Be-
ratervertrag des Instituts für Reaktorsicherheit 
mit der Electricity Supply Commission in Jo-
hannesburg hinaus Südafrika bei der Errichtung 
einer Kernenergiewirtschaft deutsche Hilfe lei-
sten zu lassen? 

Diese Frage ist damals von dem damaligen Parla-
mentarischen Staatssekretär beim Bundesminister 
für Forschung und Technologie, Herrn Dr. Hauff, 
wie folgt beantwortet worden — ich zitiere —: 

Herr Kollege Haenschke, das Institut für Reak-
torsicherheit der TÜV e. V. hat gegen Erstat-
tung üblicher Gebühren einen Beratungsauf-
trag für die südafrikanische ESCOM übernom-
men. Das IRS ist als e. V. nicht gehalten, die Zu-
stimmung der Bundesregierung für diese Maß-
nahme einzuholen. Die Tätigkeit des IRS für die 
ESCOM ist somit keine Hilfeleistung der Bun-
desregierung für Südafrika. Es besteht keine 
Zusammenarbeit der Bundesregierung mit Süd-
afrika auf dem Gebiet der Kernenergie. Eine 
solche Zusammenarbeit ist auch nicht beabsich-
tigt. 

Soweit also die Ausführungen des damaligen Parla-
mentarischen Staatssekretärs beim Bundesminister 
für Forschung und Technologie Dr. Hauff am 1. Ok-
tober 1975 im Plenum des Deutschen Bundestages. 

Die Bundesregierung hat in der nachfolgenden 
Zeit ihren Einfluß als Auftraggeber der IRS dahin 
gehend geltend gemacht, daß diese Beratungstätig-
keit zum nächstmöglichen Zeitpunkt beendet wur-
de. Die Tätigkeit des IRS für ESCOM wurde darauf-
hin im Jahre 1976 eingestellt. 

Dieser Sachverhalt zeigt die Entschlossenheit der 
Bundesregierung, die ihr zur Verfügung stehenden 
Mittel zur Unterbindung dieser Beratertätigkeit ei-
nes privaten Unternehmens zu nutzen. 

Vizepräsident Leber: Eine Zusatzfrage, Herr Ab-
geordneter Conradi. 

Conradi (SPD): Herr Staatssekretär, trifft es zu, daß 
das Institut für Reaktorsicherheit, die heutige Ge-
sellschaft für Reaktorsicherheit, den Bund als Ge-
sellschafter hat und aus Bundesmitteln institutio-
nell und mit Projektmitteln gefördert wird? 

von Schoeler, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege 
Conradi, das damalige Institut für Reaktorsicherheit 
ist später in der Gesellschaft für Reaktorsicherheit 
aufgegangen. Der Bund war nicht Gesellschafter des 
Instituts für Reaktorsicherheit. Das Institut für Re-
aktorsicherheit wurde von den Technischen Uber-
wachungsvereinen und dem Germanischen Lloyd 
getragen. 

Was die Gesellschaft für Reaktorsicherheit be-
trifft, so ist es seit Anfang 1977 so, daß 52 % der An-
teile dem Bund, Bayern und NRW, also der öffent-
lichen Hand, und 48 % den Technischen Über-
wachungsvereinen gehören. 

Der Vorgang, über den wir uns jetzt unterhalten, 
liegt in einer Zeit, die vor dem Aufgehen des damali-
gen IRS in die heutige GRS gelegen hat. 
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Vizepräsident Leber: Eine zweite Zusatzfrage. 

Conradi (SPD): Herr Staatssekretär, trifft es zu, daß 
der Vertreter des Bundesinnenministers, Ministeri-
aldirigent Sahl, am 17. Dezember 1975 über die vor-
gesehene Vertragsverlängerung mit ESCOM unter-
richtet worden ist und bei der Besprechung keine 
Einwendungen oder Gegenvorstellungen erhoben 
hat? 

von Schoeler, Parl. Staatssekretär: Nein, Herr Kol-
lege Conradi, dies trifft nicht zu. Ich habe mit dem 
Beamten, den Sie erwähnt haben, gesprochen. Er hat 
sofort, als er von dem Beratungsvertrag mit der ES- 
COM erfuhr, starke Bedenken angemeldet. In der 
folgenden Zeit hat die Bundesregierung, wie ich be-
reits erwähnt habe, ihren Einfluß als Auftraggeber 
des IRS dahin gehend geltend gemacht, daß diese 
Tätigkeit beendet wurde. 

Ich hatte vorhin vergessen, eine Frage von Ihnen 
zu beantworten. Der Einfluß der Bundesregierung 
auf das IRS war nicht nur deshalb vorhanden, weil 
die Bundesregierung Auftraggeber war, sondern 
auch, weil das IRS der institutionellen Förderung 
unterlag. Eine projektbezogene Förderung gab es, 
soweit ich für den Geschäftsbereich des Bundesmi-
nisters des Innern Auskunft geben kann, nicht. Die 
Tätigkeit des IRS für ESCOM ist jedenfalls in keiner 
Weise von der Bundesregierung gefördert worden. 

Vizepräsident Leber: Eine Zusatzfrage, Herr Kol-
lege Conradi. 

Conradi (SPD): Herr Staatssekretär, ist Ihnen be-
kannt, daß es einen Briefwechsel zwischen dem IRS 
und der ESCOM aus dem Jahre 1976 über eine 
Phase 3 der Beraterverträge gibt, aus dem hervor-
geht, daß es Anweisungen für inzwischen erbrachte 
Leistungen des IRS gab, und daß die internen Mittei-
lungen des IRS nicht erkennen lassen, daß der Ver-
treter des Bundesinnenministerium im IRS dagegen 
Vorstellungen erhoben hat? 

von Schoeler, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege 
Conradi, ich habe sowohl mit dem damaligen Ge-
schäftsführer des IRS als auch mit dem Beamten des 
Bundesinnenministeriums, den Sie vorhin erwähnt 
haben, Kontakt aufgenommen bzw. gesprochen. 
Beide bestätigen übereinstimmend, daß auf einer 
Vorstandssitzung des IRS vom Vertreter des Bun-
desinnenministeriums starke Bedenken gegen den 
Vertrag zwischen dem IRS und der ESCOM geltend 
gemacht worden sind. 

Vizepräsident Leber: Eine Zusatzfrage des Herrn 
Abgeordneten Voigt. 

Voigt (Frankfurt) (SPD): Herr Staatssekretär, sind 
die Informationen über die Zusammenarbeit zwi-
schen dem Institut für Reaktorsicherheit und der 
ESCOM für die Bundesregierung Anlaß gewesen, 
auch bei anderen Firmen noch einmal zu prüfen, ob 
es eine mittelbare oder unmittelbare Zusammenar-
beit mit der südafrikanischen ESCOM gegeben hat 
oder gibt? 

von Schoeler, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege 
Voigt, ich habe darauf hingewiesen, daß der Deut

-

sche Bundestag am 1. Oktober 1975 über diesen 
Sachverhalt unterrichtet worden ist. Ich kann Ihnen 
jetzt für die Dauer der vier Jahre nicht sagen, welche 
Schritte im einzelnen unternommen worden sind. 
Ich bin gern bereit, Ihnen dies mitzuteilen. Ich 
betone aber noch einmal, daß es keine nukleare 
Zusammenarbeit zwischen der Bundesrepublik 
Deutschland und Südafrika gibt. 

Vizepräsident Leber: Eine weitere Zusatzfrage, 
Frau Kollegin Erler. 

Frau Erler (SPD): Herr Staatssekretär, bleiben Sie 
deshalb bei der Behauptung der Bundesregierung, 
daß es lediglich rein private Kontakte von Wissen-
schaftlern gegeben hat? 

von Schoeler, Parl. Staatssekretär: Frau Kollegin, 
ich kann noch einmal wiederholen, daß es zu kei-
nem Zeitpunkt eine Zusammenarbeit zwischen Re-
gierungsstellen oder eine Zusammenarbeit, die von 
Regierungsstellen gefördert worden wäre, gegeben 
hat. 

Bei dem Fall, um den es jetzt geht und der bereits 
im Oktober 1975 in diesem Hohen Hause behandelt 
wurde, handelt es sich um die Zusammenarbeit 
eines privaten Wirtschaftsunternehmens mit ES-
COM. Die Bundesregierung hat das ihr Mögliche 
getan, um diese Beratertätigkeit zu unterbinden, um 
jeden Anlaß für Mißverständnisse auszuschließen. 

Vizepräsident Leber: Eine weitere Zusatzfrage, 
Frau Kollegin Simonis. 

Frau Simonis (SPD): Herr Staatssekretär, können 
Sie hier zusagen, daß Sie Ihren Einfluß geltend ma-
chen werden, daß die Zuwendungsempfänger, die 
entweder Projektmittel oder auch direkt Personal-
mittel bekommen, darauf aufmerksam gemacht wer-
den, daß die Bundesregierung keine wie auch immer 
geartete atomare Zusammenarbeit zwischen Wis-
senschaftlern — sei es auch im privaten Bereich — 
und der Südafrikanischen Union wünscht? 

von Schoeler, Parl. Staatssekretär: Frau Simonis, 
Sie haben die Auffassung der Bundesregierung zum 
Ausdruck gebracht. Ich habe vor dieser Fragestunde 
die in Frage kommenden Ressorts gebeten, zu dieser 
Frage Stellung zu nehmen. Der Bundesminister für 
Forschung und Technologie hat mir versichert, daß 
es auch bei den institutionell geförderten Organisa-
tionen keine Zusammenarbeit mit Südafrika gibt. 
Ich gehe aber davon aus, daß diese Fragestunde An-
laß für alle Ressorts ist, sich noch einmal mit dieser 
Frage zu beschäftigen. 

Vizepräsident Leber: Eine Zusatzfrage, Herr Ab-
geordneter Gansel. 

Gansel (SPD): Herr Staatssekretär, sind Sie bereit, 
in diese Überprüfung auch die Tatsache einzubezie-
hen, daß der Fragesteller eine briefliche Antwort ei-
nes Ressorts besitzt, aus der hervorgeht, daß im Rah

-

men der institutionellen Förderung von internatio-
nalen Forschungseinrichtungen in der Bundesrepu-
blik auch Staatsangehörigen der Südafrikanischen 
Republik die Möglichkeit gegeben wird, Grundla-
genkenntnisse etwa in der Schwerionenforschung 
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Gansel 
zu erwerben — die für die Produktion von Nuklear-
waffen verwendet wird —, und daß dies angeblich 
bisher aus Gründen der Freiheit der Forschung 
nicht beeinflußbar gewesen sei? Sind Sie bereit, auf 
Grund Ihrer klaren Stellungnahme dafür zu sorgen, 
daß Ihre Haltung einheitlich durchgesetzt werden 
kann? 

von Schoeler, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege 
Gansel, ich gehe nicht davon aus, daß das, was ich 
hier gesagt habe, zu einer Änderung irgendeiner 
Praxis führen muß. 

Was die spezielle Frage betrifft, die Sie erwähnt 
haben, so hat die Bundesregierung wiederholt dar-
auf hingewiesen, daß sie auf Begegnungen von Wis-
senschaftlern und Austausch von wissenschaftli-
chen Erkenntnissen außerhalb ihres Bereiches kei-
nen Einfluß hat. Dies kann sie nicht ändern. 

Wenn Sie wollen, daß der Brief, den Sie offen-
sichtlich in Händen haben — den Sie zitiert ha-
ben —, noch einmal überprüft wird, bin ich dazu be-
reit. Ich weiß nicht, aus welchem Ressort er stammt. 
Ich würde ihn dann an das betreffende Ressort wei-
terleiten. 

Vizepräsident Leber: Eine weitere Zusatzfrage, 
Frau Kollegin von Bothmer. 

Frau von Bothmer (SPD): Herr Staatssekretär, in 
der „Monitor"-Sendung am letzten Montag hat der 
Firmensprecher der Firma . Varian-MAT geäußert, 
daß Isotopenmeßgeräte, die allein für die Urananrei-
cherungsanlagen gebraucht werden, nach Südafrika 
geliefert worden sind und daß weitere Lieferungs-
verträge für 1980 schon unterschrieben sind — — 

Vizepräsident Leber: Frau Kollegin von Bothmer, 
die Frage steht nicht im Zusammenhang mit dem 
Text der Frage, wie sie mir hier unter Nr. 30 vorliegt. 
Ich bedaure außerordentlich, ich kann Ihre Frage 
nicht zulassen. 

Werden weitere Zusatzfragen gewünscht? — Das 
ist nicht der Fall. 

Dann rufe ich die Frage 31 des Abgeordneten 
Conradi auf: 

Ist die Bundesregierung gegebenenfalls bereit, ihre Erklärungen, es 
gebe keine atomare Zusammenarbeit zwischen der Bundesrepublik 
Deutschland und der Republik Südafrika, zu korri

er
gieren? 

Bitte, Herr Staatssekretär. 

von Schoeler, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege 
Conradi, die Frage habe ich bereits im Zusammen-
hang mit einer Zusatzfrage beantwortet, die vorhin, 
ich glaube, Frau Kollegin Simonis gestellt hat. Die 
Bundesregierung hat schon deshalb keinen Anlaß, 
ihre Erklärungen zu korrigieren, weil der Sachver-
halt, um den es hier geht, bereits am 1. Oktober 1975 
im Plenum des Bundestages dargestellt wurde. 

Vizepräsident Leber: Sie haben zwei Zusatzfragen, 
Herr Kollege Conradi. 

Conradi (SPD): Danke schön, Herr Präsident. 

Herr Staatssekretär, sehen Sie nicht den Wider-
spruch, der darin liegt, daß ein Unternehmen Zu

-

sammenarbeit auf nukleartechnischem Gebiet mit 
südafrikanischen Stellen pflegt — und dafür Ver-
träge hat und honoriert wird — und daß etwa der 
Staatssekretär Grüner in der letzten Woche in der 
„Monitor"-Sendung erklärt hat: „Die Bundesregie-
rung bleibt dabei, daß es zwischen Südafrika und der 
Bundesrepublik keine Zusammenarbeit auf dem Ge-
biet der Urananreicherung gibt oder gegeben hat." 

 Oder in einer Fragestunde 1977 sagte Staatssekretär 
Grüner: 

Der Bundesregierung liegen keine Anhalts-
punkte dafür vor, daß deutsche Unternehmen 
zur Zeit mit der Republik Südafrika auf nuklear-
technischem Gebiet zusammenarbeiten oder in 
Zukunft zusammenarbeiten wollen. 

von Schoeler, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege 
Conradi, ich kann zu Erklärungen der Bundesregie-
rung schon deshalb keinen Widerspruch sehen, weil 
der hier erwähnte Sachverhalt am 1. Oktober 1975 
im Deutschen Bundestag erörtert worden ist und 
dies ja eine öffentliche Erörterung war. 

Vizepräsident Leber: Eine weitere Zusatzfrage, 
Frau Kollegin von Bothmer. 

Frau von. Bothmer (SPD): Herr Präsident, darf ich 
meine Frage dann in diesem Bereich stellen? 

Vizepräsident Leber: Wenn sie mit der Frage in 
Einklang zu bringen ist. 

Frau von Bothmer (SPD): Ich glaube, das ist so. 

Herr Staatssekretär, da Sie also sagen, es gebe kei-
nerlei Zusammenarbeit, möchte ich doch fragen, wie 
die Bundesregierung dazu steht, daß die Firma Vari-
an-MAT Isotopenmeßgeräte nach Südafrika liefert, 
die nur für Urananreicherungsanlagen zu gebrau-
chen sind, und daß diese Firma für 1980 schon den 
Vertrag fertig hat, wieder zwei solche Geräte zu lie-
fern, und daß die Bundesregierung auch diese Liefe-
rung bereits bestätigt hat? 

von Schoeler, Parl. Staatssekretär: Frau Kollegin, 
ich muß Sie bitten, diese Frage an den innerhalb der 
Bundesregierung für diese Fragen zuständigen 
Wirtschaftsminister zu richten. Herr Parlamentari-
scher Staatssekretär Grüner hat in der von Ihnen er-
wähnten „Monitor' -Sendung dazu ja bereits Stellung 
genommen. 

Vizepräsident Leber: Frau Kollegin von Bothmer, 
ich habe Ihre Frage zugelassen, weil ich nicht wußte, 
wie sie enden würde. Aber sie steht mit Sicherheit 
nicht voll im Einklang mit dem Text der Frage 31. 

Zu einer Zusatzfrage, Frau Kollegin Erler. 

Frau Erler (SPD): Herr Staatssekretär, da man ja 
auch die deutschen Firmen zur Bundesrepublik 
Deutschland rechnen muß, frage ich Sie: Ist die Bun-
desregierung bereit, sämtliche Verträge, die deut-
sche Firmen im sensiblen Bereich der Nukleartech-
nik mit Südafrika geschlossen haben, angesichts der 
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Frau Erler 
Tatsachen, die jetzt bezüglich der Firma Varian be-
kanntgeworden sind, erneut zu überprüfen? 

(Dr. Riedl [München] [CDU/CSU]: Wovon 
leben wir denn überhaupt?) 

von Schoeler, Parl. Staatssekretär: Frau Kollegin, 
über die Möglichkeiten, die die Bundesregierung in 
diesem Bereich hat, und darüber, wie sie davon Ge-
brauch macht, müßten Sie sich bitte auch bei dem 
dafür innerhalb der Bundesregierung zuständigen 
Wirtschaftsminister erkundigen. 

(Dr. Riedl [München] [CDU/CSU]: Wir sind 
wohl in einem Polizeistaat?) 

Vizepräsident Leber: Herr Abgeordneter Thüsing 
zu einer Zusatzfrage. 

Thüsing (SPD): Herr Staatssekretär, sind Sie bereit, 
auf dem Hintergrund Ihrer heutigen Erklärungen 
Auskunft darüber zu geben — wenn nicht heute, 
dann schriftlich —, ob die Lieferung von Isotopen-
meßgeräten — — 

Vizepräsident Leber: Herr Kollege Thüsing, das ist 
in Frage 31 nicht gefragt. Hier ist gefragt, ob die Bun-
desrepublik atomare Zusammenarbeit zwischen der 
Bundesrepublik Deutschland und der Republik Süd-
afrika korrigieren will. Hier steht nichts, was mit  

Isotopenmeßgeräten geschieht. — Gibt es weitere 
Zusatzfragen? 

(Thüsing [SPD]: Aber Herr Präsident, das 
wird doch an dieser Frage konkret!) 

— Sie haben eine Zusatzfrage, die erlaubt ist. — 
Keine weiteren Zusatzfragen? — Dann ist die Fra-
ge 31 beantwortet. 

Ich rufe nun die Frage 32 des Herrn Abgeordne-
ten Dr. Schäuble auf: 

Wie beurteilt die Bundesregierung die Forde rungen ehemals und 
noch aktiver Spitzensportler (s. „Sport-Informations-Dienst" vom 8. No-
vember 1979), Sportfördermittel des Bundes nur noch an solche Ver-
bände zu geben, in denen Mitbestimmung der Aktiven gewährleistet ist, 
und hielte sie eine derartige Vergabepraxis für vereinbar mit dem 
Grundsatz der Subsidiarität und der Nicht-Einmischung in innere An-
gelegenheiten der freien Sportorganisationen? 

Herr Staatssekretär. 

von Schoeler, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege, 
die Bundesregierung begrüßt die sowohl beim Deut-
schen Sportbund als auch in den Bundessportfach-
verbänden zu beobachtende Tendenz, die aktiven 
Sportler zunehmend an den Entscheidungsprozes-
sen in den Sportorganisationen zu beteiligen. Sie 
hält es jedoch mit dem Grundsatz der Autonomie 
des Sports für nicht vereinbar, entsprechende inner-
verbandliche Regelungen zur Bedingung für die 
Vergabe von Sportförderungsmitteln des Bundes 
zu machen. 

Vizepräsident Leber: Keine Zusatzfrage? — Dann 
ist die Frage 32 beantwortet. 

Ich rufe die Frage 33 des Herrn Abgeordneten 
Reddemann auf: 

Hat das Bundesamt für Verfassungsschutz, vertreten durch seinen da-
maligen Präsidenten Günther Nollau, den Ermittlungsbehörden und 
dem zuständigen Gericht Akten vorenthalten, die bereits 1973 zur Ent-
lastung der mutmaßlichen Terroristin Astrid Proll in einer Frankfu rter 
Anklage wegen versuchten Mordes geführt haben könnten? 

Herr Staatssekretär. 

von Schoeler, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege, 
Ihre Frage beantworte ich mit Nein. Aus den Akten 
des Bundesamtes für Verfassungsschutz ergibt sich, 
daß bereits im Januar 1974 die Aussagegenehmi-
gungen für die beiden am Tatort anwesenden Be-
amten des Bundesamtes für Verfassungsschutz 
vorbereitet und vom damaligen Präsidenten, Dr. 
Nollau, gebilligt worden waren. Vor Absendung der 
Aussagegenehmigungen teilte das Landgericht 
Frankfurt dem Bundesamt für Verfassungsschutz 
am 4. Februar 1974 mit, daß das Verfahren gegen 
Astrid Proll gemäß § 205 der Strafprozeßordnung 
vorläufig eingestellt worden sei, so daß es zu einer 
Absendung der Aussagegenehmigungen nicht mehr 
kam. 

Vizepräsident Leber: Eine Zusatzfrage, Herr Kol-
lege Reddemann. 

Reddemann (CDU/CSU): Herr Staatssekretär, be-
deutet Ihre Aussage, daß dem Bundesamt für Ver-
fassungsschutz um diese Zeit durchaus entlastendes 
Material vorgelegen hat? 

von Schoeler, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege 
Reddemann, es steht mir nicht zu, die Wertung vor-
zunehmen, die ein Gericht vorzunehmen hat, näm-
lich ob eine Aussage belastend oder entlastend ist. 
Für die Bundesregierung ist entscheidend, daß in all 
den Fällen, in denen auch Beamte des Bundesamtes 
für Verfassungsschutz zur Sachaufklärung und da-
mit zu einem ordnungsgemäßen Strafverfahren bei-
tragen können, diese Aussagen gemacht werden, 
wenn nicht ganz zwingende Gründe in einem extre-
men Ausnahmefall entgegenstehen. Die Wertung 
dieser Aussagen muß dann in einem Rechtsstaat 
dem Gericht vorbehalten bleiben. 

Vizepräsident Leber: Eine weitere Zusatzfrage. 

Reddemann (CDU/CSU): Herr Staatssekretär, da 
in diesem Zusammenhang ein Auslieferungsverfah-
ren beantragt werden mußte: Meinen Sie nicht, daß 
durch eine engere Zusammenarbeit der entspre-
chenden Behörden mit dem Bundesamt für Verfas-
sungsschutz vielleicht manche Schwierigkeiten, die 
vor allem in der britischen Öffentlichkeit aufge-
taucht sind, hätten beseitigt werden können? 

von Schoeler, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege 
Reddemann, Ihre Frage setzt ebenfalls die Bewer-
tung dieser Aussagen voraus. Ich kann nur noch ein-
mal betonen: Dem Bundesminister des Innern 
kommt es darauf an, daß ein Gericht, vor dem das 
ordnungsgemäße Strafverfahren läuft, dann, wenn 
es eine Aussage anfordert, immer auch von Beamten 
des Bundesamtes für Verfassungsschutz über den 
diesen bekannten Sachverhalt informiert wird. Aus-
nahmen davon kann es nach unserer Auffassung nur 
in ganz seltenen, gravierenden Fällen geben. 

Vizepräsident Leber: Keine weiteren Zusatzfra-
gen. Damit ist die Frage 33 beantwortet. 

Die Fragen 35 und 36 des Herrn Abgeordneten 
Flämig können nach den Richtlinien in dieser Wo- 
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Vizepräsident Leber 
che nicht behandelt werden, da ihr Gegenstand auf 
der Tagesordnung des Deutschen Bundestages für. 
diese Woche gestanden hat. Sie werden in einer spä-
teren Fragestunde behandelt. 

Zur Frage 37 des Herrn Abgeordneten Dr. Steger 
bittet der Fragesteller um schriftliche Beantwor-
tung. Die Antwort wird als Anlage abgedruckt. 

Ich rufe die Frage 38 des Abgeordneten Gansel 
auf: 

Haben nach Kenntnis der Bundesregierung staatliche Sicherheits-
dienste oder einzelne Bundesbeamte dem Springer-Konzern beim Ab-
hören des Schriftstellers Wallraff „Amtshilfe" geleistet? 

Herr Staatssekretär. 

von Schoeler, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege 
die Antwort lautet nein. 

Vizepräsident Leber: Haben Sie eine Zusatzfrage, 
Herr Kollege Gansel? 

Gansel (SPD): Herr Staatssekretär, nachdem der 
Schriftsteller Wallraff schon einmal Objekt oder 
Opfer einer Abhöraktion gewesen ist, frage ich: Hat 
das Bundesinnenministerium danach eine beson-
dere Veranlassung gehabt, den öffentlich erhobenen 
Vorwurf, der BND habe bei einer Abhöraktion, die 
ja offenbar stattgefunden hat — Zufall kann es wohl 
kaum gewesen sein —, Hilfe geleistet, im Gespräch 
mit dem Schriftsteller zu klären? 

Vizepräsident Leber: Herr Kollege Gansel, Ihre 
Frage enthält zwei Feststellungen. Ich bitte Sie, sich 
auf Fragen zu beschränken, und ich bitte den Herrn 
Staatssekretär, nur die Frage zu beantworten. 

von Schoeler, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege, 
ich würde Sie bitten, die Frage zu wiederholen, weil 
ich sie nicht verstanden habe. 

Gansel (SPD): Herr Staatssekretär, hat das Bun-
desinnenministerium den Vorwurf des Schriftstel-
lers Wallraff, er sei Opfer einer Abhöraktion in Zu-
sammenarbeit zwischen der Redaktion der Bild-Zei-
tung und dem Bundesnachrichtendienst gewesen, 
zum Anlaß genommen, ihn mit diesem Schriftsteller 
zu erörtern, nachdem dieser als Objekt oder Opfer 
einer vorangegangenen Abhöraktion diesen Vor-
wurf möglicherweise nicht ganz grundlos erhoben 
haben könnte? 

von Schoeler, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege 
Gansel, den ersten Teil Ihrer Frage beantworte ich 
mit Nein. Zum zweiten Teil Ihrer Frage muß ich dar-
auf hinweisen, daß ich Ihre Ausgangsfrage ganz klar 
beantwortet habe: Nach Kenntnis der Bundesregie-
rung haben staatliche Sicherheitsdienste oder ein-
zelne Bundesbeamte bei der von Ihnen erwähnten 
Abhöraktion in keiner Weise mitgewirkt. 

Vizepräsident Leber: Eine weitere Zusatzfrage, 
Herr Kollege Gansel. 

Gansel (SPD): Herr Staatssekretär, da durch die 
Abhöraktion offenbar in das Postgeheimnis eines 
Staatsbürgers eingegriffen worden ist und damit 
Grundrechte und die Verfassung verletzt worden 

sind, frage ich: Ist dies zum Anlaß genommen wor-
den, diesen Vorgang durch die für den Schutz der 
Verfassung zuständigen Behörden technisch und 
politisch untersuchen zu lassen? 

von Schoeler, Parl. Staatssekretär: Ja, Herr Kol-
lege Gansel. Der Staatssekretär des Postministeri-
ums hat im Innenausschuß zu der Frage Stellung ge-
nommen, ob eine Fehlschaltung über einen so lan-
gen Zeitraum, wie sie von der Redaktion der Bild

-

Zeitung behauptet wurde, geschehen könne. Er hat 
dazu gesagt, daß so etwas sehr selten möglich sei, 
daß Wiederholungsfälle noch seltener seien und daß 
eine Dauerwiederholung über mehrere Stunden un-
möglich sei. Er hat außerdem mitgeteilt, daß der 
Postminister einen Spezialtrupp einsetzen will, der 
die Telefonleitung Wallraffs auf technische Verän-
derungen überprüfen soll. 

Vizepräsident Leber: Eine weitere Zusatzfrage, 
Herr Kollege Voigt. 

Voigt (Frankfurt) (SPD): Herr Staatssekretär, ist 
das bekanntgewordene verfassungswidrige Verhal-
ten des Springer-Verlages für die Bundesregierung 
Anlaß gewesen, den Springer-Verlag oder einzelne 
Bedienstete in die Beobachtung durch den Verfas-
sungsschutz einzubeziehen? 

(Beifall bei der SPD — Lachen bei der CDU/ 
CSU) 

von Schoeler, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege 
Voigt, diese Frage ist Gegenstand eines strafrechtli-
chen Ermittlungsverfahrens. Unabhängig davon hat 
die Bundesregierung ein Interesse daran, daß der 
wahre Sachverhalt in dieser Frage voll aufgeklärt 
wird. Das, was sie dazu beitragen kann, wird sie 
tun. 

Vizepräsident Leber: Zu einer weiteren Zusatz-
frage der Abgeordnete Wittmann. 

Dr. Wittmann (München) (CDU/CSU): Herr Staats-
sekretär, wird die Bundesregierung bzw. der Bun- 
despostminsiter auch dann einen technischen Such-
trupp einsetzen, wenn sich ein anderer Staatsbürger, 
der nicht Wallraff ist, darüber zu beklagen hat, daß 
Fehlschaltungen mit Abhörmöglichkeiten vorkom-
men könnten? 

von Schoeler,  Parl. Staatssekretär: Herr Kollege 
Wittmann, ich nehme an, daß es die übliche Praxis 
des Postministers ist, dann, wenn solche Behauptun-
gen auftauchen, eine Untersuchung einzuleiten. 
Aber ganz unabhängig davon, ob das üblicherweise 
der Fall ist oder nicht, meine ich doch, daß Sie nicht 
kritisieren sollten, daß der Postminister versucht, 
Vorwürfe, die in der Offentlichkeit erhoben worden 
sind, durch eine klare Aufhellung des Sachverhalts 
zu widerlegen, oder jedenfalls festzustellen ver-
sucht, was nun der wahre Sachverhalt war. 

(Zustimmung bei Abgeordneten der FDP) 
 

Vizepräsident Leber: Zu einer weiteren Zusatz-
frage der Kollege Brandt. 
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Brandt (Grolsheim) (SPD): Herr Staatssekretär, ist 
der Bundesregierung bekannt, daß von seiten der 
Post ein solcher Spezialtrupp auch in Sachen eines 
Staatsbürgers namens Strauß eingesetzt worden 
ist? 

von Schoeler, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege 
Brandt, das ist nach meiner Kenntnis so gewesen. 
Ich möchte aber - noch einmal auf die vorherige 
Frage zurückkommend — doch erwähnen, daß die 
Tatsache, daß es sich hier um Herrn Wallraff gehan-
delt hat, auch nach Auffassung der Opposistion kein 
Grund sein sollte, die notwendige Untersuchung 
etwa zu unterlassen. 

Vizepräsident Leber: Eine weitere Zusatzfrage, 
Herr Kollege Dr. Miltner. 

Dr. Miltner (CDU/CSU): Herr Staatssekretär, kön-
nen Sie bestätigen, daß diese Untersuchungen der 
Bundespost auch durch einen Untersuchungsaus-
schuß des Deutschen Bundestages behandelt wor-
den sind? 

von Schoeler, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege 
Miltner, jetzt muß ich Sie wirklich darum bitten, die 
Frage nach Einzelheiten des Verfahrens der Deut-
schen Bundespost, mit dem wir uns jetzt schon die 
ganze Zeit befassen, an den zuständigen Postmini-
ster zu stellen. Ich kann Ihnen Einzelheiten dazu, 
wie die Post verfährt, nicht mitteilen. 

Vizepräsident Leber: Keine weiteren Zusatzfra-
gen; damit ist die Frage 38 des Herrn Abgeordneten 
Gansel beantwortet. 

Ich rufe Frage 39 des Abgeordneten Spranger 
auf: 

Ist der Bundesregierung bekannt daß der Bericht der Zeitschrift 
„Neue Revue" vom 10. November 1979 zutrifft, wonach ein Großteil der 
auf deutschen Flughäfen verwendeten Geräte zur Durchleuchtung von 
Handgepäck untauglich ist, um Handwaffen wie z. B. Revolver aufzuspü-
ren? 

Herr Staatssekretär. 

von Schoeler, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege, 
der von Ihnen zitierte Bericht in der Zeitschrift 
„Neue Revue' vom 10. November 1979 trifft nicht 
zu. 

Vizepräsident Leber: Eine Zusatzfrage, Herr Kol-
lege Spranger. 

Spranger (CDU/CSU): Herr Staatssekretär, ist 
demnach davon auszugehen, daß die bei diesen 
Überprüfungen in Flughäfen im Einsatz befindli-
chen Blitzgeräte in der Lage sind, Sprengstoff, Pla-
stikmaterial und Rauschgift festzustellen? 

von Schoeler, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege 
Spranger, in den Flughäfen in der Bundesrepublik 
Deutschland sind sowohl Blitzstrahler als auch 
Dauerstrahler im Einsatz. Die Bundesregierung ver-
folgt alle Weiterentwicklungen auf diesem Gebiet 
sowohl im In- als auch im Ausland. Wir haben bisher 
kein Gerät gefunden, das besser geeignet wäre, die 
Bedingungen, die an solche Geräte gestellt werden 
müssen, zu erfüllen. 

Vizepräsident Leber: Eine weitere Zusatzfrage. 

Spranger (CDU/CSU): Herr Staatssekretär, ist die 
Bundesregierung dem Bericht dieser Redakteure 
nachgegangen, die behaupten, sie hätten mit gleich-
artigen Spielzeugpistolen einen Entführungsfall, 
wie es ihn damals im September in Köln gegeben 
hat, wiederholen können? 

von Schoeler, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege 
Spranger, Sie müssen, wenn Sie sich mit dieser 
Frage ernsthaft beschäftigen, von zwei Vorausset-
zungen ausgehen, die an die Eignung solcher Geräte 
zu stellen sind. Erstens müssen die Geräte geeignet 
sein, beim Durchleuchtungsvorgang möglichst viele 
Gegenstände festzustellen, und zweitens müssen sie 
möglichst weitgehend gesundheitliche Beeinträch-
tigungen des Bedienungspersonals und des Flugper-
sonals vermeiden. Ich wiederhole, daß uns kein Ge-
rät bekannt ist, das diese beiden Bedingungen bes-
ser erfüllte als die von uns bereits eingesetzten Ge-
räte. 

Selbstverständlich bleibt dabei immer ein Bereich, 
der von diesen Geräten nicht erfaßt wird. Das ist bei 
allen Geräten der Fall. Deswegen haben die Hand-
nachkontrollen, die in der Bundesrepublik Deutsch-
land bei der Fluggastkontrolle in einem sehr großen 
Umfang — in einem größeren Umfang als in den eu-
ropäischen Staaten um uns herum — durchgeführt 
werden, eine ganz erhebliche Bedeutung. Wir bemü-
hen uns also wirklich darum, alles zu tun, um diese 
Kontrollen so sicher wie menschenmöglich zu ma-
chen. 

Vizepräsident Leber: Eine Zusatzfrage, Herr Kol-
lege Broll. 

Broll (CDU/CSU): Herr Staatssekretär, ist ange-
sichts der Überprüfungspraxis und der Kenntnisse 
von der Wirksamkeit solcher Geräte zumindest die 
Vermutung begründet, daß eine Pistole, die dennoch 
im Flugzeug auftaucht, wahrscheinlich eine Plastik-
pistole ist? 

von Schoeler, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege 
Broll, es kommt darauf an, ob Sie sich darauf verlas-
sen können, daß bei der Fluggastkontrolle wirklich 
jeder Fluggast durch die Kontrolle gekommen ist. Es 
ist natürlich denkbar, daß es jemand — wir bewegen 
uns jetzt im Bereich der Theorie, der Hypothesen — 
gelingen könnte, obwohl alle Sicherungsmaßnah-
men dagegen ergriffen worden sind, unter Vermei-
dung der Fluggastkontrolle in ein Flugzeug zu ge-
langen. Deshalb wird die Vermutung, die Ihre Frage 
enthält, gegeben sein, die absolute Gewißheit aber 
nicht. 

Vizepräsident Leber: Eine weitere Zusatzfrage des 
Herrn Abgeordneten Riedl. 

Dr. Riedl (München) (CDU/CSU): Herr Staatsse-
kretär, wären Sie bereit, einmal die Beamten auf 
dem Flughafen Köln/Bonn nach ihren Erfahrungen 
mit diesen Geräten und danach zu befragen, ob es 
richtig ist, daß die dort eingesetzten Geräte in aller 
Regel Papier und Akten fotografisch so wiederge-
ben, daß dies wie Metall ausschaut, daß also einer, 
der mit einer Tasche kommt, in der nur Papier ist, 
ganz genau durchsucht wird, weil sich dieses auf 
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Dr. Riedl (München) 
dem Schirm so abzeichnet, als ob es Metall wäre? 
Die Polizisten haben mir schon bestätigt, daß diese 
Geräte keinen Pfennig wert sind. Wären Sie bereit, 
dies einmal an Ort und Stelle überprüfen zu las-
sen? 

von Schoeler, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege 
Riedl, ich stelle mit Vergnügen und Freude fest, daß 
Sie sich in diese Frage sehr eingearbeitet haben. Ich 
gestehe freimütig, daß ich eine so intensive Kennt-
nis, wie Sie sie hier dargelegt haben, nicht habe. 

(Dr. Riedl [München] [CDU/CSU]: Weil Sie 
da nie durchgehen! Sie gehen immer hin

-

tenrum! — Heiterkeit) 

— Nein, Herr Kollege Riedl, ich gehe genau an der 
gleichen Stelle durch wie Sie, habe aber trotzdem 
nicht diese intensive Kenntnis, wie Sie sie dargelegt 
haben. Ich passiere die Kontrollen so wie jeder an-
dere Staatsbürger dieser Republik auch. 

Was Ihre Frage nach dem Gespräch mit den Be-
amten betrifft, will ich jetzt aber doch ernsthaft auf 
folgendes hinweisen, Herr Kollege Riedl: Beamte 
des Bundesinnenministeriums bereisen regelmäßig 
die Flughäfen auch in der Bundesrepublik Deutsch-
land, um sich vor Ort von den Dingen ein Bild zu ma-
chen, die wir in dieser Fragestunde diskutieren. Was 
ich Ihnen hier dazu sagen kann, ist das Ergebnis die-
ser Gespräche vor Ort. 

Vizepräsident Leber: Eine weitere Zusatzfrage, 
Herr Kollege Voss. 

Dr. Voss (CDU/CSU): Herr Staatssekretär, hat sich 
die Bundesregierung einmal überlegt, zu der be-
währten Handkontrolle zurückzukehren, nachdem 
die Geräte, wie Sie eben geschildert haben, erhebli-
che Mängel haben und eine Handkontrolle unserer 
Sicherheit sehr viel förderlicher sein würde als die 
Systeme, die jetzt im Einsatz sind? 

von Schoeler, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege 
Voss, ich habe darauf bereits hingewiesen. Die Bun-
desregierung hat manuelle Nachkontrollen veran-
laßt, und zwar seit Herbst 1977. Diese beschränken 
sich nicht auf die Fälle, bei denen keine eindeutige 
Erkennung möglich ist, sondern werden auch bei 
Nichtanzeige des Röntgengeräts durchgeführt. Ins-
gesamt erreichen die Nachkontrollen von Hand 
eine Quote von 50 % und liegen damit beträchtlich 
über dem Weltstandard von 10 %. Die besondere Ef-
fektivität dieser Nachkontrollen besteht darin, daß 
sie variabel erfolgen und für den Fluggast nicht kal-
kulierbar sind. 

Vizepräsident Leber: Herr Kollege Kuhlwein zu 
einer weiteren Zusatzfrage. 

Kuhlwein (SPD): Herr Staatssekretär, sind die Kon-
trollen so effektiv gewesen, daß seinerzeit dabei 
auch der Revolver entdeckt wurde, den der CSU-
Vorsitzende beim Besteigen einer Lufthansa-Ma-
schine mit sich trug? 

(Dr. Riedl [München] [CDU/CSU]: Das ist 
wieder ein Geistesblitz!) 

von Schoeler, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege, 
meine Kenntnis dieses Vorganges kommt aus der 
Presse. Deshalb kann ich Ihnen im Augenblick nicht 
sagen, wie dieser Revolver entdeckt worden ist. 

Vizepräsident Leber: Eine weitere Zusatzfrage, 
Frau Kollegin Simonis. 

Frau Simonis (SPD): Herr Staatssekretär, ist es 
möglich, daß ein Teil der hier gestellten Fragen und 
auch eine Ihrer Antworten, d. h. die Unkenntnis 
über das, was in den Flughäfen an Kontrollen pas-
siert, darauf zurückzuführen ist, daß Mitglieder des 
Kabinetts und einige höhergestellte Mitglieder die-
ses Hauses an den Kontrollen vorbei — — 

Vizepräsident Leber: Frau Kollegin Simonis, die 
Frage steht mit Sicherheit nicht in Übereinstim-
mung mit dem Text der Ausgangsfrage. Hier ist ge-
fragt, ob der Bundesregierung Mängel auf den Flug-
häfen bekannt sind. 

(Frau Simonis [SPD]: Das ist ein Mangel! — 
Heiterkeit und Zurufe) 

Werden weitere Zusatzfragen gestellt? 

von Schoeler, Parl. Staatssekretär: Herr Präsident, 
darf ich trotzdem noch einmal — — 

Vizepräsident Leber: Wenn Sie das wünschen. 

von Schoeler, Parl. Staatssekretär: Darf ich trotz-
dem noch einmal darauf hinweisen, Frau Kollegin — 
ich habe das vorhin schon bei einer anderen Frage 
getan —, daß ich die Kontrollen selbstverständlich 
so passiere wie Sie und alle anderen Bürger dieser 
Republik. 

Vizepräsident Leber: Keine weitere Zusatzfrage. 
Frage 39 ist damit erledigt. 

Ich rufe Frage 40 des Herrn Abgeordneten Spran-
ger auf: 

Welche Schritte hat die Bundesregierung ggf. unternommen, um die 
damit aufgedeckte Lücke in den Sicherheitskontrollen des Flugver-
kehrs und insbesondere der Lufthansa zu schließen? 

von Schoeler, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege 
Spranger, die Antwort hat sich durch die Zusatz-
frage und meine Antworten darauf erledigt. Ihre 
Frage ist beantwortet worden. 

Vizepräsident Leber: Eine Zusatzfrage, Herr Kol-
lege Spranger. 

Spranger (CDU/CSU): Herr Staatssekretär, ist der 
Bundesregierung bekannt, daß diese sogenannten 
Dauerstrahlgeräte in anderen Ländern, wie USA, 
Niederlande und Irland, schon längst als einheitli-
cher Typ zur Verfügung stehen, und warum hat die 
Bundesregierung diese Art von Geräten bisher nur 
teilweise angeschafft? 

von Schoeler, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege 
Spranger, ich betone noch einmal, daß wir an die 
Eignung eines Gerätes zwei Bedingungen stellen. 
Die erste ist, daß das Gerät möglichst viel erkennt, 
und die zweite ist, daß die Sicherheit des Bedie-
nungspersonals und der Fluggäste in höchstem 
Maße gewährleistet sein muß. Diese zweite Bedin- 
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Parl. Staatssekretär von Schoeler 
gung ist bei den Dauerstrahlern das Problem. Sie 
können bei einem Dauerstrahl eher Probleme für 
die Sicherheit des Bedienungspersonals und der 
Fluggäste als bei dem anderen Modell haben. Unter 
diesen beiden Gesichtspunkten werden in der Bun-
desrepublik Deutschland die Geräte ausgewählt, die 
zur Kontrolle benutzt werden, und unter diesen bei-
den Gesichtspunkten sind diejenigen, die wir haben, 
nach unserer Erfahrung und Beobachtung auch der 
internationalen Entwicklung optimal. 

Vizepräsident Leber: Eine weitere Zusatzfrage, 
Herr Kollege Spranger. 

Spranger (CDU/CSU): Herr Staatssekretär, wie ist 
etwa das Verhältnis zwischen Blitz- und Dauer-
strahlgeräten, und ist es zutreffend, daß in den letz-
ten Wochen beispielsweise auf dem Flughafen in 
Frankfurt solche Dauerstrahlgeräte zum Einsatz ge-
kommen sind? 

von Schoeler, Parl. Staatssekretär: Ich habe be-
reits darauf hingewiesen, daß ein bestimmter Typ ei-
nes Dauerstrahlgeräts in der Bundesrepublik 
Deutschland im Einsatz ist. Wie das Verhältnis die-
ser beiden Arten zueinander ist, kann ich im Augen-
blick aus dem Kopf nicht sagen; aber ich bin gern be-
reit, Ihnen das schriftlich mitzuteilen. 

Vizepräsident Leber: Eine weitere Zusatzfrage, 
Herr Kollege Jäger (Wangen). 

Jäger (Wangen) (CDU/CSU): Herr Staatssekretär, 
gehört zu den Schritten, die die Bundesregierung 
unternehmen wird, auch die Nachprüfung, ob die 
von Ihnen vorhin erwähnten Handkontrollen 
durch das Kontrollpersonal auch tatsächlich durch-
geführt werden? Ich frage dies angesichts der Tatsa-
che, daß mir persönlich in diesem Zeitraum eine sol-
che Handkontrolle auf einem der verschiedenen 
Flughäfen noch nie begegnet ist. 

von Schoeler, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege, 
ich möchte daran nicht die Vermutung knüpfen, daß 
Sie einer derjenigen sind, der sich den Kontrollen 
entzieht. Ich kann nur darauf hinweisen, daß mir sol-
che Handkontrollen öfter vorgekommen sind, und 
ich kann Ihnen sagen, daß durchschnittlich etwa 
50 % der Reisenden von dieser Handkontrolle be-
troffen sind. 

(Zurufe von der CDU/CSU) 

Vizepräsident Leber: Eine weitere Zusatzfrage, 
Herr Kollege Dr. Voss. 

Dr. Voss (CDU/CSU): Herr Staatssekretär, sind Sie 
in der Lage, uns hier einmal zu erklären, was die Ge-
räte wirklich erkennen? Wir gehen hier davon aus 
— das ist in den Fragen deutlich geworden —, daß 
sie Plastik nicht erkennen, dagegen Papier als Me-
tall erkennen. Das kann nicht der richtige Weg der 
Erkennung sein. 

von Schoeler, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege 
Voss, ich bin gern bereit, Ihnen dies im einzelnen 
schriftlich nachzureichen. 

Vizepräsident Leber: Keine weitere Zusatzfrage. 

Ich rufe die Frage 41 des Herrn Abgeordneten 
Wittmann auf: 

Kann die Bundesregierung bestätigen, daß die Umstände der am 
11. Oktober 1978 durch bayerische Behörden veranlaßten Abschiebung 
zweier CSSR-Flüchtlinge in die CSSR sowohl einen Verstoß gegen ein 
einschlägiges Urteil des Bundesverwaltungsgerichts, gegen einen Be-
schluß der Innenministerkonferenz als auch eine Verletzung des Aus-
länderrechts darstellt, da bei der Entscheidung der bayerischen Behör

-

den das Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge in 
Zirndorf überhaupt nicht eingeschaltet worden ist? 

Bitte, Herr Staatssekretär. 

von Schoeler, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege, 
ich wäre dankbar, wenn ich Ihre beiden Fragen zu-
sammenfassend beantworten könnte. 

Vizepräsident Leber: Ist der Fragesteller damit 
einverstanden? 

(Wittmann [Straubing] [SPD]: Ich bin einver

-

standen!) 

— Dann rufe ich auch die Frage 42 des Herrn Abge-
ordneten Wittmann auf: 

Hat es neben den bekanntgewordenen Fällen weitere Abschiebungen 
gegeben, und welche Möglichkeiten bestehen nach Ansicht der Bundes-
regierung, künftig sicherzustellen, daß sich ähnliche Fälle in unserem 
Lande nicht wiederholen? 

Bitte sehr, Herr Staatssekretär. 

von Schoeler, Parl. Staatssekretär: Die auf Grund 
einer Abschiebeverfügung des Landratsamts 
Berchtesgadener Land am 23. November 1978 er-
folgte Abschiebung der beiden tschechoslowaki-
schen Staatsangehörigen Cernak und Zilka ver-
stößt 

— erstens gegen § 38 des Ausländergesetzes, weil, 
wie sich aus den nunmehr von Bayern vorliegenden 
Unterlagen ergibt, ein Asylantrag vorgelegen hatte, 
der nach § 38 an das Bundesamt für die Anerken-
nung ausländischer Flüchtlinge in Zirndorf hätte 
weitergeleitet werden müssen, 

— zweitens gegen § 14 Abs. 1 Satz 1 des Ausländer-
gesetzes, weil die betreffenden Tschechoslowaken 
in einen Staat abgeschoben wurden, in dem ihnen 
auf Grund der dortigen Republikschutzgesetzge-
bung politische Verfolgung drohte, 

— drittens gegen den Beschluß der Innenminister-
konferenz vom 26. August 1966, wonach auch solche 
Angehörige von Ostblockstaaten, die illegal einge-
reist sind, nicht in ihr Heimatland abgeschoben wer-
den dürfen. 

Damit liegt auch ein Verstoß gegen das verfas-
sungsrechtlich gewährleistete Asylrecht des Art. 16 
des Grundgesetzes vor. 

Neben diesen beiden Fällen sind von bayerischen 
Behörden nach Kenntnis der Bundesregierung in 
sieben weiteren Fällen Personen abgeschoben oder 
zurückgewiesen worden, die aus Ostblockstaaten 
kamen und Asylbegehren zum Ausdruck gebracht 
haben. Diese Fälle sind der Bundesregierung erst 
durch die Dokumentation des bayerischen Staatsmi-
nisteriums des Innern vom 23. November 1979 be-
kanntgeworden. 

Was die Möglichkeiten der Bundesregierung be-
trifft, Rechtsverletzungen durch Behörden der Län- 
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der zu unterbinden, weise ich auf folgendes hin: Es 
ist die verfassungsmäßige Pflicht der Bundesregie-
rung, dafür zu sorgen, daß die Verfassung und die 
Gesetze des Bundes überall in der Bundesrepublik 
Deutschland eingehalten werden. Sie muß deshalb 
darauf bestehen, daß sich solche Fälle nicht wieder-
holen. Neben den von ihr bereits ergriffenen Schrit-
ten hätte die Bundesregierung nur noch die Befug-
nis der Bundesaufsicht nach Art. 84 GG, um künftige 
ähnliche Rechtsverletzungen zu unterbinden. Erklä-
rungen des bayerischen Staatsministers des Innern, 
daß sich derartige Vorfälle nicht wiederholen soll-
ten, geben allerdings der Bundesregierung Anlaß zu 
der Hoffnung, daß diese Möglichkeiten nicht ausge-
schöpft zu werden brauchen. 

Vizepräsident Leber: Ehe ich Ihnen das Wort zu 
einer Zusatzfrage erteile, Herr Kollege Wittmann, 
möchte ich Sie um Verständnis bitten, daß ich bei 
diesem Punkt, der hohe politische Aktualität hat, 
noch einmal bitte, darauf zu achten, daß in die Frage-
stellung keine Feststellungen und keine Bewertun-
gen gekleidet werden. Es würde mir leid tun, wenn 
ich deswegen Fragen nicht zulassen könnte. 

Das Wort zur ersten Zusatzfrage hat der Herr Kol-
lege Wittmann. 

Wittmann (Straubing) (SPD): Herr Staatssekretär, 
ist der Bundesregierung bekannt, daß die bayerische 
Staatsregierung ihren Erlaß vom 17. März 1978 an 
die Grenzschutzbehörden noch nicht zurückgenom-
men hat, und besteht da nicht die Gefahr, daß sich 
solche Ereignisse wiederholen? 

von Schoeler, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege 
Wittmann, zu dem von Ihnen erwähnten Erlaß vom 
17. März 1978 ist der bayerischen Staatsregierung 
vom Bundesminister des Innern unsere Rechtsauf-
fassung mitgeteilt worden, nach der dieser Erlaß 
nicht im Einklang mit den vom Bund und von den 
Ländern gemeinsam verabschiedeten Verwaltungs-
vorschriften zum Ausländergesetz steht. Diese Mit-
teilung des Bundesministers des Innern an das 
bayerische Staatsministerium des Innern ist am 
17. März 1979 erfolgt. Der bayerische Staatsminister 
des Innern ist von uns gebeten worden, diese Richt-
linien zu überarbeiten und ihnen eine andere, mit 
den Verwaltungsvorschriften zum Ausländergesetz 
übereinstimmende Fassung zu geben. Darauf haben 
wir bis zum heutigen Tag noch keine Mitteilung aus 
Bayern erhalten. 

(Zuruf des Abg. Dr. Marx [CDU/CSU]) 

Vizepräsident Leber: Die zweite Zusatzfrage, Herr 
Kollege Wittmann. 

Wittmann (Straubing) (SPD): Herr Staatssekretär, 
wenn ich die Pressemitteilungen der letzten Tage 
verfolge, stelle ich fest, daß die bayerische Staatsre-
gierung nun versucht, die Verantwortung — — 

Vizepräsident Leber: Herr Kollege Wittmann, ich 
muß Sie bitten, sich an meine Bitte zu halten. Sie 
stellen hier etwas fest, was in der Presse steht. Ich 
möchte Sie bitten zu fragen. 

Wittmann (Straubing) (SPD): Ich frage also die Bun-
desregierung, wieweit sie an der Ausweisung dieser 
beiden Tschechen verantwortlich beteiligt war. 

von Schoeler, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege 
Wittmann, Bundesdienststellen waren an der Ab-
schiebung dieser beiden Personen nicht beteiligt. 
Die alleinige und volle Verantwortung liegt bei 
bayerischen Dienststellen. Die Bundesregierung hat 
in den letzten Monaten verschiedentliche Versuche 
unternommen, eine volle Aufklärung des Sachver-
halts und eine klare rechtliche Bewe rtung durch die 
bayerische Staatsregierung zu erhalten. Beides ist 
ihr trotz mehrfacher Versuche bis zum heutigen Tag 
nicht möglich gewesen. Erst durch die Vorlage der 
Dokumentation am 23. November 1979 durch Herrn 
Tandler haben wir einen gewissen Überblick über 
die Sachverhalte, über die wir hier diskutieren, er-
halten, und dies, obwohl wir uns vorher mehrmals 
darum bemüht hatten. 

Vizepräsident Leber: Keine weitere Zusatzfrage, 
Herr Kollege Wittmann. Ich habe noch acht Frage-
steller für Zusatzfragen notiert. Als nächstem gebe 
ich das Wort zu einer Zusatzfrage dem Kollegen 
Voigt. 

Voigt (Frankfurt) (SPD): Herr Staatssekretär, wie 
wollen die Bundesregierung und — soweit es ihr be-
kannt ist — die bayerische Staatsregierung dazu bei-
tragen, daß die erhebliche Unsicherheit, die bei 
tschechoslowakischen Bürgerrechtlern in der CSSR 
und bei Emigranten aus der CSSR in der Bundesre-
publik Deutschland durch die Verfahrensweise ein-
getreten ist, beseitigt wird und bei ihnen eine Si-
cherheit über die tatsächliche Verfahrensweise wie-
derhergestellt wird? 

von Schoeler, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege 
Voigt, wir können diese Sicherheit nur so wieder-
herstellen, daß wir alles tun, damit auch in Bayern 
die bestehenden Gesetze und die bestehende 
Rechtslage bei der Praxis der Ausländer- und 
Grenzbehörden beachtet werden. Wenn dies ge-
schieht, 

(Zuruf des Abg. Dr. Czaja [CDU/CSU]) 

dann ist die Sicherheit, nach der Sie gefragt haben, 
gegeben. 

Vizepräsident Leber: Eine Zusatzfrage, Herr Kol-
lege Jäger (Wangen). 

Jäger (Wangen) (CDU/CSU): Herr Präsident, da 
Sie auch die Frage 42 mit aufgerufen haben, möchte 
ich den Herrn Staatssekretär fragen, ob ihm bekannt 
ist, daß am 8. Oktober 1979 Grenzschutzbeamte des 
Bundes eine 14jährige Äthiopierin in ihr Heimat-
land zurückgeschickt haben, in dem ja die gleichen 
Bedingungen herrschen, die Sie vorhin unter Hin-
weis auf § 14 des Ausländergesetzes genannt ha-
ben. 

(Dr. Schäfer [Tübingen] [SPD]: Sie hatte aber 
nicht um Asyl gebeten!) 

von Schoeler, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege 
Jäger, der Fall ist der Bundesregierung selbstver-
ständlich bekannt. Wie Sie wissen, hat Bundesin- 
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nenminister Baum alle Bemühungen unternommen, 
um zu erreichen, daß dieses Mädchen wieder in die 
Bunderepublik Deutschland einreisen kann. Dies ist 
mittlerweile auch erfolgt. Der entscheidende Unter-
schied zu den hier diskutierten Fällen ist der, daß es 
sich hier nicht um jemand handelte, der Asyl an der 
Grenze begehrte. 

(Dr. Schäfer [Tübingen] [SPD]: Genau! So ist 
es: immer halb schräg! — Weitere Zurufe) 

Vizepräsident Leber: Eine weitere Zusatzfrage, 
Herr Kollege Marschall. 

Marschall (SPD): Herr Staatssekretär, ist der Bun-
desregierung bekannt, wie vielen von den 57 — laut 
einem Brief des bayerischen Innenminsters an den 
Lindauer Landrat — in Bayern zurückgewiesenen 
Asylsuchenden des Jahres 1978 das Asylrecht 
rechts- und verfassungswidrig verweigert wurde? 

von Schoeler, Parl. Staatssekretär: Nein, Herr Kol-
lege, das ist mir nicht bekannt. 

Vizepräsident Leber: Zu einer weiteren Zusatz-
frage der Kollege Miltner. 

Dr. Miltner (CDU/CSU): Herr Staatssekretär, trifft 
es zu, daß der Bund ein fachliches Weisungsrecht 
gegenüber den bayerischen Grenzbehörden hat und 
davon keinen Gebrauch gemacht hat, obwohl die 
Grenzschutzdirektion Koblenz, die dem Bundesin-
nenministerium untersteht, vier Wochen vor der 
Abschiebung Kenntnis von dieser Abschiebungsab-
sicht hatte? 

von Schoeler, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege 
Miltner, dies trifft nicht zu. Die Abschiebung ist von 
einer bayerischen Ausländerbehörde vorgenommen 
worden. Gegenüber dieser bayerischen Ausländer-
behörde haben Bundesdienststellen keinerlei Wei-
sungsbefugnis. 

Vizepräsident Leber: Zu einer weiteren Zwischen-
frage hat das Wort der Kollege Voss. 

(Spranger [CDU/CSU]: Warum komme ich 
denn nicht dran? — Weitere Zurufe) 

— Meine Damen und Herren, ich kann die Redner 
nur in der Reihenfolge aufrufen, wie sie den Schrift-
führern und mir zur Kenntnis gekommen sind. 

Dr. Voss (CDU/CSU): Herr Staatssekretär, ist es 
zutreffend, daß zwei Bundesbehörden, die dem Bun-
desinnenministerium unterstehen, nämlich das Bun-
desamt für die Anerkennung ausländischer Flücht-
linge in Zirndorf und die Grenzschutzdirektion Ko-
blenz, am 14. Oktober 1978 von der beabsichtigten 
Abschiebung unterrichtet worden sind, daß keine 
Reaktion von seiten irgendeiner dieser Behörden 
oder des Bundesinnenministeriums erfolgt ist und 
daß erst 38 Tage nach diesem Zeitpunkt die wirkli-
che Abschiebung vorgenommen wurde? 

von Schoeler, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege 
Voss, von dem Erlaß des Landratsamts Berchtesga-
dener Land vom 9. November 1978, mit dem die Ab-
schiebung in die Tschechoslowakei angeordnet wur-
de, sind Bundesdienststellen nicht benachrichtigt  

worden. Aus der Nachricht, auf die Sie jetzt Bezug 
nehmen, ergab sich nicht, daß die Abschiebung in 
die Tschechoslowakei, d. h. in einen Verfolgerstaat, 
beabsichtigt war. 

Vizepräsident Leber: Zu einer weiteren Zusatz-
frage hat jetzt der Kollege Spranger das Wort. 

Spranger (CDU/CSU): Herr Staatssekretär, ist es 
zutreffend, daß das Bundesinnenministerium, daß 
insbesondere Sie, um den 7. Dezember 1978 herum 
von einem Schreiben des Vertreters des Flücht-
lingskommissars der UNO, des Herrn Dr. Henkel, an 
die bayerische Staatsregierung vom 7. Dezember 
1978 unterrichtet wurde, in dem ausdrücklich stand, 
daß die Betroffenen in die CSSR abgeschoben wor-
den sind? Aus welchen Gründen hat es die Bundes-
regierung bis zum 30. Juli 1979 unterlassen, dieser 
Angelegenheit pflichtgemäß nachzugehen? 

von Schoeler, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege 
Spranger, ich nehme dankbar zur Kenntnis, daß Sie 
die Bundesregierung auffordern, in zukünftigen Fäl-
len stärker gegen Bayerns Praxis vorzugehen. 

(Beifall bei der FDP und der SPD — Zurufe 
von der CDU/CSU) 

Was den Sachverhalt betrifft, der Ihrer Frage zu-
grundeliegt, möchte ich auf folgendes hinweisen. 

(Dr. Czaja [CDU/CSU]: Antworten Sie lieber 
auf die Frage!) 

— Herr Kollege, ich bin gerade dabei. 

Es trifft zu, daß sich der Hohe Flüchtlingskommis-
sar am 7. Dezember 1978 gegenüber dem baye-
rischen Staatsministerium des Innern über diese Be-
handlung der beiden Tschechoslowaken beschwer

-

deführend geäußert hat. Ein Abdruck dieses Schrei-
bens ist auch dem Bundesinnenministerium zur 
Kenntnis gebracht worden. 

(Jäger [Wangen] [CDU/CSU]: Hört! Hört!) 

Ich habe daraufhin den Vertreter des Hohen 
Flüchtlingskommissars zu einem Gespräch gebeten. 
Dieses hat am 9. Januar 1979 stattgefunden. 

(Zurufe von der CDU/CSU: Aha!) 

In diesem Gespräch hatte der Hohe Flüchtlings-
kommissar noch keine Auskunft von der baye-
rischen Staatsregierung auf seine Beschwerde vom 
7. Dezember 1978. Wir sind deshalb beide davon aus-
gegangen, daß eine weitere Sachaufklärung durch 
die bayerischen Behörden erforderlich ist. 

(Zurufe von der CDU/CSU) 

Diese Sachverhaltsaufklärung hatte der Hohe 
Flüchtlingskommissar eingeleitet. 

Über den Fortgang der Angelegenheit sind wir 
dann nicht mehr unterrichtet worden. Erst durch das 
Schreiben des Kollegen Karsten Voigt vom 17. Mai 
1979 sind wir veranlaßt worden, nun auch eigene 
Sachverhaltsaufklärungen unmittelbar bei baye-
rischen Behörden zu versuchen. Diese Versuche ha-
ben bis zum heutigen Tage, leider, nicht dazu ge-
führt, daß wir ein umfassendes Bild über den Sach- 
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verhalt und eine klare rechtliche Bewertung erhal-
ten haben. 

(Dr. Schäfer [Tübingen] [SPD]: Hört! Hört! — 
Weitere Zurufe von der SPD) 

Abschließend möchte ich darauf hinweisen, daß 
wir diesen Fall so ernst nehmen sollten, daß es nie-
mand darauf ankommen sollte, hier die Verantwor-
tung hin- und herzuschieben. 

(Beifall bei der FDP und der SPD — Weitere 
Zurufe von der CDU/CSU) 

Es kann alles nichts daran ändern, daß die Ab-
schiebung von bayerischen Behörden vorgenom-
men worden ist und daß dort die alleinige politische 
Verantwortung liegt. 

(Beifall bei der FDP und der SPD — Un

-

ruhe) 

Vizepräsident Leber: Meine Damen und Herren, 
ich möchte Sie bitten, daß Sie diese Fragestunde mit 
gehöriger Ruhe begleiten. Die für die Fragestunde 
angesetzte Zeit ist seit zwei Minuten überschritten. 
Die Frage ist aber aufgerufen. Ich möchte die Mög-
lichkeiten für zusätzliche Fragen jetzt nicht ab-
schneiden, sondern die Gelegenheit geben, diese 
Frage abschließend zu behandeln. Wir werden die 
angesetzte Zeit um die dafür notwendige Zeit über-
schreiten. 

Ich habe die Bitte, daß sich die Fragesteller kurz 
fassen und auf Bewertungen verzichten, die schon 
ein paarmal angeklungen sind. Auch die Beantwor-
tung durch den Herrn Staatssekretär sollte in ge-
bührlicher Kürze erfolgen. Sonst müßten wir die 
Zeit für die Fragestunde vermutlich um eine Stunde 
überschreiten. 

(Zustimmung bei der SPD — Zuruf von der 
CDU/CSU: Gute Belehrung!) 

Als nächstem erteile ich dem Herrn Kollegen 
Wendig das Wort. 

Dr. Wendig (FDP): Herr Staatssekretär, liegen dem 
Innenministerium inzwischen Erklärungen vor, wo-
nach die bayerische Staatsregierung heute, nach ih-
rem jetzigen Wissensstand, das Verfahren, das im 
vergangenen Jahr dort stattgefunden hat, selbst als 
ein Verfahren ansieht, das nicht mit den rechtlichen 
und gesetzlichen Vorschriften in Übereinstimmung 
steht? 

von Schoeler, Parl. Staatssekretär: Eine solche Er-
klärung liegt der Bundesregierung nicht vor. 

Auf unsere Bitte um eine rechtliche Bewertung 
dieses Vorgangs sind uns nur früher Stellungnah-
men zugegangen, aus denen sich ergab, daß die 
bayerische Staatsregierung diese Fälle für rechtlich  

nicht beanstandbar hält. Eine solche rechtliche Be-
wertung entspricht nicht der Auffassung der Bun-
desregierung. Aus neuerer Zeit kennen wir nur öf-
fentliche Erklärungen der bayerischen Staatsregie-
rung. In diesen öffentlichen Erklärungen wird zu der 
Rechtsfrage nicht klar Stellung genommen. 

Ich hoffe trotzdem, daß in der Praxis in Bayern si-
chergestellt ist, daß sich solche Fälle nicht wieder-
holen. 

Vizepräsident Leber: Zu einer weiteren Zusatz-
frage der Kollege Gerlach. 

Gerlach (Obernau) (CDU/CSU): Herr Staatssekre-
tär, ist die Bundesregierung neben den bereits be-
kannten Schreiben auch darüber informiert, daß in 
dem Fernschreiben der Grenzpolizeidirektion Frei-
lassing vom 14. Oktober 1978 ausdrücklich darauf 
hingewiesen wurde, daß die österreichischen Behör-
den die Übernahme im Rahmen des deutsch-öster-
reichischen Schub-Abkommens abgelehnt hatten 
und somit für den klar denkenden Verantwortlichen 
— auch in Ihrem Verantwortungsbereich — ver-
ständlich werden mußte, daß allein eine Überfüh-
rung in die Tschechoslowakei noch in Betracht 
kam? 

(Dr. Schäfer [Tübingen] [SPD]: Das hat damit 
nichts zu tun!) 

von Schoeler, Parl. Staatssekretär: Dies trifft nicht 
zu, Herr Kollege Gerlach. Es wäre auch eine Ab-
schiebung in andere Länder in Frage gekommen. In 
dem Fernschreiben ist nicht erwähnt, auf welchem 
Reiseweg die beiden in die Bundesrepublik 
Deutschland gekommen sind. Abschiebungen kön-
nen grundsätzlich entweder in ein aufnahmeberei-
tes Land der Wahl dessen, der abgeschoben werden 
soll, oder in ein Land, aus dem der Betreffende 
kommt, oder in das Heimatland erfolgen. Für eine 
Beurteilung des Sachverhalts, wohin eine Abschie-
bung geplant war, ergaben sich aus dem Fernschrei-
ben keine Informationen. 

Im übrigen muß ich Sie darauf hinweisen, daß in 
diesem Fernschreiben viele Angaben, die die beiden 
Betroffenen gemacht haben und für diesen Fall 
wichtig sind, nicht enthalten waren, so z. B. die An-
gabe, daß sie Schwierigkeiten mit der Kommunisti-
schen Partei hatten, und ähnliches, also ein Sachver-
halt, aus dem sich der Tatbestand der politischen 
Verfolgung ergibt. Ich weise deshalb darauf hin, weil 
der Bundesregierung diese Sachverhalte erst durch 
die Ausgabe des „Spiegels" vom Montag dieser Wo-
che bekanntgeworden sind. Vorher haben wir trotz 
aller Bemühungen, den Sachverhalt aufzuklären, 
dieses nicht erfahren. 

(Hört! Hört! bei der SPD) 

Vizepräsident Leber: Meine Damen und Herren, 
damit Sie wissen, wann Sie zu einer weiteren Zu-
satzfrage das Wort erteilt bekommen, will ich die 
Reihenfolge nennen, wie sie hier bei mir verzeichnet 
ist. Ich habe hier die Abgeordneten Wittmann (Mün-
chen), Berger, Riedl, Marschall, Frau Erler und Hart-
mann vermerkt. 

(Dr. Voss [CDU/CSU]: Voss!) 

— „Voss" steht nicht mehr hier. Herr Kollege Voss, 
ich habe keine Wortmeldungen mehr entgegenge-
nommen, seit ich vorhin meine Erklärung abgege-
ben habe. Ich nehme auch keine weiteren Wortmel-
dungen mehr an. 
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Als nächster hat der Kollege Wittmann (Mün-

chen) zu einer Zusatzfrage das Wort. 

Dr. Wittmann (München) (CDU/CSU): Herr Staats-
sekretär, nachdem Sie eben selbst festgestellt haben, 
Ihnen sei vom Vertreter des UN-Flüchtlingskom-
missars hier in der Bundesrepublik am 9. Januar 
über die beiden Tschechoslowaken Mitteilung ge-
macht worden, frage ich Sie, warum Sie erst am 
30. Juli — mittlerweile lag auch noch das Schreiben  

eines Kollegen dieses Hauses vor — eine Anfrage 
an das bayerische Staatsministerium des Innern ge-
richtet haben. 

von Schoeler, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege 
Wittmann, Sie gehen von einem falschen Sachver-
halt  aus. Das Schreiben des Kollegen Voigt vom 
17. Mai 1979 hat der Bundesminister des Innern zum 
Anlaß genommen, über die Grenzschutzdirektion 
bei der bayerischen Grenzpolizei den Versuch einer 
Sachaufklärung zu machen. Daraufhin hat die 
bayerische Grenzpolizei die ihr vorliegenden Unter-
lagen dem Bundesminister des Innern zur Kenntnis 
gebracht. Diese Unterlagen waren allerdings unvoll-
ständig. Daraus kann aber kein Vorwurf hergeleitet 
werden, denn mehr hatte die bayerische Grenzpoli-
zei nicht, weil nicht sie, sondern die Ausländerbe-
hörde des Landratsamtes Berchtesgadener Land die 
Abschiebung vorgenommen hat. Nachdem dieses 
Material dem Bundesminister des Innern vorgele-
gen hat, hat er sich unmittelbar an die bayerische 
Staatsregierung gewandt und ihr mitgeteilt, daß die 
Behandlung dieser beiden Flüchtlinge nach den der 
Bundesregierung zum damaligen Zeitpunkt bekann-
ten Informationen gegen mehrere Bestimmungen 
des Ausländergesetzes und Verwaltungsvorschrif-
ten zum Ausländergesetz verstieß. Das heißt, daß 
unmittelbar nach dem Fernschreiben des Kollegen 
Karsten Voigt der Versuch einer eigenen Sachauf-
klärung bei bayerischen Behörden unternommen 
worden ist. 

Vizepräsident Leber: Als nächster hat der Kollege 
Berger zu einer Zusatzfrage das Wort. 

Berger (Herne) (CDU/CSU): Herr Staatssekretär, 
ist der Bundesregierung bekannt, daß Rechtsan-
wälte in Nordrhein-Westfalen gegen das Verhalten 
von Behörden gegenüber Türken angegangen sind, 
die aus politischen Gründen um Asyl gebeten hat-
ten und in einer Art Nacht- und Nebelaktion abge-
schoben werden sollten, obwohl das Oberverwal-
tungsgericht Münster zweifelsfrei entschieden hat-
te, daß zuerst über das Asylersuchen einwandfrei 
befunden werden müsse? 

von Schoeler, Parl.  Staatssekretär: Herr Kollege, 
nachdem, was ich Ihrer Frage entnehme, handelt es 
sich hier um einen Vorgang im Bereich des Landes 
Nordrhein-Westfalen. Ich wäre Ihnen dankbar, 
wenn Sie mir die Unterlagen, die Sie zitiert haben, 
gäben, damit ich bei der nordrhein-westfälischen 
Landesregierung nachfragen kann, ob Ihre Informa

-

tion zutrifft und wie dieser Fall rechtlich zu bewer-
ten ist. 

(Dr. Marx [CDU/CSU]: Ob die Regierung 
Unterlagen hat, ist doch die Frage! — Wei

-

tere Zurufe von der CDU/CSU) 

Vizepräsident Leber: Meine Damen und Herren, 
verfolgen Sie diese Debatte bitte mit Ruhe. 

Als nächster hat der Herr Kollege Riedl das 
Wort. 

Dr. Riedl (München) (CDU/CSU): Herr Staatsse-
kretär, darf ich Sie bitten, den genauen Wortlaut des 
Fernschreibens, das hier jetzt einige Male zitiert 
worden ist, vorzulesen. Ich meine das Fernschrei-
ben, das bayerische Behörden Bundesdienststellen 
zugeleitet haben und dem Sie angeblich nicht ent-
nommen haben wollen, daß eine Abschiebung beab-
sichtigt war. 

von Schoeler, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege 
Riedl, ich bin gerne bereit, Ihnen das Fernschreiben 
zur Verfügung zu stellen. Ich habe es im Augenblick 
nicht da. 

(Lachen und Zurufe von der CDU/CSU) 

Vizepräsident Leber: Herr Kollege Marschall, eine 
weitere Zusatzfrage. 

Marschall (SPD): Herr Staatssekretär, können Sie 
bestätigen, daß Äußerungen des Ministerpräsiden-
ten Franz Josef Strauß, den bayerischen Behörden 
könne in dieser Angelegenheit kein Vorwurf ge-
macht werden, 

(Zuruf von der CDU/CSU: So ist es!) 

mit den der Bundesregierung bekanntgewordenen 
Tatsachen nicht zu vereinbaren sind? 

von Schoeler, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege, 
mir geht es nicht darum, Vorwürfe zu erheben, son-
dern was ich nur feststellen kann, ist, daß in diesem 
Fall rechtlich nicht einwandfrei, d. h. unter Verstoß 
gegen mehrere Gesetzesbestimmungen, gehandelt 
worden ist. 

 (Hört! Hört! bei der SPD) 

Vizepräsident Leber: Eine weitere Zusatzfrage, 
Frau Kollegin Erler. 

Frau Erler (SPD): Herr Staatssekretär, hat die Bun-
desregierung das rechtswidrige Verhalten in Bayern 
zum Anlaß genommen zu überprüfen, ob es auch in 
anderen Bundesländern, etwa in Baden-Württem-
berg, ähnliche Richtlinien gibt wie die bayerischen 
vom März 1978? 

(Zuruf von der CDU/CSU: Etwa in Nord

-

rhein-Westfalen!?) 

Vizepräsident Leber: Frau Kollegin Erler, Ihre Zu-
satzfrage steht nicht im Sachzusammenhang mit den 
eingebrachten Fragen 41 und 42. Ich lasse sie daher 
nicht zu. 

Als letzter hat das Wort zu einer Zusatzfrage der 
Kollege Hartmann. 
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Hartmann (CDU/CSU): Herr Staatssekretär, wel-
che Möglichkeiten des Eingreifens hätte die Bun-
desregierung gehabt, wenn sie — ich unterstelle 
einmal, daß Ihre Schilderung zutrifft — von der be-
absichtigten Abschiebung in die CSSR Kenntnis ge-
habt hätte? 

von Schoeler, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege, 
zunächst einmal freue ich mich, daß Sie bereit sind 
zu unterstellen, daß das, was ich sage, stimmt. 

(Hartmann [CDU/CSU]: Das ist Grundlage 
meiner Frage!) 

Zweitens möchte ich Sie darauf hinweisen, daß es 
sich um eine hypothetische Frage handelt, die Sie 
gestellt haben. Drittens kann ich Ihnen dazu sagen, 
daß die Bundesregierung keine Möglichkeit gehabt 
hätte, das Landratsamt Berchtesgadener Land, das 
die Abschiebung veranlaßt hat, anzuweisen, anders 
zu verfahren. 

(Dr. Riedl [München] [CDU/CSU]: Bundes

-

zwang!) 

— Herr Kollege Riedl, Sie wissen doch wohl selbst, 
daß dieser Zwischenruf nicht ganz ernst zu nehmen 
ist. 

Vizepräsident Leber: Meine Damen und Herren, 
damit sind alle Zusatzfragen, die ich noch zulassen 
konnte, beantwortet. Wir haben die Zeit der Frage-
stunde damit zwar etwas überschritten, aber ich 
denke, es war gut, daß wenigstens diese beiden Fra-
gen ausführlich erörtert worden sind. 

Ich darf noch mitteilen, daß die Frage 115 des Ab-
geordneten Stockleben vom Fragesteller zurückge-
zogen ,worden ist. Die übrigen wegen Zeitablaufs 
nicht aufgerufenen Fragen werden schriftlich beant-
wortet. Die Antworten werden als Anlagen abge-
druckt. Die Fragestunde ist damit beendet. 

Ich rufe Punkt 8 der Tagesordnung auf: 

Zweite und dritte Beratung des von der Bun-
desregierung eingebrachten Entwurfs eines 
Gesetzes zur Änderung des Fleischbeschau-
gesetzes und des Geflügelfleischhygienege-
setzes 
— Drucksache 8/2722 — 

a)  Bericht des Haushaltsausschusses (8. Aus-
schuß) gemäß § 96 der Geschäftsordnung 

— Drucksache 8/3448 — 

Berichterstatter: 
Abgeordneter Prinz zu Sayn-Wittgenstein- 
Hohenstein 

b) Beschlußempfehlung und Bericht des Aus-
schusses für Jugend, Familie und Gesundheit 
(13. Ausschuß) 

— Drucksache 8/3333 — 

Berichterstatter: 
Abgeordneter Dr. Hammans 

(Erste Beratung 151. Sitzung) 

Interfraktionell ist eine Aussprache mit je einem 
Kurzbeitrag für jede Fraktion vereinbart worden. 

Als erstem Redner erteile ich das Wort dem Kolle-
gen Neumann. 

Neumann (Bramsche) (SPD): Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Der Weg des Entwurfes 
dieses Gesetzes zur Änderung des Fleischbeschau-
gesetzes und des Geflügelfleischhygienegesetzes 
über die erste Lesung im Mai 1979 und die Aus-
schußberatung bis zum heutigen Tage würde sicher 
nichts anderes als normale Pflichterfüllung des Par-
laments darstellen, genauso wie die Behandlung der 
Berichte der Bundesregierung über die Erfahrungen 
hinsichtlich der Regelung der Änderung des 
Fleischbeschaugesetzes von 1973 und der Auswir-
kungen des Verkaufs von frischem Geflügelfleisch 
auf Wochenmärkten — — 

(Unruhe) 

Vizepräsident Leber: Herr Kollege Neumann, darf 
ich Sie bitte einen Augenblick unterbrechen. — 
Meine Damen und Herren, ich bitte Sie herzlich, der 
Debatte zu folgen und die Unruhe etwas zu dämp-
fen. 

Ich darf Sie bitten, fortzufahren. 

Neumann (Bramsche) (SPD): Das wäre also nor-
male Pflichterfüllung gewesen, wenn dieses Gesetz 
nicht eine Regelung enthielte, die einem Teil der 
deutschen Jäger nicht gefällt. So hat es bei der Ab-
stimmung über diesen Gesetzentwurf im federfüh-
renden Ausschuß bereits eine große Koalition zwi-
schen den Koalitionsparteien und den Oppositions-
parteien gegen die Stimmen von drei Jägern gege-
ben. 

(Reddemann [CDU/CSU]: Wir haben doch 
nur zwei Jäger in der Fraktion!) 

— So, Sie haben nur zwei Jäger in der Fraktion? 

In der Tat jedoch dient die Änderung des Fleisch-
beschaugesetzes und des Geflügelfleischhygienege-
setzes in erster Linie der Einarbeitung zweier EG-
Richtlinien, einer Entscheidung des Europäischen 
Gerichtshofes und einer des Bundesverwaltungsge-
richts, die es erforderlich machen, die sachlichen 
und rechtlichen Voraussetzungen dafür zu schaffen, 
daß auf der Grundlage der beiden Gesetze Folgever-
ordnungen erlassen werden können. 

Daß dabei die Bundesregierung versucht hat, das 
Fleischbeschaugesetz und das Geflügelfleischhygie-
negesetz übersichtlicher zu gestalten, und der Aus-
schuß darüber hinaus auch versucht hat, beide Ge-
setze verständlicher zu machen, ist selbstverständ-
lich. Es wird deshalb nur wenige hier im Deutschen 
Bundestag die Selbstverständlichkeit aufregen, daß 
wir in dieses Fleischbeschaugesetz hineingeschrie-
ben haben, daß das Fleisch von Affen nicht zum Ge-
nuß durch Menschen gewonnen werden darf. Ge-
nausowenig wird es die meisten interessieren, daß 
wir mit deutscher Gründlichkeit den Begriff „Tier-
körper" definiert haben. Da die meisten das Gesetz 
nicht gelesen haben, will ich hier die Definition von 
„Tierkörper" vorlesen. Danach handelt es sich bei ei-
nem Tierkörper um den „ganzen Körper eines 
Schlachttiers nach dem Entbluten, Enthäuten und 
Ausweiden, Abtrennen der Gliedmaßenenden in 
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Höhe des Vorderfußwurzel- und des Hinterfußwur-
zelgelenks (Karpal- oder Tarsalgelenkes), des Kop-
fes, des Schwanzes und der milchgebenden (laktie-
renden) Drüse". Wir verdanken es dem Ernährungs

-

ausschuß, daß er die Fachworte ins Deutsche über-
setzt hat, so daß für jeden verständlich ist, was „lak-
tierende Drüsen" sind. 

(Hört! Hört! bei der SPD) 

Aber dennoch darf nicht verkannt werden, daß 
mit dem heute anstehenden Gesetz zur Änderung 
der beiden Gesetze das europäische Recht weiter 
harmonisiert wird und daß Wettbewerbsverzerrun-
gen, soweit sie infolge gesundheitspolitisch unter-
schiedlicher Voraussetzungen in den Ländern der 
EG geschaffen worden sind, beseitigt werden und 
darüber hinaus dieses Gesetz den berechtigten For-
derungen nach Bekämpfung der Anlieferung von 
gesundheitsschädlichem Fleisch und Geflügel nach-
kommt. 

Soweit dieses Gesetz das Geflügelfleischhygiene-
gesetz ändert, wird in Ausführung der EG-Richtlinie 
dieses auf den innergemeinschaftlichen und inner-
staatlichen Handelsverkehr auch mit zubereitetem 
Geflügelfleisch ausgedehnt. Dadurch wird für den 
innergemeinschaftlichen Handelsverkehr die 
Fleischerzeugerrichtlinie in das innerstaatliche 
Recht übernommen. übrigens erfolgte die Einzelab-
stimmung über die Änderung des Geflügelfleisch-
hygienegesetzes einstimmig, auch mit Zustimmung 
der Jäger, weil nach dem Gesetz nur das Schlacht-
geflügel — also Hühner, Puten, Perlhühner, Enten 
und Gänse — betroffen ist, und darauf wird norma-
lerweise nicht geschossen. 

Unüberbrückbare Gegensätze zwischen Teilen 
der Abgeordneten, nämlich jenen mit Jagdschein 
und jenen ohne Jagdschein, gibt es aber offensicht-
lich bei der Änderung des Fleischbeschaugesetzes. 
Der Bericht der Bundesregierung über die Erfah-
rung hinsichtlich der Änderung des Fleischbeschau-
gesetzes von 1973 hatte deutlich gemacht, daß die 
Einbeziehung des Haarwilds in die Einfuhrunter-
suchung nach dem Fleischbeschaugesetz notwen-
dig war. Offensichtlich infolge geänderter Eßge-
wohnheiten eines Teils unserer Bevölkerung nahm 
nämlich die vermehrte Einfuhr von Wildbret im 
ganzen Tierkörper in der Decke, d. h. also im Fell, zu, 
aber auch die Einfuhr von Wildbret in zerlegtem Zu-
stand. Da dies zunächst nicht der Fleischbeschau un-
terlag, mußte eine Gesundheitsgefährdung der Ver-
braucher befürchtet werden. 

Zwischenzeitlich war übrigens — das sei nur am 
Rande angemerkt — auch Wild vermehrt in Herden 
unter der Obhut von Menschen aufgezogen worden, 
das nicht der Fleischbeschau und der Schlachttier

-

beschau unterlag, während dies bisher für Haustiere 
immer schon galt. 

Es hat sich dann herausgestellt, daß die Beanstan-
dungen bei dem Wildbret, das ohne Decke, also 
ohne Fell, in den Bereich der Bundesrepublik ver-
bracht worden ist, nicht zahlreicher waren als die 
Quote bei eingeführtem frischem Fleisch von Haus-
tieren. Die Einfuhr von ganzen Tierkörpern in Fel-
len zeigte jedoch eine Reihe von Beanstandungen 

auf, was dazu führte, daß wir mit diesem Gesetzent-
wurf die Einfuhr von Wildbret in dieser Form, also in 
der Decke, nicht mehr gestatten. Ausnahmen sind 
selbstverständlich bei besonderen Verhältnissen 
und hygienischen Bedingungen wie in dem bisheri-
gen Gesetz auch weiterhin gestattet. 

Die mit der Änderung des Fleischbeschaugeset-
zes von 1973 eingeführte Regelung für die Einfuhr 
von Wildbret aus dem Bereich der EG hat die Kom-
mission in Brüssel veranlaßt, nunmehr darauf hinzu-
weisen, daß dies eine Diskriminierung der europäi-
schen Partner bedeutet, da ja in Deutschland die 
Pflicht zur. Fleischbeschau für das hier erlegte Wild 
nicht besteht. Die Kommission hat daher — unserer 
Ansicht nach auch zu Recht — die Bundesrepublik 
Deutschland daran erinnert, daß sie die Pflichten 
nach dem EG-Vertrag zu erfüllen und im innerstaat-
lichen Recht eine Änderung vorzunhemen hat. Der 
Gesetzentwurf der Bundesregierung sieht also nun-
mehr vor, daß das gewerbsmäßig in den Handel ge-
brachte, hier erlegte Haarwild ebenfalls der Fleisch-
beschau unterliegt. 

Ein Teil der Jägerschaft und auch der Bundesrat 
hielten eine solche Regelung nicht für notwendig, 
weil die Jäger auf Grund ihrer guten Ausbildung in 
der Lage seien, zu erkennen, ob ein Tier gesund oder 
krank sei. Dies soll hier nicht bestritten werden. Je-
doch ist darauf hinzuweisen, daß das Schutzbedürf-
nis des Verbrauchers bei Fleisch von erlegtem Haar-
wild, welches gewerbsmäßig über Dritte in den Ver-
kehr gebracht wird, höher einzustufen ist als mögli-
cherweise entstehende Umstände oder Kosten einer 
Fleischbeschau. Es muß verhütet werden, daß mit 
Krankheitserregern versehenes Wildbret, verdorbe-
nes, verschmutztes oder substantiell verändertes 
Wildbret gewerblich an den Verbraucher weiterge-
geben wird. 

In diesem Zusammenhang ist auf folgendes hinzu-
weisen. Uns wurde mitgeteilt, daß im Deutschen 
Jagdkalender — ich persönlich besitze ihn nicht — 
zu lesen sei, in einem Bundesland würden bereits 25 
bis 30 % des Wildes auf Schiene und Straße erlegt. 
Dieses Wild kommt also nicht vor das prüfende 
Auge des deutschen Jägers und kommt nicht in den 
Wildhandel, sondern verschwindet in Gaststätten 
und anschließend offensichtlich in den Mägen der 
Verbraucher. 

(Zuruf von der CDU/CSU) 

Wir wollen aber zur Beruhigung der Jägerschaft 
ausdrücklich darauf hinweisen, daß nicht der 
Fleischbeschau unterliegt, was zum Eigenverbrauch 
der Jägerschaft, auch in geschlossenen Gesellschaf-
ten, Jagdgesellschaften etwa, beim sogenannten 
Schüsseltreiben, in Gaststätten und sonstigen Ein-
richtungen verzehrt wird. Auch der Zeitpunkt, an 
dem bei erlegtem Haarwild die Fleischbeschau ab-
geschlossen sein muß, ist so gewählt, daß noch nicht 
untersuchtes Wild in Kühlräumen des Wildhandels 
oder in Gaststätten aufbewahrt werden kann. Ein-
zelheiten darüber wird eine Folgeverordnung re-
geln. 

Der Vollständigkeit halber und weil es sicher 
ebenso viele Menschen wie diejenigen betrifft, die 
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gewerbsmäßig inländisches Wildbret in den Handel 
bringen, sei noch darauf hingewiesen, daß ebenfalls 
neu in das Fleischbeschaugesetz das Hauskanin-
chen aufgenommen worden ist. Aber auch hier gilt, 
daß die Schlachttier- und Fleischbeschau unterblei-
ben kann, wenn das Fleisch zum eigenen Verbrauch 
verwendet wird oder unmittelbar an einzelne natür-
liche Personen weitergegeben wird. Wir haben im 
übrigen im Ausschuß darauf gedrängt, daß diese Re-
gelung hinsichtlich des Hauskaninchens und des 
Haarwilds, das gewerbsmäßig in den Handel ge-
bracht wird, erst am 1. Januar 1982 in Kraft tritt. 

Zum Schluß möchte ich noch etwas zu den Kosten 
sagen. Soweit es sich um Maßnahmen im innerstaat-
lichen Bereich handelt, sind die Gebühren für 
Schlachttier- und Fleischbeschau durch die Länder 
und Gemeinden kostendeckend den Verursachern 
aufzuerlegen. Einfuhruntersuchungskosten dürfen 
als Folge der Rechtsprechung des Europäischen Ge-
richtshofes und des Bundesverwaltungsgerichtes 
nur in Ausnahmefällen erhoben werden. Im Han-
delsverkehr mit Drittländern wird jedoch die Ein-
fuhruntersuchung weitgehend in die Versandländer 
verlegt, so daß dort mehr Kosten entstehen. Die ver-
ringerten Einfuhruntersuchungskosten in Höhe . von 
40 Millionen DM werden dem Verbraucher leider 
nicht zugute kommen, weil sich diese nur gering auf 
den Kilopreis niederschlagen. Die vermehrten 
Kosten bei der Fleischbeschau von Wildbret im In-
land werden möglicherweise ab 1982 zu einer leich-
ten Erhöhung der Verbraucherpreise für Wildbret 
führen. Aber im Interesse des Gesundheitsschutzes 
werden die Liebhaber dieser Fleischsorten das si-
cher bezahlen. Im übrigen gilt ja: „Es war schon im-
mer etwas teurer, einen besonderen Geschmack zu 
haben." 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Vizepräsident Leber: Als nächster Redner hat der 
Abgeordnete Hammans das Wo rt. 

Dr. Hammans (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine 
sehr geehrten Damen und Herren! Mit dem heute 
zur Verabschiedung anstehenden Gesetz zur Ände-
rung des Fleischbeschaugesetzes und des Geflügel-
fleischhygienegesetzes soll — s o 11 ! — der fort-
schreitenden Harmonisierung im innergemein-
schaftlichen Handelsverkehr mit Fleischerzeugnis-
sen Rechnung getragen werden. Bedingt durch die 
Umsetzung der entsprechenden europäischen 
Richtlinien vom 21. Dezember 1976 zur Regelung ge-
sundheitlicher Fragen beim innergemeinschaftli-
chen Handelsverkehr mit Fleischerzeugnissen war 
es erforderlich, eine größere Übersichtlichkeit im 
geltenden Fleischbeschaurecht herzustellen. Dies 
ist im Interesse des Verbraucherschutzes sehr zu be-
grüßen und trägt somit auch den Bemühungen 
Rechnung, mehr Übersichtlichkeit bei der Anwen-
dung von Gesetzen zu schaffen. 

Gestatten Sie mir, meine Damen und Herrn, einen 
Hinweis auf ein Gutachten von Professor Dr. Kreu-
zer, Dr. Schneidawind und Professor Dr. Gedek zur 
Problematik der Fleischbeschau bei Haarwild. 
Meine Damen und Herrn, es heißt dort u. a. — ich 
darf ein paar Sätze zitieren —: 

Das geltende Fleischbeschaurecht zielt in erster 
Linie darauf ab, den Verbraucher vor gesund-
heitlichen Schädigungen zu bewahren. Unab-
dingbare Bestandteile dieser Untersuchung 
sind sowohl die Lebenduntersuchung wie die 
pathologisch-anatomische Untersuchung von 
Fleisch und Organen der Schlachttiere. In eini-
gen Fällen ist sogar die Erlaubnis zur Schlach-
tung vom Ergebnis der Lebenduntersuchung ab-
hängig. Eine Lebenduntersuchung muß beim 
jagdbaren Wild natürlich ausfallen. 

(Heiterkeit) 

Beobachtungen am lebenden Wild sind nur für 
den erlegenden Jäger durchführbar. 

— Die Methode mit dem Salz auf dem Schwanz bei 
Hasen funktioniert eben nicht. 

(Erneute Heiterkeit) 

Das Spektrum der Wildkrankheiten gleicht 
nicht dem bei schlachtbaren Haustieren. Krank-
heiten, die bei den Haustieren im Vordergrund 
stehen, sind beim Wild von geringer Bedeutung 
und umgekehrt. Die wenigen beim Wild bedeut-
samen Krankheiten, insbesondere solche mit 
Zoonose-Charakter wie die Tollwut, sind oft nur 
über Lebenduntersuchungen und — bei gegebe-
nen Verdacht — mit Hilfe von Labormethoden 
feststellbar. Bei allen anderen gesundheitlich 
bedenklichen Krankheiten manifestiert sich 
das Krankheitsbild vorrangig in den Organen. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich in die-
sem Zusammenhang — auch im Zusammenhang mit 
diesem Gutachten — auf einen besonders strittigen 
Punkt hinweisen. Es handelt sich um die Frage, die 
auch diskutiert wurde, ob alle Wildtiere, die zur Le-
bensmittelgewinnung bestimmt sind, in Zukunft den 
fleichbeschaurechtlichen Regelungen zu unterwer-
fen sind. Ich sagte schon, daß nach den geltenden 
Vorschriften des Fleischbeschaurechts der Verbrau-
cher vor gesundheitlichen Schädigungen geschützt 
werden soll. Auch die jetzt vorgesehene Einbezie-
hung des Haarwildes in das Fleichbeschaugesetz ist 
nicht unumstritten. 

(Dr. Ritz [CDU/CSU]: So ist es!) 

Zum einen ist die Zulässigkeit der Einbeziehung des 
Wildes in das Fleischbeschaugesetz aus rechtssyste-
matischen Gründen zweifelhaft, da die Bestimmun-
gen des Fleischbeschaurechts bei schlachtbaren 
Haustieren einen in Jahrzehnten gewachsenen 
Rechtsbereich beinhalten. Zum anderen läßt sich 
aus Gründen der Hygiene eine Einbeziehung des 
Haarwildes in das Fleischbeschaugesetz nicht unbe-
dingt begründen, weil insbesondere das fachgerech-
te, wie man das nennt, Aufbrechen und der Trans-
port des Haarwildes nicht in der Weise gehandhabt 
werden können, die den Vorschriften des Fleischbe-
schaugesetzes entspricht. Meine Damen und Her-
ren, das trifft auch für den Import zu. Ich selbst habe 
mir an der Grenze die Praxis der Kontrollen angese-
hen und kann behaupten, daß die Kontrollen jeden-
falls an dem Montagvormittag, an dem ich sie beob-
achtet habe, nicht wirksam waren. 
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Nach längerer Debatte in der CDU/CSU-Fraktion 

über diesen Punkt steht fest, meine Damen und Her-
ren, daß der überwiegende Teil meiner Fraktion die-
sem Gesetzentwurf nicht zustimmen wird. 

(Beifall bei der CDU/CSU — Dr. Schäfer 
[Tübingen] [SPD]: So etwas!) 

Ich habe für die Bedenken der Kolleginnen und Kol-
legen volles Verständnis — meine Damen und Her-
ren der SPD- und der FDP-Fraktion, Sie werden sich 
an die Ausschußberatungen erinnern, in denen auch 
ich meine Bedenken bereits vorgetragen habe —, 
und zwar aus folgenden Gründen: Es hat in . der Ver-
gangenheit keine Nachricht gegeben, daß ein Jäger 
Wild zum Eigenbedarf erlegt oder in den Handel ge-
bracht hätte, das dem Verbraucher Schaden zuge-
fügt hätte. Die Jäger handeln nach der Devise: Nur 
das, was absolut einwandfrei ist, darf dem menschli-
chen Verzehr dienen. 

Meine Damen und Herren, ein Teil des Erfolges 
der „Grünen" — und hier meine ich jetzt nicht die Jä-
ger und die Bauern, sondern die, die sich als Partei 
die „Grünen" nennen — ist darauf zurückzuführen, 
daß die Bürger nicht noch mehr Bürokratie haben 
wollen, und das gerade versprechen die „Grünen" 
unter anderem. 

(Vor s i t z : Vizepräsident Frau Renger) 

Die Bürger im Lande und meine Fraktionskollegen 
haben recht, wenn sie fragen, ob man denn wirklich 
alles regeln muß, ob man auch etwas, was bisher ein-
wandfrei funktionierte, reglementieren muß, 
schwieriger machen muß und mit Kosten verbinden 
muß. 

(Beifall bei der CDU/CDU) 

Demgegenüber steht die Drohung, über den Euro-
päischen Gerichtshof eine Änderung unseres gel-
tenden Rechts zu erzielen, wenn wir nicht freiwillig 
eine Änderung im Sinne der Richtlinien vornehmen. 
Zu befürchten ist, daß ein Entscheid des Gerichtsho-
fes härter ausfallen wird als der in manchen Aus-
schußsitzungen erkämpfte Kompromiß, nur das 
Haarwild einer veterinärmedizinischen Untersu-
chung zu unterwerfen, das zum Verkauf an Ge-
schäfte oder Restaurants gehen soll. 

Größtes Erstaunen hat hervorgerufen, daß in dem 
Gesetzentwurf — hier eingebracht durch den Bun-
desrat — vorgeschlagen wird, daß Affenfleisch 
nicht in den Handel zum Verkauf als Lebensmittel 
gelangen soll. Meine Damen und Herren, das hat na-
türlich Schmunzeln hervorgerufen. Im Hintergrund 
steht, daß im Zusammenhang mit dem Töten eines 
Affen zwei Menschen auf ungeklärte Weise, ver-
mutlich durch Viren, zu Tode gekommen sind. Der 
Nachweis dieser Viruserkrankung ist aber bis heute 
nicht möglich gewesen. 

Das vorhin erwähnte Unbehagen meiner Kolle-
gen in der Fraktion bezieht sich aber ,auch auf das 
Geflügelfleischhygienegesetz. Sie werden verste-
hen, wenn ich dazu ein Beispiel anführe. Nach die-
sem Gesetz soll fließendes Wasser bei frisch ge-
schlachtetem Geflügel zur Kühlung nicht mehr ver-
wendet werden dürfen, und zwar erstens aus hygie-
nischen Gründen und zweitens, damit kein Fremd-
wasser in das Geflügel eindringt. Selbstverständlich 

müssen Anforderungen an die Hygiene gestellt wer-
den. Aber es ist nun einmal nicht möglich, daß derje-
nige, der die Tiere tötet, hygienisch einwandfrei an 
jedes einzelne Tier herantritt. Was das Kühlen in 
Wasser betrifft, so möchte auch ich kein Fremdwas-
ser als Geflügelfleisch kaufen. Andererseits ist diese 
Methode z. B. bei Puten eine hervorragende Mög-
lichkeit, zu kühlen, ohne daß Wasser in den Tierkör-
per eindringt. An der derzeitigen Praxis sehen wir, 
daß Großschlachtereien das Spinchiller-Verfahren, 
bei dem in Wasser gekühlt wird, nach wie vor ver-
wenden können und daß es auch bei kleinen Be-
trieben so gehandhabt wird. Dabei wurde in dem Be-
richt der Bundesregierung über die Auswirkungen 
des Verkaufs von Frischflügel auf Wochenmärkten 
Gott sei Dank keinen Anlaß zu Beanstandungen 
festgestellt. Die mittleren Betriebe aber, die etwa 
2 000 Tiere im Jahr schlachten, werden- streng dar-
aufhin untersucht, ob nicht mit Wasser gekühlt wird. 
Dabei ist dies mit Sicherheit auch bei mittleren Be-
trieben die beste Methode zu kühlen. 

Meine Damen und Herren, ein weiterer Punkt — 
und damit lassen Sie mich schließen —: Die notwen-
dige Untersuchung von Geflügelfleisch wird die Er-
hebung von Gebühren zur Folge haben, die natür-
lich auf den Verbraucher abgewälzt werden. Dies 
trifft zwar alle Erzeugerstaaten; aber da die Hollän-
der und die Dänen, wie schon bekannt wurde, auch 
in Zukunft einen Teil dieser Gebühren staatlicher- 
seits übernehmen werden, wird es zu einer erneuten 
Wettbewerbsverzerrung zuungunsten der Deut-
schen kommen. 

Dieses Gesetz sollte eine Harmonisierung brin-
gen; es bringt aber allein schon über die Gebühren 
eine neue Disharmonie. Ich glaube nicht, meine Da-
men und Herren, daß ich Ihnen noch mehr Gründe 
aufzeigen muß, damit Sie verstehen, daß ein Großteil 
meiner Fraktion diesem Gesetz nicht zustimmen 
kann. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Vizepräsident Frau Renger: Das Wort hat der Ab-
geordnete Spitzmüller. 

Spitzmüller (FDP): Frau Präsident! Meine sehr ver-
ehrten Damen! Meine Herren! Nachdem sich schon 
meine Vorredner intensiv mit dem Gesetz auseinan-
dergesetzt haben, will ich versuchen, mich kurz zu 
fassen, obwohl ich feststellen muß, daß die Meinun-
gen hier weiter auseinandergehen als in dem feder-
führenden Ausschuß für Jugend, Familie und Ge-
sundheit. 

Hier haben wir es wieder mit einem Gesetz zu tun, 
das im wesentlichen der Harmonisierung von 
Rechtsvorschriften und Wettbewerbsbedingungen 
innerhalb der Europäischen Gemeinschaft dienen 
soll. Von daher hat der Entwurf unsere grundsätzli-
che Zustimmung. Schließlich, meine Damen und 
Herren, dürfen wir nicht übersehen, daß das große 
gemeinsame Europa, das wir alle anstreben, eben 
nur durch viele kleine, unscheinbare Schritte er-
reicht werden kann. Ein solcher kleiner Schritt ist 
hier auf dem Gebiet der Fleischbeschau beabsich-
tigt. 
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Zu bedauern ist allerdings, daß solche Schritte 

aufeinander zu in Europa keineswegs mit weniger 
Bürokratie verbunden sind, sondern leider mit dem 
Gegenteil. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Warum stimmen 
Sie dann dafür?) 

Meine Damen und Herren, als Mitglied dieses 
Hohen Hauses bin ich es ja nun gewohnt, daß Ge-
setzesinitiativen oder EG-Verordnungen ange-
schossen werden. Aber es war nun doch etwas ganz 
Ungewöhnliches, daß ganze Landesjagdverbände ei-
nen Entwurf unter Beschuß genommen haben. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Zu Recht!) 

Gegenstand der Kritik ist die — von Ihnen, von der 
Opposition ja besonders angesprochene — vorgese-
hene Einbeziehung des Haarwildes in die Fleischbe-
schau. Hier befürchtete die deutsche Jägerschaft 
zunächst, jegliches Wildbret sollte mit viel bürokra-
tischem Aufwand von den Fleischbeschauern unter 
die Lupe genommen werden. Selbst die privaten 
Jagdessen und Schüsseltreiben sollten auf diese 
Weise nicht mehr ohne amtlichen Stempel stattfin-
den können. 

(Niegel [CDU/CSU]: Wer soll das alles be

-

zahlen?) 

Diese Vorstellung ging in die Irre; denn diese Ge-
fahr hat der Regierungsentwurf von vornherein ver-
mieden, indem er den Forderungen der Jägerschaft 
insoweit folgte. Den Jägern und ihren Gästen wird 
also nicht etwa per Gesetz der Geschmack an der Jä-
gerei und dem Jagdschmaus verdorben. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Darum geht es ja 
gar nicht!) 

Daß allerdings eine Fleischbeschau stattzufinden 
hat, wenn der Jäger an dem Wildbret bedenkliche 
Merkmale entdeckt, ist doch letztendlich unbestrit-
ten. Einig ist man sich in der Jägerschaft aber auch 
darin, daß sogenanntes Fallwild, Unfallwild und Ge

-

hegewild durch eine Fleischbeschau zu untersuchen 
ist. 

Bedenkt man diese zahlreichen unstrittigen Fälle 
und die weitgehenden Ausnahmen für den privaten 
Verbrauch, so schrumpft das ohnehin nicht gerade 
große Problem auf recht bescheidene Dimensionen 
zurück. Ich finde, auch die deutschen Jäger sollten 
insoweit einem verbesserten Verbraucherschutz 
Tribut zollen. Ein solcher Verbraucherschutz kann 
nicht nur in Eigenregie geleistet werden. 

Zudem gibt es — meine Damen und Herren, so-
weit Sie Jäger oder Freunde von Jägern sind — 
grundsätzlich für jeden Jäger die Möglichkeit, sich 
zum sogenannten bestätigten Jäger bestellen und 
mit Aufgaben der Fleischbeschau betrauen zu las-
sen. 

(Dr. Jenninger [CDU/CSU]: Jetzt wird's hei

-

ter! — Dr. Ritz [CDU/CSU]: Spitzmüller, das 
war nun die Spitze!) 

Ich glaube, wenn Sie das einmal durchlesen, werden 
Sie feststellen, daß Ihre Opposition dagegen nicht 
sonderlich gut begründet ist. 

(Weitere Zurufe von der CDU/CSU) 

Mit dieser beschränkten Einbeziehung von Haar

-

wild in die Fleischbeschau folgt die Bundesrepublik 
— was schon ausgeführt wurde — einer dringenden 
Aufforderung der EG-Kommission, die wegen der 
zur Zeit unterschiedlichen Behandlung von inländi-
schem und eingeführtem Wildbret ein Verfahren 
wegen Vertragsverletzung gegen die Bundesrepu-
blik eingeleitet hat. Schließlich unterliegt Haarwild 
aus dem Ausland bei uns schon längst strengeren 
Untersuchungsvorschriften als unser eigenes Wild-
bret. 

(Zurufe von der CDU/CSU) 

— Meine Damen und Herren von der Opposition, 
ich kann mich nur darüber wundern, daß Sie sich so 
erheitert fühlen, 

(Dr. Jenninger [CDU/CSU]: Weil es ein Un

-

sinn sondergleichen ist!) 

denn bisher war ich immer der Meinung, auch Sie 
wollten etwas dafür tun, daß Europa zusammen-
kommt. 

Umgekehrt — der Herr Kollege Hammans hat 
schon darauf hingewiesen — sollten sich auch an-
dere EG-Länder ihrerseits EG-freundlicher verhal-
ten. Diese Forderung kann man am Beispiel der Nie-
derlande und Dänemarks, wo das nicht der Fall ist, 
veranschaulichen. Dort nämlich wird durch eine 
Erstattung der Untersuchungsgebühren beim Ge-
flügelfleisch den eigenen Exporteuren auf unserem 
Markt ein Wettbewerbsvorteil zum Nachteil der 
deutschen Landwirtschaft verschafft. Selbst wenn 
der Buchstabe des EG-Vertrages dadurch nicht ver-
letzt sein sollte, scheint uns dieses Verfahren doch 
seinen Geist zu verletzen, der verlangt, daß sich je-
des Mitgliedsland der Gemeinschaft gegenüber je-
dem anderen EG-konform verhält. 

Im übrigen sind wir ja dabei, solche wettbewerbs-
verzerrenden und diskriminierenden Gesetzesbe-
stimmungen zu überprüfen und zu harmonisieren. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Das stimmt doch 
nicht!) 

Auf die Dauer nämlich, meine Damen und Herren, 
wird sich das kurzfristige Zuschanzen von Vorteilen 
an die eigene Wirtschaft als kurzsichtig und als 
Nachteil nicht nur für die europäische Sache, son-
dern auch für das eigene Land erweisen. 

Wir erkennen durchaus die Schwachstellen die-
ses Gesetzes. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Na also!) 

Aber wenn wir uns EG-konform verhalten wollen, 
bleibt uns nichts anderes übrig, als diesem Gesetz 
zuzustimmen; denn es enthält keine EG-unfreundli-
chen Regelungen. Von daher fühlen wir uns auch 
verpflichtet, diesem Gesetz zuzustimmen — in der 
Erwartung, daß sich auch die anderen EG-Staaten in 
anderen Bereichen dem anschließen, was wir hier 
wollen, nämlich dem Verzicht auf eine Diskriminie-
rung des anderen und eine Bevorzugung des 
eigenen Landes. 

(Beifall bei der FDP und der SPD — Zuruf 
von der CDU/CSU: Das ist ja eine fabel

-

hafte Logik!) 
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Vizepräsident Frau Renger: Das Wort hat der Herr 
Parlamentarische Staatssekretär Zander. 

Zander, Parl. Staatssekretär beim Bundesminister 
für Jugend, Familie und Gesundheit: Frau Präsiden-
tin! Meine Damen und Herren! Der Entwurf eines 
Gesetzes zur Änderung des Fleischbeschaugesetzes 
ist von der Bundesregierung eingebracht worden, 
weil Regelungen der Europäischen Wirtschaftsge-
meinschaft auf dem Gebiet der Fleischhygiene in 
deutsches Recht umzusetzen sind. Hierfür müssen 
das Fleischbeschaugesetz und das Geflügelfleisch-
hygienegesetz angepaßt werden. 

Die gemeinschaftlichen Regelungen für Fleisch-
erzeugnisse sind erstmals umfassend in deutsches 
Recht umzusetzen. In den übrigen Bereichen der 
Gemeinschaftsregelungen für Fleischhygiene hat 
bereits eine Umsetzung stattgefunden, die auf 
Grund der Weiterentwicklung des Gemeinschafts-
rechts nicht zuletzt durch die Rechtsprechung des 
Europäischen Gerichtshofes entsprechend ausge-
staltet werden muß. 

Dies betrifft insbesondere den Bereich der Ein-
fuhruntersuchung, die im innergemeinschaftlichen 
Handelsverkehr nicht mehr in systematischer 
Weise vorgenommen werden darf, wenn im Ver-
sandland gleichwertige Untersuchungen stattgefun-
den haben. Betroffen durch die Entscheidung des 
Europäischen Gerichtshofes ist auch der Bereich der 
Untersuchungskosten. Diese dürfen auch für die 
noch zulässige stichprobenweise Einfuhruntersu-
chung den Importeuren nicht mehr auferlegt wer-
den. 

Alle Gemeinschaftsregelungen, die die Gewin-
nung des Fleisches und die Herstellung von Fleisch-
erzeugnissen betreffen, enthalten den Grundsatz, 
daß die aus Gründen des Gesundheitsschutzes er-
forderlichen Kontrollen durchgeführt und vom Ver-
sandland garantiert werden müssen. Weil diese 
Kontrollen im Versandland durchgeführt und vom 
Empfangsland anerkannt werden, damit auf die Ein-
fuhrkontrollen ohne Beeinträchtigung des Gesund-
heitsschutzes verzichtet werden kann, müssen die 
Kriterien für die Versanduntersuchung harmoni-
siert sein, wenn der irmergemeinschaftliche Han-
delsverkehr befriedigend funktionieren soll. 

Die neuen Regelungen haben im Ergebnis eine 
wesentliche Erleichterung im innergemeinschaft-
lichen Handelsverkehr und im Handelsverkehr 
mit Drittländern für frisches Fleisch zur Folge. Der 
Gesundheitsschutz für den Verbraucher wird da-
durch nicht beeinträchtigt, im Gegenteil, er wird 
dort verbessert, wo es auf Grund der zwischenzeit-
lich gewonnenen Erfahrungen erforderlich war. 

Gute Erfahrungen liegen auch mit dem seit 1973 
im Fleischbeschaurecht enthaltenen Anforderun-
gen an die Einfuhr von Wildbret vor. Die Bundes-
regierung hat dem Deutschen Bundestag über die 
Erfahrungen hinsichtlich der Regelungen des Geset-
zes zur Änderung des Fleischbeschaugesetzes be-
richtet. Daraus geht hervor, daß sich diese fleischbe-
schaurechtlichen Maßnahmen, die die lebensmittel-
rechtlichen Regelungen, die sogenannte Wild-
fleischverordnung, ablösten, bewährt haben. Die vor 
Erlaß dieses Gesetzes aufgetretenen Mißstände sind 

danach nicht mehr bekanntgeworden. Seit der An-
wendung dieses Gesetzes hat sich der hygienische 
Zustand des eingeführten Wildbrets und auch des-
sen Handelsqualität erheblich verbessert, wie dies 
von den beteiligten Wirtschaftskreisen ausdrück-
lich bestätigt wird. Es bestand daher für diesen Ge-
setzentwurf nur die Notwendigkeit, kleinere Kor-
rekturen vorzunehmen, die jedoch das Prinzip unan-
getastet lassen. 

In Verbindung mit diesem positiven Bericht über 
die Anwendung von Rechtsvorschriften für die Un-
tersuchung des Wildbrets, das eingeführt wird, 
möchte ich auf den Punkt hinweisen, der in diesem 
Gesetzentwurf Hauptgegenstand der Auseinander-
setzungen war. Während zu den übrigen Regelun-
gen des Entwurfs in fachlicher Sicht vom Grundsatz 
her Einigkeit in den Auffassungen erzielt werden 
konnte, lag die Absicht, das im Inland erlegte Wild 
in die Fleischbeschauvorschriften aufzunehmen, 
grundsätzlich im Meinungsstreit. Im Gesetzentwurf 
ist vorgesehen, daß sowohl das Wildbret, das aus 
Gehegen, Wildparks und ähnlichen Einrichtungen 
anfällt, wie auch das Wildbret, das in freier Wild-
bahn erlegt und über Wildhandel oder Gaststätten 
an den Verbraucher abgegeben wird, den Untersu-
chungen nach dem Fleischbeschaugesetz zu unter-
werfen. Bei erlegtem Haarwild bleibt die direkte Ab-
gabe des Wildbrets vom Jäger an den Verbraucher, 
auch das sogenannte Schüsseltreiben, von den ge-
setzlichen Vorschriften unberührt. Damit unterliegt 
nur solches Haarwild aus freier Wildbahn der Be-
schau, dessen Untersuchung zum Schutz des Ver-
bauchers vor gesundheitlichen Gefahren erforder-
lich ist, insbesondere Fallwild, Unfallwild oder 
krankes Wild. Dieser Bereich ist mengenmäßig ge-
ring. Von einer unzumutbaren Beeinträchtigung der 
freien Jagd kann nicht gesprochen werden. 

Es verdient hervorgehoben zu werden, daß der 
Ausschuß für Ernährung, Landwirtschaft und For-
sten und der federführende Ausschuß für Jugend, 
Familie und Gesundheit die Frage der Aufnahme 
des im Inland erlegten Haarwilds in die Untersu-
chungsvorschriften des Fleischbeschaugesetzes 
sehr eingehend beraten haben und zu dem Ergebnis 
gekommen sind, daß auch dieses Wildbret aus ge-
sundheitlichen Gründen der Untersuchung unter-
worfen werden sollte. 

Herr Kollege Dr. Hammans, Sie haben aus dem 
Schreiben und angefügten Gutachten des Deut-
schen Jagdschutzverbandes zitiert. Auch ich möchte 
aus diesem Gutachten einen Satz zitieren: 

Durch Schaffung einer wildbrethygienischen 
gesetzlichen Bestimmung könnte erstens die 
Lebensmittelüberwachung hinsichtlich des 
Wildbrets so konkretisiert werden, daß man die 
zweifellos bestehenden Mängel in den Griff be-
kommen würde, und zweitens dem Zugzwang 
gegenüber der EG nachgekommen werden. 

Ich muß Ihnen dazu sagen, daß unsere Bemühun-
gen, eine solche Regelung zu finden, von den Gre-
mien der EG ausdrücklich als nicht gleichwertig mit 
einer fleischbeschaurechtlichen Regelung betrach-
tet wurde und infolgedessen dieser Gedanke, eine 
andere rechtliche Regelung zu finden, in die Irre 
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geht. Auch der Aspekt der Gleichbehandlung des 
eingeführten und des im Inland anfallenden Wild-
brets ist berücksichtigt worden. Durch eine Aus-
nahmevorschrift im Geflügelfleischhygienegesetz 
ist es den Landwirten mit kleiner Geflügelhaltung 
unter bestimmten Voraussetzungen erlaubt, nicht 
untersuchtes Geflügelfleisch auf Wochenmärkten 
und ähnlich, auch über ein Einzelhandelsgeschäft 
nach alter Übung weiter abzugeben. Wie in dem Be-
richt der Bundesregierung über die Auswirkungen 
des Verkaufs von frischem Geflügelfleisch auf 
Wochenmärkten näher ausgeführt ist, hat diese Re-
gelung nicht zu gesundheitlichen Bedenken geführt. 
Die Vorschrift konnte beibehalten werden. 

Abschließend möchte ich bemerken, daß dieses 
Gesetz nach wie vor dringlich ist, weil der innerge-
meinschaftliche Handelsverkehr mit Fleischerzeug-
nissen bisher nur mit provisorischen Zwischenlö-
sungen ermöglicht werden konnte. Außerdem sollte 
die durch das Gesetz angestrebte und eingeleitete 
Vereinfachung des Fleischbeschaurechtes bald ver-
wirklicht werden. Den an der Beratung beteiligten 
Ausschüssen des Deutschen Bundestages möchte 
ich für die gründliche Beratung danken und Sie um 
die Zustimmung zu diesem Gesetzentwurf bitten. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Vizepräsident Frau Renger: Weitere Wortmeldun-
gen liegen nicht vor. Ich schließe die Aussprache. 

Wir kommen zur Einzelberatung und Abstim-
mung in zweiter Beratung. Ich rufe A rt. 1 Abs. 1 auf. 
Wer diesem Absatz zuzustimmen wünscht, den bitte 
ich um ein Handzeichen. — Gegenprobe! — 

(Zurufe von der CDU/CSU: Das ist die 
Mehrheit!) 

Enthaltungen? — Das erste war die Mehrheit. 

(Widerspruch bei der CDU/CSU) 

— Das erste war die Mehrheit. Darüber besteht im 
Präsidium keine kontroverse Auffassung. Damit ist 
Abs. 1 angenommen. 

Ich rufe Art. 1 bis 6, Einleitung und Überschrift 
auf. Wer dem zuzustimmen wünscht, den bitte ich 
um ein Handzeichen. — Gegenprobe! — Enthaltun-
gen? — Bei einer Enthaltung ist dies in der zweiten 
Lesung angenommen. 

Wir treten in die 

dritte Beratung 

ein. Das Wort wird nicht gewünscht. Wer dem Ge-
setz im ganzen zuzustimmen wünscht, den bitte ich, 
sich zu erheben. — Gegenprobe! — Enthaltungen? 
— Gegen zahlreiche Gegenstimmen und bei einigen 
Enthaltungen ist es in dritter Lesung angenom-
men. 

(Zurufe von der CDU/CSU: Gegen die 
Mehrheit! — Die Mehrheit hat es abge

-

lehnt! — Auszählen! — Hammelsprung!) 

— Nach intensivem Nachdenken sind wir zu der 
Meinung gekommen, daß das erste die Mehrheit 
war. Das Gesetz ist in dritter Lesung angenom-
men. 

Es liegen noch zwei weitere Beschlußempfehlun-
gen des Ausschusses vor. Der Ausschuß empfiehlt 
auf Drucksache 8/3333 unter den Nrn. 2 und 3, die 
Berichte der Bundesregierung auf den Drucksachen 
8/2032 und 8/2604 zustimmend zur Kenntnis zu neh-
men sowie die eingegangenen Petitionen für erle-
digt zu erklären. — Ich höre dagegen keinen Wider-
spruch. Es ist so beschlossen. 

Ich rufe Punkt 9 der Tagesordnung auf: 

Zweite und dritte Beratung des von der Bun-
desregierung eingebrachten Entwurfs eines 
Elften Gesetzes zur Änderung des Viehseu-
chengesetzes 
— Drucksache 8/2646 — 

Beschlußempfehlung und Bericht des Aus-
schusses für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten (10. Ausschuß) 

— Drucksache 8/3350 — 

Berichterstatter: 
Abgeordneter Schröder (Wilhelminenhof) 

(Erste Beratung 145. Sitzung) 

Der Herr Berichterstatter wünscht nicht das 
Wort. Auch zur Aussprache wird das Wort nicht ge

-

wünscht. 

Wir kommen zur Einzelberatung und Abstim-
mung in zweiter Beratung. Ich rufe die Art. 1 bis 4, 
Einleitung und Überschrift in der Ausschußfassung 
auf. Wer zuzustimmen wünscht, den bitte ich um ein 
Handzeichen. — Gegenprobe! — Enthaltungen? — 
Gegen eine Stimme in zweiter Beratung angenom-
men. 

Wir treten in die 

dritte Beratung 

ein. Das Wort wird auch hierzu nicht gewünscht. 

Wer dem Gesetz im ganzen zuzustimmen 
wünscht, den bitte ich, sich zu erheben. — Gegen-
probe! — Enthaltungen? — Das Gesetz ist — soweit 
ich sehe, gegen eine Stimme — in dritter Beratung 
angenommen. 

Ich rufe Punkt 10 der Tagesordnung auf: 

Zweite Beratung und Schlußabstimmung des 
von der Bundesregierung eingebrachten Ent-
wurfs eines Gesetzes zu dem Vertrag vom 
28. Mai 1979 und dem Beschluß vom 24. Mai 
1979 über den Beitritt der Republik Grie-
chenland zur Europäischen Wirtschaftsge-
meinschaft, zur Europäischen Atomge-
meinschaft und zur Europäischen Gemein-
schaft für Kohle und Stahl 
— Drucksachen 8/3231, 8/3287 — 

a) Bericht des Haushaltsausschusses (8. Aus-
schuß) gemäß § 96 der Geschäftsordnung 

— Drucksache 8/3416 —

Berichterstatter: Abgeordneter Dr. Bußmann 

b) Beschlußempfehlung und Bericht des Aus-
wärtigen Ausschusses (3. Ausschuß) 

— Drucksache 8/3415 — 
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Vizepräsident Frau Renger 
Berichterstatter: 
Abgeordneter Rapp (Göppingen) 

(Erste Beratung 177. Sitzung) 

Ich rufe zugleich den Zusatzpunkt zur Tagesord-
nung auf: 

Beratung des Antrags der Abgeordneten Dr. 
Pfennig, Dr. Marx, Dr. Klepsch, Luster, Blu-
menfeld, Dr. Müller-Hermann, von Hassel, 
Frau Dr. Walz und Genossen und der Frak-
tion der CDU/CSU 

Beteiligung des Europäischen Parlaments 
an der Ratifizierung des Vertrages über den 
Beitritt Griechenlands zur Europäischen 
Gemeinschaft 
— Drucksache 8/3408 — 

Hierzu ist interfraktionell eine verbundene Aus-
sprache in Form • der Kurzdebatte vereinbart. 
Wünscht der Berichterstatter das Wort? — Bitte 
schön, Herr Abgeordneter Rapp, als Berichterstat-
ter. 

Rapp (Göppingen) (SPD): Frau Präsidentin! Meine 
Damen und Herren! Lassen Sie mich bitte in Ergän-
zung des schriftlichen Berichts einige Anmerkun-
gen zu den Beweggründen machen, von denen wir 
uns bei der Beratung des EG-Beitritts Griechen-
lands in den Ausschüssen haben leiten lassen und 
die den Geist und den Stil dieser Beratung geprägt 
haben. 

Der Beitritt Griechenlands zu den Europäischen 
Gemeinschaften und die Einbeziehung Griechen-
lands in die Europäische Politische Zusammenarbeit 
ist ein Ereignis von historischer Bedeutung und 
Tragweite. Uber den Bezug auf Griechenland hinaus 
wird damit der erste Schritt der zweiten Erweite-
rungsrunde getan, der sogenannten Süderweiterung 
Europas, nach deren Abschluß die Europäische Ge-
meinschaft die Zahl ihrer Mitglieder von derzeit 
neun auf zwölf erhöht haben wird. 

Dem Gewicht dieses Vorgangs entsprachen das 
Engagement und die Intensität, mit der die beteilig-
ten Ausschüsse des Deutschen Bundestages — es 
waren insgesamt sechs Ausschüsse — die Vorlage 
der Bundesregierung über den EG-Beitritt Grie-
chenlands beraten haben. In den parlamentarischen 
Beratungen kamen der Wunsch und der Wille der 
Bundesrepublik Deutschland, Griechenland den 
Beitritt zu den Europäischen Gemeinschaften zu er-
möglichen, ebenso überzeugend zum Ausdruck wie 
in der Haltung der deutschen Vertreter bei den Bei-
trittsverhandlungen auf Gemeinschaftsebene. 

Dies gilt für alle Fraktionen des Hauses. Wir alle 
wissen, daß Europa und die Europäischen Gemein-
schaften ohne Griechenland unvollständig wären. 
Kann man sich die kulturelle Identität Europas ohne 
den Beitrag Griechenlands vorstellen, des Griechen-
lands  der  Antike und des Mittelalters ebenso wie 
des Griechenlands der Neuzeit und der Gegen-
wart? 

Vor diesem Hintergrund hat sich in den Aus-
schüssen des Bundestags nie die Frage des Ob des 
EG-Beitritts Griechenlands gestellt. Zur Debatte  

standen die Probleme des Wie. Es gilt, den Beitritt 
Griechenlands so zu regeln, daß die Interessen aller 
Beteiligten in einem vernünftigen Kompromiß zum 
Austrag und zum Ausgleich kommen; aller Beteilig-
ten, sagte ich. Das ist das neue Mitgliedsland Grie-
chenland ebenso, wie es die bisherigen Mitglied-
staaten sind, wie es die Gemeinschaft als solche ist, 
wie es vorausschauend die beiden weiteren bei-
trittswilligen Länder Spanien und Portugal sind, wie 
es die assoziierten Staaten und die der Gemein-
schaft sonst verbundenen Partner sind. 

Die fast dreijährige Dauer der Verhandlungen 
zeigt, daß dabei schwierige Probleme zu lösen wa-
ren. In den Ausschüssen des Bundestags kam die 
Genugtuung darüber zum Ausdruck, daß die Bei-
trittsverhandlungen allen Schwierigkeiten zum 
Trotz erfolgreich haben zum Abschluß gebracht 
werden können. Der Verhandlungserfolg, meine Da-
men und Herren, wird sich freilich in den nächsten 
Jahren im politischen Alltag bewähren müssen. Wir 
alle sind uns darüber im klaren, daß die Anpassungs-
probleme auf beiden Seiten schwierig und langwie-
rig sein werden und daß auf alle Beteiligten spür-
bare Belastungen zukommen werden. 

Die Solidarität mit dem neuen Mitglied Grie-
chenland wird Opfer verlangen. Gerade wir Deut-
schen sollten dazu in besonderer Weise bereit sein, 
wir, die wir uns bei aller Unterschiedlichkeit der 
Konstellationen daran erinnern lassen sollten, was 
der Marshall-Plan seinerzeit als die erfolgreichste 
Solidaritätsaktion der Geschichte für uns und für 
die Festigung unserer Demokratie bedeutet hat. 
Nun wird sich dem griechischen Volk gegenüber die 
europäische Solidarität und damit auch unsere Soli-
darität zu bewähren haben. Dabei dürfen wir freilich 
auch die Wachstumsimpulse ins Kalkül ziehen und 
sollten sie nicht geringschätzen, die vom Beitritt 
Griechenlands mittel- und längerfristig ausgehen 
werden. Es wäre falsch, die EG-Erweiterung als eine 
Art Nullsummenspiel zu begreifen, bei dem einer 
nur gewinnen kann, was der andere verliert. Der 
Beitritt Griechenlands zu den Europäischen Ge-
meinschaften wird sich als ein Gewinn für eben die 
Gemeinschaft erweisen, als eine Bereicherung, die 
wir alle in vielfältiger Weise erfahren werden. Von 
dieser Zuversicht und Einsicht hat sich der federfüh-
rende Auswärtige Ausschuß und haben sich die mit-
wirkenden Ausschüsse leiten lassen, als sie den EG-
Beitritt Griechenlands billigten. 

Wir heißen Griechenland in der Europäischen 
Gemeinschaft willkommen. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Vizepräsident Frau Renger: Meine Damen und 
Herren, ich eröffne die Aussprache. 

Das Wort hat der Herr Abgeordnete Dr. Ster-
cken. 

Dr. Stercken (CDU/CSU): Frau Präsident! Meine 
Damen und Herren! Der Deutsche Bundestag will 
heute als erste gesetzgebende Körperschaft in der 
Europäischen Gemeinschaft das Gesetz über den 
Beitritt Griechenlands zu den Europäischen Ge-
meinschaften verabschieden, um damit seinen Re- 
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spekt, seine Sympathie für das griechische Volk und 
die Bedeutung einer langen geschichtlichen Ver-
bundenheit hervorzuheben. 

Die Erörterung dieses Gesetzes in den Ausschüs-
sen des Deutschen Bundestages hat auch eine Reihe 
von Besorgnissen deutlich gemacht, die vor allem 
deshalb nicht unterschlagen werden sollte, wie Kol-
lege Rapp schon anmerkte, weil die Verhandlungen 
mit weiteren Mittelmeerländern bevorstehen und 
dabei in einigen Bereichen mehr Klarheit wün-
schenswert wäre. Dies betrifft insbesondere die 
Wettbewerbsverzerrungen zuungunsten deutscher 
Erzeuger, die Gefährdung des Drittlandhandels, die 
Kosten der Agrarmarktordnungen, die Freizügig-
keit der Arbeitnehmer, die Handlungsfähigkeit der 
Institutionen der erweiterten Gemeinschaft sowie 
die finanziellen Mehrbelastungen der Gemein-
schaft. 

Niemand hat erwartet, daß der Beitritt Griechen-
lands ohne Opfer für die Mitgliedstaaten der Ge-
meinschaft vonstatten gehen würde. Beunruhigend 
ist für beide Teile nur der Grad der Ungewißheiten, 
den wir unseren griechischen Freunden, aber auch 
uns selber gerne erspart hätten. Doch dürfen diese 
Überlegungen nicht darüber hinwegtäuschen, daß 
wir mit der Aufnahme Griechenlands als Vollmit-
glied der Europäischen Gemeinschaft, wie wir mei-
nen, einen Schritt von historischer Bedeutung voll-
ziehen. 

Wir sollten uns daher heute in Erinnerung rufen, 
daß seit der Assoziierung Griechenlands mit der Eu-
ropäischen Wirtschaftsgemeinschaft alle seine be-
rufenen demokratischen Sprecher deutlich gemacht 
haben, daß Griechenland in seiner Verbindung mit 
dem europäischen Kontinent in erster Linie eine po-
litische Entscheidung treffen will. Ministerpräsi-
dent Karamanlis sagte anläßlich der Verleihung des 
Internationalen Karls-Preises der Stadt Aachen am 
4. Mai 1978: 

Es ist selbstverständlich, daß alle Länder einen 
Teil ihrer Befugnisse dem europäischen Ver-
band abtreten müssen, um die Entfaltung einer 
einheitlichen Politik im politischen, wirtschaft-
lichen und verteidigungspolitischen Bereich zu 
ermöglichen. 

Die innergriechische Diskussion überzeichnet 
demgegenüber nicht die kurzfristigen wirtschaftli-
chen Möglichkeiten. Die im vergangenen Jahr ein-
geleiteten Maßnahmen zur Inflationsbekämpfung 
und Steigerung der Produktivität in Griechenland 
sind die unverzichtbaren Voraussetzungen für 
wachsende Erfolge. 

(Dr. Marx [CDU/CSU]: Sehr gut!) 

Der Wille ist deutlich spürbar, den Beitritt auch 
als eine Option für die freiheitliche und demokra-
tische Ordnung der Staaten der Europäischen Ge-
meinschaft zu werten. Griechenland will seinen ge-
schichtlichen Platz innerhalb einer Gemeinschaft 
freier Völker befestigen, weil es damit nicht nur 
seine Integrität und wirtschaftliche Sicherheit zu si-
chern wünscht, sondern insbesondere eine politi-
sche Zuordnung erfährt, die sich sowohl nach innen 
wie nach außen stabilisierend auswirken soll. Ange-

sichts des Zustandes dieser Erde, auf der nur eine 
Minderheit ihre Rechte im Rahmen einer freiheitli-
chen und sozialen Ordnung geltend machen kann, 
fördert der enge Zusammenschluß von Demokraten 
die Anziehungskraft der Bürger- und Menschen-
rechte und gibt ihnen die zentrale Bedeutung, die 
nur sie für die Erhaltung von Frieden und Freiheit 
haben können. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Wenn auch die Gegenstände, auf die sich unsere 
Gemeinsamkeit im Augenblick konkret beziehen 
muß, vornehmlich materieller Natur sind, so dürfen 
wir in dieser Stunde nicht die geistesgeschichtli-
chen Abhängigkeiten und Traditionen übersehen, 
die das Verhältnis zwischen den bisherigen Staaten 
der Gemeinschaft und Griechenlands auszeichnen. 

(Dr. Marx [CDU/CSU]: Sehr gut!) 

Dies gilt im besonderen Maße für Deutschland. Un-
ter diesen geschichtlichen Vorzeichen wäre eine 
Absurdität gewesen, wenn das Land, dem die euro-
päische Geschichte so viele geistige Antriebskräfte 
verdankt, nicht Mitglied einer Gemeinschaft gewor-
den wäre, die sich gerade auf demokratische Tradi-
tionen und kulturelle Überlieferungen gründet, die 
dem Geiste Griechenlands entstammen. 

(Dr. Marx [CDU/CSU]: Sehr wahr!) 

Die bevorstehende Vollmitgliedschaft ist daher 
für die Gemeinschaft ein Ansporn, diese kulturellen, 
geistesgeschichtlichen Dimensionen nicht außer 
acht zu lassen. Für die auswärtige Kulturpolitik er-
öffnen sich neue Schwerpunkte eines erweiterten 
Konzeptes europäischer Partnerschaft. Es wäre be-
drückend, wenn die Subsidien nur für die Früchte 
des Ackers, nicht aber des Geistes zur Verfügung 
stünden. 

(Dr. Schäfer [Tübingen] [SPD]: Sehr schön 
gesagt!) 

Die langjährigen Aufnahmeverhandlungen und 
das Vertragsergebnis geben aber in dieser Stunde 
auch Anlaß zu einigen Überlegungen, aus dem Gei-
ste freundschaftlicher Solidarität heraus. Mit der 
Aufnahme Griechenlands werden auch seine politi-
schen Probleme mit in die Gemeinschaft auf genom-
men,  für deren Bewältigung im Rahmen der europäi-
schen politischen Zusammenarbeit bislang keine 
Verantwortlichkeiten übernommen worden sind. 

Die Wiederherstellung freundschaftlicher Be-
ziehungen zur Türkei, die Lösung der Bedrängnis 
Zyperns können nach meinem Verständnis von eu-
ropäischer politischer Zusammenarbeit nur in ei-
nem solchen Rahmen befriedigend und kompetent 
erfolgen. Ansätze dafür hätten schon die Verhand-
lungen erbringen müssen. Ein Konflikt zwischen eu-
ropäischen Staaten muß von denjenigen mit ent-
schärft werden, die ihre Gemeinschaft gerade zum 
Zwecke ihres Friedens, ihrer Wohlfahrt und ihrer 
Sicherheit begründet haben. Spekulationen auf die 
normative Kraft des Faktischen oder auf den Einsatz 
von Machtmitteln bedeuten einen Verzicht auf die 
friedensstärkende Kraft unserer Gemeinschaft. Wer 
sie will, der muß Frieden und Solidarität wollen. 
Mißt Griechenland schon der politischen Zusam- 
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Dr. Stercken 
menarbeit so viel Bedeutung bei, dann wäre die Be-
schränkung auf ein Denken in Freihandelszonen das 
genaue Gegenteil dessen, was letztlich die Zielset-
zung der Europäischen Gemeinschaft war und blei-
ben muß. Unsere Hoffnung richtet sich darauf, daß 
solche Prinzipien auch bei der Wiederherstellung 
der militärischen Integration im Nordatlantischen 
Bündnis volle Anwendung finden. 

Ich wünsche Griechenland in dieser Stunde auch, 
daß seine schicksalhafte Verbindung mit Europa 
nicht weiterhin Gegenstand der innenpolitischen 
Auseinandersetzung bleibt. Ich hoffe sehr, daß die 
Perspektive wieder Anwendung findet, die der der-
zeitige Oppositionsführer Papandreou am 29. Ja-
nuar 1965 in der Bonner Universität vorgetragen 
hat, als er die Regierungen der Mitgliedstaaten der 
Gemeinschaft aufrief, Griechenland nicht zu verges-
sen und alsbald seine Vollmitgliedschaft in der Ge-
meinschaft zu ermöglichen. 

Die sozialen Chancen im europäischen Markt-
system werden sich kaum entfalten können, wenn in 
der ideologischen Kontroverse die politischen 
Kräfte vergeudet werden. Der europäische Charak-
ter des Vorgangs, den wir heute erörtern, würde 
noch deutlicher, wenn auch das Europäische Parla-
ment den Beitritt Griechenlands zur Europäischen 
Gemeinschaft förmlich beschließen würde. 

(Zustimmung des Abg. Amrehn [CDU/ 
CSU]) 

Die Annahme des Ihnen vorliegenden Antrags der 
CDU/CSU-Fraktion müßte eigentlich eine selbst-
verständliche Konsequenz der vielen Zusicherun-
gen sein, die Mitglieder aller Fraktionen im Laufe 
des Europawahlkampfes gegeben haben. Für kom-
mende Generationen wäre es jedenfalls unverständ-
lich, wenn wir uns in dieser Stunde nicht zu diesem 
Verständnis bekannt hätten. Wenn der Souverän 
dieses Zeichen setzt, dann erleichtern wir den Weg 
des Europäischen Parlaments zu mehr Kompetenz 
und politischer Bedeutung. Alle Fraktionen dieses 
Hauses sollten dieser Absicht beitreten, wie wir dies 
auch im Hinblick auf den Entschließungsantrag der 
Koalitionsfraktionen zu tun gedenken. 

Namens der CDU/CSU-Fraktion stimme ich da-
her dem Gesetzentwurf zu und bitte Sie, auch dem 
Antrag zur Beteiligung des Europäischen Parla-
ments am Vorgang der Ratifizierung Ihre Stimme zu 
geben. 

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abge

-

ordneten der SPD und der FDP) 

Vizepräsident Frau Renger: Das Wort hat der Herr 
Abgeordnete Dr. Corterier. 

Dr. Corterier (SPD): Frau Präsident! Meine Damen 
und Herren! Ich kann dem meisten, was Herr Kol-
lege Stercken soeben vorgetragen hat, zustimmen. 
Man hat gemerkt, daß ein bewährter Freund Grie-
chenlands gesprochen hat. Zu den beiden Anträgen 
werde ich abschließend noch eine Bemerkung ma-
chen. 

Mit der heutigen zweiten Lesung des Gesetzent-
wurfes über den Beitritt Griechenlands zur Europäi-
schen Gemeinschaft, zur Europäischen Atomge-
meinschaft und zur Europäischen Gemeinschaft für 
Kohle und Stahl findet das Ratifikationsverfahren 
für den Beitritt Griechenlands, soweit es den Deut-
schen Bundestag betrifft, seinen Abschluß. Der Bun-
destag und seine Ausschüsse haben genauso wie der 
Bundesrat das Vertragsgesetz zügig behandelt. Al-
lerdings kann von einem „Durchpeitschen", wie es 
der Kollege Narjes in einer doch etwas bösartigen 
Formulierung behauptet hat, nicht die Rede sein. 
Wir haben einen berechtigten Wunsch der griechi-
schen Regierung gern erfüllt. Die Beitrittsverhand-
lungen haben sich bis zur Unterzeichnung des Ver-
trages am 28. Mai dieses Jahres doch ziemlich lange 
hingezogen, jedenfalls erheblich länger, als es un-
sere griechischen Freunde erhofft hatten. Daß sie 
nun erwarten, daß der für sie so wichtige Beitritt zur 
Gemeinschaft, der von Ministerpräsident Karaman-
lis als historisches Ereignis bezeichnet worden ist, 
ohne weitere Verzögerungen vonstatten geht, ist 
verständlich. 

Wenn die Bundesrepublik als erster der bisheri-
gen Mitgliedstaaten der Europäischen Gemein-
schaft das Ratifikationsverfahren abschließt, dann 
spielt sie die gleiche Rolle wie schon während der 
Beitrittsverhandlungen. Sie ist nicht nur seit der 
Stellung des Beitrittsantrages durch die griechische 
Regierung nachdrücklich für die Einbeziehung Grie-
chenlands in die Gemeinschaft eingetreten, sondern 
hat sich auch stets dafür eingesetzt, diesen Beitritt 
so rasch wir möglich zu vollziehen. Es ist zu hoffen, 
daß die Parlamente der acht anderen Mitgliedstaa-
ten der Gemeinschaft unserem Beispiel folgen, da-
mit der vereinbarte Beitrittstermin, der 1. Januar 
1981, eingehalten werden kann. 

Wir haben in den Beratungen sowohl hier im Ple-
num in der ersten Lesung wie auch in den Ausschüs-
sen die Probleme, die der Beitritt Griechenlands und 
später auch Spaniens und Portugals für die Gemein-
schaft mit sich bringt, nicht verkannt. Da sich der Be-
richterstatter in seinem Bericht vor allem auf die 
wirtschaftlichen und sozialen Probleme konzen-
triert hat, möchte ich nur noch kurz auf die Frage 
der Auswirkung des Beitritts auf die Institutionen 
der Gemeinschaft sowie auf das Türkei-Problem 
eingehen. 

Es ist oft davon die Rede, daß durch den Beitritt 
neuer Staaten der Entscheidungsprozeß der Ge-
meinschaft gelähmt werden könne. Ich glaube, wer 
so argumentiert, ist nicht fair gegenüber den Bei-
trittskandidaten; denn er unterschlägt, wie gravie-
rend die Mängel schon im Entscheidungsprozeß 
der jetzigen Gemeinschaft sind. Allerdings werden 
durch den Beitritt neuer Länder die Probleme in die-
sem Bereich sicherlich noch größer, wenn nicht im 
Zusammenhang mit der Erweiterung der Gemein-
schaft eine große Anstrengung zur Verbesserung ih-
res Entscheidungsprozesses unternommen wird. 
Vorschläge dafür, wie das im einzelnen aussehen 
kann, liegen auf dem Tisch, wie etwa der Bericht der 
Drei Weisen. 
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Dr. Corterier 
Ich möchte nur zwei Beispiele herausgreifen, um 

zu zeigen, um was es nach meiner Meinung geht. Ich 
meine, daß in der zukünftigen Zwölfergemeinschaft, 
wenn sie funktionsfähig sein soll, unbedingt öfter 
durch Mehrheitsbeschlüsse entschieden werden 
muß, als das bisher der Fall war. Was die Organisa-
tion der Kommission angeht, so meine ich, daß sie 
nach der Erweiterung nur dann arbeitsfähig sein 
wird, wenn die Zahl der Kommissare kleiner sein 
wird, als das bei Anwendung des bisherigen Länder-
schlüssels der Fall wäre. 

Nun noch eine Bemerkung zu den Auswirkun-
gen des Beitritts Griechenlands zur Europäischen 
Gemeinschaft auf die Türkei. Die Türkei hat nicht 
nur — nach Griechenland — den ältesten Assozi-
ationsvertrag mit der Gemeinschaft, sondern ist 
Westeuropa darüber hinaus in vielfacher Weise ver-
bunden. Der Beitritt Griechenlands darf daher nicht 
nur nicht zu einer Verschlechterung der Beziehun-
gen der Türkei zur Gemeinschaft führen, sondern es 
muß im Gegenteil eine Intensivierung der beidersei-
tigen Beziehungen geben. Die griechische Regie-
rung hat mehrfach kategorisch versichert, daß sie 
trotz des leider fortbestehenden Konflikts mit der 
Türkei ihre Mitgliedschaft in der Gemeinschaft 
nicht dazu benutzen werde, einen zukünftigen Bei-
tritt der Türkei zu verhindern bzw. sich gegen die 
Fortentwicklung der Beziehungen zwischen der 
Türkei und der Europäischen Gemeinschaft zu wen-
den. Es gibt für uns keinen Anlaß, an der Ernsthaftig-
keit dieser Versicherung zu zweifeln. 

Es wird aber großer Anstrengungen bedürfen, um 
die Assoziationsbeziehungen mit der Türkei fort-
zuentwickeln, und zwar so, daß es zu einer erheb-
lich intensiveren wirtschaftlichen und finanziellen 
Kooperation zwischen der Gemeinschaft und der 
Türkei kommt. 

Wie der Berichterstatter in seinem Bericht richtig 
festgestellt hat, sind wir bei unseren Beratungen bei 
Abwägung aller Probleme und aller Argumente 
schließlich doch einmütig zu der Auffassung ge-
langt, daß die politischen Gründe für den Beitritt 
Griechenlands zur Gemeinschaft zwingend sind. 
Griechenland ist wegen seiner Geschichte und sei-
ner Kultur, wegen seiner Politik und seiner Wirt-
schaft seit jeher untrennbar mit Europa verbunden. 
Diese Verbundenheit fand bereits darin ihren Aus-
druck, daß Griechenland ganz kurz nach Gründung 
der Gemeinschaft im Jahre 1961 einen Assoziations-
vertrag mit der Perspektive des Beitritts abschloß. 
Dieser Beitritt kann jetzt vollzogen werden. Wir 
wünschen, daß er für beide Seiten ein Erfolg sein 
möge, für die Gemeinschaft und für Griechenland. 

Wir wünschen vor allem aber, daß sich die großen 
Hoffnungen, die Griechenland mit diesem Beitritt 
verbindet, erfüllen mögen. Das griechische Volk hat 
in den letzten Jahrzehnten schwere Prüfungen zu 
bestehen gehabt. Es war nicht nur Opfer des Zwei-
ten Weltkrieges, sondern auch, während im übrigen 
Europa bereits der Wiederaufbau begonnen hatte, 
Schauplatz eines blutigen Bürgerkrieges. Dann ka-
men die Jahre der Diktatur von 1967 bis 1974. Die 
deutschen Sozialdemokraten, die sich gerade aus 
dieser dunklen Zeit heraus den griechischen Demo-

kraten besonders verbunden fühlen, wünschen dem 
griechischen Volk, daß der Weg Griechenlands in 
die Europäische Gemeinschaft gleichzeitig der Weg 
in eine bessere, glücklichere Zukunft sein wird. 

Ich darf nun noch zu den beiden uns vorliegenden 
Anträgen eine kurze Bemerkung anschließen. Mir 
ist gesagt worden, daß zwischen den Fraktionen die 
Überweisung vereinbart worden ist. Wir können uns 
darüber also noch im Ausschuß im einzelnen unter-
halten. Deswegen jetzt nur soviel: Wir freuen uns 
natürlich, daß Sie unserer Entschließung, die die Be-
deutung des Beitritts unterstreicht, zuzustimmen 
gedenken. 

Ich darf Ihnen schon jetzt sagen, daß wir mit Ihrer 
Entschließung inhaltlich selbstverständlich einver-
standen sind. Auch wir sind der Meinung, daß in Zu-
kunft das Europäische Parlament an allen Entschei-
dungen, die die Europäische Gemeinschaft betref-
fen, beteiligt werden muß. 

Nur haben wir zum einen rechtliche Bedenken, 
denn nach dem Statut ist ja eine förmliche rechtli-
che Beteiligung nicht möglich. Es kann sich also nur 
um eine politische Geste seitens des Europäischen 
Parlaments handeln. Wir sind dann allerdings der 
Meinung, daß man zumindest die Frage stellen muß, 
ob das nun direkt gewählte Europäische Parlament 
in dieser Form von uns eine Schützenhilfe oder eine 
Ermunterung braucht, die dort vielleicht als Bevor-
mundung angesehen werden könnte. 

(Dr. Marx [CDU/CSU]: Das ist nicht unsere 
Absicht!) 

Wir können im Ausschuß gern die Argumente aus-
tauschen. 

Ich darf abschließend sagen, daß meine Fraktion 
dem Vertragsgesetz zustimmt. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Vizepräsident Frau Renger: Das Wort hat der Herr 
Abgeordnete Jung. 

Jung (FDP): Frau Präsident! Meine sehr geehrten 
Damen und Herren! Die Europäische Gemeinschaft 
ist zwar aus einem gemeinsamen Markt entstanden, 
also wirtschaftlich gewachsen; ihre ideelle und da-
mit politische Entwicklung aber beruht gerade dar-
auf, daß sie Trägerin der demokratischen und kultu-
rellen Werte ist, die seit der Antike unser gemeinsa-
mes europäisches Erbe bilden. Mit dem Beitritt 
Griechenlands, der Wiege europäischer Kultur und 
demokratischer Staatsform, verstärkt sich der euro-
päische Charakter der Gemeinschaft außerordent-
lich. 

Deshalb begrüße ich für meine Fraktion ohne je-
den Vorbehalt und mit Freude den Beitritt Grie-
chenlands als zehntes Mitglied der Europäischen 
Gemeinschaft zum 1. Januar 1981. Wir, die Libera-
len, haben großen Respekt vor dem griechischen 
Volk, das aus eigener Kraft eine Diktatur überwun-
den und zurückgefunden hat zu der demos kratein, 
zur Herrschaft des Volkes, die einst von Griechen-
land ausging, und das damit natürlich auch die Vor-
aussetzungen für diesen Beitritt geschaffen hat. 
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Nun geht es aber heute nicht so sehr um einen 

Blick zurück bis in die Antike, sondern vielmehr um 
Betrachtungen, die in die Zukunft gerichtet sind; 
denn mit dieser Erweiterung wird die zweite Bei-
trittsrunde eröffnet, wird ein Schritt auf dem Weg 
zur größeren Hinwendung der Gemeinschaft zum 
Mittelmeerraum getan, was ihr auch langfristig ein 
größeres geographisches Gleichgewicht geben 
wird. 

Gerade heute angesichts der aktuellen Diskus-
sion in Dublin mit dem gewichtigsten Partner der 
ersten Beitrittrunde von 1973, nämlich Großbritan-
nien, dürfen wir bei aller Freude über diese neue 
und für andere Staaten auch präjudizierend wir-
kende Erweiterung nicht die damit auch verbunde-
nen Probleme übersehen. Eine gute Ehe oder eine 
gute Partnerschaft sind um so dauerhafter, je offener 
man von Anfang an miteinander spricht. Die liberale 
und demokratische Fraktion im Europäischen Parla-
ment hat dies bei ihren vielen Anstrengungen — ich 
darf darauf verweisen, daß sie hier mehr als alle an0-
deren Fraktionen im Europäischen Parlament aktiv 
war — zur Vorbereitung des griechischen Beitritts 
immer getan. Sie hat auch durch ihre Initiative zum 
Treffen der Präsidenten des Europäischen Parla-
ments und des griechischen Parlaments die Voraus-
setzungen für offene Gespräche auf dieser parla-
mentarischen Ebene geschaffen. 

Durch eine institutionelle Zusammenarbeit zwi-
schen beiden Parlamenten im nächsten Jahr — der 
Fraktionsvorstand der liberalen Fraktion des Euro-
päischen Parlaments wird übrigens nächste Woche 
drei Tage in Athen sein und unter anderem diese 
Zusammenarbeit vorbereiten — wird dieser Dialog 
auf der parlamentarischen Ebene noch vertieft 
werden, und dies ist nötig. Denn wenn auch die lang-
wierigen Verhandlungen — Herr Corterier hat so-
eben darauf verwiesen, daß es immerhin drei Jahre 
gedauert hat seit dem Juni 1977, als Griechenland 
gemäß Art. 237 des EWG-Vertrags seinen Antrag 
gestellt hat — mit der Unterzeichnung des Beitritts-
vertrags am 28. Mai dieses Jahres ihren glücklichen 
Abschluß fanden, müssen bei der praktischen Um-
setzung des Vertrags noch viele Schwierigkeiten 
überwunden werden. Da bedarf es gegenseitigen 
großen Verständnisses und auch einer besonderen 
Geduld. 

Griechenland wird zwar nach dem Vertrag ab 
dem Neujahrstag 1981 Vollmitglied der Europäi-
schen Gemeinschaft mit Sitz und Stimme in allen 
EG-Organen: Es wird einen eigenen EG-Kommissar 
nominieren können, ein Mitglied zum Europäischen 
Gerichtshof entsenden, und auch im Europäischen 
Rechnungshof wird ein griechisches Mitglied sitzen. 
Natürlich wird es wie die übrigen Mitglieder der Eu-
ropäischen Gemeinschaft eine Vertretung im Mini-
sterrat haben, und es wird — wie Belgien — 24 Ab-
geordnete ins Europäische Parlament schicken. 

Aber seine wirtschaftliche Integration, vor allem 
in Problembereichen, erfolgt nur schrittweise im 
Rahmen von Übergangsfristen bis zu fünf bzw. sie-
ben Jahren. In dieser Zeit kann Griechenland seine 
Wirtschaft den Gemeinschaftsregeln anpassen. 
Diese Zeit braucht ein Land auch, dessen Bruttoin-

landsprodukt fast dreimal so gering ist wie das der 
EG-Länder im Schnitt. Das ist ein Problem zwischen 
Arm und Reich, nicht nur zwischen Nord und Süd, 
zwischen den Industriestaàten und der Dritten 
Welt, sondern dies ist auch ein Problem, das wir 
hiermit innerhalb Europas lösen. 

Ein Großteil des gemeinschaftlichen Besitzstan-
des muß von Griechenland schon vom 1. Januar 1981 
an übernommen werden. Bei der schrittweisen An-
passung wurden je nach Sachbereichen, ich sagte es 
schon, Übergangszeiten bis zu fünf Jahren vorgese-
hen. Für die besonders sensiblen Bereiche, z. B. im 
Bereich der Freizügigkeit der Arbeitnehmer oder im 
Bereich der europäischen Agrarpolitik bei Tomaten 
und Pfirsichen, wurden Fristen von sieben Jahren 
vereinbart. 

Im Bereich der Zollunion werden die Restzölle bis 
zum 1. Januar 1986 abgeschafft. Im Bereich der 
Außenhandelsbeziehungen mit Drittländern kann 
Griechenland für fünf Jahre noch bestimmte men-
genmäßige Beschränkungen aufrechterhalten. 

Der Kapitalverkehr zwischen Griechenland und 
der übrigen Gemeinschaft wird innerhalb von fünf 
Jahren schrittweise liberalisiert und die Drachme 
im Laufe dieser Zeit in den europäischen Rech-
nungseinheiten-Währungskorb einbezogen, sobald 
dieser gemäß der Entschließung des Europäischen 
Rats vom 5. Dezember 1978 über das Europäische 
Währungssystem überprüft wird. 

In der Regionalpolitik — das ist sehr wichtig für 
Griechenland — und im sozialen Bereich — das ist 
nicht minder wichtig — werden die gleichen Krite-
rien wie für die anderen Mitgliedstaaten zugrunde 
gelegt, allerdings mit Ausnahme des freien Zugangs 
zur Beschäftigung, den ich soeben schon erwähnt 
habe, und der Zahlung von Kindergeld; dafür gibt es 
Sonderregelungen. Ich will aber im einzelnen darauf 
nicht eingehen. 

Ein weiteres wichtiges Zugeständnis deutscher-
seits — neben diesen schon erwähnten — ist die 
Tatsache, daß ein bisher als gewerbliches Erzeugnis 
betrachtetes Produkt, nämlich Baumwolle, das für 
Griechenland außerordentlich wichtig ist, wie ein 
Agrarerzeugnis — also beihilfefähig — behandelt 
wird. 

Fest steht, daß Griechenland im ersten Jahr seiner 
Mitgliedschaft Empfänger von netto ca. 80 Millio-
nen Rechnungseinheiten — das sind über 200 Mil-
lionen DM — aus dem Gemeinschaftsbudget sein 
wird und daß es nach der fünfjährigen Übergangs-
zeit einen Nettogewinn von ca. 1,3 Milliarden DM 
— das sind 500 Millionen Rechnungseinheiten — 
aufweisen wird. Dies wird natürlich auch Konse-
quenzen für den Gemeinschaftshaushalt und Jes-
ses Finanzierung haben. Diese Fakten verschärfen 
natürlich auch wieder die Diskussion im Rahmen 
der europäischen Agrarpolitik über die Finanzie-
rung der Überschußproduktion. 

Auch möchte ich darauf verweisen, daß die 
Kosten im Europäischen Parlament natürlich da-
durch nicht geringer werden, daß die Sprachen sich 
um eine vermehren und der Sprachendienst der Eu-
ropäischen Gemeinschaft erweitert wird. Ich er- 
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wähne dies nur, weil auch der Bundeshaushalt durch 
erhöhte Abführung von Mehrwertsteuereinnahmen 
an den Gemeinschaftshaushalt mittelbar betroffen 
wird. Aber, meine Kolleginnen und Kollegen, dieses 
„Opfer" ist uns — auch vom Sicherheitsaspekt in Eu-
ropa her — die ideelle und materielle Stärkung der 
NATO-Südflanke wert. 

Allerdings muß mit der Lösung des Beitrittspro-
blems Griechenland verstärkt eine gemeinsame 
Mittelmeerpolitik betrieben werden. Dabei sind 
alle Abkommen mit den Mittelmeeranrainern zu be-
achten. Angesichts der politischen Entwicklung ge-
rade in Nahost ist dies für uns von höchster Bedeu-
tung. Der Nahe Osten muß in die europäische Mit-
telmeerpolitik noch stärker einbezogen, der europä-
isch-arabische Dialog noch intensiver gepflegt wer-
den. Dieser Beitrittsakt — mit all seinen begleiten-
den Problemen — wird insgesamt gesehen nicht nur 
die Demokratie und ihre Entwicklung in Griechen-
land fördern, sondern trägt auch ganz wesentlich zur 
Sicherheit in Europa und damit zur Sicherheit im 
eigenen Lande bei. 

Die Freien Demokraten danken deshalb der Bun-
desregierung für ihre Bemühungen, für das kon-
struktive Verhandlungsergebnis. Wir haben allen 
Anlaß, besonders dem Bundesaußenminister, Hans-
Dietrich Genscher, zu danken. Mit diesem Vertrag 
hat er durch sein persönliches Engagement in der 
Sache bewiesen, daß Liberalismus nicht ein schönes 
Etikett, sondern bedeutender Inhalt der praktischen 
Politik ist. 

(Beifall bei der FDP) 

Ich darf für meine Fraktion sowohl den Ent-
schließungsanträgen als auch dem Gesamtvertrags-
werk zustimmen. 

(Beifall bei der FDP und der SPD) 

Vizepräsident Frau Renger: Das Wort hat der Herr 
Staatsminister von Dohnanyi. 

Dr. von Dohnanyi, Staatsminister im Auswärtigen 
Amt: Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten Da-
men und Herren! Ich hatte bei Einbringung der Ge-
setzesvorlagen Gelegenheit, hier über den Beitritt 
Griechenlands zur Europäischen Gemeinschaft zu 
sprechen und seine Bedeutung zu unterstreichen. 
Ich möchte das an dieser Stelle nicht wiederholen. 
Denn die Bedeutung der Entscheidung heute hängt 
ja nicht von der Länge des Beitrags ab, den die Bun-
desregierung leistet. 

Ich will zunächst ein Wort aufgreifen, das von al-
len Kollegen verwendet worden ist, nämlich das 
Wort von dem Gewicht, das die Entscheidung der 
Süd-Erweiterung für die Abrundung der Europäi-
schen Gemeinschaft im Ganzen hat. Wir gehen da-
von aus, daß diesem wichtigen Tage weitere Ent-
scheidungen für Portugal und Spanien folgen wer-
den. 

Ich will für die Bundesregierung ausdrücklich un-
terstreichen, daß wir die Probleme, die mit dieser 
Erweiterungsrunde verbunden sind, nicht unter-
schätzen. Die Ausschüsse haben auf verschiedene 
Probleme mit besonderem Gewicht hingewiesen; 

auch die Redner heute haben einige dieser Punkte 
noch einmal hervorgehoben und unterstrichen. Ich 
will für die Bundesregierung sagen, daß wir bei der 
Realisierung des Beitritts gerade die Punkte, die in 
den Ausschüssen berührt worden sind, besonders 
im Auge behalten werden und daß wir den Rat des 
Deutschen Bundestages und seiner Ausschüsse bei 
der Konkretisierung immer wieder suchen wer-
den. 

Mit Recht ist darauf hingewiesen worden, daß 
auch die Entscheidungsprozesse der Gemeinschaft 
durch diese Beitrittsrunde berührt werden. Ob wir 
mit den Vorschlägen der Drei Weisen die Schritte 
tun können, die zu tun notwendig sind, wird erst die 
Beratung ergeben müssen. 

Meine Damen und Herren, ich will jetzt einen 
Punkt aufgreifen, der hier eine Rolle gespielt hat, 
nämlich die Bedeutung des Beitritts Griechenlands 
auch für andere Mittelmeeranrainer. Dies gilt insbe-
sondere für das Assoziierungsverhältnis zur Tür-
kei, das mit neuem Leben erfüllt werden muß. Der 
Beitritt Griechenlands darf und wird die Beziehun-
gen zwischen der Gemeinschaft und der Türkei im 
Rahmen des bestehenden Assoziationsabkommens 
nicht ändern. Griechenland hat sich im Beitrittsver

-

trag zur Übernahme des gemeinschaftlichen Besitz-
standes verpflichtet, zu dem auch das Assozi-
ierungsverhältnis zur Türkei gehört. Die Bundesre-
gierung wird die weitere Heranführung der Türkei 
an die Gemeinschaft über eine Förderung der wirt-
schaftlichen Entwicklung in der Türkei und über 
möglichst enge außenpolitische Konsultationen ak-
tiv anstreben. Ebenso wird die Europäische Gemein-
schaft die Auswirkungen auf andere Mittelmeeran-
rainer sorgfältig zu beobachten haben. 

In diesem Zusammenhang möchte ich einen zwei-
ten Punkt aufgreifen, nämlich die politische Zusam-
menarbeit der Mitgliedstaaten der Europäischen 
Gemeinschaft. Schon heute wird Griechenland 
durch regelmäßige Konsultationen an die außenpo-
litischen Positionen der Neun herangeführt, die im 
Rahmen der Europäischen Politischen Zusammen-
arbeit erarbeitet werden. Griechenland wird auch 
zunehmend in die außenpolitische Zusammenarbeit 
der Neun in Drittländern und bei den internatio-
nalen Organisationen, z. B. in den Vereinten Natio-
nen, einbezogen. Wir erwarten, daß vom Beitritt an 
die beiderseitigen außenpolitischen Positionen 
Griechenlands und der Mitgliedstaaten der Ge-
meinschaft weitgehend harmonisiert sein werden. 
Auch hier wird es dann um das Gesamtinteresse der 
ganzen Gemeinschaft gehen. 

Meine Damen und Herren, ich will ein Wort zu 
dem Antrag sagen, der hier von seiten der Opposi-
tion gestellt worden ist, das Europäische Parlament 
sollte an dem Ratifikationsverfahren bei den Bei-
trittsverträgen förmlich beteiligt werden. In dieser 
Frage entscheidet die Bundesrepublik Deutschland, 
entscheidet dieses Haus, entscheidet auch die Bun-
desregierung nicht allein; wir können das nur im 
Rahmen der Gemeinschaft. Nach den Gründungs-
verträgen ist eine förmliche Mitwirkung des Euro-
päischen Parlaments nicht vorgesehen. Es handelt 
sich bei den Beitrittsverträgen um Abkommen zwi- 
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schen den Mitgliedstaaten und dem Beitrittsland. 
Aber ich will hier unterstreichen: Wir werden mit 
unseren Partnern prüfen, ob bei den Beitrittsverträ-
gen eine Anhörung des Europäischen Parlaments 
möglich gemacht werden kann. 

(Dr. Schäfer [Tübingen] [SPD]: Vor der Rati

-

fikation!) 

Bedenken grundsätzlicher Art bestehen insofern 
seitens der Bundesregierung nicht. 

Frau Präsident! Meine Damen und Herren! Die 
Beratungen in den Ausschüssen standen unter dem 
Zeitdruck des Kalenders der Gemeinschaft. Ich 
möchte gerade deswegen allen an der Beratung be-
teiligten Ausschüssen für die zügige Arbeit danken. 
Ich bin sicher, daß diese bedeutsamen Vorlagen die 
Zustimmung des ganzen Hauses finden werden. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Vizepräsident Frau Renger: Meine Damen und 
Herren, weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. 
Ich schließe die Aussprache. 

Wir kommen jetzt zur Einzelberatung in zweiter 
Beratung, verbunden mit der Schlußabstimmung zu 
Tagesordnungspunkt 10. Ich rufe die Art. 1 bis 3 so-
wie Einleitung und Überschrift auf. Wer dem Gesetz 
im ganzen zuzustimmen wünscht, den bitte ich, sich 
zu erheben. — Gegenprobe! — Enthaltungen? — 
Dieses Gesetz ist vom Deutschen Bundestag ein-
stimmig angenommen. 

Ich rufe jetzt den Entschließungsantrag der Frak-
tionen der SPD und der FDP auf Drucksache 8/3439 
und gleichzeitig den Antrag der CDU/CSU auf 
Drucksache 8/3408 auf. Interfraktionell ist Überwei-
sung an den Auswärtigen Ausschuß beantragt. — 
Ich höre keinen Widerspruch; dann ist dies so be-
schlossen. 

Ich rufe Punkt 11 der Tagesordnung auf: 

Zweite und dritte Beratung des vom Bundes

-
rat eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes 
über Finanzhilfen des Bundes zur Förde-
rung des Baues von Erdgasleitungen 
— Drucksache 8/3081 — 

a)  Bericht des Haushaltsausschusses (8. Aus-
schuß) gemäß § 96 der Geschäftsordnung 

— Drucksache 8/3446 

Berichterstatter: 
Abgeordnete Frau Simonis 

b) Beschlußempfehlung und Bericht des Aus

-

schusses für Wirtschaft (9. Ausschuß) 

— Drucksache 8/3418 — 

Berichterstatter: 
Abgeordneter Haase (Fürth) 

(Erste Beratung 177. Sitzung) 

Wird hierzu vom Berichterstatter das Wort ge-
wünscht? — Das ist nicht der Fall. 

Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat der Ab-
geordnete Dr. Spies von Büllesheim. 

Dr. Freiherr Spies von Büllesheim (CDU/CSU): 
Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Bereits 
bei der ersten Beratung des vom Bundesrat einge-
brachten Entwurfs eines Gesetzes über Finanzhilfen 
des Bundes zum Bau von Erdgasleitungen in entle-
gene strukturschwache Gebiete hat sich herausge-
stellt, daß dieses Gesetz in diesem Parlament nicht 
umstritten ist. Alle Fraktionen dieses Hauses waren 
und sind darin einig, daß innerhalb des vorgesehe-
nen Zeitraums 170 Millionen DM für diesen Zweck 
zur Verfügung gestellt werden sollen. Die Länder 
müssen einen gleichen Betrag zur Förderung des 
Baus der Erdgasleitungen zur Verfügung stellen. Sie 
können diesen Bau auch mit höheren Beiträgen för-
dern. 

Angesichts dieser übereinstimmenden Haltung 
aller Fraktionen will ich für die CDU/CSU auf die 
allgemeinen Zielsetzungen und die Geschichte die-
ses Gesetzentwurfs nicht eingehen. Der Gesetzent-
wurf geht auf den Gruppenantrag der Kollegen 
Schmidhuber, Warnke, Waigel der CSU vom 26. Juli 
1978 zurück. Das darin zum Ausdruck gebrachte An-
liegen mußte durch ein Gesetz erfüllt werden, weil 
das Land Niedersachsen verfassungsrechtliche Be-
denken gegen den Abschluß einer Verwaltungs-
vereinbarung hatte. 

Dieses Hohe. Haus hat dem Wunsch der Länder, 
das Gesetz möglichst schnell zu verabschieden, tat-
sächlich durch große Beschleunigung Rechnung ge-
tragen. Der ersten Beratung am 11. Oktober folgte 
schon am 14. November die Beratung im Wirt-
schaftsausschuß, und heute sind wir bereits in der 
Schlußberatung. Zwar konnten im Wirtschaftsaus-
schuß nicht alle Wünsche der Länder und des Bun-
desrates zu diesem Gesetz erfüllt werden, aber der 
Wunsch, den Entwurf beschleunigt zu behandeln, ist 
sicherlich in vorzüglicher Weise erfüllt worden. 

Ich will im folgenden kurz auf die wesentlichen 
Punkte der Diskussionen und Beratungen im Aus-
schuß für Wirtschaft eingehen. Erstens. Der Bundes-
rat hat eine Rückwirkung. des Gesetzes auch für 
Vorhaben gewünscht, die nach dem 1. Oktober 1978 
begonnen wurden. Das ist mit Gesichtspunkten des 
Vertrauensschutzes begründet worden. Der diesem 
Hause heute vorliegende Gesetzentwurf sieht eine 
Rückwirkung auf den 1. Januar 1979 vor. Er enthält 
damit einen Kompromiß, der es den Ländern jeden-
falls ermöglicht, noch solche Vorhaben zu fördern, 
die im Vertrauen auf eine Verabschiedung dieses 
Gesetzes im Jahre 1979 begonnen wurden. 

Zweitens. Die Bundesförderung in Höhe von 
15 % bleibt hinter der im Gesetzentwurf des Bundes-
rates vorgesehen gewesenen Förderung von 20 % 
zurück. Dadurch geht den Ländern jedoch nichts 
verloren, weil die Anteile der einzelnen Länder im 
Gesetz selbst festgeschrieben sind und diese Mittel 
von den Ländern angesichts der Vielzahl der kon-
kurrierenden Leitungsprojekte aller Voraussicht 
nach auch bei dem geringeren Fördersatz von 15 
zu Lasten des Bundes voll ausgeschöpft werden kön-
nen. 

Werden die Bundesmittel voll ausgeschöpft, so 
werden innerhalb der nächsten fünf Jahre im Rah-
men dieses Programms Erdgasleitungen in struktur- 
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schwache, entlegene Gebiete mit einem Bauvolu-
men von 1,1 Milliarden DM gebaut. Diese gewaltige 
Summe vermittelt eine Vorstellung davon, daß mit 
der durch dieses Gesetz gewährten Förderung ein 
ganz wesentlicher Schritt zum Anschluß auch entle-
gener Gebiete an das Erdgasnetz und damit auch ein 
beachtlicher Schritt zu deren weiterer wirtschaftli-
cher Entwicklung getan wird. 

Der Nachteil nicht vorhandenen Gasanschlusses 
war in entlegenen Gebieten immer gegeben. Er hat 
sich aber durch die neue Energiesituation noch 
schärfer ausgewirkt, weil Gas eine Primärenergie 
ist, die sicherer und außerdem billiger als Mineralöl 
ist. Zwar sind die Gaspreise in der Regel an die 
Mineralölpreise gebunden, aber sie folgen immer 
mit einem zeitlichen Verzug, und es kann auch in 
Zukunft erwartet werden, daß die Gaspreise nicht so 
stark steigen wie die Preise von Mineralölproduk-
ten. Es ist daher erfreulich, daß ein starker Ausbau 
des Erdgasnetzes der zusätzlichen und weiter wach-
senden Benachteiligung entlegener wirtschafts-
schwacher Gebiete erheblich entgegenwirken 
wird. 

Drittens. Der Ausschuß für Wi rtschaft hat es nicht 
für richtig gehalten, es — dem Gesetzentwurf des 
Bundesrates entsprechend — bei einer bloßen Un-
terrichtungspflicht der Länder gegenüber dem Bund 
zu belassen. Die Vergabe einheitlicher Bundeszu-
schüsse unter einheitlichen Bedingungen an die 
Länder macht es erforderlich, daß auch die Anwen-
dungspraxis im Grundsatz gleich ist. Die Auswahl 
der Vorhaben und die Bewilligung der Zuschüsse 
sollen zwar allein weiter den Ländern obliegen, aber 
gemäß § 5 des Gesetzes ist der Bundesminister für 
Wirtschaft berechtigt, Vorhaben von der Förderung 
auszuschließen, wenn sie der Zielsetzung des § 2 
nicht entsprechen. 

Viertens. Im Ausschuß für Wirtschaft hat die 
Frage der Rückzahlbarkeit der Finanzhilfen eine 
erhebliche Rolle gespielt. Die CDU/CSU hat sich ge-
gen die von der Koalition vorgeschlagene und in 
Drucksache 8/3418 vorliegende Formulierung der 
Rückzahlungsverpflichtung gewandt. Sie stimmt 
aber der von der Bundesregierung neu eingebrach-
ten Formulierung, die als Antrag der Koalitionspar-
teien in Drucksache 8/3440 heute hier vorliegt, zu. 
Dieser Änderungsantrag kann auch als ein solcher 
der CDU/CSU angesehen werden; nur technische 
Gründe haben gestern die interfraktionelle Einbrin-
gung verhindert. 

Einig waren und sind wir alle uns darin, daß Sub-
ventionen nicht erweitert, sondern abgebaut wer-
den sollen und daß diesem Ziel die Rückzahlbarkeit 
entspricht. Zwar handelt es sich bei diesen Bundes-
zuschüssen dem Grunde nach um solche, die letzt-
lich ihrer Art nach denen für die Gemeinschaftsauf-
gabe „Förderung der regionalen Wirtschaftsstruk-
tur" entsprechen, die nicht rückzahlbar sind. Außer-
dem ist richtig, daß bei einer Rückzahlbarkeit die 
vollen Baukosten für die Erdgastransportleitungen 
in die Gaspreise entlegener Gebiete eingehen. An-
dererseits ist aber kein sachlicher Grund dafür zu 
erkennen, daß die Zuschüsse, wenn eine Erdgas-
transportleitung in entlegene Gebiete unter diesen 

Bedingungen wirtschaftlich wird, als verlorene Zu-
schüsse den oft überregionalen Versorgungsunter-
nehmungen verbleiben sollen. 

Die Rückzahlungsverpflichtung darf aber nicht 
zu einer fortwährenden, laufenden und aufwendigen 
Kontrolle und unnötiger Bürokratie führen. Sie soll 
von den Bedingungen des Einzelfalls ausgehen, also 
den absehbaren wi rtschaftlichen Entwicklungen des 
einzelnen Leitungsprojekts, und sie soll flexibel 
handhabbar sein. Sie soll nicht zu einem komplexen 
undurchschaubaren Versteckspiel von Gemeinko-
stenrechnungen, Ertragszuordnungen etc. führen. 
Sie soll schließlich, wo eine Rückzahlung angemes-
sen ist, auch tatsächlich zu einer Rückzahlung füh-
ren und damit zu einem meßbaren Erfolg der Vor-
schrift über die Rückzahlungsverpflichtung. 

Diesen Bedingungen entspricht der Änderungs-
antrag mit den Formulierungen „ganz oder teilwei-
se" und durch die Einführung des Elements der Vor-
aussicht in den Worten „wirtschaftlich betrieben 
werden kann". Diese Formulierung ermöglicht es 
z. B. durchaus, die wi rtschaftlichen Erfolgsaussich-
ten jeder Leitung vorweg abzuschätzen und feste 
Rückzahlungstermine und -summen, jedenfalls für 
die Erreichung bestimmter Durchsatzmengen, zu 
vereinbaren, was die vorstehend dargestellten be-
denken — Herr Kollege Wolfram, darin sind wir ei-
nig — weitgehend entfallen läßt. 

Die Einzelheiten des Verfahrens über das Zusam-
menwirken von Bund und Ländern, aber auch zur 
Handhabung der Rückzahlungsverpflichtung 
werden in einer Verwaltungsvereinbarung zwi-
schen Bund und Ländern festgelegt. Es ist zu hoffen, 
daß diese Verwaltungsvereinbarung den Ländern 
einen wesentlichen Handlungsspielraum läßt und 
daß diese Verwaltungvereinbarung so schnell abge-
schlossen wird, wie dieses Parlament diesen Gesetz-
entwurf behandelt hat. 

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, die 
CDU/CSU-Fraktion stimmt dem vorliegenden Ge-
setzentwurf und auch dem von den Koalitionsfrak-
tionen eingebrachten Änderungsantrag zu. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Vizepräsident Frau Renger: Das Wort hat der Herr 
Abgeordnete Haase (Fürth). 

Haase (Fürth) (SPD): Frau Präsident! Meine Da-
men und Herren! Nach der gestrigen Aussprache 
über die Energiepolitik, bei der viel von Kernener-
gie die Rede war und wenig von Erdgas, obwohl die 
Kernenergie nur 3 % Anteil an der Primärenergie 
hat, während das Erdgas zur Zeit einen Versor-
gungsanteil von 15,4 % mit steigender Tendenz hat, 
sollten wir wenigstens ein paar kurze Worte zur Ge-
samtsituation verlieren. 

(Wolfram [Recklinghausen] [SPD]: Wir So

-

zialdemokraten haben die Rolle des Erdga

-

ses erwähnt! — Hasinger [CDU/CSU]: Die 
Christdemokraten ebenfalls!) 

— Wir haben das erwähnt. Aber so ist das eben, 
Herr Kollege, die andere Seite macht dann um 3 
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viel Klamauk. Sie macht insgesamt viel Klamauk um 
nichtige Anlässe. 

Wenn wir wissen, daß Erdgas in ausreichender 
Menge zur Verfügung steht — in Europa haben wir 
immerhin 5 500 Milliarden Kubikmeter, die jetzt be-
reits erschlossen sind; darüber hinaus gibt es noch 
vermutete unerschlossene Felder —, der deutsche 
Verbrauch aber nur 56 Milliarden Kubikmeter be-
trägt, kann man sich ausrechnen, daß beim Erdgas-
verbrauch eine Steigerung durchaus denkbar, ja 
wünschenswert ist. Damit ist aber, wie ich meine, die 
Pflicht verbunden, kurz- und mittelfristig insbeson-
dere bisher benachteiligte Gebiete an die Erdgas-
versorgung anzuschließen. Daneben besteht der Ge-
sichtspunkt, daß man revierferne Gebiete und ener-
gieferne Gebiete an die Erdgasversorgung anschlie-
ßen muß, damit auch für die Bürger in diesen Berei-
chen eine gleiche Chance gegeben ist, sich mit 
Energie zu versorgen. Diese beiden Gesichtspunkte 
sind meiner Ansicht nach die einzigen, die in diesem 
Zusammenhang zählen. 

Ich will an dieser Stelle auch deutlich machen, 
daß wir von der Bundesregierung erwarten, daß es 
bei der Subventionierung von Gasanschlüssen in 
diesen Gebieten nicht zu einer Existenzvernichtung 
der kleinen und mittelständischen Flüssiggasliefe-
ranten kommt. Dies schulden wir ihnen einfach des-
halb, weil sie diese Bereiche bisher voll versorgt ha-
ben. 

(Beifall des Abg. Wolfram [Recklinghausen] 
[SPD]) 

An dieser Stelle muß ich die Bundesregierung 
nachdrücklich auffordern, dafür zu sorgen, daß die 
Rückzahlklausel, die auf Initiative der sozialdemo-
kratischen Fraktion im Wirtschaftsausschuß einge-
führt worden ist, nicht eine Alibifunktion haben 
darf, sondern erfolgreich angewandt werden muß. 
Der Bund gibt in vier Jahren immerhin 170 Millio-
nen DM, also einen ganz erheblichen Betrag. Dies 
läßt sich nur als Motivation rechtfertigen, die regio-
nalen Leitungen schnell auszubauen. Daraus folgt 
aber, daß dies nicht eine der unzähligen Subventio-
nen werden darf, die den Empfänger zwar freut, aber 
dem Zweck kaum dient und den Konsumenten si-
cher nichts nützt. 

(Beifall des Abg. Wolfram [Recklinghausen] 
[SPD]) 

Wir sehen sehr kritisch die ständig steigenden 
Gewinne und Rücklagen der Gaslieferer bei ständig 
steigenden Preisen. Die Ruhrgas, immerhin der 
größte Gaslieferant in der Bundesrepublik, hat 1976 
einen Gewinn von 60 Millionen DM und 1978 be-
reits einen Gewinn von 74,5 Millionen DM ausge-
wiesen. Bei dem deutschen Gaslieferer und Gasför-
derer Brigitta sind es immerhin 250 Millionen DM 
im Jahre 1978. Dabei ist einzuräumen, daß der Ge-
setzentwurf nur dann Zuschüsse gewährt, wenn die 
Projekte von kleinen Gesellschaften betrieben wer-
den und wenn die Projekte Gebiete betreffen, die 
nur mit einem Verlust zu versorgen wären. Die Ge-
winnentwicklung, wie sie sich allenthalben auf 
dem Gasmarkt abzeichnet, kann natürlich sehr bald 
auch bei den Projekten, die ich genannt habe, in die 

Gewinnzone führen, und dann ist es dem deutschen 
Steuerzahler nicht zumutbar, daß diese Zuschüsse 
verloren sind. 

Nur unter dieser Voraussetzung — das sage ich 
noch einmal mit allem Nachdruck — stimmt die so-
zialdemokratische Fraktion diesem Gesetzentwurf 
in der jetzt vorliegenden Fassung zu, wobei wir uns 
natürlich freuen, das jetzt auch die CDU/CSU begrif-
fen hat, daß man rückzahlbare Zuschüsse in diese 
Gesetzesformulierungen aufnehmen muß. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Vizepräsident Frau Renger: Das Wort hat der Herr 
Abgeordnete Zywietz. 

Zywietz (FDP): Frau Präsident! Meine Damen und 
Herren! In mancherlei Beziehung ist dem vorliegen-
den Gesetzentwurf des Bundesrates in den bisheri-
gen Beratungen sowohl im Ausschuß als auch im 
Plenum — ich darf hinzufügen: von allen Fraktionen 
des Hauses —, wie ich meine, Großzügigkeit und 
Wohlwollen entgegengebracht worden, und das be-
zieht sich auf mehrere Punkte. Da ist einmal das 
Wohlwollen überhaupt, die grundsätzliche Bereit-
schaft, dieses Gesetz aufzunehmen, zu unterstützen, 
und zum anderen ist es das Wohlwollen in der Dota-
tion, das mit den 170 Millionen DM für fünf Jahre 
zum Ausdruck kommt. Ich meine, Wohlwollen wird 
auch dadurch ausgedrückt, wie wir bisher das parla-
mentarische Verfahren aufgenommen und durchge-
führt haben. Es ist bereits daran erinnert worden, 
daß das gleiche Ziel eigentlich einfacher auch mit ei-
ner Verwaltungsvereinbarung zu erreichen gewe-
sen wäre. Weiter ist von den beiden Kollegen be-
reits angedeutet worden, daß Wohlwollen auch in 
der vorgesehenen Rückdatierung dieses Gesetzes 
auf den Jahresbeginn 1979 zum Ausdruck kommt. 

Angesprochen ist damit das Gesetz über Finanz-
hilfen des Bundes zur Förderung des Baues von Erd-
gasleitungen. Es sei daran erinnert, daß dieses Ge-
setz, das erst vor sechs Wochen in der ersten Lesung 
hier vorgestellt wurde, zwei Hauptrichtungen ver-
folgt, nämlich eine regionale Hilfestellung zu geben 
und zum anderen energiepolitisch erwünschte Sub-
stitutionseffekte — weg vom Öl, mehr hin zum Gas 
— und eine damit einhergehende Verbreiterung der 
Angebotspalette zu schaffen. 

Diese Politik, die hier in einem Baustein zum Aus-
druck kommt, ist Teil des energiepolitischen 
Programms der Bundesregierung: Erweiterung der 
Angebotspalette, rationelle Energieverwendung, 
Sicherung der Energieversorgung. Es ist ein Bau-
stein a il  der richtigen Stelle, nämlich beim Einstieg 
in den Wärmemarkt, der etwa 40 % unseres gesam-
ten Energiebedarfs in Anspruch nimmt und bislang 
zu 50 % durch Heizöl abgedeckt wird, so daß alle 
Fakten darauf hindeuten, daß man mit Hilfe dieser 
und anderer Maßnahmen ein Stück von der Domi-
nanz des Heizöls im Wärmemarkt wegkommt. 

Dieses Gesetz, das wir von der FDP-Fraktion in 
seinen Intentionen unterstützen, kann aus der Bun-
dessicht aber nur ein Angebot an die Länder sein, 
Investitionen in diesem Bereich mit 15 % zu unter-
stützen. Wir meinen, dies ist eine faire und auf die 
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Absicht schauende richtige Unterstützung. Es ist 
aber insofern nur ein Angebot des Bundes. Denn die 
Länder bleiben frei, diesen Betrag zu verdoppeln 
oder darüber hinauszugehen, je nach Einschätzung 
der einzelnen Projekte. 

(Wolfram [Recklinghausen] [SPD]: Frau 
Breuel aus Niedersachsen hat ganz darauf 

verzichtet!) 

Nicht nur in diesem Bereich nimmt Frau Minister 
Breuel aus Niedersachsen eine besondere Position 
ein. Es entbehrt ja nicht einer gewissen Ironie, daß 
gerade Niedersachsen und die erwähnte Frau Mini-
ster ursächlich dafür verantwortlich sind, daß die 
Verwaltungsvereinbarung nicht zustande gekom-
men ist und das Nachbarland Schleswig-Holstein 
mit seiner CDU-Regierung das, was die Verwaltung 
nicht geschafft hat, in die Form eines Gesetzes ge-
gossen hat, das wir hier mit so viel Wohlwollen be-
handeln. Man müßte fast hinzufügen, daß außerdem 
das Land Niedersachsen in der Frage der „windfall 
profits" eine verständnisvolle Haltung durch unsere 
Politik seitens der sozialliberalen Koalition erfahren 
hat. 

Um so mehr ist es aus dem, was mit diesem Gesetz 
gewollt und gedacht ist, nötig, mit Schärfe auf eine 
Rückzahlung zu achten, falls sich mit diesen Sub-
ventionen geförderte Projekte als wirtschaftlich er-
weisen sollten. Einige Daten deuten darauf hin, daß 
diese Wahrscheinlichkeit groß ist und durch die 
preisliche Entwicklung auf dem Energiemarkt noch 
größer werden kann, 

(Dr. Freiherr Spies von Büllesheim [CDU/ 
CSU]: Sehr richtig!) 

die wohl nach allen Indizien wahrscheinlich ist. 

(Wolfram [Recklinghausen] [SPD]: Eine Vor

-

aussetzung für die Investition!) 

Wir möchten diese Formel der teilweisen oder 
vollen Rückzahlung nicht als eine pädagogische 
Pflichtübung verstanden oder entwertet wissen. 

(Haase [Fürth] [SPD]: Sehr gut!) 

Wir werden mit Aufmerksamkeit verfolgen, wie sich 
die Handhabung in diesem Bereich vollzieht. Wir 
werden mit Interesse verfolgen, wie der Auftrag an 
die Bundesregierung zu Verhandlungen mit den 
Bundesländern umgesetzt wird. Auf jeden Fall darf 
es nicht zu einer Leer- oder Papierformel mit ge-
konnten Finessen der Umgehungstechnik in der 
Praxis degradiert werden. 

Der Weg der Umsetzung der Absichten, die hinter 
diesem Gesetz stehen, bis zur jetzt bevorstehenden 
Verabschiedung war nicht ganz geradlinig. Im Hin-
tergrund stehen die Vereinbarungen und die Aus-
sprachen des Weltwirtschaftsgipfels hier in Bonn im 
Jahr 1978 und das anfängliche Bemühen, auf dem 
Verwaltungsweg zum gleichen Ziel zu kommen wie 
jetzt durch das Gesetz. Die Beratung hat zielgerich-
tetes Tempo erst zwischen der ersten Lesung vor 
sechs Wochen und der jetzigen zweiten und Schluß-
lesung in diesem Hause bekommen. Die erste Le-
sung hat bereits verdeutlicht, daß alle Fraktionen zu 
diesem Gesetz stehen. Sie hat auch verdeutlicht —  

wir haben das Versprechen eingelöst —, daß wir 
sehr schnell beraten wollten. Die erste Lesung hat 
auch schon die Einzelprobleme angedeutet, die be-
reits dargelegt worden sind, nämlich die Rückzah-
lungsverpflichtung, auf die ich schon eingegangen 
bin, und die Rückdatierung. 

Die Rückdatierung auf den Beginn des Jahres 
vollziehen wir eigentlich nur mit schwersten Beden-
ken. Wir wollen nicht, daß dies leichtfertig zum An-
laß für andere, präjudizierende Nacheiferungen ge-
nommen wird. Es ist eigentlich nur auf dem Hinter-
grund der Tatsache zu verantworten, daß in Erwar-
tung einer Verwaltungsvereinbarung bereits im Etat 
1979 unter Tit. 88 201 33 Millionen DM vorgesehen 
worden sind, diese Verwaltungsvereinbarung aber 
nicht zustandegekommen ist, statt dessen jetzt die-
ses Gesetz verabschiedet wird, daß aber damals —
eigentlich nicht haushaltsreif — bereits mit einem 
großen Wohlwollen und in der Erwartung der Ver-
waltungsvereinbarung Gelder eingestellt worden 
sind. Ich muß das noch einmal in dieser Deutlichkeit 
unterstreichen, damit auch die Bedenken ernst ge-
nommen werden, hieraus nicht etwa ein Präjudiz ab-
zuleiten. 

(Dr. Freiherr Spies von Büllesheim [CDU/ 
CSU]: Steuergesetze können auch ein Jahr 
zurückwirken; insoweit sind wir in der 

Regel!) 

— Aber wo immer man es vermeiden kann, sollte 
man es tun. Ich hoffe, wir können darin übereinstim-
men, Herr Kollege. 

Ich komme zum Schluß. Dieses Gesetz und auch 
den Änderungsantrag, der hier schon begründet 
worden ist, unterstützen wir eigentlich in der Erwar-
tung, daß nicht mit dieser öffentlichen Bundessub-
vention im Rücken hemdsärmelig vorgegangen 
wird, weder hemdsärmelig gegenüber mittelständi-
schen Unternehmen als möglichen Betroffenen und 
Berührten noch hemdsärmelig gegenüber dem Mit-
bürger als Abnehmer. Wir wissen sehr wohl, daß es 
keinen Anschlußzwang bei leitungsgebundenen 
Energien gibt. Hier fördern wir das Gas als leitungs-
gebundene Energie. Dennoch möchte ich für die 
Fraktion der FDP den Wunsch und die Erwartung 
ausdrücken, daß alle Beteiligten mit der Bereitschaft 
zu klarer Information und guter Kooperation in den 
Kommunen mit den Bürgern und mit den Mittel-
ständlern, die in diesem Bereich tätig sind, dieses 
Gesetz umsetzen werden. 

(Beifall bei der FDP und der SPD sowie bei 
Abgeordneten der CDU/CSU) 

Vizepräsident Frau Renger: Meine Damen und 
Herren, weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. 
Ich schließe die Aussprache. 

Wir kommen zur Einzelberatung und Abstim-
mung in zweiter Beratung. 

Ich rufe § 1 in der Ausschußfassung auf. Wer ihm 
zuzustimmen wünscht, den bitte ich um ein Hand-
zeichen. — Gegenprobe! — Enthaltungen? — § 1 ist 
angenommen. 
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Ich rufe § 2 auf. Hierzu liegt auf Drucksache 

8/3440 ein Änderungsantrag der Fraktionen der 
SPD und der FDP vor. Die CDU/CSU wollte diesem 
Antrag zustimmen. Wer dem zuzustimmen wünscht, 
den bitte ich um ein Handzeichen. — Gegenprobe! 
— Enthaltungen? — Der Änderungsantrag ist ein-
stimmig angenommen. Wer dem § 2 in der Aus-
schußfassung nach Maßgabe der soeben beschlosse-
nen Änderung die Zustimmung zu geben wünscht, 
den bitte ich um ein Handzeichen. — Gegenprobe! 
— Enthaltungen? — § 2 ist angenommen. 

Ich rufe die §§ 3 bis 8 sowie Einleitung und  Über-
schrift in der Ausschußfassung auf. Wer zuzustim-
men wünscht, den bitte ich um ein Handzeichen. — 
Gegenprobe! — Enthaltungen? — Sie enthalten sich, 
Herr Gärtner? — Bei einer Enthaltung angenom-
men. 

Wir treten in die 

dritte Beratung 

ein. — Hierzu wird das Wort nicht gewünscht. 

Wir kommen zur Schlußabstimmung. Wer dem 
Gesetz im ganzen zuzustimmen wünscht, den bitte 
ich, sich zu erheben. — Gegenprobe! — Enthaltun-
gen? — Das Gesetz ist in der dritten Beratung ein-
stimmig angenommen. 

Meine Damen und Herren, ich rufe folgende Ta-
gesordnungspunkte auf: 

12. Zweite und dritte Beratung des von der Bun-
desregierung eingebrachten Entwurfs eines 
Gesetzes über eine Volks-, Berufs- und 
Arbeitsstättenzählung (Volkszählungsgesetz 
1981) 

— Drucksache 8/2516 — 

a)  Bericht des Haushaltsausschusses (8. Aus-
schuß) gemäß § 96 der Geschäftsordnung 

— Drucksache 8/3449 — 

Berichterstatter: 
Abgeordneter Dr. Riedl (München) 

b) Beschlußempfehlung und Bericht des In-
nenausschusses (4. Ausschuß) 

— Drucksache 8/3412 — 

Berichterstatter: 
Abgeordnete Broll 
Dr. Wernitz 

(Erste Beratung 138. Sitzung) 

13. Zweite und dritte Beratung des von der Bun-
desregierung eingebrachten Entwurfs eines 
Gesetzes über die Statistik für Bundeszwecke 
(Bundesstatistikgesetz — BStatG) 

— Drucksache 8/2517—

Beschlußempfehlung und Bericht des Innen

-

ausschusses (4. Ausschuß) 

— Drucksache 8/3413 — 

Berichterstatter:  
Abgeordnete Broll 
Dr. Wernitz 

(Erste Beratung 138. Sitzung) 

14. Zweite und dritte Beratung des Entwurfs ei-
nes Ersten Gesetzes zur Änderung statisti-
scher Rechtsvorschriften (1. Statistikbereini-
gungsgesetz) 

— Drucksachen 8/2518, 8/3054 — 

a)  Bericht des Haushaltsausschusses (8. Aus-
schuß) gemäß § 96 der Geschäftsordnung 

— Drucksache 8/3444 — 

Berichterstatter: 
Abgeordneter Dr. Riedl (München) 

b) Beschlußempfehlung und Bericht des In-
nenausschusses (4. Ausschuß) 

— Drucksachen 8/3417, 8/3428 — 

Berichterstatter: 
Abgeordnete Broll 
Dr. Wernitz 

(Erste Beratungen 138., 172. Sitzung) 

Interfraktionell ist eine verbundene Debatte mit 
Kurzbeiträgen vereinbart worden. 

Wünschen die Berichterstatter das Wo rt? — Herr 
Abgeordneter Broil, bitte schön. 

Broil (CDU/CSU): Frau Präsidentin! Meine Damen 
und Herren! Bei der Drucklegung der drei Berichte 
des Ausschusses hat sich eine Reihe kleiner Fehler 
ergeben, die auf das Tempo zurückzuführen sind, 
mit dem der Ausschuß diese Dinge beraten und das 
er auch den Behörden aufgezwungen hat. Ich bitte 
Sie, das zu Protokoll zu nehmen und die Beschlüsse, 
die gleich zu fassen sein werden, jeweils in der be-
richtigten Form zu fassen. 

Ich habe das für meinen Kollegen Dr. Wernitz, der 
Mitberichterstatter ist, mit gesagt. 

Vizepräsident Frau Renger: Sprechen Sie in der 
Debatte jetzt gleich weiter? — Ich eröffne die Aus-
sprache. Bitte schön, Sie haben das Wort. 

Broil (CDU/CSU): Frau Präsidentin! Meine sehr 
verehrten Damen und Herren! Von Professor An-
derson, dem Professor für Statistik an der Universi-
tät München, stammt das Wort: „Mit der Statistik ist 
es wie mit dem Bikini: Man sieht nur wenig, und das 
Wesentliche ist verborgen." 

(Zuruf von der CDU/CSU: Das sind wohl 
Andersons Märchen?) 

In Wirklichkeit ist es doch wohl so, daß kaum einer 
von uns, außer den Liebhabern der Statistik, etwa 
weiß, daß 562 Beamte, 1719 Angestellte und 31 Arbei- 
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ter, insgesamt also 2 312 Bedienstete, allein im Stati-
stischen Bundesamt in Wiesbaden und in den 
Zweigstellen Düsseldorf und Berlin arbeiten. Wenn 
Sie noch einmal die gleiche Zahl von Beamten bei 
den Ländern zugrunde legen, die sich dort mit Stati-
stik befassen, kommt eine ansehnliche Zahl von fast 
5 000 Personen heraus, die ihr Leben damit zubrin-
gen, Milliarden von Zahlen einzusammeln, zu divi-
dieren, zu multiplizieren, zu addieren und dann die 
Quersummen herauszugeben, mit denen wir Politi-
ker arbeiten. 

(Zuruf des Abg. Wolfram [Recklinghausen] 
[SPD]) 

— Es ist bekannt, lieber Herr Kollege Wolfram, daß 
Kritik und Spott der Statistik, solange es sie gibt, im-
mer zuteil geworden ist. 

(Dr. Freiherr Spies von Büllesheim [CDU/ 
CSU]: Verkleidungsform der Lüge!) 

Die Ämter sagen, es gebe viel zu viele Anforde-
rungen an die Statistik, aber viel zuwenig Personal-
stellen. Die Bürger, speziell die Unternehmen, kla

-

gen darüber, daß sie viel zu sehr, geradezu in einer 
apokalyptischen Flut, von statistischen Befragungen 
heimgesucht werden und ganze Heere von Personal 
einsetzen müssen, um diesen Anforderungen ge-
recht werden zu können. Die Empfänger der Stati-
stik, die Behörden, die wissenschaftlichen Institute, 
die Verbände, klagen, die Statistiken seien viel zu 
ungenau, kämen viel zu spät und müßten viel gründ-
licher bearbeitet werden und viel genauere Ergeb-
nisse bringen. 

Kollege Wernitz und ich als Berichterstatter, wir 
alle im Innenausschuß, haben uns in vielen Sitzun-
gen bemüht, in einem geradezu herkulischen Akt 
eine Ordnung in dieses Gestrüpp der Statistik zu 
bringen, und hatten gemeint, es werde uns gelingen, 
mit Hilfe der Verwaltung, die sich redlich Mühe ge-
geben hat, einen wesentlichen Teil der Statistik im 
Bundesgebiet zu beseitigen. Wir hatten geglaubt, 
wir würden dabei vor allen Dingen aus dem Bereich 
der Wirtschaft Unterstützung finden. Weit gefehlt, 
meine sehr verehrten Damen und Herren! Alle ha-
ben gesagt: Natürlich muß die Statistik bereinigt 
werden, natürlich muß viel weniger Statistik erho-
ben werden. Bei uns aber brauchen wir leider Gottes 
speziellere Angaben, bei uns muß etwas mehr Stati-
stik sein. 

(Dr. Friedmann [CDU/CSU]: So ist es billi

-

ger!) 

So hatte z. B. die Regierung vorgeschlagen, die 
Lohnkostenerhebung von dem vierteljährlichen 
Turnus auf den halbjährlichen, teilweise auf den 
jährlichen Turnus umzustellen. Der DGB und die 
Arbeitgeberverbände waren gemeinsam der Mei-
nung, das gehe auf keinen Fall. Gegen diese unhei-
lige Allianz von restaurativen statistischen Tenden-
zen war natürlich der Innenausschuß völlig macht-
los. Wir mußten in diesem Fall auf eine Kürzung 
verzichten. 

Insgesamt aber, meine sehr verehrten Damen und 
Herren, haben wir doch eine Menge von Statistik-
bereinigung geschafft. Wir glauben, daß es uns ge

-

lungen ist, die Belastungen der Bürger wesentlich zu 
vermindern. 

Die Statistik steht zwischen drei Zielen, deren 
Realisierung sie genau wie die der Ziele des be-
rühmten magischen Dreiecks letztlich nicht errei-
chen kann. Sie soll möglichst wissenschaftlich ge-
nau sein und muß deswegen auf viel repräsentative 
Statistik und Stichproben verzichten, sie soll mög-
lichst wenig belastend sein und müßte deswegen ge-
nau das Gegenteil tun, und sie soll, vor allen Dingen 
für die Länder und Gemeinden, ihre Zahlen in ganz 
tiefer regionaler Gliederung bringen, was wiederum 
eine sehr spezielle Untersuchung bis in die letzten 
Unternehmen hinein voraussetzt und zu den ande-
ren beiden Zielen konträr ist. 

Angesichts dieser Schwierigkeit verdient die Be-
amtenschaft, die sich im Ministerium und vor allen 
Dingen in den statistischen Ämtern mit Statistik be-
schäftigt, wirklich ein Lob. Die Wissenschaft der Sta-
tistik ist in der Bundesrepublik auf einem sehr guten 
Stand. Die amtliche Statistik hat in der Bundesrepu-
blik und im internationalen Raum einen hervorra-
genden Ruf. Auch die Verbände können mit den Er-
gebnissen, die statistische Erhebungen erbringen, 
insgesamt durchaus zufrieden sein. Das wird aner-
kannt. Auch als Politiker wollen wir dies einmal sa-
gen, zumal die Arbeit der Statistiker ja weitestge-
hend im Verborgenen geschieht. Wer nur bespöttelt 
wird und dessen Arbeit nie an das Licht der Öffent-
lichkeit kommt, könnte — zumindest seit dieses 
Wort bekannt ist — sonst leicht frustiert sein. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir 
müssen zugeben, daß wir selbst einen Teil dazu bei-
getragen haben, daß Statistik in Verruf geraten ist. 
Wie sehr haben sich Politiker z. B. so fragwürdiger 
statistischer Untersuchungen wie des Krelle-Gut-
achtens und der Statistiken über die Bildungsver-
hältnisse in der Bundesrepublik und im Ausland be-
mächtigt! Welcher Unfug ist im schulischen, im wirt-
schaftlichen und im politischen Bereich mit diesen 
Statistiken angerichtet worden! Das ist nicht Schuld 
der Statistik, sondern Schuld derjenigen, die entwe-
der nicht wissen, wo die Grenze statistischer Wahr-
heit liegt, oder bewußt mißbrauchen, was die Ämter 
und die Institute herausgebracht haben. 

Es gibt unbestreitbar ein geradezu pathologisches 
Bedürfnis, politische Entscheidungen mit statisti-
schen Zahlen zu begründen. Je mehr Zahlen sich 
hinter dem Komma finden, desto wissenschaftlicher 
scheint die Politik zu sein, die man damit begründet. 
Ich nehme dabei keine Partei aus; wir sind in dieser 
Hinsicht alle allzumal Sünder. 

Die Europäische Gemeinschaft ist ein typisches 
Beispiel dafür. Sie überschüttet uns ja mit Forderun-
gen nach Statistik, denen wir überhaupt nicht nach-
kommen können. Ganze Wälder müßten abgeholzt 
werden, nur um die statistischen Papiere herstellen 
zu können, die wir, kämen wir all diesen Wünschen 
nach, nach Brüssel schicken müßten. So sollen alle 
zehn Jahre Obstbaumzählungen durchgeführt wer-
den. Als ob die Obstbäume, auch wenn man sie noch 
so- genau zählt, jedes Jahr die gleiche Ernte bräch-
ten! Was man in der Wirklichkeit nicht weiß, 
scheint zumindest nach der Statistik bekannt sein 



14918 Deutscher Bundestag — 8. Wahlperiode — 189. Sitzung. Bonn, Donnerstag, den 29. November 1979 

Broll 
zu müssen. Dies scheint manche Leute außerordent-
lich zu beruhigen. 

Wir haben — ich sagte es — einen Kompromiß im 
Statistikbereinigungsgesetz gefunden, der wohl 
trägt. Um auch den reformerischen Schwung der 
Bundesregierung weiter zu beflügeln, der ja erlahmt 
zu sein scheint, haben wir den Titel „Statistikbereini-
gungsgesetz" in „1. Statistikbereinigungsgesetz" ge-
ändert, was für das Jahr 1980, das Jahr der Bundes-
tagswahl, die Hoffnung eröffnet, daß von der Regie-
rung, wenn sie weiter regiert, noch mehr Gesetze 
dieser Art  vorgelegt werden. Dies ist ein Element 
des Wahlkampfs, auf das Sie kaum werden verzich-
ten können. 

(Heiterkeit bei der CDU/CSU) 

Wir haben in dem anderen Gesetzentwurf, dem 
Entwurf eines Bundesstatistikgesetzes, einige Än-
derungen vorgenommen, von denen wir uns Besse-
rungen versprechen. Die Ressorts hatten sich ange-
wöhnt, Statistiken, die vom Parlament nicht ge-
wünscht waren und deswegen hier nicht durchgin-
gen, als wissenschaftliche Aufträge an Institute zu 
vergeben. Sie hatten deswegen für das Bundesstati-
stikgesetz die Formulierung vorgeschlagen, daß das 
Bundesamt für Statistik in Wiesbaden die Regierung 
„auf Anforderung" bei der Vergabe von Statistiken 
an andere Institutionen beraten solle. Wir haben 
den Begriff „auf Anforderung" schlicht gestrichen — 
ohne parteipolitischen Streit. Wir wünschen, daß 
das Amt bei jeder Vergabe dieser Art gefragt wird. 
Ich möchte sogar noch weitergehen und sagen: Wir 
wünschen, daß überhaupt keine Aufträge dieser Art 
vergeben werden, ohne daß der Haushaltsausschuß 
gefragt wird und ohne daß das Amt und das Parla-
ment die Zustimmung dazu geben. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Natürlich folgen die Ministerien dabei dem alten 
Spruch, der Ihnen sicher auch bekannt ist, man solle 
nur der Statistik glauben, die man selbst gefälscht 
hat. 

(Heiterkeit bei der CDU/CSU) 

Wir wünschen allerdings, daß Statistiken grundsätz-
lich nicht gefälscht sind, und haben deshalb die er-
läuterte Regelung getroffen. 

Von verschiedener Seite ist das Ansinnen an uns 
gerichtet worden, Einzelangaben — sei es in bezug 
auf Unternehmen, sei es in bezug auf Einzelperso-
nen — an alle möglichen Interessenten weitergeben 
zu können. Die Geheimhaltungsvorschriften — 
denken Sie an den Datenschutz — wären dabei sehr 
schwer einzuhalten gewesen. Wir haben vor allen 
Dingen aber Verständnis dafür, daß das Statistische 
Bundesamt befürchtet, bei Weitergabe von Einzel-
angaben auch an noch so vertrauenswürdige Per-
sönlichkeiten — wo diese Angaben nachher landen, 
kann man doch nie prüfen — würde die Bereitschaft 
der Bürger geschwächt, die Wahrheit zu sagen, 
wenn befragt wird. Wenn aber überhaupt Statistik 
erhoben wird, muß die Garantie gegeben sein, daß 
die Befragungen ehrlich sind und daß die Antworten 
richtig gegeben werden. Sonst wäre die ganze Ar-
beit für die Katz. 

Ein Problem, das sich bei statistischen Erhebun-
gen immer wieder gezeigt hat, ist die Schwierigkeit 
der Zusammenarbeit zwischen dem Statistischen 
Bundesamt und den Landesämtern. Wir wün-
schen, daß der Föderalismus erhalten bleibt. Wir ha-
ben in Nuancen die Macht des Amtes verstärken 
wollen, glauben aber, daß die Konkurrenz in diesem 
Bereich auch für die Wissenschaftlichkeit der Stati-
stik fruchtbar ist. 

Ich darf zum Schluß, da ja die Volkszählung des 
Jahres 1981 droht, aus der Bibel zitieren. Sie werden 
verzeihen, daß ich nicht Karl Marx zitiere, sondern 
aus dem Alten Testament, das unserer Partei doch 
näher liegt. Schon 1000 Jahre vor Christus hat es 
eine solche Volkszählung gegeben. Da heißt es im 
2. Buch Samuel: 

Aufs neue entbrannte der Zorn des Herrn wider 
Israel. Er reizte David gegen es auf und sprach: 
„Gehe hin, zähle die Israeliten und die Judä-
er!" 

Sie streiften im ganzen Lande herum. Dann ka-
men sie nach neun Monaten und zwanzig Tagen 
nach Jerusalem zurück ... 

Davids Herz fing an zu pochen, als er das Volk 
gezählt hatte, und er betete zum Herrn: „Ich 
habe schwer gesündigt, daß ich also tat. Nun, 
Herr, entferne die Schuld Deines Knechtes, 
denn überaus töricht habe ich gehandelt.' ... 

So ließ der Herr eine Pest in Israel vom Morgen 
bis zur festgesetzten Zeit wüten, es starben aus 
dem Volk von Dan bis Beerseba 70 000 Mann. 

Zwei Lehren daraus: Erstens. Die Statistik ist eine 
üble Sache, eine Gott nicht wohlgefällige, eine sün-
dige Sache. Ich kann den Beamten der Ämter auch 
diese Schlußfolgerung nicht ersparen. Zweitens eine 
tröstliche Erkenntnis: Was auch immer Politiker 
falsch machen, die Zeche zahlt das Volk. Das ist 
auch gut so; denn wer von uns wäre noch Politiker, 
wenn wir die Zeche für den Unfug, den wir anrich-
ten, selbst bezahlen müßten? 

(Heiterkeit und Beifall bei der CDU/CSU) 

Vizepräsident Frau Renger: Das Wort hat der Ab-
geordnete Dr. Wernitz. 

Dr. Wernitz (SPD): Frau Präsident! Meine Damen 
und Herren! Dank der intensiven und sachorientier-
ten Beratungen in den beteiligten Ausschüssen und 
in den Berichterstattergruppen ist es gelungen, in 
rund neun Monaten dieses umfangreiche, komplexe 
Paket der drei Statistikgesetze ins Plenum des Bun-
destages zu bringen. Alle drei Entwürfe haben bei 
den abschließenden Beratungen im Innenausschuß 
einstimmige Billigung gefunden. Dieses Ergebnis 
war nur möglich, weil alle Beteiligten kompromißbe-
reit und sachbezogen mitgearbeitet haben. Zu dan-
ken ist hier — nicht zuletzt, sondern zuvörderst — 
den  Mitarbeitern der einschlägigen Ressorts und 
den beteiligten Mitarbeitern aus dem Bereich der 
Bundestagsverwaltung. 

Zusammen mit den drei Gesetzentwürfen soll 
eine Entschließung verabschiedet werden, mit der 
die Richtung für die weiteren Arbeiten auf dem Sek- 
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tor der statistischen Rechtsvorschriften markiert 
wird. Danach sollen die amtlichen statistischen Be-
fragungen auf das unumgänglich notwendige Min-
destmaß begrenzt werden. Die mit der Beantwor-
tung gesetzlich angeordneter Fragen verbundenen 
Belastungen der Bevölkerung — von dieser und 
auch von der Wirtschaft oft als Belästigung empfun-
den — sind nur dann zu rechtfertigen, wenn auf an-
derem Wege keine aussagefähigen Entscheidungs-
grundlagen bereitgestellt werden können. Nur 
dann, wenn sich alle Beteiligten und Verantwortli-
chen in Exekutive und Legislative diese Grundhal-
tung zu eigen machen, wird auf Dauer das Ziel einer 
Begrenzung der Statistiken auf ein vernünftiges 
Maß erreicht werden. 

Bei den Beratungen hat sich die Notwendigkeit 
gezeigt, stärker als bisher darauf zu achten, daß die 
— zumeist mit großem Aufwand erstellten — Stati-
stiken dann auch wirklich zur Informationsversor-
gung der Parlamente, der Regierungen von Bund 
und Ländern, der Kommunen, der Wissenschaft und 
Forschung sowie einer breiten Öffentlichkeit zur 
Verfügung stehen. 

In der Vorlage der Entschließung hat sich auch 
das Ergebnis einer Grundsatzdiskussion im Zusam-
menhang mit allen drei Entwürfen niedergeschla-
gen, nämlich die Notwendigkeit eines strengen Ge-
heimhaltungs- und Datenschutzes für alle erhobe-
nen Einzelangaben. Das gilt sowohl für personenbe-
zogene Daten als auch für die übrigen Einzelanga-
ben, insbesondere bezogen auf die Unternehmen 
und Betriebe der Wirtschaft. Die hinreichende Ge-
währleistung des Geheimhaltungsprinzips der erho-
benen Einzelangaben entscheidet jetzt und auch 
künftig über die Qualität der Statistiken. Insbeson-
dere der zur Auskunft gesetzlich Verpflichtete muß 
auf den Quellenschutz vertrauen können. Nur dann 
ist damit zu rechnen, daß die Angaben auch künftig 
korrekt und vollständig sein werden. 

Wenn von der Notwendigkeit eines strengen Ge-
heimhaltungs- und Datenschutzes die Rede ist, so 
deshalb, weil beide Begriffe eben nicht deckungs-
gleich sind. Während das statistische Geheimhal-
tungsprinzip auf den Schutz aller Einzelangaben, 
also der personenbezogenen und der übrigen Daten, 
abstellt, ist der Datenschutz auf die personenbezo-
genen Daten ausgerichtet. Dementsprechend geht 
es beim Statistikrecht auch um Fragen des bereichs-
spezifischen Datenschutzes. An verschiedenen Stel-
len der Gesetzentwürfe sind datenschutzrechtliche 
Anregungen der Beauftragten des Bundes und der 
Länder aufgegriffen worden. 

Es ist im übrigen interessant, aber durchaus kein 
Widerspruch, daß sich gerade auch die Daten-
schutzbeauftragten nachdrücklich für die Entwick-
lung von Verfahren eingesetzt haben, die unter Be-
achtung der Prinzipien von Geheimhaltung und Da-
tenschutz eine optimale Nutzung auch außerhalb 
der statistischen Behörden zulassen. 

Kostspielige, unökonomische Parallelerhebungen 
müssen, wo immer es geht, vermieden werden. Auch 
dieser Bereich sollte künftig im Blickfeld aufmerk-
samer Beobachtung aus dem parlamentarischen po-
litischen Raum bleiben. 

Die Statistikgesetze werden konkret und zum 
praktischen Anwendungsfall für den Bürger durch 
die Frage- bzw. Erhebungsbögen. Hier hat es in der 
Vergangenheit immer wieder Ärger gegeben. Alle 
Verantwortlichen, insbesondere in den statistischen 
Ämtern, müssen deshalb einer verständlichen und 
bürgerfreundlichen Fragebogengestaltung einen 
hohen Rang einräumen. Dabei geht es nicht nur dar-
um, die Antwortbereitschaft der Befragten zu si-
chern und eventuell zu erhöhen, und um die Verbes-
serung der Qualität statistischer Ergebnisse; von der 
bürgerfreundlichen Gestaltung der Fragebögen 
hängt es wesentlich ab, mit welcher Grundeinstel-
lung der Bürger und Auskunftspflichtige der Stati-
stik gegenübersteht. Hier wird also über den dauer-
haften Erfolg der anerkennenswerten Bemühungen 
um die Entschlackung der Statistiken mit entschie-
den. 

Mit dem Entwurf eines Statistikbereinigungsge-
setzes wird ein Anfang gemacht, das Programm der 
amtlichen Statistik zu kürzen. Um dies auch nach 
außen sichtbar zu machen — Herr Broll hat darauf 
hingewiesen —, soll die Vorlage „1. Statistikbereini-
gungsgesetz" genannt werden. Unser Ziel muß es 
sein, daß die ständige kritische Überprüfung beste-
hender und geplanter Statistiken als Daueraufgabe 
begriffen wird. Hierzu könnte der sogenannte Abtei-
lungsleiterausschuß der Bundesregierung, der die 
schwierigen Vorarbeiten zum Statistikbereini-
gungsgesetz bravourös gemeistert hat, auch künftig 
einen konstruktiven Beitrag leisten. Die fachlich zu-
ständigen Ausschüsse des Parlaments sollten sich 
über den entsprechenden Fortgang dieser Arbeiten 
regelmäßig berichten lassen. Das Ergebnis sollte zu 
gegebener Zeit die Vorlage eines weiteren Statistik-
bereinigungsgesetzes sein; denn Statistikbereini-
gung ist keine Eintagsfliege der Entbürokratisie-
rung, sondern, wie gesagt, Daueraufgabe. 

Die Arbeiten auf diesem Sektor sind auch deshalb 
so schwierig und mühselig, weil alle Anstrengungen 
zur Entschlackung der Statistiken beinahe immer 
ein Ringen mit den jeweiligen Fachvertretern bedin-
gen, die nur höchst ungern auf „ihre" Statistiken ver-
zichten. Insofern besteht immer die Gefahr, daß an 
Stelle der Statistikbereinigung eine — allerdings 
falsch verstandene — Statistikbereicherung heraus-
kommt. Dies ist aber schon vorhin in dem Beitrag 
angeklungen; ich kann es mir ersparen, das weiter 
auszuführen. 

Unser kritischer Blick muß aber auch den von den 
Europäischen Gemeinschaften angeordneten Stati-
stiken gelten. Dort zeigen sich zum Teil bedenkliche 
Tendenzen zur bürokratischen Ausweitung, denen 
Bundesregierung und Bundestag entgegentreten 
müssen. 

Mit der Neufassung des aus dem Jahre 1953 stam-
menden Gesetzes über die Statistik für Bundes-
zwecke werden die Aufgaben des Statistischen Bun-
desamts und die Vorschriften über die Anordnung 
und Durchführung von Bundesstatistiken neu gere-
gelt. Dabei muß den Entwicklungen auf dem Gebiet 
des Datenschutzes und des Strafrechts Rechnung 
getragen werden. Zugleich wird den gestiegenen 
Anforderungen an Aktualität und  Qualität der Bun- 
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desstatistik entsprochen. Dies hat sich im Aufgaben-
katalog des Statistischen Bundesamtes entspre-
chend niedergeschlagen. 

Es wäre reizvoll, hier nun einzelne Punkte aufzu-
greifen, etwa das Stichwort „Übermittlung von Ein-
zelangaben für wissenschaftliche Zwecke", etwa die 
Frage der Erweiterung der Mitgliederzahl des Stati-
stischen Beirats oder das Thema „Kreis der Stellen 
und Personen, denen Einzelangaben übermittelt 
werden können". Wer sich dafür näher interessiert, 
sei auf den Bericht aus dem Innenauschuß verwie-
sen. 

Das Gesetz über eine Volks-, Berufs- und 
Arbeitsstättenzählung schafft die rechtliche 
Grundlage für die zum 20. Mai 1981 vorgesehene 
Volkszählung. Die letzte Zählung fand im Jahre 1970 
statt. Diese im Zehn-Jahre-Turnus durchgeführten 
Erhebungen sollen Angaben über den neuesten 
Stand der Bevölkerung, ihrer räumlichen Verteilung 
und ihrer Zusammensetzung nach demographi-
schen und sozialen Merkmalen sowie über ihre wirt-
schaftliche Betätigung liefern. Es liegt auf der Hand, 
daß diese Erhebungen und Ergebnisse unentbehrli-
che Grundlagen für gesellschafts- und wirtschafts-
politische Planungen und Entscheidungen des Bun-
des, der Länder und der Gemeinden und weit dar-
über hinaus darstellen. 

Auch hier galt es, die unterschiedlichen Anliegen 
auf einen Nenner zu bringen. Ich will es mir erspa-
ren, dies hier im einzelnen anzusprechen. Auch dar-
auf hat Herr Broll bereits Bezug genommen. 

Der Kostenpunkt beim Volkszählungsgesetz ist 
zwischen Bundesregierung und Bundesrat nach wie 
vor strittig. Er wird aber sicher im Bundesrat zu klä-
ren sein. Diese Klärung konnte nicht unsere Auf-
gabe sein. 

Es bleibt zu hoffen, daß die drei Statistikgesetze 
nach ihrer wohl einvernehmlichen Verabschiedung 
hier im Plenum des Deutschen Bundestages auch 
den Bundesrat in absehbarer Zeit passieren kön-
nen. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Vizepräsident Frau Renger: Das Wort hat der-Ab-
geordnete Dr. Wendig. 

Dr. Wendig (FDP): Frau Präsident! Meine sehr ver-
ehrten Damen und meine Herren! Herr Kollege 
Broll hat am Beginn seiner Ausführungen einige 
sehr eindrucksvolle Zahlen über die Personen ge-
nannt, die in Bund und Ländern in der Statistik be-
schäftigt sind. Diese Zahlen sind ja nicht klein. Ich 
weiß nun nicht, ob diese Zahlen den einen begei-
stern oder den anderen erschrecken. Das kommt 
vielleicht schon auf die Stimmungslage an. Sie ist, 
wenn man das Reizwort „Statistik" hört, bisweilen 
verschieden. 

In einem stimme ich allerdings — und das gilt 
auch für die Beratung dieser drei Gesetze, die bisher 
in den Ausschüssen und der Arbeitsgruppe stattge-
funden hat, ganz sicher — mit der Auffassung über-
ein, daß in diesen Bereichen ein wenig das Sankt-
Florian-Prinzip gilt: daß man grundsätzlich zwar 

eine Reduzierung von statistischen Erhebungen 
oder Belastungen anerkennt, aber sagt: Dann bitte 
nicht bei mir, sondern an anderer Stelle. 

Das wissen wir alle, und man kann darüber ironi-
sieren oder nicht: Statistik ist für viele Bürger unse-
res Landes manchmal ein, sagen wir, durchaus mehr-
deutiger Begriff. Sie ist für die einen die nicht näher 
zu begründende Notwendigkeit, auf die insbeson-
dere in einer modernen Industriegesellschaft Staat, 
Kommunen, Wirtschaft und auch Wissenschaft 
nicht verzichten können. Für andere ist sie eine 
manchmal ärgerliche, auch nicht ganz einsehbare 
Belastung, und für wieder andere ist sie ein Instru-
ment, das den Bürger gar wie eine Nummer in ein 
für ihn nicht durchschaubares System zwingt. Jede 
dieser Meinungen hat einen mehr oder weniger gro-
Ben Kern Wahrheit für sich. Aber keine ist die ganze 
Wahrheit. 

Gleichwohl wird niemand bestreiten, daß ohne 
ein Mindestmaß an statistischen Erhebungen we-
der Verwaltung noch Wirtschaft noch Wissenschaft 
auskommen können. In Frage steht auch hier wieder 
das Maß der notwendigen Erhebungen, ihr Verhält-
nis zum effektiven Nutzen — auf der Grundlage ei-
ner objektiven Kosten-Nutzen-Analyse — sowie die 
Notwendigkeit, wenn möglich mehr zur Wahrung 
des Geheimnisschutzes zu tun. 

Die Ziele, die mit den heute vorgelegten Gesetz-
entwürfen angesprochen sind, liegen deshalb über-
wiegend in den folgenden drei Bereichen. 

Erstens: Übernahme neuer Aufgaben durch die 
Bundesstatistik da, wo geänderte Verhältnisse oder 
neue Erkenntnisse und Erfahrungen in der Vergan-
genheit dies erzwingen — dies gilt vor allem für ei-
nige Bestimmungen des Bundesstatistikgesetzes —, 

die Übernahme von Zusatzaufbereitungen durch das 
Statistische Bundesamt, die Führung einer allgemei-
nen statistischen Datenbank, die Zusammenarbeit 
mit supra- und internationalen Organisationen. 

Zweitens kommt es darauf an, sehr sorgfältig zu 
prüfen, ob und inwieweit der Umfang statistischer 
Erhebungen auf ein unbedingt notwendiges Maß zu-
rückgeführt werden kann. 

Drittens müssen Regelungen gefunden werden, 
die einen strengeren Geheimnis- und Datenschutz 
gewährleisten, als dies nach dem bisher geltenden 
Recht möglich war und ist. 

Wir begrüßen, daß die Bundesregierung mit den 
drei Entwürfen einen ersten Schritt in diese richtige 
Richtung unternommen hat. Die Beratungen im In-
nenausschuß, vorbereitet durch die Berichterstatter-
gruppe Statistik, konnten auf einer breiten, soliden 
Grundlage vonstatten gehen, weil alle relevanten 
Bereiche — Datenschutz, kommunale Spitzenver-
bände, Verbände der Wirtschaft und Wissenschaft 
und Religionsgemeinschaften — in die gründlichen 
Fachgespräche einbezogen gewesen sind. 

Das erste dieser Gesetze, das Volkszählungsge-
setz für 1981, hat nach den Beratungen im Innenaus-
schuß eine Fassung erhalten, die den gestellten An-
forderungen in einem hohen Maße Rechnung trägt. 
Ich möchte mich hier darauf beschränken, auf die 
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wichtigen Regelungen des § 9 hinzuweisen. Neben 
dem notwendigen Registerausgleich mit dem Mel-
deregister ist die Weitergabe von Einzelangaben an 
andere Behörden an strengere Voraussetzungen ge-
knüpft. 

Die Belange der Kommunen, aus Gründen der 
Regionalplanung, der gemeindlichen Planung und 
des Umweltschutzes über ausreichende statistische 
Unterlagen zu verfügen, sind mit den Bedürfnissen 
des Datenschutzes befriedigend zur Deckung ge-
bracht. Die Übermittlung von Angaben an alle Ge-
meinden — unter Ausklammerung des Namens 
oder unter Beifügung des Namens nur dann, wenn 
die ausschließlich statistische Nutzung der Anga-
ben durch eine entsprechende Satzung sicherge-
stellt ist — dürfte nach unserer Überlegung allen 
diesen Bedürfnissen hinreichend gerecht werden. 
Gleiches gilt — jedenfalls im Prinzip — auch für die. 
Weitergabe von Daten für wissenschaftliche Zwek-
ke. 

Die Neufassung des seit 1953 geltenden und seit 
dem nur wenig geänderten Bundesstatistikgesetzes 
war unter den aufgezeigten allgemeinen Gesichts-
punkten seit längerem überfällig. Auch hier will ich 
mich auf einige wenige Hinweise beschränken ;  ei-
nige davon habe ich schon genannt. 

Eine Erweiterung des Statistischen Beirats haben 
wir -- mit dem Entwurf der Bundesregierung — 
nicht für erforderlich gehalten, weil die interessier-
ten Einrichtungen, Religionsgesellschaften und die 
Bundesanstalt für Arbeit, wie bisher als Sachver-
ständige zu den Beratungen hinzugezogen werden 
können. Dem Bundesbeauftragten für Datenschutz 
steht bereits auf Grund seiner gesetzlich fixierten 
Position ein umfassendes Kontrollrecht zu. Mit der 
Bundesregierung stimmen wir nach gründlichen 
Überlegungen auch der zusätzlichen Möglichkeit 
zu, statistische Anfragen durch Rechtsverordnun-
gen an veränderte Verhältnisse flexibel anzupas-
sen. 

Auch im Bundesstatistikgesetz nimmt — das ist 
für mich der Kernpunkt — ein verbesserter Ge-
heimnis- und Datenschutz einen besonderen Platz 
ein. Hier ist wichtig, daß die Übermittlung statisti-
scher Einzelangaben an die zuständigen Stellen nur 
zulässig ist, wenn und soweit diese Übermittlung un-
ter Angabe des Empfängerkreises und der Art des 
Verwendungszweckes in der die Statistik anordnen-
den Rechtsvorschrift zugelassen ist. 

Gleichzeitig haben wir in § 11 eine Vorschrift ein-
gefügt, die sicherstellt, daß anonymisierte Einzelan-
gaben nicht geheimgehalten werden müssen. Diese 
Vorschrift dürfte vor allem den Bedürfnissen von 
Wissenschaft und Forschung, die wir voll anerken-
nen, entgegenkommen. 

Schließlich sieht der Entwurf jetzt eine Lö-
schungspflicht für Daten, die zur Identifizierung der 
Auskunftspflichtigen dienen können, unter der Vor-
aussetzung vor, daß eine Kenntnis dieser Daten für 
die Erfüllung der Aufgaben auf dem Gebiet der Sta-
tistik nicht mehr erforderlich ist. Vor allem diese Be-
stimmungen, meine Damen und Herren, dürften zei-
gen, daß hier ein wesentlicher Fortschritt im Be- 

reich des Persönlichkeitsschutzes erreicht worden 
ist, der die notwendige Übermittlung statistischer 
Erhebungen gleichwohl nicht in Frage stellt. 

Das Statistikbereinigungsgesetz endlich führt 
uns durch eine Fülle von Einzelvorschriften, die 
jetzt auch nicht annähernd im einzelnen genannt 
und erörtert werden können, in die Prüfung der 
Frage ein, in welchem Umfang neben einer notwen-
digen Aktualisierung eine Reduzierung statistischer 
Erhebungen auf ein notwendiges Mindestmaß 
schon jetzt erreicht werden konnte. 

(Vorsitz: Präsident Stücklen) 

Wir halten dieses Gesetz für besonders wichtig, 
weil die befragten Bürger — vielfach zu Recht — 
Kritik an einem Übermaß statistischer Erhebungen 
geübt haben. Der Bereinigungseffekt wird durch 
Streichung einiger Statistiken, durch Verzicht auf 
einzelne Erhebungsmerkmale, durch eine geringere 
Häufigkeit der Befragungen und schließlich durch 
eine Verminderung der Zahl der Befragten er-
reicht. 

In einem besonderen Fall allerdings soll ein be-
stimmter Bereich der öffentlichen Finanzwirtschaft 
wieder in einer Finanzstatistik erfaßt werden. Es 
handelt sich um die Finanzwirtschaft der öffentli-
chen Krankenhäuser, die das Krankenhausfinanzie-
rungsgesetz aus der Erhebungspflicht ausgenom-
men hatte. Inzwischen hat, wie wir meinen, die Pra-
xis gezeigt, daß auf eine Erhebung der entsprechen-
den Daten nicht verzichtet werden kann. 

Abschließend, meine Damen und Herren, möchte 
auch ich Ihre Aufmerksamkeit auf den vom Innen-
ausschuß vorgelegten Entschließungsantrag richten. 
Mit dieser Entschließung markiert der Deutsche 
Bundestag die Richtung, in der sich die zukünftige 
Entwicklung nach unseren Überlegungen zu vollzie-
hen  hat.  Diese Gesetze sind ein wichtiger erster 
Schritt. Es kommt für die Zukunft darauf an, weiter 
an einer Begrenzung der Statistiken, zugleich aber 
an ihrer erhöhten Effizienz zu arbeiten. Wenn wir 
mit der Entschließung die Bundesregierung auff or

-dern, sich weiter um Entlastungsvorschläge zu be-
mühen, so verbinde ich damit zugleich die Aufforde-
rung und die Bitte, auch auf das Verhältnis der 
Kosten zur Effizienz der Erhebungen zu achten und 
sich auch nicht — ich will es einmal so formulieren 
— vor Überlegungen zu scheuen, ob nicht eine sol-
che Prüfung auch einmal von einer außerhalb der öf-
fentlichen Verwaltung stehenden Stelle wahrge-
nommen werden kann. 

Im übrigen, meine Damen und Herren: Die Frak-
tion der FDP stimmt den drei Entwürfen zu und bit-
tet zugleich um Ihre Zustimmung zu dem Ent-
schließungsantrag, den Ihnen der Innenausschuß 
vorgelegt hat. 

(Beifall bei der FDP und der SPD sowie bei 
Abgeordneten der CDU/CSU) 

Präsident Stücklen: Das Wort hat der Abgeord-
nete Dr. Unland. 

Dr. Unland (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine Da-
men und Herren! Etwa zwei Drittel aller Statistiken 
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sind Wirtschaftsstatistiken. Daher ist es wohl ange-
bracht, einige zusätzliche Bemerkungen aus wirt-
schaftspolitischer Sicht zu machen. 

Ich möchte mich zunächst bei den beiden Bericht-
erstattern, den Kollegen Wernitz und Broll, dafür 
bedanken, daß sie dem Wirtschaftsausschuß in so 
ungewöhnlicher Weise Gelegenheit gegeben haben, 
an diesen Novellen mitzuwirken, an denen die Wi rt

-schaftspolitik ein ganz besonderes Interesse hat. 

Nach Auskunft von Fachleuten, die das genau ge-
zählt haben, muß die Wirtschaft heute Meldebögen 
für über hundert amtliche Statistiken bearbeiten. 
Die Industrie- und Handelskammer Koblenz hat bei 
einer Befragung von 29 ausgewählten Betrieben 
festgestellt, daß diese für das Ausfüllen von Formu-
laren und für die Bearbeitung von Statistiken, also 
nicht nur für Statistiken, durchschnittlich 2 000 
Arbeitsstunden mit einem Aufwand von 60000 DM 
pro Jahr leisten müssen. Wenn man auch nicht jede 
dieser Zahlen auf die Goldwaage legen sollte — hier 
werden häufig amtliche und verbandliche Statisti-
ken durcheinandergeworfen —, so machen diese 
Größenordnungen doch klar, welch gravierende Be-
lastung die statistischen Arbeiten insbesondere für 
mittelständische Unternehmen bedeuten, die nicht 
über leistungsfähige Stabsabteilungen wie Großun-
ternehmen verfügen. 

Es ist deshalb zu begrüßen, daß jetzt auf Veranlas-
sung des Bundesinnenministers ein Arbeitskreis 
eingerichtet worden ist, der sich endlich mit der 
Schätzung auch der Kosten bei den Meldepflichti-
gen befassen soll. Diese waren ohnehin darüber ver-
bittert, daß in den Vorblättern zu den Gesetzentwür-
fen immer nur von den Kosten bei Bund, Ländern 
und Gemeinden, nie jedoch von den Kosten der Lie-
feranten der Zahlen die Rede war. 

Das Faß zum Überlaufen aber brachten die Ereig-
nisse um die Material- und Wareneingangserhe-
bung Ende 1978/Anfang 1979. Hier mußten, ohne 
ausreichend darauf vorbereitet zu sein, etwa 20 000 
Unternehmen des Bergbaus und des verarbeitenden 
Gewerbes und ca. 10 000 Unternehmen der Bauwirt-
schaft den Wert aller im Geschäftsjahr 1978 bezoge-
nen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe melden, die im 
Unternehmen be- oder verarbeitet wurden. Diese 
Angaben waren anhand einer Warenliste zu ma-
chen, die allein für die chemische Industrie 39 Posi-
tionen enthielt. Hierin nicht enthaltene Waren und 
Materialien waren anhand eines Warenverzeichnis-
ses zu verschlüsseln, das schon in seiner Kurzfas-
sung 40 Warengruppen mit zweistelligen Codenum-
mern, 154 Warenzweige mit dreistelligen Codenum-
mern, 346 Warenklassen mit vierstelligen Code-
nummern und 584 Warenarten mit fünfstelligen 
Codenummern enthielt. 

Sei es, daß die Vorbereitungszeit zu kurz war, sei 
es, daß die Information der Firmen durch ihre Ver-
bände unzulänglich war: es brach ein Sturm los im 
deutschen Blätterwald. „Unternehmen protestieren 
gegen die Fron der Statistik" oder „Unternehmer 
wollen nicht Zahlenknechte des Staates sein", so die 
FAZ vom 9. Dezember 1978 und 25. Januar 1979 — 
eine Zeitung, die ansonsten ja nicht so sehr zu dra-
matisierenden Überschriften neigt. Oder auch: „Der 

statistische Wildwuchs muß ausgerodet werden", so 
das Handelsblatt vom 20. September 1978. Es gibt 
viele ähnliche Beispiele. 

Meine Damen und Herren, sicherlich hat diese 
Dramatisierung der Statistikbereinigung einen er-
heblichen Push gegeben, der uns bis zur heutigen 
abschließenden Beratung begleitet hat. Der heutige 
Tag könnte eine Kehrtwendung bedeuten, einen 
ersten Schritt auch zur Entbürokratisierung auf ei-
nem wichtigen Gebiet; hier stimme ich Herrn Kolle-
gen Wernitz voll zu. 

Doch wie fast alles im Leben hat auch die Statistik 
zwei Seiten — ich behaupte: mindestens zwei Sei-
ten —, und man sollte auch hier das Kind nicht mit 
dem Bade ausschütten. Lassen Sie mich ein kurzes 
frei erfundenes Beispiel einschieben, das aber so 
oder so ähnlich mehrmals in der Woche bei uns vor-
kommt. Da beklagt der Präsident eines großen Ver-
bandes in seiner Festrede zur Jahresversammlung 
lebhaft die Überforderung der kleinen und der mitt-
leren Unternehmen durch die Auflagen der amtli-
chen Statistik. Kurz zuvor noch hatte der Hauptge-
schäftsführer dieses Verbandes in einem Presse-
gespräch eine Verbesserung der Statistik für seinen 
Fachbereich gefordert. Die Absurdität dieses Bei-
spiels wird deutlich, wenn man hinzufügt, daß der-
selbe Präsident denselben Hauptgeschäftsführer, 
der ihm seine Festrede schreiben mußte, vorher kri-
tisiert hatte, weil dieser mangels vorhandener Stati-
stiken diejenigen Zahlen nicht beisteuern konnte, 
die der Präsident zur Begründung eines verbandspo-
litischen Anliegens für unabdingbar hielt. — So 
weit, meine Damen und Herren, dieses nachdenk-
lich machende Beispiel. 

Worum geht es nun bei der anderen Seite? Was 
für Politik und Wissenschaft ganz allgemein gilt, gilt 
für Wirtschaftsanalyse und wirtschaftspolitische 
Entscheidungen in ganz besonderer Weise. Diese 
sind ohne statistisch aufbereitete Informationen 
über das Wirtschaftsgeschehen nicht mehr denkbar. 
Die Statistik ist, ob wir das bedauern oder nicht, 
weitgehend zu ihrem Spiegel geworden. Man sollte 
aber auch — wenn ich das einfügen darf — etwas be-
denken, was sehr häufig verkannt wird: Zahlen ste-
hen meistens nur stellvertretend für Fakten. Für 
manche Politiker steht dagegen die Zahl häufig an 
der Stelle von Logik und Ratio — als ob, meine Da-
men und Herren, Statistik von ökonomischer Be-
weisführung entbinden könnte. 

Ich sagte, moderne Wirtschaftspolitik ist ohne 
Statistik nicht mehr denkbar. Daher konnte es auch 
bei der Statistikbereinigung nicht darum gehen, 
sich mit der Gesetzesmachete einen Weg durch den 
Urwald der Zahlen zu bahnen. Es war vielmehr un-
sere Aufgabe, in vielen konkreten Einzelfällen zu 
prüfen, ob überkommene Statistiken noch notwen-
dig sind, ob sie in ihrem Umfang und ob sie in ihrer 
Form noch notwendig sind. Ich glaube, das Ergebnis 
kann sich sehen lassen, füge aber sofort hinzu — und 
ich stimme da mit den Rednern aller Fraktionen 
überein —: Statistikbereinigung bleibt für uns eine 
Daueraufgabe. 

Hierzu einige kurze Überlegungen: Aussage-
kräftige Statistiken setzen zuverlässige Meldungen 
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voraus. Die statistischen Dienste sollten in Zukunft 
— neben der Berücksichtigung der Kosten, die dem 
Meldenden entstehen — mehr als bisher Wert dar-
auf legen, dem Meldenden als Gegenleistung 
schnell zuverlässige statistische Informationen zur 
Verfügung zu stellen. Es muß einen mittelständi-
schen Unternehmer einfach frustrieren, wenn er 
mehrere Wochen nach Lieferung seiner Zahlen erst 
vorläufige Statistiken erhält, die hinterher auch 
noch um 20 % und mehr korrigiert werden müs-
sen. 

(Zustimmung bei Abgeordneten der CDU/ 
CSU sowie der SPD) 

Dafür ist nicht immer das Statistische Bundesamt 
verantwortlich zu machen. Die Datenerhebung und 
die Datenbearbeitung bis zum Landesergebnis sind 
überwiegend Sache der statistischen Landesämter. 
Wegen deren unterschiedlicher Größe, Kapazität 
und Ausstattung bzw. — und das scheint mir sehr 
wichtig zu sein — wegen der unterschiedlichen 
Priorität der Arbeiten in den Landesrechenzentren 
— da hat natürlich der Finanzminister bei der Steu-
erveranlagung immer Vorrang vor der Datenverar-
beitung für statistische Zwecke — kommt es gele-
gentlich zu terminlichen Verzögerungen; dann muß 
hochgerechnet und später wieder korrigiert werden. 
Wie ist das Ergebnis? Die Politiker sind verärgert, 
die Datenlieferanten fühlen sich düpiert, und die 
Presse schreibt ironische Artikel. Die Ursache dafür 
ist das unausgewogene Bund-Länder-Verhältnis 
auf dem Gebiet der Statistik, das — das sage ich be-
wußt und mit vollem Respekt vor dem Bundesrat  — 
der  Verbesserung bedarf. 

Meine Damen und Herren, zentrale Erhebungen 
und Aufbereitungen könnten die Möglichkeiten ei-
ner Repräsentativstatistik intensiver ausschöpfen 
und mithin mehr als eine dezentral angelegte Stati-
stik dem Wunsch nach Entlastung von Befragungen 
Rechnung tragen. Als Beispiele dafür nenne ich nur 
die demoskopischen Berechnungen und die Wahl-
prognosen, durch die uns ja bereits eine Stunde nach 
Schließung der Wahllokale Aussagen vorliegen, die 
später nur noch um ganz geringe Prozentbruchteile 
korrigiert werden müssen. 

Bei der künftigen statistischen Bereinigung ist die 
Gewährleistung einer absoluten Geheimhaltung al-
ler Wirtschaftsdaten, deren Bekanntgabe wettbe-
werbliche Nachteile für das meldende Unterneh-
men auslösen könnte, von mindestens gleicher Be-
deutung. Ich möchte es ganz klar ansprechen: hier 
geht es nicht um Wissenschaftsfeindlichkeit oder 
ähnliches, hier geht es in erster Linie um die Quali-
tät der Daten. Ein Unternehmer, der nicht voll über-
zeugt sein kann, daß die von ihm gelieferten Daten 
geheim bleiben, wird nicht bereit sein, exakte Anga-
ben aus seinem Unternehmen zu liefern. Und Kon-
trollmöglichkeiten haben die statistischen Dienste 
bekanntlich nicht, meine Damen und Herren. 

Professor Wagemann schrieb bereits vor 50 Jah-
ren, daß es zu den vornehmsten Aufgaben eines Sta-
tistischen Dienstes gehöre, allzu viele Statistiken zu 
vermeiden: 

Denn wer auf Grund wissenschaftlicher Tradi

-

tion oder persönlicher Erfahrungen weiß, wel

-

che Grenzen der statistischen Erkundung gezo

-

gen sind, der sieht sich vor bei der Handhabung 
dieses wichtigen staatlichen Erkenntnisinstru-
ments. Ein guter statistischer Kopf, ja schon der 
gesunde Menschenverstand, weiß vieles, ohne 
daß er es sich erst durch Anfragen bestätigen 
lassen muß. 

Wie wahr, kann man da nur mit einem Seitenblick 
auf die in Aussicht genommene Strukturberichter-
stattung sagen. 

Die Kollegen Broll und Wernitz haben den an die

-

sen Gesetzesänderungen beteiligten Beamten ge-
dankt. Ich möchte mich dem anschließen. — Herr 
Präsident, Sie gäben mir sicherlich noch eine halbe 
Minute, wenn Sie wüßten, was ich noch sagen möch-
te. — Ich möchte stellvertretend der Präsidentin des 
Statistischen Bundesamts, die hier nicht genannt 
worden ist und die in ganz besonderer Weise stati-
stischen Sachverstand hat, dafür danken, daß sie uns 
bei diesen Arbeiten begleitet hat, und zwar aus ei-
nem besonderen Grunde: Frau Dr. Bartels tritt 
Ende dieses Jahres in den Ruhestand — aus rein be-
amtenrechtlichen Gründen. Ich glaube, ihr sollte 
auch von dieser Stelle aus für ihre langjährige Ar-
beit gedankt werden. 

(Beifall) 

Ich möchte ihr sehr viel mehr als ein „otium cum dig-
nitate" wünschen. Ich meine, daß es jeder deutschen 
Universität, vielleicht außer Bremen, gut anstehen 
würde, eine Honorarprofessorin Bartels in ihren 
Reihen zu haben. 

(Frau Eilers [Bielefeld] [SPD]: Billige Pole

-

mik! — Wolfram [Recklinghausen] [SPD]: 
Dabei haben Sie eine so schöne rote Kra

-

watte an!) 

— Vielleicht, Frau Kollegin, schriebe Frau Dr. Bar-
tels dann ein Buch, auch als Anregung für uns, über 
die Möglichkeiten weiterer statistischer Bereini-
gungen. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Präsident Stücklen: Das Wort hat der Herr Abge-
ordnete Roth. 

Roth (SPD): Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren! Nun wollte ich den Herrn Kollegen Unland 
für die Sachlichkeit und Nüchternheit seines Bei-
trags loben, und da muß er zum Schluß einen Schlen-
ker gegen die Universität Bremen machen. Das war 
nicht notwendig. 

Meine Damen und Herren, es könnte sein, daß 
man annimmt, daß das Thema Statistik wenig erre-
gend ist. Wir sind uns in der Sache einig; auch haben 
Zahlen an und für sich etwas Trockenes an sich. Wer 
aber die Aufgabe hat, in Unternehmen oder Wirt-
schaftsverbänden über wirtschaftspolitische Pro-
bleme oder über die Situation von Unternehmen zu 
debattieren, der wird erkennen, daß er häufig sehr 
erregte Gesprächspartner trifft, die ihm sagen, wel-
che Last und Belästigung es bedeutet, die Zahlenko-
lonnen aufzustellen, die vom Statistischen Bundes-
amt bzw. von den Statistischen Landesämtern und 
anderen Stellen gefordert werden. Es erheben ja 
auch noch die Industrie- und Handelskammern und 
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die verschiedensten Verbände Daten. Man sollte 
nicht vergessen, daß über die amtliche Statistik hin-
aus private Unternehmen und Betriebe noch in er-
heblichem Umfange Zahlenangaben zu leisten ha-
ben. Insofern versteht man, daß eine gewisse Be-
rechtigung in dem Ärger liegt. Der Fortgang unseres 
Gesetzgebungsverfahrens hat aber gezeigt, daß der 
Ärger wenig durch Verhalten geprägt wird. Das 
heißt: der Ärger, den Unternehmer, Betriebsleiter, 
Manager, alle möglichen Leute, die im Betrieb etwas 
zu sagen haben, in bezug auf statistische Erhebun-
gen haben, setzt sich kaum in ihre Verbände und im 
Verhalten der Verbandsvertreter fort. Herr Unland 
hat das gerade für jenen Zirkel deutlich gemacht, 
den er zitiert hat. 

Ich will ein Zitat bringen. Da hat  uns  ein Wirt-
schaftsverband geschrieben. Ich will den Namen gar 
nicht nennen, weil er nur für das Typische steht, das 
sich in dem Gesetzgebungsverfahren gezeigt hat. Es 
ist ein großer mittelständischer Verband, der bei der 
Forderung nach Entbürokratisierung immer an der 
Spitze steht: 

Sosehr wir auch die Bemühungen um eine Ver-
ringerung des statistischen Aufwands im Inter-
esse der von unserem Verband vertretenen Be-
triebe begrüßen, so sehr müssen wir uns dage-
gen wenden, daß die stets benötigten Angaben 
der X-Statistik erheblich reduziert werden. Sie 
sind eine besonders wichtige Entscheidungs-
grundlage der Mittelstandspolitik und müssen 
daher unbedingt erhalten bleiben. Wir bitten 
deshalb, unseren Einwand auf Erhalt unserer 
Statistik so weit als möglich im Ausschuß zu be-
rücksichtigen. 

Das war ein typischer Brief im Gesetzgebungsver-
fahren. Das Sankt-Florian-Prinzip gilt natürlich be-
sonders auch bei der Statistik. Jeder Verband und je-
der Wirtschaftsbereich achten strikt darauf, daß sie 
Informationen über Marktentwicklung, Produk-
tionsentwicklung, über die Zahl der Beschäftigten 
und über vieles andere mehr erhalten. Im Grundsatz 
ist man zwar, vor allem auf Verbandstagungen, in al-
ler Entschiedenheit dafür, umfassend durchzufor-
sten und viel zu ändern; in der Praxis des Lobbyis-
mus während eines Gesetzgebungsprozesses ist das 
dann allerdings relativ schnell vergessen. 

Der Bundesrat wollte die Vorlage des Kabinetts 
verbessern und hat auch Vorschläge gemacht. Ich 
denke beispielsweise an den Vorschlag, die Textil-
fachstatistik zu beseitigen. Die Textilwirtschaft hat 
sich sofort empört geäußert, daß sie für ihre Ent-
scheidungsgrundlagen, insbesondere auch für ihre 
internationalen Wirtschaftsbeziehungen, ihre 
Textilfachstatistik erhalten müsse. Wir sehen hier 
also ein Auseinanderklaffen des offiziellen An-
spruchs, des formulierten Anspruchs und der Praxis, 
was meines Erachtens außerordentlich typisch ist. 

Nach den Erfahrungen in diesem Gesetzgebungs-
gang ist auch die Frage zu stellen, ob die Verbände 
in jeder Einzelfrage und in jeder Gesetzgebungsar-
belt tatsächlich die Interessen ihrer Mitglieder so 
vertreten, wie das notwendig ist, oder ob nicht ge-
rade auch Verbandsbürokratie die Einzelinteressen 
der beteiligten Mitglieder eines Verbandes überwu- 

chern kann. Diese Fragestellung erscheint mir an 
dieser Stelle geboten. 

Ich finde, wir sollten hier auch klar sagen, daß 
Zahlenmaterial als Grundlage für gesellschaftspoli-
tische, wirtschaftspolitische und sozialpolitische 
Entscheidungen in einer modernen  Gesellschaft 
notwendig ist. Wir können keinen wichtigen Ge-
setzgebungsgang mehr durchführen, ohne auf Daten 
des Statistischen Bundesamtes oder der Länder zu-
rückzugreifen. Ich glaube, dieser Anspruch auf In-
formation, den nicht nur wir als Gesetzgeber haben, 
sondern den auch viele Einzelpersonen und Grup-
pen, soziale Gruppen und ihre Vertretungen, haben, 
muß anerkannt werden. Ich glaube, das ist im Stati-
stikbereinigungsgesetz berücksichtigt worden. Wir 
haben nichts gestrichen, was absolut nötig war. Wir 
haben allerdings an einigen Punkten Uberflüssiges 
beseitigen können. 

Zum Schluß möchte ich noch zwei Bemerkungen 
zu der Problematik machen, die sich auf neue wis-
senschaftliche Methoden auf der einen Seite und 
die wissenschaftliche Arbeit in Instituten der Wi rt

-schaftsforschung auf der anderen Seite bezieht. 

Ich habe den Eindruck, den ich nicht näher und 
detaillierter begründen will — dazu ist jetzt nicht 
die Zeit —, daß die Methoden der neueren, der mo-
derneren empirischen Sozialforschung in die Ar-
beit der statistischen Ämter noch keinen ausrei-
chenden Eingang gefunden haben. Das schließt an 
einen Punkt des Herrn Kollegen Unland an. Die sta-
tistischen Daten, die wir beispielsweise zur Investi-
tionstätigkeit der Unternehmen bekommen, sind 
nach meiner Meinung sehr viel älter und sehr viel 
weniger aussagekräftig als beispielsweise die mit 
Methoden der modernen Sozialforschung aufberei-
teten Daten aus dem Ifo-Investitionstest. Ich stelle 
für die Zukunft die Frage, ob nicht in einem Dialog 
zwischen Wissenschaft, statistischen Ämtern und 
Verwaltung bzw. Politik eine stärkere Durchsetzung 
empirischer Sozialforschungsmethoden, die keine 
Gesamterhebungen mehr verlangen, innerhalb der 
statistischen Arbeit erfolgen kann. Dankenswerter-
weise haben alle Vorredner betont, daß an der stati-
stischen Bereinigung weitergearbeitet und daß das 
ein ständiger Prozeß werden soll. Ich glaube, daß wir 
von unserer Seite vor allem diesen Gedanken ein-
führen sollten. 

Meine letzte Bemerkung gilt der Geheimhal-
tungsproblematik und der Arbeit wissenschaftli-
cher Einrichtungen. Wir alle werden beraten, bei-
spielsweise für die Wirtschaftspolitik von den For-
schungsinstituten für Wirtschaft. Wir fördern diese 
Institute. Diese Institute hatten im Rahmen des Ge-
setzgebungsprozesses gebeten und verlangt, direk-
ten Zugriff zu den Primärdaten der statistischen 
Ämter zu erhalten. 

Wir haben dieser Forderung nicht nachgegeben 
— übrigens einstimmig —, weil wir gesagt haben: 
Wenn wir nicht mehr die absolute Sicherheit bieten 
können, daß Materialien, die vom Betrieb an die sta-
tistische Allgemeinheit gehen, geheim bleiben, dann 
werden die Meldungen nicht exakter, sondern weit 
weniger exakt als in der Vergangenheit sein. 
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Deshalb haben wir die Forderungen der wissen-
schaftlichen Institute nicht akzeptiert. 

Daraus, daß wir das nicht getan haben, ist zu fol-
gern, daß wir das Statistische Bundesamt und die 
Statistischen Landesämter noch mehr als bisher auf-
fordern sollten, Serviceinstitutionen auch für die 
Forschungsinstitute zu sein und auch bereit zu sein, 
jenseits der alltäglichen Arbeit Sonderforschungs-
aufgaben bzw. Datenaufbereitungen zu überneh-
men, die im Rahmen beispielsweise der von uns 
außerordentlich hoch eingeschätzten Strukturbe-
richterstattung in Zukunft notwendig sind. Zu der 
strikten Geheimhaltungspflicht und zur Ablehnung 
des Antrags der Forschungsinstitute gehört es, daß 
wir ein Zugehen der statistischen Ämter auf Bun-
des- und auf Landesebene auf die Bedürfnisse der 
Forschungsinstitute haben. 

Die sozialdemokratische Fraktion stimmt diesem 
Gesetz also zu. Wir freuen uns, daß es jenseits von 
jenem Getöse auf Verbandstagen hier einstimmig 
verabschiedet werden kann. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Präsident Stücklen: Das Wort hat der Herr Bun-
desminister des Innern. 

Baum, Bundesminister des Innern: Herr Präsi-
dent! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Er-
lauben Sie einige abschließende Bemerkungen: 
Auch ich, Herr Kollege Roth, freue mich über die 
Einmütigkeit, die diese Gesetze hier finden. Ich 
freue mich über den ausgesprochenen Dank gegen-
über den Beamten des Innenministeriums und des 
Statistischen Bundesamts. Auch ich möchte sagen, 
daß ich die Arbeit der Präsidentin des Statistischen 
Bundesamts außerordentlich schätzengelernt habe. 
Wir lassen sie zum Ende dieses Jahres mit Bedauern 
ziehen. Wir werden einen Weg suchen, wie ihre Er-
fahrungen und Erkenntnisse der Sache weiterhin 
zugute kommen können. 

(Beifall bei allen Fraktionen) 

Die öffentliche Kritik hat sich in den letzten Jah-
ren gegen Umfang und Anzahl amtlicher Statistiken 
gerichtet. Zahlenmäßig belegte Fakten sind aber 
nun einmal die Grundlage jeder politischen Argu-
mentation, und alle notwendigen politischen Maß-
nahmen und Planungen wären erheblich erschwert, 
wenn wir solche statistischen Angaben nicht hätten, 
Die moderne Industriegesellschaft ist eine Informa-
tions- und Kommunikationsgesellschaft, deren 
Funktionsfähigkeit und Lebensfähigkeit von Infor-
mationen abhängt. 

In diesem vielfältigen Geflecht der Informations-
gewinnung, der Verbreitung und Verarbeitung von 
Informationen hat die amtliche Statistik einen ho-
hen Rang, nicht nur für den Staat und seine Behör-
den, sondern vor allem — dies möchte ich ange-
sichts kritischer Bemerkungen in der Öffentlichkeit 
deutlich hervorheben — für Wirtschaft und Gesell-
schaft. Mit konkreten Daten und Zahlen kann man 
die moderne Industriegesellschaft sicher nicht ein-
facher gestalten, aber konkrete Fakten können den 
Nebel der Komplexität durchschaubarer und damit 
beherrschbarer machen. 

Andererseits ist die Kritik über eine zu große Zahl 
statistischer Erhebungen, über umfangreiche und 
schwer verständliche Formulare und über die zu-
nehmende Arbeitsbelastung ernst zu nehmen; ins-
besondere im Bereich der Wirtschaft, die mit der Be-
antwortung statistischer Fragen belastet ist, ist 
diese Kritik verbreitet. Ich habe aber die gleiche Er-
fahrung gemacht wie der Kollege Roth. Bei der Erar-
beitung des Gesetzentwurfs haben wir immer wie-
der festgestellt, daß die gleichen Institutionen, die 
auf einen Abbau von Statistik drängen und Bürokra-
tiekritik üben, sich energisch für ihren eigenen Be-
reich die perfektesten Statistiken wünschen, die es 
nur gibt. 

Der Bürger erwartet eine glaubwürdige Antwort 
auf die Kritik, auf das Unbehagen an Bürokratie und 
auf das Hineinwuchern des Staates in die private 
Sphäre. Gerade wegen der Komplexität der Lebens-
sachverhalte — und dies gilt vor allem für die Stati-
stik — müssen wir erhebliche Anstrengungen un-
ternehmen, um überall dort, wo es möglich ist, 
Rechtsbereinigungen vorzunehmen und Verfah-
rensabläufe zu vereinfachen. Wir müssen kritischer 
als bisher. die Notwendigkeit neuer Gesetze und 
Verordnungen prüfen und müssen überall, bis hin zu 
den Formularen und Fragebögen immer wieder fra-
gen, ob uns der Bürger eigentlich noch versteht. 
Dies gilt cum grano salis auch für statistische Erhe-
bungen. Solange der Bürger Fragebögen und Formu-
lare, deren sich die statistischen Behörden nun ein-
mal bedienen müssen, nur als unverständliche staat-
liche Neugier empfindet, ist dieses Verständnis ge-
stört. 

Der von der Bundesregierung vorgelegte Entwurf 
eines Statistikbereinigungsgesetzes und der Ent-
wurf einer Neufassung des Bundesstatistikgesetzes 
tragen dieser Kritik Rechnung. Ohne den hohen 
Stellenwert der Statistik außer acht zu lassen, ma-
chen beide Gesetzentwürfe ernst mit der Prüfung, in 
welchem Umfang Statistiken überhaupt benötigt 
werden. Wir nehmen also die Kritik auf, die sich an 
einer zu großen Zahl von Statistiken entzündet hat. 
Zum ersten Mal in der Geschichte der amtlichen 
Statistik der Bundesrepublik ist es gelungen, einen 
Gesetzentwurf vorzulegen, der die Zahl der amtli-
chen Statistiken verringert und dadurch einen wich-
tigen Beitrag zum Abbau von Bürokratie leistet. 

Ich meine, daß es gelegentlich der Beratung eines 
Statistikgesetzes wichtig ist, hier zwei Zahlen zu 
nennen. Das Statistikbereinigungsgesetz ändert 
rund 24 von insgesamt 61 nationalen Rechtsgrundla-
gen im Sinne einer Einstellung von Statistiken, ei-
ner Kürzung von Erhebungsmerkmalen oder einer 
Verringerung der Zahl der Auskunftspflichten. Pro-
zentual sind das 40 % der statistischen Rechtsgrund-
lagen. Von den 215 Einzelstatistiken, die auf Grund 
dieser 61 Rechtsgrundlagen durchgeführt werden, 
werden 141 oder 65 % entsprechend abgeändert. 

Noch ein Wort zum Volkszählungsgesetz 1981: 

Die Volkszählungen sind nach wie vor eine un-
entbehrliche Grundlage für gesellschafts- und wirt-
schaftspolitische Entscheidungen des Bundes, der 
Länder und der Gemeinden. Wir haben die Frage 
aufgeworfen, ob angesichts des hohen Mitteleinsat- 
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zes die Daten nicht auf andere Weise beschafft wer-
den können. Die Antwort heißt nein; einen anderen 
Weg konnten wir nicht vorschlagen. 

Eine Bemerkung zum Datenschutz: 

Die Grundsätze der statistischen Geheimhaltung 
haben sich in den vergangenen Jahren trotz aller ge-
legentlich geübten Kritik als wirkungsvoll und bür

-

gerfreundlich bewährt. Dies ist ein Kapitel eines be-
reits seit Jahren bewährten bereichsspezifischen 
Datenschutzes. Die Geheimhaltungsregelungen des 
bisherigen Gesetzes über die Statistik mit ihrer 
strafrechtlichen Bewehrung werden daher durch 
den vorliegenden Entwurf im Grundsatz übernom-
men und an die Rechtsentwicklung auf den Gebie-
ten des Datenschutzes und des Strafrechts angepaßt. 
Statistische Geheimhaltung oder Schutz von Einzel-
angaben vor mißbräuchlicher Verwendung sind, 
meine ich, zugleich Voraussetzung für die Aus-
kunftsbereitschaft und für die Objektivität der An-
gaben zu jeder amtlichen Statistik. Eine Lockerung 
bestehender Geheimhaltungsvorschriften bzw. die 
Einführung von Übermittlungsmöglichkeiten zu-
gunsten einer weitergehenden Nutzung statisti-
schen Primärmaterials außerhalb der statistischen 
Ämter bedarf daher in jedem Fall einer kritischen 
Prüfung. Wir verkennen nicht, daß die erhobenen 
Daten unter Kosten-Nutzen-Gesichtspunkten opti-
mal ausgewertet werden sollten. Hierzu gehört si-
cherlich auch die verstärkte wi ssenschaftliche Ana-
lyse in Universitäten und Forschungsinstituten, auf 
die Herr Kollege Roth eben hingewiesen hat. 

Sowohl in den drei vorliegenden Entwürfen der 
Bundesregierung als auch nach den vom Innenaus-
schuß empfohlenen Änderungen wird diesen Ge-
sichtspunkten des Daten- und Geheimhaltungs-
schutzes Rechnung getragen. Der gleichzeitig mit 
den Gesetzentwürfen vorgelegte Entschließungsan-
trag wird nicht nur für die Statistischen Ämter von 
Bedeutung sein, sondern auch für die Arbeit der Mi-
nisterien und insbesondere für das Innenministe-
rium bei seiner von allen Rednern als notwendig be-
zeichneten Weiterarbeit an der Statistikbereini-
gung. 

Eine letzte Bemerkung zur Volkszählung 1981: 

Ich halte es für sehr wichtig, daß die Fragebogen, 
die bei der Erhebung benutzt werden, leicht und ver-
ständlich abgefaßt werden; 

(Dr. Schäfer [Tübingen] [SPD]: Das gibt es 
doch gar nicht!) 

denn der Bevölkerung sollten bei einer so breit an-
gelegten Zählung nicht übermäßige Schwierigkei-
ten, Herr Kollege Schäfer, aus der Formulartechnik 
erwachsen. Ich habe, wie Sie wahrscheinlich auch, 
eine angeborene Abneigung gegenüber dem Ausfül-
len von Formularen; Das wird vielen Bürgern ge-
nauso gehen wie uns. 

Ich habe veranlaßt, daß sich das Statistische Bun-
desamt gemeinsam mit den Statistischen Landesäm-
tern und anderen zuständigen Stellen um eine bür-
gerfreundliche Fragebogengestaltung bemüht. 

Ich möchte den beteiligten Ausschüssen für die 
gute Zusammenarbeit danken. Besonders den bei-
den Berichterstattern, Ihnen, Herr Kollege Wernitz, 
und Ihnen, Herr Kollege Broll, danke ich für die gute 
Zusammenarbeit. Dieses nicht alltägliche Maß des 
Einvernehmens unterstreicht unser gemeinsames 
Anliegen. Ich sage zum Schluß: Auf gute Zusam-
menarbeit bei weiteren Bereinigungsgesetzen! 

(Beifall bei der FDP und der SPD) 

Präsident Stücklen: Weitere Wortmeldungen lie-
gen nicht vor. 

Bevor ich die einzelnen Paragraphen des Ent-
wurfs eines Gesetzes über eine Volks-, Berufs- und 
Arbeitsstättenzählung zur Abstimmung aufrufe, 
kommen wir zu einem Berichtigungsersuchen des 
Berichterstatters, in dem es um eine rein redaktio-
nelle Berichtigung geht, die mit allen Fraktionen ab-
gestimmt ist. Bei § 9 Abs. 3 ist folgender Satz anzufü-
gen: „Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend. Keine Be-
merkungen dazu? — 

Dann  rufe ich §§ 1 bis 12, Einleitung und Über-
schrift auf. Wer den aufgerufenen Bestimmungen 
zuzustimmen wünscht, den bitte ich um ein Hand

-

zeichen. — Gegenprobe! — Enthaltungen? — Dieses 
Gesetz ist in zweiter Beratung angenommen. 

Wir treten in die 

dritte Beratung 

ein. Wird das Wort gewünscht? — Das ist nicht der 
Fall. 

Wir kommen zur Schlußabstimmung. Wer dem 
Gesetz als Ganzem die Zustimmung geben will, bitte 
ich, sich zu erheben. — Gegenprobe! — Enthaltun-
gen? — Dieses Gesetz ist einstimmig angenom-
men. 

Es liegt noch eine Beschlußempfehlung des Aus-
schusses vor. Der Ausschuß empfiehlt in Drucksa-
che 8/3412 unter Ziffer 2, die eingegangenen Petitio-
nen für erledigt zu erklären. Ist das Haus damit ein-
verstanden? — Ich sehe keine Äußerung einer ge-
genteiligen Meinung. Dann ist so beschlossen. 

Wir kommen zur Einzelberatung und Abstim-
mung in zweiter Lesung über das Bundesstatistikge-
setz. 

Ich rufe §§ 1 bis 17, Einleitung und Überschrift in 
der Ausschußfassung auf. Wer den aufgerufenen Be-
stimmungen zuzustimmen wünscht, den bitte ich 
um ein Handzeichen. — Gegenprobe! — Enthaltun-
gen? — Es ist in zweiter Lesung so beschlossen. 

Wir treten in die 

dritte Beratung 

ein. Das Wort wird nicht gewünscht. — 

Wer dem Gesetz als Ganzem zuzustimmen 
wünscht, den bitte ich, sich zu erheben. — Gegen-
probe! — Enthaltungen? — Dieses Gesetz ist eben-
falls  einstimmig angenommen. 

Es liegt noch eine Beschlußempfehlung des Aus-
schusses vor. Der Ausschuß empfiehlt in Drucksa- 
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che 8/3413 unter Ziffer 2, die zu dem Gesetz einge-
gangenen Petitionen für erledigt zu erklären. Ist das 
Haus damit einverstanden? — Ich sehe keine Äuße-
rung einer gegenteiligen Meinung. Es ist so be-
schlossen. 

Wir kommen zum Statistikbereinigungsgesetz, 
Drucksachen 8/3417 und 8/3428. 

Auch zu diesem Gesetzentwurf liegt ein Berichti-
gungsersuchen des Berichterstatters vor, in dem es 
um redaktionelle Änderungen geht, bezüglich derer 
bei allen Fraktionen Übereinstimmung besteht. 
Diese Berichtigungen werden ohne Verlesung in 
den Stenographischen Bericht aufgenommen: 

a) Artikel 1 Nr. 4 Buchstabe a) muß wir folgt lauten: 
„a) In Absatz 1 werden der Beistrich und die Worte ,die Zahlkarten 

für Todeserklärungen (§ 3 Abs. 1) an das Statistische Bundesamt 
gestrichen." 

b) Artikel 2 Nr. 12 Buchstabe a) Doppelbuchstabe bb) muß wie folgt lau-
ten: 

„bb) Nummer 4 wird gestrichen und der Strichpunkt in Nr. 3 durch 
einen Punkt ersetzt." 

c) In Artikel 2 Nr. 13 Buchstabe a) müssen in § 13 Abs. 1 Satz 1 die 
Worte „den §§ 10 und 11 des Gesetzes über die Statistik für Bundes-
zwecke" durch die Worte „§ 10 des Gesetzes über die Statistik für 
Bundeszwecke vom ... (BGBl. I S. ...)" ersetzt werden. 

d) In Artikel 2 Nr. 15 Buchstabe c) muß die Bezeichnung „§ 12" durch die 
Bezeichnung „§ 11" ersetzt werden. 

e) In Artikel 21 Nr. 1 Buchstabe a) muß das Wort „gefaßt" durch das 
Wort  „geändert" ersetzt werden. 

f) In Artikel 21 Nr. 1 Buchstabe a) Doppelbuchstabe bb) müssen die 
Worte „wird wie folgt gefaßt" durch die Worte „erhält folgende Pas-
sung" ersetzt werden. 

g) In Artikel 21 ist nach Nr. 6 folgende Nr. 7 einzufügen: 

„7. In § 13 wird die Verweisung ,§§ 3 bis 1Z durch die Verweisung ,§§ 3 
bis 11' ersetzt." 

Die bisherigen Nummern 7 und 8 werden Nummern 8 und 9. 

Wir kommen nunmehr zur Abstimmung. Ich rufe 
Art. 1 bis 19 und Art. 21 bis 29 sowie Einleitung und 
Überschrift in der Ausschußfassung und zugleich 
die Berichtigungsersuchen, die im Stenographi-
schen Bericht enthalten sind und die keine mate-
rielle Änderung beinhalten, auf. Wer den aufgerufe-
nen Bestimmungen zuzustimmen wünscht, den bitte 
ich um ein Handzeichen. — Gegenprobe! — Enthal-
tungen? — Eine Enthaltung. Das Gesetz ist mit 
Mehrheit angenommen. 

Wir treten in die 

dritte Beratung 

ein. — Das Wort wird nicht gewünscht. Wir kom-
men zur Schlußabstimmung. Wer dem Gesetz als 
Ganzem zuzustimmen wünscht, den bitte ich, sich zu 
erheben. — Gegenprobe! — Enthaltungen? — Keine 
Enthaltungen. Das Gesetz ist somit einstimmig an-
genommen. 

Es liegen noch zwei Beschlußempfehlungen des 
Ausschusses vor. Der Ausschuß empfiehlt auf 

Drucksache 8/3417 unter Ziffer 2, die eingegange

-

nen Petitionen für erledigt zu erklären. - Das Haus 
ist damit einverstanden. Es ist so beschlossen. 

Der Ausschuß empfiehlt auf Drucksache 8/3417 
unter Ziffer 3 außerdem die Annahme einer Ent-
schließung. Wer zuzustimmen wünscht, den bitte 
ich um das Handzeichen. Gegenprobel — Enthaltun-
gen? — Die Entschließung ist einstimmig angenom-
men. 

Ich rufe Tagesordnungspunkt 15 auf: 

Zweite und dritte Beratung des von den Frak-
tionen der CDU/CSU, SPD und FDP einge-
brachten Entwurfs eines Gesetzes zur Ä nde-
rung  des Gesetzes über die politischen Par-
teien 

— Drucksache 8/3270 — 

a) Bericht des Haushaltsausschusses (8. Aus-
schuß) gemäß § 96 der Geschäftsordnung 

— Drucksache 8/3445 — 

Berichterstatter: 
Abgeordneter Dr. Riedel (München) 

b) Beschlußempfehlung und Bericht des In-
nenausschusses (4. Ausschuß) 

— Drucksache 8/3368 — 

Berichterstatter: 
Abgeordnete Bühling, 
Krey 

(Erste Beratung 180. Sitzung) 

Wünscht einer der Berichterstatter das Wort? — 
Das ist nicht der Fall. Wird das Wo rt  zur Aussprache 
gewünscht? — Das ist auch nicht der Fall. 

Wir kommen zur Einzelberatung und Abstim-
mung in zweiter Beratung. Ich rufe Art. 1 bis 3 sowie 
Einleitung und Überschrift mit den vom Ausschuß 
empfohlenen Änderungen auf. Wer zuzustimmen 
wünscht, den bitte ich um ein Handzeichen. Gegen-
probe! — Eine Gegenstimme. Enthaltungen? — Kei-
ne. Das Gesetz ist in zweiter Beratung mit Mehrheit 
angenommen. 

Wir treten in die 

dritte Beratung 

ein. Wird das Wort gewünscht? — Das ist nicht der 
Fall. 

Wir kommen zur Schlußabstimmung. Wer dem 
Gesetz als Ganzem zuzustimmen wünscht, den bitte 
ich, sich zu erheben. — Gegenprobe! — Eine Gegen-
stimme. Enthaltungen?. — Keine. Das Gesetz ist mit 
Mehrheit angenommen. 

Es liegt noch eine Beschlußempfehlung des Aus-
schusses vor. Der Ausschuß empfiehlt auf Drucksa- 
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che 8/3368 unter Ziffer 2, die zu dem Gesetzentwurf 
eingegangenen Petitionen und Eingaben für erle-
digt zu erklären. — Das Haus ist damit einverstan-
den. Es ist so beschlossen. 

Ich rufe Tagesordnungspunkt 16 auf: 

Zweite und dritte Beratung des von der Bun-
desregierung eingebrachten Entwurfs eines 
Zweiten Gesetzes zur Änderung des Geset-
zes fiber Einreise und Aufenthalt von 
Staatsangehörigen der Mitgliedstaaten der 
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft 
— Drucksache 8/2597 —

Beschlußempfehlung und Bericht des Innen-
ausschusses (4. Ausschuß) 
— Drucksache 8/3369 — 

Berichterstatter: 
Abgeordnete Spranger, 
Bühling 

(Erste Beratung 148. Sitzung) 

Wünscht einer der Berichterstatter das Wo rt? — 
Das ist nicht der Fall. Das Wort  wird auch sonst 
nicht gewünscht. 

Wir kommen zur Einzelberatung und Abstim-
mung in zweiter Beratung. Ich rufe Art. 1 bis 4 sowie 
Einleitung und Überschrift mit den vom Ausschuß 
empfohlenen Änderungen auf. Wer den aufgerufe-
nen Bestimmungen zuzustimmen wünscht, den bitte 
ich/um ein Handzeichen. — Gegenprobe! — Enthal-
tungen? — Das Gesetz ist mit Mehrheit angenom-
men. 

Wir treten in die 

dritte Beratung 

ein. — Das Wort wird nicht gewünscht. 

Wir kommen zur Schlußabstimmung. Wer dem 
Gesetz als Ganzem zuzustimmen wünscht, den bitte 
ich, sich zu erheben. — Gegenprobe! — Enthaltun-
gen? — Das Gesetz ist einstimmig angenommen. 

Auf Drucksache 8/3369 unter Ziffer 2 empfiehlt 
der Ausschuß; die zu dem Gesetzentwurf eingegan-
genen Petitionen und Eingaben für erledigt zu erklä-
ren. — Das Haus ist damit einverstanden. Es ist so 
beschlossen. 

Ich rufe Punkt 17 der Tagesordnung auf: 

Erste Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Ersten Geset-
zes zur Fortentwicklung des Strafvollzuges — 

Erstes Strafvollzugs -Fortentwicklungsge-
setz (1. StVo11zFG) 
— Drucksache 8/3335 

—Überweisungsvorschlag des Ältestenrates: 
Rechtsausschuß 
Haushaltsausschuß gemäß 4 96 GO 

Wird das Wort  zur Einbringung gewünscht? — 
Das ist nicht der Fall. Wird das Wort  sonst ge-
wünscht? — Das ist auch nicht der Fall. 

Der Ältestenrat schlägt vor, den Gesetzentwurf an 
den Rechtsausschuß — federführend — sowie ge-
mäß § 96 unserer Geschäftsordnung an den Haus-
haltsausschuß zu überweisen. Außerdem ist inter-
fraktionell vereinbart worden, den Gesetzentwurf 
auch an den Ausschuß für Arbeit und Sozialordnung 
— mitberatend — zu überweisen. Ist das Haus damit 
einverstanden? — Ich höre keine gegenteilige Mei-
nung. Es ist so beschlossen. 

Ich rufe Punkt 19 der Tagesordnung auf: 
Erste Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes über 
die Gleichbehandlung von Männern und 
Frauen am Arbeitsplatz und über die Erhal-
tung von Ansprüchen bei Betriebsübergang 
(Arbeitsrechtliches EG -Anpassungsgesetz) 

- Drucksache 8/3317 
—Überweisungsvorschlag des Ültestenrates: 

Ausschuß für Arbeit und Sozialordnung (federführend) 
Rechtsausschuß 
Ausschuß für Wirtschaft 

Das Wort  hat der Herr Bundesminister für Arbeit 
und Sozialordnung.  

Dr. Ehrenberg, Bundesminister für Arbeit und So-
zialordnung: Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren! Der Ihnen vorliegende Gesetzentwurf hat 
die Gleichberechtigung von Männern und Frauen 
am Arbeitsplatz zum Ziel. Er zielt damit gleichzeitig 
auf die rechtliche und faktische Absicherung der 
Gleichberechtigung, aber auch auf die Veränderung 
von Verhaltensweisen in der täglichen Praxis. Wir 
haben immer wieder feststellen müssen: Jedesmal, 
wenn die Gleichberechtigung diskutiert wird, sind 
theoretisch alle dafür. In der täglichen Praxis abe r 

 bewegt sich die tatsächliche Gleichberechtigung oft 
lediglich mit dem Tempo einer Schnecke auf einem 
mühsamen und langwierigen Wege. 

(Wehner [SPD] Sind Sie ein Optimist?) 
— Ich überschätze die Schnecke vielleicht in ihrem 
Tempo, Herr Kollege Wehner. Aber auch im Tempo 
einer Schnecke kann doch wenigstens ein wenig 
vorangebracht werden. 

Der Gesetzentwurf, der Ihnen vorliegt und dessen 
Kernpunkt ein allgemeines Benachteiligungsverbot 
ist, umfaßt vor allem Fragen der Einstellung, der in-
haltlichen Ausgestaltung des Arbeitsverhältnisses, 
der Beendigung des Arbeitsverhältnisses ebenso 
wie den beruflichen Aufstieg. Zur wirksamen 
Durchsetzung der Gleichberechtigung enthält der 
Entwurf eine Beweislastumkehr bei vermutlicher 
Diskriminierung und ein allgemeines Maßrege-
lungsverbot zugunsten der Arbeitnehmer. 

Mit diesem Gesetzentwurf wird dem Gleichbe-
rechtigungsgebot des Grundgesetzes, den berechtig-
ten Forderungen der Frauen und unseren rechtli-
chen und politischen Verpflichtungen innerhalb der 
Europäischen Gemeinschaft in gleicher Weise 
Rechnung getragen. Natürlich wissen wir alle: Die 
Forderung nach Gleichberechtigung der Frau ist 
keine Idee, die vor ein paar Jahren in Brüssel gebo-
ren wurde. Gerade die Sozialdemokraten in unse-
rem Lande können auf eine lange Tradition im 
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Kampf um die volle Gleichberechtigung der Frau zu

-

rückblicken. Schon August Bebel schrieb 1863 — ich 
darf zitieren —: 

Es gibt keine Befreiung der Menschheit ohne 
die soziale Unabhängigkeit und Gleichstellung 
der Geschlechter. 

Und 30 Jahre später forderte das Erfurter Programm 
der SPD die Abschaffung aller Gesetze, welche die 
Frauen in öffentlicher und privatrechtlicher Bezie-
hung gegenüber dem Manne benachteiligen. Die 
Richtlinie der Europäischen Gemeinschaft klingt 
fast wörtlich mit dieser Programmstelle überein. 

Meine Damen und Herren, dieser kurze Rück-
blick zeigt schon, daß die Problemsicht auch vor 100 
Jahren vorhanden war. Er zeigt aber auch, wie zäh 
der Widerstand gegen diese Forderungen war und 
ist. Sonst wäre es nicht nötig, noch nach 100 Jahren 
im Parlament über diese Probleme zu diskutieren. 

(Beifall bei der SPD — Zuruf der Abg. Frau 
Dr. Wex [CDU/CSU]) 

Art. 3 unseres Grundgesetzes stimmt immer noch 
nicht, verehrte Kollegin Wex, mit der sozialen 
Wirklichkeit überein. Unterstützt durch die Initiati-
ven der EG-Kommission zur gesellschaftlichen 
Gleichstellung der Frau, will die Bundesregierung 
mit diesem Gesetzentwurf einen wesentlichen Bei-
trag leisten, dem Verfassungsgrundsatz zur Gleich-
berechtigung stärkeren Nachdruck zu verleihen. 
Ansatzpunkt ist dabei das Arbeitsverhältnis. So-
lange Benachteiligungen der Frauen am Arbeits-
platz noch nicht der  Vergangenheit angehören, so-
lange muß hier der Schwerpunkt unserer Bemühun-
gen liegen, Verfassungsgebot und soziale Wirklich-
keit besser in Übereinstimmung zu bringen. 

Daß das trotz dieses eindeutigen Verfassungsge-
bots in vielen Branchen und Unternehmen und lei-
der auch bei öffentlichen Arbeitgebern immer noch 
nicht der Fall ist, dafür gibt es eine lange Reihe zum 
Teil sehr trauriger Beispiele. Ich will nur ganz we-
nige hier zitieren: so beipielsweise, daß vor kurzem 
eine Verwaltungsangestellte, die sich um die freie 
Stelle eines Standesbeamten bewarb, mit der Be-
gründung abgelehnt wurde, daß ein Mann mehr 
Würde ausstrahle; oder daß beispielsweise an einem 
EDV-Arbeitsplatz eine Frau nicht eingestellt wurde, 
weil damit die „moralische Situation" in dem Betrieb, 
in dem vorwiegend Männer arbeiten, gefährdet wer-
den könnte. 

(Frau Dr. Wex [CDU/CSU]: Das liegt doch 
an den Männern!) 

Ein Münchener Werksarzt hat einer Frau sogar be-
scheinigt, daß Frauen zu kurze Daumen und zu 
lange Zeigefinger haben und deshalb als Installa-
teure nicht geeignet sind. 

(Hört! Hört! bei der SPD) 

Ich will diese lange Reihe . von Beispielen hier 
nicht fortsetzen. Aber sie und andere machen deut-
lich, daß in unserem Gesetzentwurf die Beweislast-
umkehr bei Diskriminierungen . unverzichtbar ist. 

(Beifall bei der SPD) 

Auch nach geltendem Recht können Arbeitnehme-
rinnen, die den Eindruck hatten, sie würden vom Ar-
beitgeber wegen ihres Geschlechts benachteiligt, 
zum Arbeitsgericht gehen. Aber bisher haben die 
Arbeitnehmerinnen den Beweis anzutreten, daß sie 
aus geschlechtsspezifischen Gründen benachteiligt 
wurden. Dieser Beweis war in der Regel, obwohl die 
Fakten vorlagen, nicht zu erbringen. Nach unserem 
Gesetzentwurf muß jetzt umgekehrt der Arbeitge-
ber beweisen, daß sachliche, nicht auf das Ge-
schlecht bezogene Gründe seine Entscheidung 
rechtfertigen. 

Ich höre leider oft aus den Reihen der Opposition 
und auch im Bundesrat, daß die Umkehr der Beweis-
last nicht in unser Rechtssystem passe. Ich kann 
mich dem nicht anschließen; denn wie gut die Be-
weislastumkehr in unser Rechtssystem und in un-
sere ökonomischen und politischen Realitäten paßt, 
sehen wir beispielsweise an der Produzentenhaf-
tung oder auch bei der Kündigung eines Wehr-
pflichtigen. Auch in diesen Fällen haben die Arbeit-
geber oder der Produzent die Beweislast zu tragen. 
Die in der Rechtsprechung bereits anerkannte Be-
weislastumkehr ist darum auch bei diesem Gesetz-
entwurf ein unverzichtbarer  Schritt, um den Arbeit-
nehmerinnen die Möglichkeit zur Durchsetzung ih-
rer Rechte zu verschaffen. 

(Beifall bei der SPD) 

Nach diesem Gesetzentwurf können Arbeitgeber 
eine Einstellung von Frauen nicht mehr mit über-
holten Vorbehalten ablehnen, und die Möglichkeit, 
daß eine Frau irgendwann einmal schwanger wer-
den könnte, darf ebenfalls nicht mehr pauschal als 
Ablehnungsgrund benutzt werden. 

(Beifall bei der SPD und bei Abgeordneten 
der CDU/CSU) 

Es wird also beispielsweise nicht mehr, wie noch vor 
kurzem der Pressesprecher des deutschen Einzel- 
handels geschrieben hat, möglich sein, daß gesagt 
wird — ich darf zitieren —: 

Da wird bei der Einstellung von Arbeitnehme-
rinnen in Zukunft nach den schon vorhandenen 
Kindern gefragt, und wenn es zwei sind, sagt der 
Arbeitgeber „okay, weil bei Durchschnittsrech-
nung ja keine mehr nachkommen". 

Äußerungen und Verhaltensweisen dieser Art wer-
den, wenn das vorliegende Gesetz Realität gewor-
den ist, nicht mehr möglich sein. 

Auch wenn die Rechtsprechung heute schon in 
Einzelfällen so entschieden hat, ist dennoch dieser 
Gesetzentwurf auch deshalb notwendig, weil ent-
sprechende Stellen zersplitterten Richterrechts bis-
her nur in vielen Urteilen versteckt und selbst für 
Juristen kaum auffindbar waren. In Zukunft wird 
dieser Grundsatz an prägnanter Stelle im Bürgerli-
chen Gesetzbuch stehen. Wer in den Betrieben tat-
sächlich mit Rechtsproblemen konfrontiert ist, bei-
spielsweise die Betriebsräte, aber auch die Rechts-
schutzsekretäre der Gewerkschaften, soll sich künf-
tig leichter auf eine eindeutige Rechtslage stützen 
können und nicht nach zersplittertem Richterrecht 
suchen müssen. Dann wird auch, so hoffe ich, man-
cher Arbeitgeber, der heute noch nicht davon über- 
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zeugt ist, zur Kenntnis nehmen, daß der Anspruch 
der Frauen auf Gleichberechtigung am Arbeitsplatz 
in unserem Staat Rechtswirklichkeit geworden ist. 

Wie schwer dies allerdings auch im politischen 
Bereich immer noch fällt, dafür gibt es unter ande-
rem auch traurige Beispiele aus den Bundesratspro-
tokollen über die Behandlung dieses Gesetzent-
wurfs. Beispielsweise hat der damalige Justizmini-
ster von Rheinland-Pfalz, Herr Theisen, der Bundes-
regierung unter anderem schematisierende Gleich-
behandlung vorgeworfen und erklärt, daß „die Bun-
desregierung in wilder Verblendung die Augen ver-
schließt vor den gesellschaftlichen, soziologischen, 
psychologischen und sonstigen Auswirkungen der 
naturgegebenen Verschiedenheit der Geschlechter". 
Ich will mir Ausführungen darüber ersparen, wie-
weit Geisteshaltungen dieser Art das Sehvermögen 
beeinträchtigen, wenn es um Unterschiede geht. 

Aber ich glaube, vor dem Hintergrund dieser Dis-
kussion lohnt ein Blick in die Berufsbildungsstati-
stik. Immer mehr Mädchen und Frauen lassen sich 
in gewerblich-technischen Berufen ausbilden. 

(Sehr gut! bei der CDU/CSU) 

Immer mehr wird festgestellt, daß Mädchen in Män-
nerberufen erfolgreich sind. 

(Frau Dr. Wex [CDU/CSU]: Erfolgreicher!) 

Dieser begrüßenswerten Entwicklung werden wir 
allerdings nicht Vorschub leisten, wenn, wie bei-
spielsweise an dieser Stelle vor kurzem in der Haus-
haltsdebatte geschehen, der Bundesregierung 
„Emanzipationshysterie bei ihren Bemühungen um 
Gleichberechtigung der Frauen" vorgeworfen wird. 

Wir werden auch nicht die tiefen Vorurteile und 
die rückwärtsgerichteten Verhaltensweisen über-
winden, wenn beispielsweise bei einer Veranstal-
tung des Arbeitsministeriums in Baden-Württem-
berg meine verehrte Kollegin Griesinger den 
Frauen in allem Ernst geraten hat, die „drei Ks" wie-
der aus dem Keller zu holen und bei den Kindern, in 
der Küche und in der Kirche ihre eigentlichen Auf-
gaben zu sehen. 

(Frau Dr. Wex (CDU/CSU]: Wer hat das ge

-

sagt?) 

- Frau Kollegin Griesinger hat das bei einer Veran-
staltung in Baden-Württemberg in diesem Jahr ge-
sagt. 

(Frau Dr. Wex [CDU/CSU]: Schon lange 
widerlegt!) 

Auf der gleichen Veranstaltung hat — das ist nach-
zulesen — Frau Kollegin Noelle-Neumann aus Um-
frageergebnissen folgendes festgestellt: 

Es ist falsch, der Frau durch Verkündigung ei-
ner Ideologie eine Rolle zuzuschreiben. 

(Sehr gutl bei der CDU/CSU) 

Der Appell an die Frauen, auf ihren Beruf zu-
gunsten einer scheinbar heilen Familie zu ver-
zichten, ist eine Aufforderung zum Unglücklich-
sein nicht nur der Frauen, sondern auch deren 
Kinder und Männer. 

Wenn Sie beides, die Äußerungen von Frau Kolle-
gin Griesinger und die von Frau Noelle-Neumann, 
nachlesen wollen, sei Ihnen „Die Zeit" vom 1. Juni 
1979 empfohlen. 

(Frau Dr. Wex [CDU/CSU]: Das kenne ich, 
das ist lange widerlegt!) 

Meine Damen und Herren, wer in politischer Ver-
antwortung steht, hat den zunehmenden Wunsch 
der Frauen nach gleichberechtigter beruflicher Tä-
tigkeit zu respektieren und dafür praktikable Lösun-
gen zu finden. Die jahrhundertelange Benachteili-
gung der Frau hat eine lange Reihe von sozialen Pro-
blemen verursacht, die vom Defizit an schulischer 
Ausbildung über das Defizit an beruflicher Ausbil-
dung bis hin zu schlechteren und krisenanfälligeren 
Arbeitsplätzen reichen. 

Dieser Gesetzentwurf wird dazu beitragen, diese 
Entwicklung umzukehren. Vor dem Verfassungsge-
bot der strikten Gleichbehandlung kann man sich 
nicht, wie bei der Bundesratsmehrheit geschehen, 
hinter der angeblich unangemessenen Einschrän-
kung der Freiheit beim Abschluß von Verträgen ver-
schanzen. Das Grundgesetz verpflichtet den Staat, 
seine Gebote durch positive Maßnahmen in die so-
ziale Wirklichkeit umzusetzen. Es geht beidem vor-
liegenden Gesetzentwurf nicht darum — wie von 
der Bundesratsmehrheit befürchtet -, die Ver-
tragsfreiheit abzuschaffen, sondern es geht darum, 
die Vertragsfreiheit dort einzugrenzen, wo sie nur 
die Freiheit eines Vertragspartners sichert und die 
soziale Abhängigkeit des anderen unberücksichtigt 
läßt. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Hier helfen uns und den erwerbstätigen Frauen 
nicht schöne Worte über die Gleichberechtigung 
und Plädoyers für die freiheitliche alternative Part-
nerschaft. Hier helfen auch nicht theoretische Ana-
lysen. Hier helfen - wie im Arbeitsrecht und in der 
Sozialpolitik überhaupt nur klare gesetzliche 
Vorschriften und beharrliche Maßnahmen zu ihrer 
Durchsetzung. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, in einem zweiten 
Schwerpunkt will der Entwurf die Rechte der Ar-
beitnehmer bei einem Betriebsübergang, insbe-
sondere dann, wenn Betriebe verkauft werden, wah-
ren und schützen. Ansprüche aus Tarifverträgen 
und Betriebsvereinbarungen sollen für mindestens 
ein Jahr grundsätzlich nicht zum Nachteil der Ar-
beitnehmer geändert werden können. Auch die 
Schutzvorschriften für die Mitglieder der Betriebs-
räte und der Personalräte werden für diese Fälle er-
weitert. 

Beide Teile dieses Gesetzentwurfs werden dazu 
beitragen, den Grundsatz der Gleichberechtigung in 
der Arbeitswelt besser durchzusetzen und die 
Rechte der Arbeitnehmer und ihrer Betriebsräte 
auch bei einem Inhaberwechsel besser zu schützen. 
Beide Regelungen können damit auch als wesentli-
che Beiträge zur weiteren Humanisierung des 
Arbeitslebens angesehen werden. 
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Lassen Sie mich abschließend, meine Damen und 

Herren, zum Ausdruck bringen: So wie mehr Frauen 
in der .  Politik eine Chance bedeuten, zu einer besse-
ren Politik zu kommen, 

(Frau Dr. Wex [CDU/CSU]: Sehr gut!) 

so bedeuten mehr Frauen in der Arbeitswelt die 
Chance, zu einer humaneren Arbeitswelt zu kom-
men. 

Ich bitte Sie, diesen Gesetzentwurf zügig und 
gründlich zu beraten, damit er bald in zweiter und 
dritter Lesung hier verabschiedet werden kann und 
Rechtssicherheit und klare Ansprüche der Frauen 
in die soziale und rechtliche Wirklichkeit unseres 
Lebens bringt. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Präsident Stücklen: Meine Damen und Herren, 
interfraktionell ist vereinbart, daß eine Aussprache 
mit je zwei Kurzbeiträgen der Fraktionen stattfin-
den soll. 

Ich eröffne die allgemeine Aussprache. Das Wort 
hat der Herr Abgeordnete George. 

Dr. George (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Gestatten Sie mir vorab ein 
Wort an den Herrn Bundesarbeitsminister. Ich mei-
ne, wir alle hier im Parlament wollen die „Schnecke 
Gleichberechtigung" gemeinsam auf Trab bringen. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Aber ich hätte mir gewünscht, daß Sie mehr sachli-
che Substanz und weniger Klassenkampf, 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

mehr Fairneß uns gegenüber und weniger Häme ge-
genüber den Männern, mehr Rationalität und weni

-

ger Emotionalität aufgebracht hätten. 

(Zuruf von der SPD: Das hat er sich alles ge

-

stern schon aufgeschrieben! — Weitere Zu

-

rufe von der SPD) 

All das hätte Ihnen gut angestanden. Ich finde, es 
handelt sich hier um ein sehr sensibles Thema, das 
wir wirklich mit großem Ernst behandeln sollten. 

(Erneute Zurufe von der SPD) 

— Ich bedanke mich für die Störmanöver. Sie sehen, 
wie heftig man hier reagiert, wenn ich den Finger 
auf die Wunden lege. 

Damit keine Irritation und kein Mißverständnis 
aufkommen, damit auch kein Verdrehungs- und 
Verleumdungspotential aufgebaut werden kann, 
möchte ich meiner Einlassung hier und heute zu die-
sem Gesetzentwurf drei grundsätzliche Feststellun-
gen voranstellen. 

Erstens. Die Union läßt sich im Grundsatz und im 
Detail von niemandem, auch nicht von Ihnen, über-
bieten 

(Zurufe von der SPD) 

in ihrer positiven programmatischen und vorbehalt-
losen pragmatischen Haltung zur wirklichen 
Gleichberechtigung. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Schließlich war es die CDU/CSU-Fraktion, die die 
Enquete-Kommission „Frau und Gesellschaft" parla-
mentarisch initiiert hat, nicht Sie. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Zweitens. Die Union findet sich nicht damit ab, 
daß die Frauen in mannigfacher Hinsicht und in 
vielfacher Zahl noch unterprivilegiert, diskreditiert 
und männlichen Rollendiktaten unterworfen sind. 
Auch wir sehen das. Unser Bewußtsein hat sich da 
nicht geändert, sondern unsere Augen und unser 
Verstand waren und sind wach. Es ist für uns jeden-
falls unerträglich, daß Frauen oft noch als „arbeits-
marktpolitische Reservearmee" behandelt werden: 
Bei Voll- und Überbeschäftigung werden sie in die 
Betriebe hineinkomplimentiert, in Krisenzeiten sind 
sie meist die ersten, die in die Arbeitslosigkeit hin-
auskatapultiert werden. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Leider wahr! — 
Zuruf von der SPD: „Reiner Klassenkampf 

ist das !" 

Drittens. Die Union stimmt daher dem Grundan-
liegen einer ständigen weiteren Vervollkomm-
nung und Absicherung der Gleichberechtigung 
und der Gleichbehandlung aus voller Überzeugung 
zu. Das Gleichheits- und Gleichberechtigungsgebot 
des Grundgesetzes ist für uns auch eine selbstver-
ständliche humane und soziale Verpflichtung, die 
noch bestehenden Barrieren und Diskrepanzen ab-
zubauen. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Wir sind uns also in der Analyse der Situation 
weitgehend einig. Wir sind uns auch in dem Ziel ei-
nig: Abhilfe ist dringend geboten! 

Was allerdings den Weg angeht, so melden wir 
Zweifel und Bedenken an, ob dieser Weg, mit die-
sem Gesetz, zum erstrebten Ziel führt. 

Für mich hat das Gesetz jedenfalls — und ich habe 
mich intensiv mit ihm beschäftigt — so viele offene 
Lücken, so viele versteckte Tücken, daß die Vermu-
tung besteht, es handle sich entweder um eine harm-
lose Gleichberechtigungs-Deklamation oder aber 
um einen tiefen Schritt in eine ordnungspolitische 
Systemveränderung. 

Lassen Sie mich einige Punkte ansprechen, um Ih-
nen — dieses Mal noch nach alter juristischer Praxis 
- die Beweislast aufzubürden, denn Sie wollen et-

was von uns. 

(Wehner [SPD]: Tun Sie' doch den Finger 
weg, Herr!) 

— Herr Wehner, wenn Sie immer den Finger neh-
men, dann darf ich ihn auch nehmen; ich trainiere 
mich jetzt ein wenig, mit dem Finger auf Fehler hin-
zuweisen. 

(Zuruf von der SPD: Man merkt's: Vor dem 
Spiegel!) 

Meine Damen und Herren, ein Wort zur Veran-
lassung: Sie haben hier drei EG-Richtlinien verar-
beitet. Eine haben Sie verschwiegen: die Lohn-
gleichheits-Richtlinie. 

(Zurufe von der CDU/CSU: Aha!) 
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Die andere haben Sie zitiert und kaum angewandt, 
und die EG-Richtlinie über die Gleichberechtigung 
haben Sie in den wichtigsten Punkten zwar über-
nommen, aber die Hauptfrage: wie steht es eigent-
lich bei den Zugangsbedingungen im Arbeitsver-
hältnis, zur Weiterbildung, zur Ausbildung, Art. 4 
der EG-Richtlinie, haben Sie hier überhaupt heraus-
gelassen. 

(Hört! Hört! bei der CDU/CSU) 
Es besteht der Verdacht, daß Sie das aufsparen wol-
len für Programme, wie sie in England und in ande-
ren Ländern — die in ihrer Verfassung keinen 
Gleichberechtigungsgrundsatz haben — mit „affir-
mative action programms" oder ähnlichem oder mit 
Kontingentierungsvorschriften usw. praktiziert wer-
den. 

(Frau Dr. Timm [SPD]: Ist ja dort  in den Län

-

dern auch ganz wirksam!) 
Ich warte auf die Einstellung der Freien Demokra-
ten dazu, auf Graf Lambsdorff, der hier sehr mit Ih-
nen gerungen hat, insbesondere hinsichtlich der Be-
weislastregelung. Ich weiß nicht, ob Sie mit diesem 
Gesetz nicht einen Bumerang aufbauen, der am 
Ende gegen die zu Begünstigenden wirkt. — Soviel 
zur Frage der Veranlassung. 

Zur Frage der Wirkung: Ob man die Reden von 
Frau Anke Fuchs liest, von Frau Annemarie Renger, 
ob man die Artikel von Rolf Seeland liest oder von 
Christine Hohmann-Dennhard — diese haben ja 
sehr intensiv vorgebaut und aufgebaut —: Es sieht 
so ads, als würden Sie das Land des Lächelns in  Aus-
sicht stellen. 

Aber schon die Tatsache, daß bei der Enquete

-K

ommission die Antworten auf die Fragen 24 bis 28, 
die dieses Thema im Rahmen des Hearings vom 6. 
und 7. September betreffen, nicht vorliegen, sowie 
die Tatsache, daß es eines Spitzengesprächs zwi-
schen dem Bundeskanzler und Arbeitsminister Eh-
renberg einerseits und Herrn Genscher und Graf 
Lambsdorff andererseits über die Frage der Beweis-
last  bedurfte, zeigen, daß ich mich darauf zu Recht 
berufen kann und berufen darf: Helfen Sie mit, daß 
eine marktkonforme Sozialpolitik — ein Wo rt  von 
der FDP-Seite — entsteht! Ich warne Sie vor kon-
traproduktiven Sozialgesetzen. 

(Zustimmung bei der CDU/CSU — Frau Dr. 
Timm [SPD]: Es geht ums Grundgesetz! 

Gleichberechtigung» 
— Sie sprechen vom Grundgesetz; lassen Sie mich 
daher ein paar verfassungspolitische Probleme nur 
in Frageform andeuten. Wir alle kennen das Span-
nungsverhältnis zwischen dem Freiheitsrecht nach 
Art. 2 und der darin eingebundenen Vertragsauto-
nomie sowie dem Gleichheitsrecht nach Art. 3, hier 
Abs. 2 und Abs. 3. Dieses Spannungsverhältnis re-
geln Sie hier, indem Sie das, was Sie eigentlich im 
Arbeitsgesetzbuch hätten unterbringen müssen, 
jetzt in das zivilrechtliche Dienstvertragsrecht ein-
stellen. Eine erstaunliche Maßnahme! Damit lösen 
Sie das Problem der Konkurrenz zwischen diesen 
beiden Grundrechten Freiheitsrecht und Gleich-
heitsrecht — bzw. das Problem der Priorität — zu-
mindest für einen Teil einseitig. 

Ein zweites Verfassungsproblem ist die Frage der 
Drittwirkung von Grundrechten. Sie geben sich 
sehr viel Mühe, in der Begründung aufzuzeigen, daß 
die Drittwirkung in der arbeitsrechtlichen Recht-
sprechung tatsächlich funktioniert. Richtig, aber wir 
werden uns im Ausschuß auch darüber unterhalten 
müssen, wie es sich hierbei mit dem Tarifvertragsge-
setz verhält. Die Arbeitsbedingungen, die Löhne, die 
Entgelte zu regeln ist den autonomen Tarifvertrags-
partnern überlassen. Da muß ich fragen: Ist das, was . 

 Sie jetzt wollen, nicht auch eine Kriegserklärung an 
die Arbeitgeber und an die Gewerkschaften unter 
dem Motto, sie hätten in Sachen Gleichberechti-
gung versagt? Mein Kollege Johannes Müller hat 
darauf im Union-Dienst vor kurzem hingewiesen. 

Es gibt noch einige rechtspolitische Probleme, 
über die wir uns ebenfalls unterhalten müssen. 
Rechtspolitische Probleme, die das Spannungsver-
hältnis zwischen Tarifvertrag einerseits und indivi-
duellem Arbeitsrechtsverhältnis andererseits ange-
hen, die weiterhin die Frage angehen, ob aus der 
Vertragsautonomie, d. h. aus der bisher anerkannten 
Abschlußfreiheit ein Kontrahierungszwang wird, 
die die Frage betreffen, ob aus der negativen Aus-
wahlfreiheit ein Neutralitätsprimat wird. Ich finde, 
der Verdacht, daß Sie einen gewaltigen Schritt in 
Richtung „Recht auf Arbeit", in Richtung Proporz, in 
Richtung Kontingentierung gehen, ist nicht ganz un-
begründet 

Ein letzter Punkt: prozeßrechtliche Probleme. 
Zum Thema „Umkehr der Beweislast" mit dem Mix

-

tum  compositum von Glaubhaftmachung und Ver-
mutung kann ich nur sagen: Arme Arbeitsrichter; 
Tummelfeld für Weltverbesserer; Prozeßlawine 
über Prozeßlawine kann entstehen. 

Zum Schluß darf ich vier Punktationen geben: 

Meine Damen, meine Herren, mit diesem Gesetz-
entwurf erweist die Regierung den Frauen und dem 
Gleichberechtigungsgebot einen schlechten Dienst, 
um nicht zu sagen, möglicherweise einen Bären-
dienst 

Sie schlagen Arbeitgeber, Gewerkschaften und 
Betriebsräte vor den Kopf; für sie kann das Gesetz 
zu einem Danaergeschenk werden. 

Sie verbürokratisieren die Betriebe noch mehr, als 
es ohnehin schon in unerträglicher Weise der Fall 
ist 

Sie provozieren gleichzeitig eine inhumane Nega-
tivpersonalaktenkartei, weil die Beweislast zwei 
Jahre lang getragen werden muß. 

Ich schließe mit dem Appell: Spannen Sie die 
Frauen von diesem gleichmacherischen Prokrustes-
bett, 

(Frau Eilers [SPD]: Das kann doch wohl 
nicht wahr sein! Hoffentlich hören das viele 

junge Frauen!)  

und helfen wir alle miteinander, zu einer besseren, 
zu einer funktionsfähigen, zu einer gerechten Lö-
sung zu kommen! Ich empfehle, daß wir in einem 
Hearing alle diese juristischen, insbesondere verfas- 
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sungsrechtlichen, und auch die faktischen Probleme 
klären. 

(Beifall bei der CDU/CSU — Weitere Zu

-

rufe von der SPD) 

Präsident Stücklen: Das Wort  hat der Herr Abge-
ordnete Egert. 

Egert (SPD): Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren! Es wäre reizvoll, sich mit den exotischen 
Darstellungen des Herrn George hier zu beschäfti-
gen. Ich will mich aber nicht in die Irre führen las-
sen. Wir haben es schon häufiger erlebt, daß hier der 
Versuch gemacht wird, Nebelkerzen aufsteigen zu 
lassen und mit dem Nebel zu verdecken, was wirk

-

lich in einer gesetzgeberischen Absicht der Bundes-
regierung steht. Deswegen werde ich mich an die-
sem Spiel nicht beteiligen. Wir werden im Ausschuß 
genügend Zeit haben, über Ihre Bedenken in der Sa-
che zu reden. Diese Diskussion wird nach dem Vor-
lauf, den Sie hier geboten haben, die gebotene Hef-
tigkeit und sachliche Notwendigkeit haben, denn 
was ich hier verstanden habe, war, wenn es bei den 
Frauen draußen ankommt, ein mehr als zynischer 
Beitrag. 

(Beifall bei der SPD — Zurufe von der CDU/ 
CSU) 

Ich will nur ein Wort aufnehmen. Sie haben ge-
sagt: „Marktkonforme Lösung". Was hat denn der 
Markt bisher für die arbeitenden Frauen geboten? 

 (Beifall bei der SPD) 

Der Markt hat sie als industrielle Reservearmee 
benutzt. 

(Zurufe von der CDU/CSU) 

Wenn wirtschaftlich Konjunktur war, durften sie an 
den Arbeitsplatz, wenn Rezession war, durften sie 
zurück in die Küche, und dann wurde noch die 
Ideologie mitgeliefert, warum dies notwendig sei. 

(Zurufe von der CDU/CSU: Hat er doch ge
-

sagt! — Weiter lebhafte Zurufe von der 
CDU/CSU) 

— Ja, ich weiß, das tut Ihnen weh, weil diese Form 
von Marktwirtschaft nicht unseren Vorstellungen 
entspricht. Wir machen nicht mit, wenn die Frauen 
beliebig wie ein Spielball hin- und hergeschoben 
werden. Dahin werden Sie uns nicht bringen. 

(Beifall bei der SPD) 

Lassen Sie mich ein paar Worte dazu sagen, was 
ich in diesem Gesetzentwurf sehe. Ich sage Ihnen, 
wir sollten hier wirklich über die Belange einer 
Mehrheit in der Bevölkerung reden, nämlich die Be-
lange der Frauen. Ihr Beitrag, Herr George, war dazu 
nicht angetan. Art. 3 unseres Grundgesetzes ver-
spricht den Frauen — das steht da originär und nicht 
irgendwie verklausuliert — eine gleichberechtigte 
Teilnahme am gesellschaftlichen Leben. Ich sehe 
nicht, daß die gesellschaftliche Wirklichkeit dieses 
Versprechen, diesen Anspruch, der do rt  in der Ver-
fassung steht, heute, 30 Jahre nach Inkrafttreten un-
seres Grundgesetzes, wirklich eingelöst hätte. Da ist  

noch eine ganze Menge zu tun, um Gleichberechti-
gung herzustellen. 

(Zurufe von der CDU/CSU: Sehr wahr!) 

Wenn wir heute dennoch nicht nur an der Klage-
mauer stehen, verdanken wir dies einer, wie ich sa-
gen möchte, späten, aber dennoch in die parlamenta-
rische Beratung eingebrachten Initiative der Bun-
desregierung. Einen zusätzlichen Anstoß zu dieser 
überfälligen Regelung haben zwei Richtlinien der 
Europäischen Gemeinschaft gegeben. Doch kaum 
hat dieses zarte Pflänzchen für ein bißchen mehr 
Gleichberechtigung das Licht der Welt erblickt, 
sieht es sich doppelt bedroht. Da ist der Bundesrat 
angetreten und heute nun auch die Opposition, um 
ihm die Existenzberechtigung zu nehmen, indem 
versucht wird, den Gesetzentwurf mit der Stellung-
nahme so zu entkernen, daß nur noch eine formlose 
und sinnentleerte Hülle übrigbleibt 

Auf der anderen Seite haben sich innerhalb der 
Frauenbewegung Stimmen erhoben, die das Unmög-
liche jetzt fordern und dem Gesetzentwurf mit einer 
Meßlatte zu Leibe rücken, die ihn überfordern 
muß. 

Zwischen diesen Fährnissen politisch hindurch

-

zusteuern, damit das ganze Unternehmen nicht be-
reits am Beginn scheitert, ist genau der Auftrag, den 
das Parlament hat. Die Bedenken des Bundesrates 
können wir getrost einmal vernachlässigen, und 
zwar deshalb, weil sie doch sehr die Luft des Gestri-
gen atmen und weil sie sehr vordergründig auf 
scheinbar wirtschaftliche Zwänge abstellen. 

(Zuruf der Abg. Frau Berger [Berlin] [CDU/ 
CSU] 

— Ich verstehe die Ungeduld der anderen, Frau Kol-
legin Berger, die aus ihren Argumenten spricht. Sie 
ist deshalb verständlich, weil die organisierte Frau-
enbewegung zu lange vertröstet worden ist, als daß 
sie weiter Vertrauen haben könnte — und Ihr Bei-
spiel heute kann . dieses Mißtrauen nur nähren —, 
daß diesmal wirklich Ernst gemacht wird mit einem 
Schritt zu weiterer Gleichberechtigung. 

(Weiterer Zuruf der Abg. Frau Berger [Ber
-

lin] [CDU/CSU]) 

— Frau Kollegin Berger, Sie können soviel zurufen, 
wie Sie wollen, Sie können mich nicht mehr aus dem 
Konzept bringen. Das hätten Sie vielleicht vor 20 
Jahren geschafft. 

(Heiterkeit) 

Lassen Sie es nach, das ist ein bißchen zu billig. 

(Zurufe von der CDU/CSU) 

In den Ohren der aktiven Frauen klingen die Fest-
tagsreden zum Stichwort Emanzipation nicht mehr 
so glaubwürdig, denn ihnen ist ihr Alltag mit seinen 
Unzulänglichkeiten nur allzu bewußt. 

(Frau Dr. Wex [CDU/CSU]: Sehr wahr! Der 
Alltag» 

Hier sind wir in der Pflicht, Vertrauensarbeit zu lei-
sten und mit Ernst daranzugehen, das Los der 
Frauen in der Gesellschaft zu verbessern. Da  ich 
kein Prophet des Alles-oder-Nichts bin und auch 
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nicht daran glaube, daß der bedingungslose Ge-
schlechterkampf dieses Dilemma ändert, sondern 
darauf vertraue, daß die Partei August Bebels zur So-
lidarität zwischen den Geschlechtern, die nicht 

Über- und Unterordnung meint, fähig ist, möchte ich 
die Frauen ermuntern, sich den militanten Optimis-
mus zu eigen zu machen, den Christa Randzio-Plath 
als Untertitel zu ihrem Buch „Europa, eine Chance 
für Frauen" gewählt hat: Der Kampf um die Gleich-
stellung der Frauen ist nicht verloren. Das gilt selbst 
für die irrenden Seelen der Opposition, um die wir 
uns bemühen müssen. 

(Beifall bei der SPD — Zurufe von der CDU/ 
CSU) 

Ich kann versprechen, daß wir neben dem Appell, 
nicht während des Rennens aufzustecken und lan-
gen Atem zu beweisen, als Sozialdemokraten, und 
zwar Frauen und Männer gemeinsam, das Problem 
der Gleichstellung der Frau im gesellschaftlichen 
Leben nicht auf halbem Wege liegen lassen werden; 
denn dies ist ein Schritt, bei dem noch eine ganze 
Menge flankierende Maßnahmen zu tun sind. 

Dieser erste Schritt steht zur Diskussion. Er 
nimmt sich auch im internationalen Vergleich, der 
hier in die Diskussion eingeführt worden ist, be-
scheiden aus. Dennoch kann der Gesetzentwurf der 
bedeutsamste Beitrag zur Gleichstellung von Mann 
und Frau in dieser Legislaturperiode werden, wenn 
dieses Parlament es nur will. 

(Beifall bei der SPD) 

Dabei vergessen wir Sozialdemokraten nicht, daß 
Gesetz und Recht überkommene Verhaltensweisen 
festgeschriebene Rollenbilder und überholte Denk-
weisen nur sehr bedingt beeinflussen können. Das 
Gesetz kann lediglich Flankenschutz für gesell-
schaftliche Entwicklungen geben und erreichte Er-
folge absichern. In diesen Begrenzungen we rten wir 
den Gesetzentwurf und würdigen seine positiven 
Ansätze. 

Was kann das Gesetz erreichen, was soll es errei-
chen? Mit dem vorliegenden arbeitsrechtlichen EG-
Anpassungsgesetz sollen sich Arbeitnehmer künftig 
auf eine eindeutige Rechtslage stützen können, um 
ihren berechtigten Ansprüchen besser Geltung zu 
verschaffen, als es gegenwärtig möglich erscheint. 
Dabei halten wir es für besonders wichtig, daß das 
vorgesehene Diskriminierungsverbot zur Wirkung 
kommt, daß es dem Arbeitgeber künftig untersagt 
ist, einen Arbeitnehmer bei der Einstellung, beim 
beruflichen Aufstieg und bei der Kündigung wegen 
seines Geschlechts zu benachteiligen. Wenn strittig 
ist, ob eine geschlechtsspezifische Benachteiligung 
vorliegt, soll künftig der Arbeitnehmer hierfür nicht 
auch noch den Beweis antreten müssen. Dieser ob-
liegt vielmehr dem Arbeitgeber; er hat seinerseits 
den Nachweis zu erbringen, daß eine unterschiedli-
che Behandlung von Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmern sachlich begründet war. Diese Beweis-
lastumkehr, für die es in der bisherigen Rechtspre-
chung Muster gibt, halten wir für unverzichtbar, 
wenn man ernsthaft beabsichtigt, die Rechtsposition 
einer Arbeitnehmerin zu stärken. Das im Regie-
rungsentwurf vorgesehene Maßregelungsverbot  

hängt unmittelbar damit zusammen, daß es dem Ar-
beitgeber untersagt, die Arbeitsbedingungen eines 
Mitarbeiters zu verschlechtern oder ihn zu benach-
teiligen, wenn er die ihm zustehenden Rechte auch 
wirklich wahrnimmt und sie geltend macht. 

Wir begrüßen es auch, daß endlich der Grundsatz 
des gleichen Entgelts für Männer und Frauen, 
wenn sie die gleiche oder eine gleichwertige Arbeit 
verrichten, ausdrücklich im Bürgerlichen Gesetz-
buch festgeschrieben wird. 

(Frau Dr. Wex [CDU/CSU]: Sehr richtig!) 

Auch diese Vorschrift ist ein Schritt in die richtige 
Richtung, um Frauen zu mehr Gerechtigkeit zu ver-
helfen; denn oft wurden sie gleich doppelt benach-
teiligt: zunächst durch niedrigere Löhne, denen spä-
ter zwangsläufig niedrigere Renten folgten. 

Die sozialdemokratische Bundestagsfraktion hält 
die Einzelregelungen der Regierungsvorlage für un-
erläßlich, um den Grundgesetzauftrag nach drei 
Jahrzehnten im Arbeitsleben wirklich zu verwirkli-
chen. Zugleich setzen wir die Richtlinien des Rates 
der Europäischen Gemeinschaft um. 

Ich weiß, daß manche politischen Wunschvorstel-
lungen über die Möglichkeiten dieses Gesetzes hin-
ausreichen. So wird beispielsweise an ein umfassen-
des  Antidiskriminierungsgesetz gedacht. Wenn 
man sich jedoch darauf beschränkt und nur dieses 
Plakat aufstellt, so entzieht man sich damit dem 
schwierigen Unternehmen, an diesem Gesetzent-
wurf positive Veränderungen vorzunehmen. Wir So-
zialdemokraten sind offen, alle Vorschläge zu prü-
fen, die darauf zielen, den Gesetzentwurf zu verbes-
sern. Dazu fordern wir auf. Wir werden zu dem Ge-
setzentwurf nicht deshalb nein sagen, weil wir im 
ersten Ansturm nicht alle unsere Vorstellungen ver-
wirklichen können. Wir appellieren an die anderen 
Fraktionen, 

(Frau Dr. Wex [CDU/CSU]: Das brauchen 
Sie gar nicht!) 

sich im guten Sinne ebenfalls als Lobbyisten zu betä-
tigen, damit nicht auf Dauer richtig bleibt, was ein 
Ausschuß der Evangelischen Kirche Deutschlands 
Anfang des Jahres festgestellt hat, was ich mit 
freundlicher Genehmigung des Präsidenten zitieren 
darf: 

Ohne die Leistungen der Frau könnte unsere 
Gesellschaft nicht bestehen. Es gäbe keine Wei-
terentwicklung des menschlichen Lebens ohne 
die Arbeit der Frau. Dennoch beobachten wir 
eine deutliche Zurückstellung der Frau hinter 
den Mann, dessen Beitrag zur Erfüllung der 
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Aufga-
ben viel höher bewertet wird. 

Wir Sozialdemokraten wollen konkret unseren Bei-
trag leisten, damit noch in dieser Wahlperiode ein 
wichtiger weiterer Baustein auf dem Weg zur 
Gleichstellung der Frau gesetzt werden kann. — 
Vielen Dank für auch Ihre Geduld. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Präsident Stücklen: Das Wort hat der Herr Abge-
ordnete Hölscher. 
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Hölscher (FDP): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Nach dem Beitrag des Kollegen Dr. Ge-
orge erwarte ich mit freudiger Erregung und einer 
gewissen Spannung den Beitrag der Frau Kollegin 
Hürland. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, 
Frau Kollegin Hürland, daß Sie alles, was der Kol-
lege Dr. George sagte, bestätigen werden. Abgese-
hen von der Frage, ob Polemik drin war oder nicht: 
Ich fand Ihre Rede viel polemischer als die des eh-
renwerten Arbeitsministers Ehrenberg. Aber dies 
ist eine Wertung, die ich hier nicht zu vollziehen 
habe. 

Nur, Herr Kollege Dr. George, wenn Sie sinnge-
mäß sagen, die Union läßt sich durch niemand über-
treffen, wenn es um das Gleichberechtigungsgebot 
für Frauen im Beruf geht, dann ist das eine für mich 
wirklich originelle Kehrtwendung. Denn bis jetzt 
hatte ich eher den Eindruck, daß unionspolitische 
Familienpolitik bildhaft eher so zu umschreiben ist, 
daß Sie mit Erziehungsgeld für alle die Küchentüren 
weit aufreißen wollen und die Frauen zurück in die 
Küche und zum Kind treiben wollen. 

(Widerspruch bei der CDU/CSU — Frau Dr. 
Wex [CDU/CSU]: Das ist sehr unfair!) 

Ich fand Ihre Ausführungen insofern ganz sympa-
thisch. Hoffentlich setzen Sie sich im Bereich der 
Familienpolitik einmal durch. 

Wir von der FDP jedenfalls haben in unserem 
Gleichberechtigungsprogramm 1980 schon festge-
stellt — ich darf zitieren —: 

Zwar ist in weiten Bereichen die Gleichberech-
tigung der Frau formalrechtlich verwirklicht. 
Doch gewährt die Gesellschaft der Frau immer 
noch einen geringeren Raum zur Selbstbestim-
mung und Selbstverwirklichung als dem Mann. 
Diese Kluft zwischen Verfassungsnorm und 
Verfassungswirklichkeit ist auszufüllen. 

Deshalb verlangt meine Partei auch ein Antidiskri-
minierungsgesetz. Wir werden uns hierüber — ich 
hoffe: gemeinsam — zum gegebenen Zeitpunkt un-
terhalten müssen. In diesem Antidiskriminierungs-
gesetz ist grundsätzlich u. a. die direkte Diskriminie-
rung zu verbieten, also der Tatbestand, daß eine 
Frau auf Grund ihres Geschlechts schlechter als ein 
Mann unter gleichen Umständen behandelt wird 
oder umgekehrt. 

Wir sehen in dem vorliegenden Gesetzentwurf ei-
nen wichtigen Beitrag zur Erfüllung der grundsätzli-
chen Forderung nach gleichen Rechten von Mann 
und Frau auch im beruflichen Leben. Durch diesen 
Gesetzentwurf soll die Gleichberechtigung der 
Frau im Arbeitsleben verbessert werden. Kern des 
Gesetzentwurfs ist deshalb das Verbot, einen Ar-
beitnehmer wegen seines Geschlechts zu benachtei-
ligen. 

Es wird allerdings immer wieder behauptet, ein 
solches Gesetz sei überflüssig, weil wir den  Art. 3 
des Grundgesetzes haben, der die Diskriminierung 
von Frauen verbietet. Aber Verfassungsanspruch 
und Verfassungswirklichkeit stimmen auch hier 
nicht immer überein. Auch heute noch werden 
Frauen bestimmte Arbeitsplätze verwehrt. Auch 
heute noch verdienen Frauen in vielen Fällen weni

-

ger als Männer bei gleicher oder gleichwertiger Ar-
beit. Chancengleicheit ist insofern in diesem Be-
reich zu oft ein frommer Wunsch geblieben. Das 
Gleichberechtigungsgebot des Grundgesetzes wird 
immer wieder verletzt. 

Zweifellos — dies muß man positiv anmerken — 
haben die Frauen im Bildungsbereich aufgeholt. Bei 
den Realschulabgängern, aber auch bei den Abitu-
rienten stellen sie immerhin die Hälfte. Aber dann 
kommt der Bruch. Im Beschäftigungssystem findet 
sich davon kaum etwas wieder. Zwar sind 40 % der 
Erwerbstätigen Frauen. Aber auch zwei Drittel aller 
Arbeitslosen sind Frauen. Es gibt eben zwei Arbeits-
märkte. Es gibt einen breit gefächerten normalen 
Arbeitsmarkt, auf dem die Frauen eine kleine Min-
derheit darstellen, und es gibt einen Arbeitsmarkt, 
der sich auf wenige, typisch weibliche oder als ty-
pisch weiblich angesehene Berufe bezieht. Und wie 
ist es beim Bundestag selbst? 

(Frau Dr. Wex [CDU/CSU]: Sagen Sie doch 
nicht immer dasselbe!) 

Ich habe mir heute nachmittag mal die Zahlen von 
der Bundestagsverwaltung kommen lassen. 

(Frau Dr. Wex [CDU/CSU]: Das sind keine 
neuen Zahlen!) 

Das ist recht interessant. Die Beschäftigten bei Ab-
geordneten sind zu 66 % Frauen, in der Bundestags-
verwaltung bei den Angestellten 67 % Frauen, bei 
den Lohnempfängern 43 % Frauen und — jetzt 
kommt eine Zahl, die genau diese Divergenz der bei-
den Arbeitsmärkte zeigt — bei den Beamten nur 
9,3 %; hier im Bundestag, in diesem Hause bei den 
Beamten nur 9,3 %! 

(Zurufe) 

Wir haben also hier einen solchen Arbeitsmarkt, bei 
dem zwar die Mehrzahl der in unseren Büros be-
schäftigten Mitarbeiter Frauen sind; aber es wäre ja 
wohl ein falscher Schluß, wenn wir sagen würden, 
hier hätten endlich mal die Frauen die Männer 
überholt. Denn wo sind die Angebote der Stenotypi-
sten? Wo sind die Angebote der Sekretäre? Die gibt 
es doch nicht. Das sind doch im allgemeinen keine 
Berufe, die dem Mann einen Status vermitteln. 

Ich könnte mir allerdings, wenn wir dieses Gesetz 
jetzt verabschieden, auch in unseren eigenen Situa-
tionen und in unseren eigenen Büros ganz interes-
sante Diskussionen vorstellen, wenn nämlich nach 
Inkrafttreten des Gesetzes mal ein Mann gegenüber 
der Bundestagsverwaltung oder gegenüber einem 
von uns Abgeordneten glaubhaft machte, daß er we-
gen seines Geschlechts nicht an den Stenoblock 
oder an die Schreibmachine dürfte. Dies ist die an-
dere Seite der Medaille. Es wäre sicher interessant, 
wenn sich so etwas mal ereignen würde. 

Im allgemeinen wird allerdings durch dieses Ge-
setz den Frauen geholfen. Ich bin mal gespannt, was 
nun z. B. die Deutsche Lufthansa tut, die es ja bis 
jetzt abgelehnt hat, weibliche Piloten zu beschäfti-
gen — im Gegensatz zu anderen international aner-
kannten Fluggesellschaften. 

Meine Damen und Herren, wenn ich bei dieser 
Gelegenheit schon einige allgemeine Betrachtun- 
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gen über die Rolle der Frauen in der Berufswelt an-
stelle, dann möchte ich auch nicht verschweigen, 
daß es sogenannte Schutzvorschriften für weibli-
che Arbeitnehmer gibt, die im Grunde genommen 
eine Bevormundung und auch eine Diskriminie-
rung der Frauen darstellen. So dürfen Arbeiterin-
nen nachts nicht arbeiten. Es ist auch noch gar nicht 
so lange her, daß Männer dieses Hauses aus einer 
meines Erachtens falsch verstandenen Fürsorge 
vorschlugen, man solle doch dieses Nachtarbeits-
verbot für Arbeiterinnen auf weibliche Angestellte 
ausdehnen. Da gibt es das Verbot der Beschäftigung 
von Frauen am Bau. Da habe ich vom Arbeitsmini-
sterium kürzlich erfahren, daß sich ein Mädchen als 
Stukkateurin hat ausbilden lassen, aber diesen Beruf 
nicht ausüben darf, weil ja dort etwas geschleppt 
werden muß. Ich meine: wenn Nachtarbeit gesund-
heitsschädlich ist, wenn bestimmte körperliche Ar-
beiten unzumutbar sind, dann sind sie für alle unzu-
mutbar und nicht nur für Frauen, 

(Beifall bei der FDP und der SPD) 

dann darf man das Berufsfeld nicht geschlechtsspe-
zifisch aufteilen nach dem starken und dem schwa-
chen Geschlecht, sondern dann muß man z. B. fra-
gen, ob Nachtarbeit nicht insbesondere für ältere 
Menschen — Männer und Frauen — schädlich ist, 
und dann sollte man etwas tun. Wir sollten endlich 
Schluß machen mit diesen geschlechtsspezifischen 
Arbeitsschutzvorschriften, die im Grunde genom-
men nur Bevormundung und Diskriminierung aus-
drücken und zur Folge haben. 

Ähnliche diskriminierende Wirkungen kann auch 
der Kündigungsschutz haben, wenn er allein auf 
Frauen abgestellt ist. Insofern müssen wir auch mal 
beobachten, wie sich das mit dem Kündigungsschutz 
beim kürzlich beschlossenen Mutterschaftsurlaub 
entwickelt. Wenn sich dies als Bumerang heraus-
stellen sollte, müssen wir hier im Interesse der 
Frauen reagieren. 

(Beifall bei der FDP und der SPD) 
Diese Gefahr ist andererseits dann nicht gegeben, 
wenn wir uns dazu aufraffen können, einen Eltern-
urlaub einzuführen, weil dann das Risiko gleichmä-
ßiger auf beide Geschlechter verteilt ist. 

Aber heute geht es um die erste Lesung des 
arbeitsrechtlichen EG-Anpassungsgesetzes. Wenn 
also ein Arbeitnehmer vermutet, daß die Ablehnung 
seiner Einstellung oder z. B. seiner Beförderung nur 
wegen seines Geschlechts erfolgt ist, kann er Tatsa-
chen glaubhaft machen, und der Arbeitgeber trägt 
die Beweislast dafür, daß nicht geschlechtsbezoge-
ne, sondern sachliche Gründe eine unterschiedliche 
Behandlung rechtfertigen. Der Arbeitnehmer kann 
dann Schadensersatz verlangen, und zwar wird ihm 
das sogenannte Vertrauensinteresse ersetzt. 

Meine Damen und Herren, ich will gar nicht ver-
hehlen, daß Teile meiner Fraktion besondere 
Schwierigkeiten sehen bei der Lösung des Problems, 
wie bei der Beweislastverteilung in Diskriminie-
rungsfällen ein befriedigender Ausgleich zwischen 
den berechtigten Interessen des Arbeitnehmers ei-
nerseits und des Arbeitgebers andererseits gefun-
den werden kann. Der Objektivität halber muß auch 
festgestellt werden, daß uns die EG-Richtlinie von 

1960 nicht zwingt, diese Beweislastregelung, wie wir 
sie vorsehen, einzuführen. Dennoch darf aber nicht 
verkannt werden, daß es in der Praxis z. B. einem 
nicht berücksichtigten Bewerber kaum gelingen 
wird, vor Gericht seinerseits nachzuweisen, daß er 
wegen seines Geschlechtes nicht eingestellt wurde ; 

 denn die sachlichen Gründe für solche Entscheidun-
gen sind ihm im allgemeinen nicht bekannt. Ohne 
die Beweislastregelung bliebe es wohl bei einem all-
gemeinen Diskriminierungsverbot, das für die Pra-
xis keine große Bedeutung hätte. 

Wir wollen allerdings auch nicht — dies möchte 
ich in aller Deutlichkeit sagen —, daß durch dieses 
Gesetz der Eindruck entsteht, der Einstellende 
werde von vornherein in die Ecke des Diskriminie-
rers gestellt, 

(Beifall bei der FDP) 

unter dem Motto: Gleich, wie du dich entscheidest, 
du mußt dich rechtfertigen, und du bist im Grunde 
ein latenter Missetäter. Darum geht es wirklich 
nicht. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Wir wollen Sie 
das verhindern?) 

— Ich hoffe, daß allein die Existenz eines solchen 
Gesetzes schon dafür sorgen wird, daß personelle 
Entscheidungen in Zukunft weniger von ge-
schlechtsspezifischen Motiven bestimmt werden. 

Ich weiß, ich muß Schluß machen. Lassen Sie mich 
abschließend sagen: Dies ist nur ein Teilbereich. 
Weitere Schritte müssen folgen ;  denn das Gleichbe-
rechtigungsgebot bezieht sich nicht nur auf die 
Arbeitswelt, es umfaßt alle Gebiete des Lebens, die 
Politik, uns, die Parteienvertreter, die Medien, die 
Werbung, die Stellenausschreibung, die Bildung, die 
Kultur und die soziale Sicherung. Wir wollen die 
freie Wahl der Frau, 

(Zustimmung der Abg. Frau Dr. Wex [CDU/ 
CSU]) 

die freie Wahl zwischen Familie und Beruf oder bei-
dem zum Beispiel. Dazu dient letzten Endes auch 
dieses Gesetz. Wir wollen damit echte, praktische 
Chancengleichheit erreichen. 

Wir werden uns für eine zügige Beratung einset-
zen. Wir werden im Rahmen der Beratungen sicher 
auch Praktiker anhören müssen, auch Frauenver-
bände. Man sollte eine Anhörung veranstalten. 

Ich hoffe, daß wir einvernehmlich dieses wichtige 
Gesetz verabschieden werden. 

(Beifall bei der FDP und der SPD) 

Präsident Stücklen: Das Wort hat Frau Abgeord-
nete Hürland. 

Frau Hürland (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Herr Minister Ehrenberg, Sie 
haben eingangs Ihrer Rede sehr richtig gesagt, es 
gehe vor allem um Bewußtseinsänderungen und 
entsprechende Verhaltensweisen. Ich kann dem 
nur zustimmen. Aber, wenn ich mir den Wortlaut Ih-
rer Rede in Erinnerung rufe, sprachen Sie nur von 
„Arbeitnehmern", von „Arbeitgebern", von „Unter-
nehmern", von „Gewerkschaftssekretären". Meinen 
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Frau Hürland 
Sie nicht, daß es auch Gewerkschaftssekretärinnen, 
Unternehmerinnen, Arbeitnehmerinnen gibt? 

(Beifall bei der CDU/CSU und der SPD) 

Die Fraktion der CDU/CSU ergreift bzw. unter-
stützt jede Initiative, die zur Gleichberechtigung 
der Frau auch im Arbeitsleben führt. Das ist keine 
Behauptung ins Leere; denn seit 1966 befaßt sich der 
Deutsche Bundestag alle zwei Jahre mit der Gleich- 
berechtigungssituation im Arbeitsleben. Auf Grund 
dessen wurden z. B. die diskriminierenden Leicht-
lohngruppen fast völlig abgeschafft. Auch für die Be-
wertung der Arbeit sind den Parteien des Arbeitsle-
bens gerechtere Kriterien an die Hand gegeben 
worden. 

Das sich dieses Hohe Haus mit dieser Materie alle 
zwei Jahre befaßt, verdanken wir einer Initiative 
meiner Fraktion, die vom Ausschuß für Arbeit unter 
dem Vorsitz meines Kollegen Adolf Müller seiner-
zeit einstimmig beschlossen worden ist. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Seit dieser Zeit haben die Fraktionen gemeinsam 
daran gearbeitet, die Gleichberechtigung im 
Arbeitsleben weiterzubringen, damit endlich — wie 
es im Vorblatt des Entwurfs der Bundesregierung 
heißt — dem Gleichbehandlungsgrundsatz in der 
Praxis weiter zum Durchbruch verholfen wird. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Die Verwirklichung des Gleichberechtigungsge-
bots im Arbeitsleben stellt für meine Fraktion ein 
wesentliches Stück des freiheitlichen und sozialen 
Rechtsstaates dar, wozu uns das Grundgesetz in den 
Art. 2, 3, 6 und 12 verpflichtet. Auch die Verfassun-
gen der Bundesländer, auf die ich hier nicht im ein-
zelnen eingehen will, verlangen dies. Die tatsächli-
che Situation der berufstätigen Frau entspricht lei-
der bisher nicht den Maßstäben unserer Verfas-
sung, 

(Frau Dr. Wex [CDU/CSU]: Leider wahr!) 

die wir als unabdingbare Ordnungsregel auch des 
gesellschaftlichen Lebens verstehen. 

Leider hat sich die Lage in der jüngsten Vergan-
genheit wegen der anhaltend ungünstigen Arbeits-
marktsituation gerade für die Frauen noch weiter 
verschlechtert, 

(Zuruf von der CDU/CSU: So ist es )  

wie es die hohe Arbeitslosigkeit von Frauen be-
weist. Das an sich schon ungünstige statistische Bild 
beschönigt aber in Wirklichkeit noch die tatsächli-
che Lage, weil ein Großteil der ehemals berufstä-
tigen Frauen in der Statistik gar nicht mehr als 
arbeitslos erscheint. 

(Zustimmung bei der CDU/CSU) 

Wir wissen, daß die Arbeitslosigkeit der Frauen 
im wesentlichen nicht auf die Diskriminierung zu-
rückzuführen ist. Hierfür gibt es mehrere Gründe. 
Einer ist aber sicher der, daß in der Vergangenheit 
viele Frauen nicht den ihrer Neigung entsprechen-
den Ausbildungsstand erstrebt haben. Auch konn-
ten sie nicht immer den ihrer Neigung entsprechen

-

den Beruf ergreifen, weil dieser für Frauen ver-
schlossen war. 

Ferner sind die Aufstiegschancen für Frauen im 
Berufsleben nicht gerade günstig, wenn man von 
den wenigen Alibi-Frauen auch in den Fraktio-
nen des Deutschen Bundestages — einmal absieht. 
Vielfach wurden wir Frauen, durch Tradition und 
Vorurteile bedingt, auf typische Frauenarbeitsplätze 
geschoben. Damit wurde unsere persönliche Entfal-
tungsfreiheit in der Realität behindert. Im betriebli-
chen Leben — und dazu zählen auch die Behörden, 
ganz gleich, unter welcher politischen Konstellation 
— sind wir Frauen mit wenigen Ausnahmen aner-
kannt gute Mitarbeiter, aber im wesentlichen doch 
Zuarbeiter für die Herren. 

Hier möchte ich auch einmal ein Wort an die 
kommunalen Parlamente richten. In ihrer Hand 
liegt es nicht zum unwesentlich Teil, ob Frauen der 
Zugang zu Spitzenpositionen in der öffentlichen 
Verwaltung auch weiterhin verschlossen bleibt. 

(Beifall bei der CDU/CSU und bei Abgeord

-

neten der SPD) 

Nach meinen Informationen gibt es zur Zeit in der 
Bundesrepublik keine einzige Frau, die an der 
Spitze einer kommunalen Verwaltung steht. 

Die Durchschnittseinkommen der Frauen sind 
immer noch niedriger als die der Männer. Nach den 
Vorschriften über den sozialen Arbeitsschutz sind 
wir Frauen zwar wegen unserer besonderen biologi-
schen Konstitution in den Augen der Männer zu-
weilen privilegiert; andererseits bringen uns diese 
Vorschriften aber tatsächlich Nachteile, weil wir an-
geblich nicht wie Männer in die allgemeine Arbeits-
organisation eingegliedert werden können und da-
durch möglicherweise zu teuer werden. 

Ich plädiere jedoch nicht für eine Abschaffung der 
besonderen Schutzvorschriften für Frauen, wie dies 
im April dieses Jahres der Bundesgeschäftsführer 
der SPD, Egon Bahr, in einer mit unserer Kollegin 
Renger gemeinsam veranstalteten Pressekonferenz 
getan hat. Meines Erachtens ist der gesetzliche so-
ziale Arbeitsschutz für Frauen und Mütter unver-
zichtbar, wenn auch in einigen Fragen durchaus kor-
rigierbar. Aber ausschließlich auf die Vertragsfrei-
heit der Frauen abzustellen, halte ich schlicht für 
unmöglich, weil dadurch das Arbeitsrecht in seinem 
Kern überflüssig würde. Schließlich sind wir Frauen 
in kollektiven Interessenve rtretungen des Arbeits-
lebens völlig unterrepräsentiert. In Gewerkschafts-
vorständen sind ebensowenig Frauen anzutreffen 
wie in den Betriebs- und Personalräten. Das gleiche 
gilt leider auch für die Arbeitgeberseite. 

Ich möchte diese Situationsbeschreibung damit 
abschließen, daß nach meiner Meinung die Frau-
enerwerbsarbeit noch in dreifacher Hinsicht pro-
blematisch ist. 

Erstens. Frauenarbeit ist allgemein unter rechtli-
chen und tatsächlichen Aspekten oft noch diskrimi-
niert. 

Zweitens. Die Erwerbsarbeit und die Mutterrolle 
sind meistens nur unter Schwierigkeiten miteinan-
der vereinbar. 
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Drittens. Die Anforderungen der Arbeit und die 

Anforderungen der Familie überfordern vielfach die 
Frau. Hier helfen nach meiner Meinung nicht unbe-
dingt ein neues Gesetz oder noch so detaillierte 
Vorschriften. Vielmehr muß der schon in Gang ge-
setzte Umdenkungsprozeß fortgesetzt werden. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Träger der Verantwortung für die Frauenerwerbs-
tätigkeit sind der Staat, die Tarifpartner, die betrieb-
lichen Sozialpartner und nicht zuletzt die einzelne 
Frau und der einzelne Mann. Wir haben es hier im 
Bundestag nur mit der Rolle des Staates zu tun. In 
die Aufgaben der anderen Verantwortungsträger 
einzugreifen, halte ich für gefährlich, weil dadurch 
deren unmittelbare Verantwortlichkeit verlorenge-
hen kann. Manch ein gutgemeintes Gesetz zugun-
sten der Frauen oder anderer sogenannter Problem-
gruppen hat sich oft als ein Bumerang erwiesen. 
Deshalb sollten wir bei der Beratung dieses Regie-
rungsentwurfs darauf achten, daß wir nur solche Lö-
sungen im Blick auf tatsächlich und rechtlich vor-
handene Diskriminierungen finden, die in der Pra-
xis auch durchgeführt werden können. Es wäre mei-
nes Erachtens für die Frauen, die sich auch im Be-
rufsleben entfalten möchten, ein Bärendienst, wenn 
wir ihnen durch ein kompliziertes Gesetzeswerk 
den Zugang zur Arbeit erschweren und noch wei-
tere Vorurteile gegen die Erwerbstätigkeit der Frau 
errichten würden. 

Unsere Arbeit an dem Gesetz sollte für die Part-
ner des Arbeitslebens — und ich meine alle: Ge-
werkschaften und Arbeitgeberverbände, Betriebs-
räte und Personalchefs und auch die Partner des 
Arbeitsvertrages — kein Grund sein, ihre Verpflich-
tung ruhen zu lassen, die Gleichberechtigung im 
Arbeitsleben zu verwirklichen. Auf Anregung des 
Bundestages sind z. B. den Tarifvertragsparteien 
Kriterien an die Hand gegeben worden, wie die 
Frauenarbeit nach modernen Bewertungsmaßstä-
ben gerecht entlohnt werden kann. 

Betriebsräte und Arbeitgeber haben wir z. B. in 
§ 75 des Betriebsverfassungsgesetzes verpflichtet, 
die Diskriminierung auszuschließen. Vielleicht 
sollte im Gesetzgebungsverfahren überlegt werden, 
ob nicht nur das Gleichberechtigungsgebot, sondern 
auch die Familienrolle der Frau zu einem beachtens-
werten Kriterium für die betrieblichen Sozialpart-
ner nach § 75 des Betriebsverfassungsgesetzes wer-
den kann. Besonders sollten aber auch die betriebli-
chen Stellen etwas mehr Phantasie aufbringen, wie 
man die Arbeitsorganisation den Bedürfnissen der 
Frauen mit Familienbindungen besser anpassen 
kann. 

Die CDU/CSU-Fraktion ist zu einer konstrukti-
ven Arbeit in den Ausschüssen bereit. Wir wollen 
die Gleichberechtigung der Frau jedoch nicht mit 
dem Gerichtsvollzieher verwirklichen, sondern es 
muß für alle Verantwortlichen, für jeden Bürger eine 
Selbstverständlichkeit sein, daß Männer und Frauen 
auch im Arbeitsleben Partner sind. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Präsident Stücklen: Das Wort  hat Frau Dr. Däub-
ler-Gmelin. 

Frau Dr. Däubler-Gmelin (SPD): Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Ich bin sehr froh, daß ich 
nach Frau Hürland spreche, und zwar einfach des-
wegen, weil offenkundig geworden ist, daß man in 
diesem Hause doch eine ganze Menge an Punkten 
gemeinsam lösen kann. Darüber freue ich mich, und 
das macht mir wirklich für die Beratungen in den 
Ausschüssen Mut. 

Herr George, wenn Sie als einziger Ihrer Fraktion 
gesprochen hätten, hätte ich meine Rede mit den 
Worten beginne müssen: Mit der Gleichberechti-
gung ist es halt wirklich so eine Sache. 

(Frau Berger [Berlin] [CDU/CSU]: Das glei

-

che gilt für Herrn Egert!) 

— Keine Sorge, dazu komme ich auch noch. — Der 
Herr Arbeitsminister hat mit seiner Bemerkung 
ganz recht, daß es bei den Leuten, die das alles nicht 
so arg angeht — und Sie, Herr George, sind natür-
lich nicht so sehr betroffen, Sie merken die Betrof-
fenheit nicht auf Grund Ihres Geschlechts, doch na-
türlich sind Sie in Ihrer Rolle als Mitglied des CDU-
Wirtschaftsrats ebenfalls betroffen, auch das muß 
man sehen —, offensichtlich ganz unterschiedliche 
Betroffenheiten gibt. Es wird eben doch ein Unter-
schied gemacht: In Feiertagsreden wird von „hoch-
sensiblen Themen" gesprochen, da wird Einigkeit im 
Ziel beschworen, da soll es keinen „Klassenkampf" 
geben. Bei solchen Gelegenheiten wird gesagt, vom 
Grundsatz her sei man ja einverstanden. Und je ab-
strakter es wird, desto einiger wird man sich. Gleich-
zeitig geht man aber hin und öffnet jedes nur denk-
bare juristische Hintertürchen, um ja von dem Pro-
grammsatz „Hin zu mehr Gleichberechtigung" weg-
zukommen. 

(Beifall bei der SPD) 
Frau Hürland, vor diesem Hintergrund hoffe ich, 

daß wir wirklich ein bißchen etwas gemeinsam ma-
chen können. Ich bin der Meinung, Frauen denken 
bezüglich dieses Punktes ziemlich nüchtern und 
praktisch. Sie haben etwas gegen Etikettenschwin-
del, Herr George. Sie wollen die Gleichberechtigung 
nicht nur in Sonntagsreden, sondern sie wollen sie 
im alltäglichen Leben. Und zum alltäglichen Leben 
gehört heute das Arbeitsleben. 

Es kommt noch etwas hinzu: Nach 30 Jahren 
Grundgesetz werden die Frauen auch zunehmend 
ungeduldig. Sie hören sich nicht mehr so gerne an, 
daß wir in der Verfassung ein absolut gültiges 
Gleichheitsgebot haben, das auch nach unserer Ver-
fassungsrechtsprechung den Rang eines Grund-
rechts hat. Da kommt eine Generation junger 
Frauen nach der anderen, die jetzt eine immer bes-
sere Ausbildung bekommen. Wir alle waren doch 
dafür, auch Sie, wenn auch unsere Freunde dafür in 
der Praxis erheblich mehr getan haben. 

(Widerspruch der Abg. Frau Dr. Wex (CDU/CSU]) 
— Na schön, Frau Wex, Sie sind ausgenommen. — 
Diese Generationen von Frauen mit einer immer 
besseren Ausbildung haben auch ein stärkeres 
Selbstbewußtsein. Die Folge davon wiederum ist, 
daß die jungen Frauen — das setzt sich von Genera-
tion zu Generation fort — in immer mehr Beruf sf el-
der  gehen. Und das ist ganz deutlich in der Statistik 
und in Umfragen abzulesen, daß immer mehr junge 
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Frauen heute beides wollen: sie wollen nicht die 
Wahl zwischen Familie und Beruf, sondern sie wol-
len kontinuierliche Erwerbstätigkeit und Familie. 
Sie wollen beides ausüben können und lassen sich 
deswegen von niemandem gegeneinander ausspie-
len. 

(Frau Dr. Wex [CDU/CSU]: Sehr wahr!) 

Die Frauen sammeln immer mehr Erfahrungen in 
beiden Feldern. Deswegen wird es auf Dauer auch 
nicht gelingen, die Hausfrauen gegen die Berufstä-
tigen und die Berufstätigen gegen die Hausfrauen 
auszuspielen. 

(Beifall bei der SPD und bei Abgeordneten 
der CDU/CSU) 

Auch deswegen sind die Frauen nach 30 Jahren 
Grundgesetz immer „sensibler" gegen falsche Töne 
— um einmal dieses Wort zu benutzen — geworden. 
Sie sind auch sensibel, wenn im beginnenden Wahl-
kampf eine Partei, welche es auch sei, versucht, ein 
bißchen Reibach mit den Frauen zu machen. Die 
Frauen sehen nämlich das Auseinanderklaffen von 
Verfassung und Realität sehr genau. Wenn man 
diesen Maßstab an die EG-Richtlinie und an das 
deutsche Anpassungsgesetz anlegt, kann man fest-
stellen, ohne sich dabei etwas zu vergeben, daß in 
bezug auf Einstellung, Aufstieg und Entlohnung das 
Gesetz diesen von uns gewünschten Prozeß, Frau 
Hürland, tatsächlich beschleunigen kann. 

Es muß einem dann wie Hohn vorkommen, wenn 
man die Beratungsprotokolle des Bundesrates liest 
und dort erfährt, daß das mit der Gleichberechti-
gung zwar in der Verfassung stünde — das kommt 
auch in einem Antrag der Landesregierung Baden

-

Württemberg zum Ausdruck, Niedersachsen steht 
da nicht allein, und das ist für mich ganz besonders 
bedenklich —, aber das sei alles gar nicht so ge-
meint, das sei nicht so wörtlich zu nehmen. Da müß-
ten Aspekte der Zweckmäßigkeit eine Rolle spielen. 
Das alles müsse „richtig" verstanden werden. Und 
ich erinnere daran, daß der ehemalige Justizmini-
ster von Rheinland-Pfalz sagte — das hat der Herr 
Bundesminister schon zitiert —, man dürfe das nicht 
so „ideologisch verblendet" sehen. 

Meine Damen und Herren, es geht dabei ja nicht 
um neue Regelungen, die an verschiedenen Lebens-
situationen von Frauen anknüpfen, sondern es geht 
um  den Abbau von Benachteiligungen, die Frauen 
jeden Tag an sich selber erfahren, nicht bloß aus der 
Statistik. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Ich habe gedacht, das sei alles ein Ausrutscher ge-
wesen. Nach dem, was ich heute von Ihnen gehört 
habe, Herr George, habe ich den Eindruck: Es ist 
kein Ausrutscher. Deswegen will ich hier noch ein-
mal sehr deutlich folgendes sagen. Die Väter des 
Grundgesetzes haben damals auch schon gewußt, 
daß es einen biologischen Unterschied zwischen 
Mann und Frau gibt. Sie haben damals auch schon 
gewußt — diese Meinung war damals noch stärker 
vertreten als heute —, daß es funktionale und 
arbeitsteilige Unterschiede gibt. Sie wollten in 
Kenntnis dieser Tatsachen daran keine ungleichen 

Folgerungen geknüpft haben. Das wissen die Frau-
en, und das wollen die Frauen auch. 

Wenn Sie mit dem juristischen Argument kom-
men, das alles gelte wegen der Drittwirkung der 
Grundrechte zwar gegenüber dem Staat, vielleicht 
sogar auch noch dann, wenn es sich um einen Mono-
polbetrieb handelt — Herr Hölscher hat vorhin die 
Lufthansa-Fälle erwähnt, über die wir uns hier schon 
unterhalten haben —, das gelte aber nicht in den 
Fällen, in denen die Frauen normalerweise betroffen 
sind, nämlich dann, wenn sie einen Arbeitsplatz su-
chen oder wenn es um Arbeitsbedingungen geht, 
dann muß ich Ihnen sagen: Für diese Einstellung 
fehlt den Frauen jedes Verständnis, und dafür habe 
ich wiederum sehr viel Verständnis. 

Wenn man dann noch von Herrn George hört, daß 
ein in der Verfassung durchaus erwähntes Recht, 
nämlich die Abschlußfreiheit — sie ist ja in der all-
gemeinen Handlungsfreiheit mit geschützt —, dem 
ausdrücklichen Gleichbehandlungsgebot minde-
stens gleichrangig sei — bei Ihnen klang es ver-
dammt so, als ginge es vor —, dann kann ich nur ra-
ten, daß man sich dieses Rangverhältnis ganz genau 
merkt: Das ist dann, wie ich meine, Herr George, 
Klassenkampf, nur von der anderen Seite. Ich glau-
be, darüber sollte man sich auch einmal klar sein. 

(Beifall bei der SPD — Zuruf der Abg. Frau 
Dr. Wex [CDU/CSU]) 

Frau Wex, jetzt komme ich zu den praktischen 
Punkten, bei denen ich hoffe, daß wir gemeinsam 
Verbesserungen erreichen. 

(Frau Dr. Wex [CDU/CSU]: Dann lassen Sie 
doch den Vorspann!) 

— Wissen Sie, ich bin der Meinung, daß dieses ein-
mal gesagt werden muß. Ich kann das mit der „Eman-
zipationshysterie" und mit dem Gegeneinander-
Ausspielen-Wollen der verschiedenen Frauengrup-
pen nicht mehr hören. Das liegt mir schon lange auf 
der Seele, und das sage ich jetzt auch einmal. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich komme jetzt zum EG-Anpassungsgesetz. 
Wenn wir nüchtern an die Rechte herangehen, was 
die Frauen haben sollen, so muß klar sein, daß wir 
unter Diskriminierungen die mittelbaren und un-
mittelbaren Beeinträchtigungen verstehen. Ich 
meine, daß da einige Klarstellungen vorgebracht 
werden müssen. 

(Zustimmung bei der CDU/CSU) 

— Ich sehe Sie alle so nicken. Ich werde Sie beim 
Wort nehmen, meine Damen und Herren, wenn es 
darum geht, dieses im Gesetzentwurf noch klarer zu 
machen. 

Es ist mir klar — aber das muß auch, wie ich glau-
be, allgemein bei der Lektüre dieses Gesetzes klarer 
werden —, daß die Rechtsgrundlage für das Gesetz 
nicht Art. 3 Abs. 1 des Grundgesetzes ist, sondern 
Art. 3 Abs. 2 des Grundgesetzes. Ich habe dafür 
Verständnis, weil die Anordnung der Worte im 
ersten Absatz des § 611 a ein bißchen mißverständ-
lich ist, wenn der Deutsche Gewerkschaftsbund in 
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seiner Presseerklärung heute sagt: Paßt hier gut auf, 
daß ihr die Rechtsgrundlage nicht verschiebt. 

Das sagen diese Praktiker deshalb, weil sie wis-
sen, daß die Juristen in den Personalabteilungen so-
mit sehr leicht die Beurteilungsgrundlage verschie-
ben könnten. Das könnte dann schließlich auf das in-
dividualarbeitsrechtliche Benachteiligungsverbot 
Auswirkungen haben und auch für die Rechtsgrund-
lage in § 75 des Betriebsverfassungsgesetzes, die Sie 
erwähnt haben, und es könnte sich ebenso auf das 
Tarifvertragsgesetz auswirken, und das darf nicht 
ins Rutschen kommen. 

Nächster Punkt! Wer sich in Fragen der Gleichbe-
rechtigung auskennt, der weiß sehr wohl, daß das 
Haben eines Rechtsanspruches und die Durchset-
zung hier noch weniger als in anderen Feldern zu-
sammenfallen — zum einen einfach deshalb, weil 
Frauen ihre Rechte zu wenig kennen. Hier wird das 
Gesetz hilfreich sein. Zweitens deshalb, Herr Geor-
ge, weil Frauen, was die Durchsetzung ihrer Rechte 
anlangt, nicht an der Spitze stehen. Ich weiß gar 
nicht, wie Sie hier überhaupt auf die Idee kommen, 
von „Prozeßlawine" zu reden. Sie wissen doch ganz 
genau, daß häufig genug auch aus Ihrer Ecke den 
Frauen geraten wird, sie sollten sich eben wehren, 
wenn es nötig sei. Ja, wenn die sich wehren sollen, 
dann muß man ihnen aber doch auch die verfahrens-
rechtlichen Möglichkeiten geben. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich bin der Meinung, daß Frauen sich heute häufig 
genug deswegen nicht wehren, weil sie sagen: es hat 
ja alles keinen We rt, wir können nichts beweisen. 
Hier wird das Gesetz, wie ich hoffe, tatsächlich hel-
fen. 

Nur — das ist jetzt der zweite Punkt, den ich Sie 
vorzumerken bitte — werden wir uns natürlich sehr 
deutlich über die Hemmschwelle vor dem Prozeß 
unterhalten müssen. Ich bin da anderer Meinung als 
Sie, Herr Hölscher. Ich glaube nicht, daß wir den Ar-
beitgeber in die Ecke des Missetäters stellen 

(Zuruf des Abg. Hölscher [FDP]) 

— lassen Sie mich doch erst einmal ausreden —, 
wenn wir sagen: wir dürfen der Frau nicht zumuten, 
daß sie erst einmal „Tatsachen glaubhaft machen" 
muß, bevor ein Verfahren mit Beweislastumkehr tat-
sächlich anfängt. 

(Erneuter Zuruf des Abg. Hölscher [FDP]) 

— Gut, dann finden wir gemeinsam eine Formulie-
rung, die tatsächlich diese Hemmschwelle senkt. 
Dann kommen wir weiter. 

Außerdem sollten wir uns überlegen, ob die EG-
Kommission nicht recht hat, wenn sie sagt, sogar die 
Sanktionen, die wir im europäischen Bereich haben, 
seien zu niedrig. Das gilt dann verstärkt für dieses 
Gesetz. Da gibt es auch vom Deutschen Gewerk-
schaftsbund eine Reihe von Verbesserungsvorschlä-
gen: Es ist ja in der Tat die Frage, ob man es bei ei-
nem Schadensersatzanspruch auf den Vertrauens-
schaden belassen muß oder ob man nicht wenig-
stens doch auf eine Art Anspruch auf vorrangige 
Einstellung der diskriminierten Frau kommt. 

Auch bei der Beförderung könnte ich mir Sank-
tionen vorstellen, die dem Diskriminierungsverbot 
in diesem Zusammenhang etwas mehr Nachdruck 
verleihen. Das alles zu erörtern, wird in den Aus-
schußberatungen Gelegenheit sein. 

Lassen Sie mich mit einer Bitte schließen. Ich 
wäre sehr dankbar, wenn wir 30 Jahre nach dem In-
krafttreten des Grundgesetzes, mehr als 20 Jahre 
nach dem Inkrafttreten des Europäischen Vertrages 
mit seinen Artikeln 117, 118 und 119 — und denen 
stimmt doch nicht nur diese Regierung zu, Herr Ge-
orge — uns darauf verständigen könnten, nicht die 
ideologischen Grabenkämpfe von vor 50 Jahren 
oder noch früher zu führen. Wir leben nicht mehr im 
Jahre 1900. Wir haben die veränderte Rolle der 
Frauen. Ich glaube, wir kommen nicht mit dem „Pro-
krustesbett" oder „Gleichmacherei" weiter, sondern 
wir kommen mit einer ganzen Reihe von vernünfti-
gen Vorschlägen weiter, wenn wir das Gesetz aus-
bauen. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Präsident Stücklen: Das Wort hat der Abgeord-
nete Kleinert. 

Kleinert (FDP): Herr Präsident! Meine sehr verehr-
ten Damen, meine Herren! Allein der Unterschied 
in der Anredefloskel, die ich seit einigen Jahren be-
nutze, wird dem Thema nicht so ganz gerecht. Ich 
bin aber der Meinung: Emanzipation ist, wenn man 
nicht darüber spricht. Daß dieser Zustand noch nicht 
erreicht werden konnte, führt dazu, daß wir dieses 
Gesetz hier zu beraten haben. In dieser Richtung 
weist vieles von dem, was die Kollegen, wie ich mit 
Freude feststelle, aus allen Fraktionen — insbeson-
dere die letzten Redner, man muß da ja Unter-
schiede machen — gesagt haben. 

Die Juristen werden mit großen Beklemmungen 
sehen, was hier nach langen Überlegungen und Ver-
handlungen im Kernpunkt formuliert worden ist. Es 
geht um die mehrfach falsch — so möchte ich ganz 
schlicht sagen — angesprochene Beweislastumkehr, 
die in Wirklichkeit eine Beweislastverschiebung ist, 
und zwar auf die Mitte zwischen den beiden Mög-
lichkeiten hin. Das, was dazu formuliert worden ist, 
scheint mir der Sachlage durchaus gerecht zu wer-
den. Es wird nur in der Praxis erhebliche Schwierig-
keiten bereiten. 

Andererseits ist nicht zu verkennen, daß es un-
möglich ist, demjenigen, der wegen seines Ge-
schlechts im Berufsleben benachteiligt worden ist, 
die Beweislast aufzubürden. Ein solcher Beweis 
würde bei auch nur halbwegs geschickt funktionie-
renden Personalabteilungen ein für allemal nicht zu 
führen sein und deshalb diese Sache von Anfang an 
zahnlos machen. 

Umgekehrt aber würde die volle Beweislastum-
kehr, die im Gesetz eben nicht gewollt ist, dazu füh-
ren, daß eine Benachteiligung der jeweils anderen 
Seite eintreten müßte. Das ist ja die mißliche Folge, 
und das kann ja auch nicht gewollt sein. Darum 
diese komplizierte Rechtsfigur mit den Tatsachen-
behauptungen, die erst einmal indizieren müssen, 
daß hier wohl eine Benachteiligung vorliegt, was 
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dann anschließend den Gegenbeweis auf die andere 
Seite hinüberbringt. 

Man kann nur hoffen, daß in den Beratungen — 
mindestens für den Bericht — noch sehr klare Aus-
führungen zustande kommen, die den Richtern hel-
fen, mit dieser schwierigen Figur zurechtzukommen, 
da andere Lösungsmöglichkeiten wohl nicht gege-
ben sind. Da scheint mir — aus juristischer Sicht je-
denfalls — das Kernproblem dieses Vorhabens zu 
liegen, wenn ich einmal von meinem Eingangssatz 
absehe. Aber das dort  Gesagte kann erst im Verlauf 
einiger Jahre — wie ich befürchte: einiger Jahr-
zehnte — dazu führen, daß gesetzliche Regelungen 
überflüssig werden. Sicherlich gibt es auch hier eine 
gewisse Wechselwirkung zwischen gesetzlichen Re-
gelungen und Bewußtseinsbildung, und zwar sowohl 
so herüber als auch so hinüber, die man hier fördern 
muß. 

Hoffen wir, daß die Beratungen zu einem Ergebnis 
führen, bei dem nicht wieder das auftaucht, wovor 
ich hier neulich in einem anderen Zusammenhang 
schon einmal gewarnt habe: daß man nämlich, um je-
mandem etwas Gutes zu tun, hinterher mit den da-
für gefundenen gesetzlichen Regelungen das Ge-
genteil erreicht. Diese Sorge habe ich insbesondere 
bei der Beförderung; bei der Einstellung sehe ich das 
gar nicht so sehr. Bei der innerbetrieblichen Beför-
derung sehe ich das Risiko, daß man im einen oder 
anderen Fall — jedenfalls in überschaubaren Berei-
chen — eher von einer Einstellung absieht, wenn 
man diesen Konflikt als nächstes schon auf sich zu-
kommen sieht, als daß man hier die wünschens-
werte Einstellung vornimmt. Das ist etwas, was nun 
einmal entschieden werden muß, was zuvor gründ-
lich beraten werden wird. Hoffen wir, daß es sich im 
Sinne all der guten Absichten, die hier — im wesent-
lichen jedenfalls — hervorgetreten sind, so umset-
zen läßt. 

Das Entscheidende muß bei so komplizierter 
rechtlicher Konstruktion natürlich sein, daß wir alle 
sehen: Es handelt sich hier um eine „Flotte in Bereit-
schaft"; das ist mein Versuch, den in der deutschen 
Sprache weit geläufigeren Ausdruck „fleet in being" 
ins Deutsche zu übersetzen. 

(Heiterkeit und Beifall bei allen Fraktio

-

nen) 

Entscheidend ist, daß dieses Gesetz möglichst selten 
angewendet werden muß, daß seine Existenz ge-
nügt, zu einer von uns allen gewünschten vernünfti-
geren Handhabung in der Praxis beizutragen. 

Ganz zum Schluß möchte ich noch sagen: Ich hof-
fe, daß wir bei Gelegenheit, bei möglichst vielen Ge-
legenheiten dennoch auf gewisse Unterschiede 

(Heiterkeit und Beifall bei allen Fraktio

-

nen) 

durchaus ehrerbietig, durchaus höflich und voller 
Freude hinweisen dürfen, auch wenn sich in diesem 
beruflichen Bereich Gleichberechtigung, die wir 
wünschen, durchsetzen wird. 

(Heiterkeit und Beifall bei allen Fraktio

-

nen) 

Präsident Stücklen: Weitere Wortmeldungen lie-
gen nicht mehr vor. Ich schließe die Aussprache. 

Der Ältestenrat schlägt vor, den Gesetzentwurf 
auf Drucksache 8/3317 zur federführenden Beratung 
an den Ausschuß für Arbeit und Sozialordnung, zur 
Mitberatung an den Rechtsausschuß und den Aus-
schuß für Wirtschaft zu überweisen. Ist das Haus da-
mit einverstanden? — Ich sehe keinen Widerspruch. 
Es ist so beschlossen. 

Ich rufe den Tagesordnungspunkt 20 auf: 

Beratung der Beschlußempfehlung und des 
Berichts des Ausschusses für Bildung und 
Wissenschaft (18. Ausschuß) zu dem Antrag 
der Fraktion der CDU/CSU Zukunftschan-
cen der jungen Generation 
— Drucksachen 8/2045, 8/3356 — 

Berichterstatter: 
Abgeordnete Berger (Lahnstein) 
Thüsing 

Wünscht einer der Berichterstatter das Wort? — 
Das ist nicht der Fall. 

Wir kommen zur Abstimmung über die Beschluß-
empfehlung des Ausschusses auf Drucksache 
8/3356. Der Ausschuß empfiehlt, den Antrag der 
Fraktion der CDU/CSU auf Drucksache 8/2045 für 
erledigt zu erklären. Wer damit einverstanden ist, 
den bitte ich um ein Handzeichen. — Gegenprobe! 
— Enthaltungen? — Einstimmig so beschlossen. 

Ich rufe den Tagesordnungspunkt 21 auf: 

Beratung der Sammelübersicht 58 des Peti-
tionsausschusses (2. Ausschuß) über Anträge 
zu Petitionen 
— Drucksache 8/3367 — 

Wird das Wort  gewünscht? — Das scheint nicht 
der Fall zu sein. 

Wir kommen zur Abstimmung. Wer der Beschluß-
empfehlung des Petitionsausschusses auf Drucksa-
che 8/3367, die in der Sammelübersicht 58 enthalte-
nen Anträge anzunehmen, zuzustimmen wünscht, 
den bitte ich im ein Handzeichen. — Gegenprobe! —

Enthaltungen? — Es ist einstimmig so beschlos-
sen. 

Ich rufe Tagesordnungspunkt 22 auf: 

Beratung der Beschlußempfehlung und des 
Berichts des Innenausschusses (4. Ausschuß) 
zu den Unterrichtungen durch die Bundesre-
gierung 

Bericht der Bundesregierung an den Deut-
schen Bundestag über „Umweltradioaktivi-
tät und Strahlenbelastung im Jahre 1976" 
Bericht der Bundesregierung an den Deut

-

schen Bundestag über „Umweltradioaktivi

-

tät und Strahlenbelastung im Jahre 1977" 
— Drucksachen 8/1682, 8/3119, 8/3324, 
8/3330 — 

Berichterstatter: 
Abgeordnete Gerlach (Obernau) 
Schäfer (Offenburg) 
dazu 
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Bericht des Haushaltsausschusses (8. Aus-
schuß) gemäß § 96 der Geschäftsordnung 

— Drucksache 8/3447 — 

Berichterstatter: 
Abgeordneter Dr. Riedl (München) 

Wünscht einer der Berichterstatter das Wort? — 
Das ist nicht der Fall. 

Ich eröffne die Aussprache. Wünscht jemand das 
Wort? — Das Wo rt  hat der Abgeordnete Gerlach. 

Gerlach (Obernau) (CDU/CSU): Herr Präsident! 
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich hätte 
es für zweckdienlicher gehalten, wenn wir gestern 
vormittag bei der großen Energiedebatte auch die-
sen Tagesordnungspunkt mitbehandelt hätten. Es 
wäre dann so manche Emotion, glaube ich, wieder 
heruntergeholt worden. 

Wir haben vor uns liegen den Bericht der Bundes-
regierung über die Umweltradioaktivität und Strah-
lenbelastung der Jahre 1976 und 1977. Die Beschluß-
empfehlungen dazu konnten im Innenausschuß ge-
meinsam erarbeitet werden. Diese Übereinstim-
mung ist ein gutes Zeichen in dieser für unsere Zu-
kunft so entscheidenden Frage. 

Die Berichte der Bundesregierung haben ein gu-
tes Ergebnis: Die Strahlenbelastung in der Bundes-
republik Deutschland ist nicht größer geworden. 
Dieses Ergebnis wünschen wir uns auch für die 
kommenden Jahre. 

Um dies zu erreichen, haben wir im Innenaus-
schuß die Einführung bestimmter Maßnahmen emp-
fohlen, beispielsweise der Fernsehüberwachung, 
die in Bayern schon eingeführt ist und sich dort gut 
bewährt hat, und einiger Register, die nun hoffent-
lich — das darf ich ausdrücklich betonen — unbü

-

rokratisch und schnell Auskunft über die Strahlen-
belastung einzelner Gebiete und ausgewählter Per-
sonenkreise in der Bundesrepublik Deutschland ge-
ben können. Ziel muß sein, die Kontrollmöglichkei-
ten zu verbessern, ohne durch Bürokratisierung und 
Verstaatlichung der Kontrolltätigkeit denen, die mit 
Radioaktivität hantieren, die Eigenverantwortung 
zu nehmen. 

Bevor ich mich nun den Berichten der Bundesre-
gierung zuwende, lassen Sie mich hier einmal vor 
der Öffentlichkeit die Tatsache unterstreichen, der 
man sich leider — deswegen auch meine Anfangs-
bemerkung — in weiten Kreisen unserer Bevölke-
rung nicht immer recht bewußt ist: Strahlen — dar-
auf muß hingewiesen werden — gibt es seit Urbe-
ginn. Die Strahlen in der Natur unterscheiden sich 
in gar nichts von den Strahlen, die bei der Nutzung 
der von den Menschen geschaffenen Strahlenquel-
len entstehen. So wie es Feuer gab, bevor der 
Mensch es zähmte, wie es Elektrizität gab, bevor der 
Mensch sie nutzte, gab es auch die Strahlenradioak-
tivität und Atomkraft lange vor der Nutzbarma-
chung dieser neuen Energiequellen durch den Men-
schen. 

Deswegen hat der Bundesminister dem guten Be-
richt der Bundesregierung einen, so meine ich, 
schlechten Dienst erwiesen, als er — offensichtlich 

zur Vorlage an die Öffentlichkeit — diesen Bericht 
mit einem Umschlag versah und darauf überdimen-
sional ein Kernkraftwerk zeichnete. Herr Staatsse-
kretär, der Sie den Bundesminister vertreten, ich 
meine, Sie haben damit der Sache einen schlechten 
Dienst erwiesen. Entweder war das Leichtfertigkeit 
— auch dann kann es nicht verziehen werden —, 
oder es sollten bewußt Emotionen gezüchtet wer-
den, und das wäre noch weniger verzeihlich. 

Auf diesem Umschlag ist nun einmal die typische 
Silhouette eines Kernkraftwerks für alle deutlich 
zu sehen, und dieses Symbol .ist im Zusammenhang 
mit diesem Bericht der Bundesregierung irrefüh-
rend. Bilder sagen mehr als viele Worte. Jeder, der 
diesen Umschlag sieht, muß doch die folgende Ge-
dankenverbindung knüpfen: Umweltradioaktivität 
und Strahlenbelastung hängen ausschließlich mit 
Kernkraftwerken zusammen. Eben diese Gedanken-
verbindung ist falsch; sie sollte im Interesse aller 
und im Interesse einer sachlichen Diskussion ver-
mieden werden. Denn damit beginnt die Dämonisie-
rung; Umweltradioaktivität und Strahlenbelastung 
werden wahrheitswidrig als etwas in erster Linie 
Unnatürliches hingestellt. 

Das Titelbild, das der Bundesminister dem Bericht 
der Bundesregierung gab, ist um so unverständli-
cher, als er schon im zweiten Satz seines eigenen 
Vorwortes feststellt: Der Hauptanteil der Gesamt-
belastung entfällt auf die Strahlenbelastung durch 
natürliche radioaktive Stoffe und kosmische 
Strahlung. 

Nur dann, wenn wir auf die Natürlichkeit einer 
gewissen Strahlenbelastung hinweisen, wird es uns 
gelingen, die dumpfe Angst vor dieser neu ins Be-
wußtsein der Menschheit getretenen Kernenergie 
abzubauen und die Sorge auf das angemessene und 
wahrheitsgetreue Maß zurückzuschrauben. 

Den Grünen, die besorgte und verängstigte Teile 
der Bevölkerung um sich scharen wollen, müssen 
wir sagen, daß beispielsweise die Strahlenbelastung 
eines Naturfreundes, der die Zugspitze erklettert, 
ungleich höher ist als die Strahlenbelastung eines 
Menschen, der in der Nachbarschaft eines Kern-
kraftwerkes lebt. Wir brauchen noch nicht einmal so 
hoch hinauf zu gehen, brauchen nicht auf die Zug-
spitze zu klettern. Wir brauchen nur einmal das Le-
ben in den höhergelegenen Gebieten Deutschlands 
zu betrachten, in unseren Mittelgebirgen, etwa im 
Bayerischen Wald. Dort bringt das Leben mehr 
Strahlenbelastung mit sich als ein Wohnen neben 
einem Kernkraftwerk. 

Der Bundesminister für Forschung und Technolo-
gie hat das in seiner „Bürgerinformation nukleare 
Entsorgung" ja auch unterstrichen. Dort hat er auf 
Karten die natürliche Strahlenbelastung in 
Deutschland dargestellt. Die dunklen Flächen auf 
den Karten in diesem Büchlein, das ich im übrigen 
jedem empfehlen möchte, stellen die Gebiete mit 
großer Strahlenbelastung dar. Es zeigt sich, daß es 
sich dort, wo dunkle Flächen sind, wo große Strah-
lenbelastungen gegeben sind, ausschließlich um na-
türliche Strahlenbelastungen handelt. 
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Wenn der Bundesminister sich darum bemüht 

hätte, mit seinem Titelbild wahrheitsgetreu zu blei-
ben, die wahren Verhältnisse darzustellen, so hätte 
er über den allergrößten Teil dieses Titelbildes bei-
spielsweise eine natürliche Landschaft zeichnen 
müssen. Danach hätte er, wesentlich kleiner, die 
Mediziner darstellen müssen, denn in diesem Be-
richt wird ganz deutlich darauf hingewiesen, daß ein 
wesentlicher Teil der Strahlenbelastung aus der 
Medizin kommt. Was uns im Ausschuß alle be-
drückt hat — ich glaube das sagen zu können —, war 
die gleichzeitige Feststellung, daß durch unsachge-
mäße Ausbildung und unsachgemäßes Handeln im 
medizinischen Bereich unnötigerweise ein gut Teil 
der Strahlenbelastung entsteht. Auf diese Zusam

-

menhänge muß hingewiesen werden, vor allem auch 
auf die Tatsache, daß von manchem Material , . von 
mancher Substanz, die wir heute zum Bauen ver-
wenden, viel größere Strahlenbelastungen auf den 
Bürger, auf den Bewohner ausgehen als von der 
friedlichen Nutzung der Kernenergie. Es war ebenso 
bedrückend, in diesem Bericht registrieren zu müs-
sen, daß es Wohnungen gibt, in denen wir überdi-
mensionale Strahlungen vorfinden, von denen unge-
heure Belastungen für die Menschen ausgehen, die 
dort wohnen. 

In der Reihenfolge der Quellen, die zu unserer 
Strahlenbelastung beitragen, kommen nach der Me-
dizin längst vertraute Dinge, die mit Kraftwerken 
überhaupt nichts zu tun haben. So ist beispielsweise 
jemand, der eine Reise mit dem Flugzeug macht, in 
großer Höhe einer stärkeren Strahlenbelastung aus-
gesetzt, als er selbst weiß. Das alles muß um der 
Wahrheit willen einmal klargelegt und dargelegt 
werden, damit wir ein ausgeglichenes Bild von der 
natürlichen und von der künstlich herbeigeführten 
Strahlenbelastung bekommen. 

Schließlich sollten gerade die Fernsehberichter-
statter einmal ihren Zuschauern sagen, daß der 
durchschnittliche Fernsehzuschauer ebensoviel 
oder, richtiger gesagt, ebensowenig Strahlung aus 
dem Fernsehgerät aufnimmt wie der unmittelbare 
Nachbar eines Atomreaktors. Das, meine Damen 
und Herren, ist die wahre Relation, in der alles gese-
hen werden muß. Das ist der Inhalt des Strahlen

-

schutzberichts. 

Die Empfehlungen des Innenausschusses enthal-
ten eine Reihe von Maßnahmen, mit denen die 
Strahlenbelastung der Bevölkerung der Bundesre-
publik noch besser erfaßt werden soll. Wir haben 
auch diese Empfehlungen einstimmig beschlossen. 
Ich möchte im übrigen anregen, einmal darüber 
nachzudenken, ob nicht künftig stärker Empfehlun-
gen in den Strahlenschutzbericht eingearbeitet 
werden sollten, etwa wie im Umweltschutzbericht, 
sicherlich nicht in der gleichen Größenordnung, 
aber doch soviel an Empfehlungen, daß wir nicht 
nur sozusagen einen Bericht der nackten Tatsachen 
haben, sondern auf Grund dieser Fakten Ansätze da-
für finden können, abzuschaffen, was nicht in Ord-
nung ist. Nichts ist so gut, daß es nicht noch verbes-
sert werden könnte. 

Eines liegt mir am Herzen und soll hier betont 
werden: Umweltbelastung und Strahlenbelastung  

durch den Betrieb von Kohlekraftwerken müssen 
intensiver überprüft werden. Die Experten sind un-
terschiedlicher Meinung. Sie sind sich nur in einem 
einig: Die Umweltbelastung, auch durch radioaktive 
Strahlung, beim Betrieb von Kohlekraftwerken ist 
nicht geringer als die beim Betrieb eines Kernreak-
tors. 

(Schäfer [Offenburg] [SPD]: Na?) 

— Aus dem Betrieb heraus, Herr Kollege. Ich glaube, 
da gibt es keine Differenzen. Sie rechnen natürlich 
beispielsweise in Ihrer breiteren Betrachtungsweise 
die Belastungen hinzu, die der Bergmann beim Ab-
bau der Kohle hat. Wir haben es aber im Strahlen-
schutzbericht nicht mit diesem Bereich zu tun, son-
dern mit dem Bereich der durchschnittlichen Bela-
stung eines Bürgers in der Bundesrepublik, also 
nicht desjenigen, der in einem speziellen Betrieb ar-
beitet. Da aber sind sich die Experten in der Tat ei-
nig, daß die Strahlenbelastung bei beiden Kraft-
werksarten zumindest gleich ist. 

Freilich ist bei jenem großen Störfall, wo mögli-
cherweise alle Sicherheitsmaßnahmen versagen, 
der heute unwahrscheinlich ist — gestern wurde 
breit darüber diskutiert —, aber selbstverständlich 
nie ausgeschlossen werden kann, die radioaktive 
Belastung aus Kernkraftwerken ungleich höher. Das 
muß ich um der Ordnung und der Wahrheit willen 
einfach dazusetzen, um das alles objektiv zu sehen. 
Das soll auf keinen Fall verniedlicht werden. Die 
Angst vor einem solchen Unfall ist allerdings gegen 
viel konkretere Zukunftsängste abzuwägen. Auch 
die Möglichkeit von Verteilungskriegen um die im-
mer knapper werdenden Energievorräte muß in die-
sem Zusammenhang gesehen werden. Vor einem 
solchen Hintergrund erscheint das Risiko der fried-
lichen Nutzung der Kernenergie vergleichsweise 
gering, wenngleich — ich möchte es noch einmal be-
tonen — es auf keinen Fall verniedlicht werden 
soll. 

Der Bundesregierung ist es leider nicht gelungen, 
das Wissen über diese Fakten hinreichend weit zu 
verbreiten. Vor allem in den sie tragenden Parteien 
haben ihre zwar mit hohem finanziellem Aufwand 
und großem Wirbel veranstalteten, weitgehend aber 
eher als Werbekampagne für einzelne Minister ver-
standene Aktionen nicht das für eine sachliche Dis-
kussion notwendige Wissen vermittelt. Zu uner-
müdlicher sachlicher Aufklärung wäre insbeson-
dere der für die Reaktorsicherheit zuständige Bun-
desminister des Innern berufen gewesen. Er hat, wie 
ich kurz darstellen konnte, versagt. Wir fordern ihn 
deshalb auf, schnellstens wirksame und insbeson-
dere wahrheitsgetreue Aufklärung zu verbreiten. 

Vor allem aber hat er dafür zu sorgen, daß künftig 
die Berichte über Umweltradioaktivität dem Deut-
schen Bundestag schneller zur Verfügung gestellt 
werden. Es geht nicht an, daß wir erst heute über die 
Berichte der Jahre 1976 und 1977 diskutieren kön-
nen. Ich kenne die Schwierigkeiten, die Relation der 
verflossenen Zeit wesentlich zu verkürzen, ich 
möchte aber trotzdem darum bitten, daß alle An-
strengungen unternommen werden, um dem Deut-
schen Bundestag die Berichte schneller vorzulegen, 
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damit nicht über radioaktive Belastungen diskutiert 
werden muß, die zwei Jahre zurückliegen. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Vizepräsident Dr. von Weizsäcker: Das Wort  hat 
der Herr Abgeordnete Schäfer (Offenburg). 

Schäfer (Offenburg) (SPD): Herr Präsident! Meine 
Damen! Meine Herren! Es ist eigentlich etwas scha-
de, Kollege Gerlach, daß Sie durch Teile Ihrer Aus-
führungen soeben die Wirklichkeit der Ausschuß-
beratungen verzerren. Ich fand und finde es gut, daß 
wir uns im Ausschuß gründlich der Fragen ange-
nommen haben — sie verdienen es —, daß wir die 
Fragen, die auf den parlamentarischen Prüfstand ge-
hören, dort hingebracht haben und daß wir unabhän-
gig von der Frage, wie wir die Nutzung der Kern-
energie im einzelnen in ihrer Akzeptabilität oder 
Akzeptanz bewerten, gemeinsam nicht nur den Be-
richt bewe rtet, beurteilt und begrüßt haben, sondern 
auch einige Schlußfolgerungen daraus gemeinsam 
einstimmig formuliert haben. Sie sehen es mir sicher 
nach, Herr Kollege Gerlach, wenn ich mich im Ge-
gensatz zu Ihnen jetzt in meinen Ausführungen we-
niger um die Verpackung des Berichtes, um jenes 
Bild eines Kernkraftwerkes, als vielmehr um den In-
halt kümmere. 

(Gerlach [Obernau] [CDU/CSU]: Sie sollten 
beides tun, Herr Kollege!) 

Dies ist auch dem Gegenstand angemessen. 

Ich bin sehr froh darüber, daß gemeinhin das Ge-
rede von der Kernenergie, von der Kernspaltungs-
technologie als einer besonders umweltfreundli-
chen Technologie zusehends verstummt ist. In der 
Tat ist der Prozeß der Kernspaltung, für sich allein 
genommen, einer der lebensfeindlichsten Vorgänge 
überhaupt. Nicht umsonst brauchen wir dicke Mau-
ern von Beton und Stahl und ein umfassendes Kon-
troll-, Steuerungs- und Überwachungssystem von 
Mensch und Technik, um diese Kernspaltungstech-
nologie einigermaßen verantwortbar zu machen. 
Eine der Gefahrenquellen dabei ist — und das ist ein 
unabweisbares Beiprodukt jedes Kernspaltungspro-
zesses — das künstliche Erzeugen von Radioaktivi-
tät, die Freisetzung radioaktiver Strahlenbelastung. 
Deswegen müssen wir diese Radioaktivitätsfreiset-
zung sorgsamer bewachen als unseren eigenen Aug-
apfel. 

Wir können ohne Übertreibung darauf hinweisen, 
daß wir in der Bundesrepublik Deutschland — und 
das ist das Verdienst dieser Bundesregierung, aber 
auch dieses ganzen Hauses — ein umfassendes, im 
Weltmaßstab durchaus vorbildliches Vorbeugungs- 
und Überwachungssystem strahlenschutz- und 
atomrechtlicher Art haben, das dafür Sorge trägt, 
daß im Normalbetrieb das, was aus kerntechnischen 
Anlagen an Radioaktivität, also an Strahlenbela-
stung, abgegeben wird, so niedrig, wie nach dem 
Stand von Wissenschaft und Technik möglich, und 
auch so ungefährlich wie möglich zum Schutz der 
Gesundheit der Bürger gehalten wird. 

Meine Fraktion hält an diesen strengen Auflagen 
der Strahlenschutzverordnung und des Atomgeset-
zes fest. Jeder Aufweichung, etwa aus ökonomi

-

schen Gründen — Herr Stoltenberg hat gestern et-
was im Hinblick auf § 28 der Strahlenschutzverord-
nung gesagt, was fahrlässig war —, der Strahlen-
schutzverordnung und des Atomgesetzes, die we-
niger Schutz für die Bevölkerung mit sich brächte, 
werden wir entschiedenen Widerstand leisten. 

(Beifall bei der SPD) 

Wir alle wissen: Gute Gesetze sind nur dann gut, 
wenn sie gesellschaftliche Wirklichkeit sind. Dazu 
gehört, daß ihr Vollzug garantiert und ihre Einhal-
tung gewährleistet werden. Dazu dienen u. a. die Be-
richte der Bundesregierung über Umweltradioak-
tivität und Strahlenbelastung. Diese Berichte sind 
notwendig und unerläßlich. Bei vielen Berichten, die 
dieses Hohe Haus von der Bundesregierung fordert, 
kann man die Frage nach deren Notwendigkeit stel-
len. Aber die Pflicht zu diesen Berichten darf nicht 
entfallen. Meine Fraktion, Herr Kollege Gerlach, ist 
der Bundesregierung und den ihr nachgeordneten 
Behörden für die Sorgfalt dankbar, mit der sie die 
Berichte erstellt haben. 

Zum Inhalt der Berichte kann ich mich kurz fas-
sen. Jeder im Haus hat sie gelesen. 

Die beiden Berichte weisen aus — darauf haben 
Sie, Herr Kollege Gerlach, zu Recht hingewiesen —, 
daß die Strahlenbelastung aus kerntechnischen 
Anlagen im Vergleich zur natürlichen Strahlenbela-
stung und zur Strahlenbelastung aus der Nuklear-
medizin und der Röntgendiagnostik — gottlob, sage 
ich — äußerst gering ist. 

Trotzdem besteht kein Grund, selbstzufrieden die 
Hände in den Schoß zu legen. Es besteht auch kein 
Grund zur Dramatisierung. Nicht zuletzt deswegen 
haben wir als Parlament insgesamt, Herr Kollege 
Gerlach, einstimmig der Bundesregierung ein paar 
Aufgaben gestellt. Wir erwarten, alsbald in einem 
Bericht von der Einleitung entsprechender Maßnah-
men zu erfahren. Vor allem dürfen wir nicht verges-
sen, daß wir — gottlob, sage ich — in der Bundesre-
publik — wenn wir von Störfällen absehen, die aber 
keine größere Radioaktivität freigesetzt haben — 
bei der Besprechung der Berichte nur über den Nor-
malbetrieb zu reden brauchen. 

Ich will mehr andeutungsweise einige Punkte be-
handeln die uns aufgegeben sind, um in diesem Be-
reich mehr Erkenntnis zu schaffen. Ich sagte soeben: 
Es werden schwach radioaktive Abgaben abgege-
ben. Trotzdem kann heute niemand mit Sicherheit 
behaupten, daß langfristige Wirkungen auch 
schwach radioaktiver Abgaben tatsächlich gefahr-
los sind. Um Ihnen einen kleinen Überblick zu ge-
ben: Es erscheinen jährlich etwa 100 bis 200 wissen-
schaftliche Arbeiten zu diesem Thema der langfristi-
gen Wirkungen auch schwach radioaktiver Abga-
ben. Eine Computer-Auswertung der Literatur aus 
den Jahren 1978 und 1979 — es sind mehr als 300 
entsprechende wissenschaftliche Arbeiten — läßt 
folgende Feststellung treffen: Die Auswertung die

-

ser vorliegenden Arbeiten betreffen langfristige 
Wirkung schwach radioaktiver Abgaben ist nicht 
geeignet, negative Auswirkungen auch lang anhal-
tender sehr niedriger Strahlenbelastungen auf den 
Menschen zu beweisen. Jetzt kommt die Kehrseite, 
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meine Damen und Herren. Es kann aber ebenso we-
nig bewiesen werden, daß solche Expositionen, sol-
che Belastungen keine Auswirkungen haben. Des-
wegen haben wir zu Recht einstimmig darauf hinge-
wiesen, daß hier mehr Klarheit not tut. 

Ich will in diesem Zusammenhang eine zweite, in 
der Forschung noch nicht als sicher und erkannt zu 
bewertende Feststellung treffen. Ich meine das Pro-
blem des sogenannten Synergismus, des Zusam-
mentreffens verschiedener, für sich allein ver-
gleichsweise harmloser Schadenspartikel, die in der 
Zusammenwirkung Schadensauswirkungen haben 
können. Auch hier stehen wir — das gilt auch für an-
dere Bereiche — erst am Anfang einer Forschungs-
erkenntnis. Anders gesagt, auch hier gilt, was in vie-
len Bereichen, gerade in der Umwelt- und Ökologie-
politik gilt: das Maß unserer Erkenntnis ist geringer 
als die Notwendigkeit zur Entscheidung. 

Der Kollege Gerlach hat zu Recht darauf hinge-
wiesen, daß die radioaktive Belastung im Vergleich 
von Kohle- und Kernkraftwerken näherer Untersu-
chung bedarf. Auch hier, Kollege Gerlach, rate ich 
zur Nüchternheit, zur Sachlichkeit und zur sachli-
chen Richtigkeit. Die vorliegenden Untersuchungen 
haben eine Schwankungsbreite im Faktor 1 bis 100. 
Es gibt beispielsweise eine Untersuchung vom Bun-
desgesundheitsamt aus dem Jahre 1976, die auch die 
Wiederaufarbeitung von Kernbrennstoffen einbe-
zieht, also Kernkraftwerke nicht nur als Einzelteile 
im gesamten Brennstoffkreislauf dieser Betrach-
tung — — 

(Gerlach  [Obernau] [CDU/CSU]: Darüber 
haben wir aber im Bericht nicht gespro

-

chen!) 

— Davon spreche ich, Herr Kollege Gerlach. Aber es 
ist falsch. Wir schätzen uns ja; deswegen bin ich 
gerne bereit, auf eine Zwischenfrage einzugehen. Es 
ist falsch und es ist nicht zulässig, den Eindruck zu 
erwecken, es sei ausreichend, wenn man nicht den 
gesamten Brennstoffkreislauf, was radioaktive Ab-
gaben angeht, betrachtet, sowohl bei Kohlekraft-
werken vom Abbau bis zur Verfeuerung als auch bei 
Kernkraftwerken von der Urangewinnung an. Da 
gibt es eine Studie — es gibt auch andere —, die 
sagt, wenn man die Wiederaufarbeitung mit einbe-
zieht, ist die radioaktive Belastung bei Kernkraft-
werken im Normalbetrieb größer als bei Kohlekraft-
werken; auch dann — das weist die Studie aus — sei 
sie nach heutigem Erkenntnisstand nicht gesund-
heitsschädigend. 

Ich unterstreiche noch einmal das Problem der 
medizinischen Radioaktivitätsbelastung. In der 
Tat ist es so, daß dies in der öffentlichen Diskussion 
zuwenig beachtet wird. Hier müssen wir als Parla-
ment gemeinsam dafür Sorge tragen, daß sowohl 
von der Ausbildung der Mediziner her als auch von 
der Umstellung auf die moderne Technik von Rönt-
genbildwiedergabesystemen her tatsächlich jene 
Technik angewandt wird, die dem Stand von Wis-
senschaft und Technik entspricht und geringere 
Strahlenbelastungen mit sich bringt. Denn hier lie-
gen die Strahlenbelastungen um ein Vielfaches über 
dem, was sich durch künstliche, kerntechnisch be-
dingte Strahlenbelastung ergibt. 

Lassen Sie mich in diesem Zusammenhang eine 
Forderung unterstreichen, die wir auch einstimmig 
— ich begrüße dies - erhoben haben. Es ist notwen-
dig, daß Personen, die regelmäßig Strahlenbelastun-
gen — beruflich bedingt — ausgesetzt sind, einen 
Strahlenschutzpaß erhalten. Das ist heute noch 
nicht verbindlich vorgeschrieben. Es ist im Interesse 
der dort Beschäftigten notwendig. Dies gilt sowohl 
für diejenigen, die in kerntechnischen Anlagen be-
schäftigt sind — wir haben das heute im Bereich des 
Wartungspersonals —, als auch für diejenigen, die 
vor allem in der Röntgendiagnostik Strahlenbela-
stungen ausgesetzt sind. Ich hoffe, daß wir eine sol-
che Forderung nach einem Personendosisregister 
und einem Strahlenschutzpaß etwa nach schweize-
rischem Vorbild auch bei uns durchsetzen können. 

Es liegt mir daran, meine Damen und Herren, in 
dem Katalog der Forderungen ein Weiteres zu beto-
nen. 

Es gibt Bürger, die trotz allem — und nicht zu Un-
recht — Fragen stellen, ob der heutige Erkenntnis-
stand — ich habe dazu einiges gesagt — ausreicht. 
Die Bürger sollen wissen, daß wir die Frage nicht 
nur ernst nehmen, sondern auch auf den parlamen-
tarischen Prüfstand bringen. Wir haben in der En-
quete-Kommission „Zukünftige Energiepolitik" ge-
rade zum Problem der Strahlenbelastungen und der 
radioökologischen Belastungen zusätzliche Gutach-
ten in Auftrag gegeben, weil das in der Wissenschaft 
teilweise sehr kontrovers diskutiert wird. 

Einer der Vorbehalte mancher besorgter Bürger 
wird im folgenden erkennbar. Sie sagen: Ihr weist 
uns aus, daß es keine erkennbare Zunahme der Zahl 
der Krebserkrankungen auf Grund radioaktiver Be-
lastungen gebe. Wo habt ihr eigentlich die Bemes-
sungsgrundlage? Wie wollt ihr eigentlich die mögli-
che Zunahme an Krebserkrankungen beweisen oder 
definitiv ausschließen können, wenn es kein Krebs-
erkrankungsregister gibt, wenn keine Vergleichs

-

maßstäbe der Art vorhanden sind, daß eine Aussage 
möglich ist, wie hoch beispielsweise die Zahl der 
Krebserkrankungen in einer bestimmten Region vor 
dem Messungszeitraum gewesen ist? 

Deswegen — ich sage es noch einmal, meine Da-
men und Herren — begrüße ich, daß der Innenaus-
schuß einstimmig die Forderung nach Einführung 
eines Krebserkrankungsregisters als unerläßlich, 
nicht nur im Zusammenhang mit der Radioaktivi-
tätsbelastung oder der Belastung durch andere Um-
weltschadstoffe, erklärt hat. 

Wir danken der Bundesregierung noch einmal 
ausdrücklich für die sorgsame, gewissenhafte Ar-
beit. Auch wir halten es für notwendig, daß der Be-
richtspflicht innerhalb eines Jahres nachgekommen 
wird. Ich bedanke mich ebenfalls bei den Kollegen 
der FDP für die wie üblich an der Sache orientierte 
Zusammenarbeit, genauso bei den Kollegen von der 
CDU/CSU, die in diesem Falle auch sachorientiert 
waren. 

(Beifall bei der SPD und der FDP — Gerlach 
[Obernau] [CDU/CSU]: Immer, Herr Kol

-

lege!) 
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Vizepräsident Dr. von Weizsäcker: Das Wort  hat 
der Herr Abgeordnete Wolfgramm. 

Wolfgramm (Göttingen) (FDP): Herr Präsident! 
Meine sehr verehrten Damen! Meine Herren! Ich 
bedaure, daß bei einer in dem Gesamtzusammen-
hang der Kernenergie doch sehr wichtigen Materie 
— denn ich glaube, daß Furcht und Besorgnis der 
Bevölkerung im Hinblick auf die Radioaktivität, die 
Strahlenbelastung, intensiv vorhanden ist — das 
Plenum so spärlich besetzt ist. Es sieht ein wenig so 
aus wie bei einer stochastischen Strahlenwirkung, 
zufallsabhängig und gestreut. 

Aber es gibt drei Dinge, über die man keine hu-
morvollen Anmerkungen machen sollte: Das eine 
ist die Kernenergie, das zweite die Zonenrandförde-
rung und das dritte die Frauenemanzipation. Deswe-
gen möchte ich das damit auch beschließen. 

Ich meine, daß die Radioaktivität wirklich für 
denjenigen, der sich mit dieser Materie nicht von 
Amts wegen — im politischen, im wissenschaftli-
chen Bereich — befaßt, etwas nicht Erfaßbares, 
Angsteinflößendes, eben mit unseren Sinnen nicht 
Erklärbares ist. Wir sehen das auch an dem Bericht 
von 1977, der bei elf Seiten Text zwei Seiten Erläute-
rungen brauchte, um die Fachwörter auch denjeni-
gen näherzubringen, die sich mit dieser Materie 
stärker auseinanderzusetzen versuchen. Allein 
schon dieser Umfang der Erklärungen, der weit über 
das hinausgeht, was im wissenschaftlichen Bereich 
Fußnoten an Platz einzunehmen pflegen, macht 
deutlich, wie fern diese komplizierte Erläuterung 
von der verständlichen Sprache ist. 

Deswegen meine ich, daß wir hier noch stärker als 
bisher auf größte Offenheit, auf eine klare Position 
und auch auf einfache Beschreibung dringen müs-
sen, damit der Bürger die Emotionen abbauen kann, 
damit er verwertbare Infomationen bekommt. 

Herr Kollege Gerlach, ich meine, Ihre Kritik an 
dem Umschlagbild des Berichtes ist nicht richtig. 
Der Bürger verbindet mit Radioaktivität nun einmal 
in besonderem Maße den Bereich der Kernenergie. 
Das ist sicher falsch. Wir sollten uns aber nicht vor-
stellen, daß wir dies mit einem anderem Bild ab-
bauen könnten. Im übrigen wäre zu fragen, ob die 
Darstellung eines Kohlebrockens — denn wir wis-
sen, selbst wenn die genauen Untersuchungsergeb-
nisse uns noch nicht vorliegen, daß die natürliche 
Strahlung bei der Kohle wahrscheinlich größer ist 
als im Falle eines gut gewarteten Kernkraftwerks — 
von  Professor Beuys etwas einprägsamer wäre. 

Ich meine, daß wir hier um der Klarheit und der 
Offenheit willen von der Radioaktivität der Kern-
energie ausgehen und sie darstellen müssen. 

Wenn ich den Bericht betrachte, stelle ich fest, 
daß die Hälfte der „Vorkommnisse beim Umgang 
mit radioaktiven Stoffen" auf Unachtsamkeit oder — 
ein bißchen spezifischer formuliert — auf Fahrläs-
sigkeit zurückzuführen ist. Noch gefährlicher als 
das Maß der noch ungeklärten Beeinflussung des 
menschlichen Organismus durch geringe oder grö-
ßere Mengen an Radioaktivität ist für mich, daß wir 
auf Grund der menschlichen Urizulänglichkeit 

trotz aller technischen und wissenschaftlichen Be-
mühungen, Sicherungen einzubauen, solche Un-
achtsamkeiten oder Fahrlässigkeiten nicht aus-
schließen können. Wir können sie beim Transport 
von radioaktiven Stoffen nicht ausschließen, und wir 
können sie bei dem Umgang mit technischen Anla-
gen nicht ausschließen, auch für die Zukunft nicht. 
Dasselbe gilt übrigens auch für die Abgabe radioak-
tiver Stoffe in Abwasser oder Abluft. 

Ich wäre übrigens dankbar, wenn die Bundesre-
gierung in Zukunft auch hier die Fälle nicht nur bei 
den einzelnen Atomkraftwerken oder kerntechni-
schen Anlagen, aufführte, sondern zugleich jeweils 
feststellte — wie sie das auch bei den Vorkomm-
nissen im Umgang mit radioaktiven Stoffen getan 
hat —, wie diese Abgaben zustande gekommen sind: 
aus Fahrlässigkeit, aus Unachtsamkeit oder auf 
Grund technischer Mängel. Ich meine, auch das 
wäre der Klarheit dienlich. 

In diesem Zusammenhang möchte ich kurz auf die 
Frage der Kumulation der Strahlungen eingehen. 
Herr Kollege Gerlach, Sie haben vorhin die Strah-
lungen des Fernsehers beschrieben. Auch wenn je-
mand einen Fernseher in der Nähe eines Kernkraft-
werkes betreibt, wird es eine Kumulation geben; er 
hat dann ein Mehr an Strahlung zu erwarten als das, 
was für die einzelne Belastung ausgerechnet ist. Wir 
werden uns unter diesem Gesichtspunkt auch mit 
der weiteren Herabsetzung der Strahlenbelastung 
beschäftigen müssen, und zwar nicht nur im Blick 
auf Wartungsmannschaften, sondern auch im Blick 
auf alle ständig betroffenen Personen. Der Innenaus-
schuß hat, wie ich meine, zu Recht die Einführung ei-
nes Personendosisregisters gefordert. 

Ich bin der Meinung, daß die medizinische Rönt-
genuntersuchung erheblich reduziert werden muß. 
Wir erleben es in den einzelnen Ländern immer 
wieder, daß aus, wie ich meine, übertriebener medi-
zinscher Vorsorge Röntgenreihenuntersuchungen 
nicht nur allgemein für die Bevölkerung angeordnet 
werden, sondern auch bei beruflichen Einstellungen. 
Ich glaube, man könnte auch mit einer erheblich re-
duzierten Anwendung dieser im Strahlenschutzbe-
reich ja sehr intensiv wirkenden Gefährdung aus-
kommen. 

Ein wichtiger Punkt ist schließlich — ich möchte 
das nur schwerpunktmäßig behandeln — die ver-
stärkte Untersuchung über die langfristigen Folgen 
kleiner radioaktiver Abgaben. Der Kollege Schä-
fer hat das mit den 300 Untersuchungen, die ja sehr 
unterschiedlich ausgefallen sind, schon ausführlich 
begründet. Ich meine, daß das für uns der wichtigste 
Punkt sein muß, und zwar auch bezüglich des Ver-
gleichs zwischen natürlicher und, wenn man so will, 
künstlicher Radioaktivität. Ich habe vor einem Jahr 
eine Anfrage an die Regierung gerichtet, weil im Zu-
sammenhang mit dem stillgelegten Kernkraftwerk 
Lingen eine Untersuchung bekannt wurde, die vor-
gab, daß eine stärkere Häufung von Krebs- und Leu-
kämiefällen aufgetreten sei. Die Regierung konnte 
aber schlüssig und eindeutig nachweisen, daß diese 
Untersuchung weder wissenschaftlich noch stati-
stisch irgendeinen Erhebungswert für sich in An-
spruch nehmen konnte. Ich glaube daher, daß wir 
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Wolfgramm (Göttingen) 
mit den Werten, die hier vorgetragen worden sind, 
jedenfalls fürs erste deutlich machen können, daß 
die Gefahren in dieser Form nicht bestehen. 

Wir Freien Demokraten nehmen das Problem der 
Radioaktivität in der Umweltbelastung sehr ernst, 
gerade weil eben noch nicht alle Wirkungen und 
Auswirkungen bekannt sind. Deswegen müssen wir 
die Ergebnisse immer wieder überprüfen und die 
Schutzverordnungen, wenn wir entsprechende Er-
gebnisse vorliegen haben, verschärfen. 

Wir danken der Regierung für die beiden vorge-
legten Berichte und bitten sie, die Empfehlungen 
ernst zu nehmen und sich zu bemühen, die Ergeb-
nisse in die zukünftigen Beratungen einzubringen. 

(Beifall bei der FDP und der SPD) 

Vizepräsident Dr. von Weizsäcker: Weitere Wort-
meldungen liegen nicht vor. Ich schließe die Aus-
sprache. 

Wir kommen zur Abstimmung über die Beschluß-
empfehlung des Ausschusses. Der Ausschuß emp-
fiehlt auf Drucksache 8/1330, die Berichte der Bun-
desregierung auf den Drucksachen 8/1682 und 
8/3119 zur Kenntnis zu nehmen, sowie die Annahme 
einer Entschließung. Wer dem zuzustimmen 
wünscht, den bitte ich um das Handzeichen. — Ge-
genprobe? — Enthaltungen? — Die Beschlußemp-
fehlung des Ausschusses ist einstimmig angenom-
men. 

Ich rufe die Punkte 23 bis 26 der Tagesordnung 
auf: 

23. Beratung der Beschlußempfehlung und des 
Berichts des Ausschusses für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten (10. Ausschuß) zu 
der Unterrichtung durch die Bundesregie-
rung 

Vorschlag einer Richtlinie des Rates zur Än-
derung der Richtlinie 77/93/EWG über Maß-
nahmen zum Schutz gegen das Verbringen 
von Schadorganismen der Pflanzen oder 
Pflanzenerzeugnisse in die Mitgliedstaaten 
— Drucksachen 8/3161 Nr. 50, 8/3362 — 

Berichterstatter: Abgeordneter Klinker 

24. Beratung der Beschlußempfehlung und des 
Berichts des Ausschusses für Verkehr und für 
das Post- und Fernmeldewesen (14. Ausschuß) 
zu der Unterrichtung durch die Bundesregie-
rung 

Vorschlag einer Verordnung des Rates zur 
Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 
3164/76 über das Gemeinschaftskontingent 
für den Güterkraftverkehr zwischen den 
Mitgliedstaaten 
— Drucksachen 8/3162, 8/3365 — 

Berichterstatter: Abgeordneter Dreyer 

25. Beratung der Beschlußempfehlung und des 
Berichts des Finanzausschusses (7. Ausschuß) 
zu der Unterrichtung durch die Bundesregie-
rung 

Vorschlag einer Richtlinie des Rates zur Ko-
ordinierung der Rechts- und Verwaltungs-
vorschriften über die Rechtsschutzversiche-
rung 
— Drucksachen 8/3295, 8/3336 — 

Berichterstatter: 
Abgeordneter Rapp (Göppingen) 

26. Beratung der Beschlußempfehlung und des 
Berichts des Finanzausschusses (7. Ausschuß) 
zu der Unterrichtung durch die Bundesregie-
rung 

Vorschlag einer Richtlinie des Rates zur Har-
monisierung der Verfahren für die Ausfuhr 
von Waren 
— Drucksachen 8/3296, 8/3337 —

Berichterstatter: Abgeordneter Dr. Kreile 

Es handelt sich um Beschlußempfehlungen der 
Ausschüsse zu Vorlagen der Europäischen Gemein-
schaften. — Das Wort wird nicht gewünscht. 

Erhebt sich Widerspruch dagegen, daß wir über 
die Vorlagen gemeinsam abstimmen? — Das ist 
nicht der Fall. 

Wir kommen zur Abstimmung über die Beschluß

-

empfehlungen der Ausschüsse auf den Drucksachen 
8/3362, 8/3365, 8/3336 und 8/3337. Wer zuzustimmen 
wünscht, den bitte ich um das Handzeichen. — Ge-
genprobe! — Enthaltungen? — Einstimmig ange-
nommen. 

Ich rufe Punkt 27 der Tagesordnung auf: 

Beratung der Beschlußempfehlung und des 
Berichts des Finanzausschusses (7. Ausschuß) 
zu dem Antrag der Abgeordneten Müller 
(Remscheid), Dr. Blüm, Vogt (Düren), Breid-
bach, Frau Karwatzki, Zink, Link, Berger (Her-
ne), Höpfinger, Katzer, Krampe, Stutzer, Vol-
mer, Löher, Hasinger, Dr. Reimers, Sauer 
(Salzgitter), Dr. Köhler (Duisburg), Pfeffer

-

mann und der Fraktion der CDU/CSU 
Verkürzung der Jubiläumsdienstzeiten 
(Änderung * 4 LStDV) 

— Drucksachen 8/2334, 8/3322 — 

Berichterstatter: Abgeordneter Stutzer 

Interfraktionell ist ein Kurzbeitrag für jede Frak-
tion vereinbart worden. 

Wünscht der Berichterstatter das Wort? — Das ist 
nicht der Fall. Dann eröffne ich die Aussprache. Das 
Wort hat der Abgeordnete Stutzer. 

Stutzer (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine sehr 
verehrten Damen! Meine Herren! Mit Blick auf die 
Uhr möchte ich nicht näher auf die Begründung des 
Antrags der CDU/CSU eingehen, mit dem eine Än-
derung des § 4 der Lohnsteuerdurchführungsverord-
nung mit dem Ziel beantragt wurde, die Jubiläums-
dienstzeiten zu verkürzen und den jetzigen Freibe-
trag von 1 200 DM bei einem 25jährigen Arbeitneh-
merjubiläum maßvoll — ich betone: maßvoll — auf 
1 800 DM zu erhöhen. Antrag und Begründung sind 
der Drucksache 8/2334 zu entnehmen. 
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Stutzer 
Der Finanzausschuß hat den Antrag am 9. Mai 

1979, am 19. September 1979 und am 10. Oktober 
1979 beraten. Zu dem bereits im Jahre 1978 von der 
CDU/CSU gestellten Antrag gab der Vertreter der 
Bundesregierung in der ersten Ausschußsitzung 
eine negative Stellungnahme ab. 

(Hört! Hört! bei der CDU/CSU) 

Er begründete seine ablehnende Haltung unter an-
derem mit den von der Regierung befürchteten 
Rückwirkungen auf den öffentlichen Dienst. 

Nun, meine Damen und Herren, kommt etwas Un-
glaubliches. Man höre und staune: In den „Finanz-
nachrichten" Nr. 46 steht zu lesen — ich zitiere —: 

Bundesfinanzminister Hans Matthöfer läßt des-
halb entsprechend vielfachen Anregungen von 
Betriebsräten den Entwurf einer Änderungsver-
ordnung vorbereiten, die steuerfreie Jubiläums-
zuwendungen bereits beim 35jährigen, 45jähri-
gen und beim 55jährigen Jubiläum ermöglicht. 

Mit keinem Wort geht der Bundesfinanzminister 
darauf ein, daß die Verkürzung der Jubiläumsdienst-
zeiten allein auf eine Initiative der CDU/CSU-Bun-
destagsfraktion zurückzuführen ist. 

Das führte zu einer Kleinen Anfrage der CDU/ 
CSU-Bundestagsfraktion. Hierzu darf ich auf die 
Drucksache 8/3300 verweisen. Auch in der Antwort 
auf diese Anfrage gibt der Bundesfinanzminister 
nicht zu, daß allein die CDU/CSU-Bundestagsfrak-
tion mit ihrem Antrag ihn veranlaßt hat, die Jubi-
läumsdienstzeiten zu verkürzen. Das ist, so meine 
ich, ein einmaliger Vorgang und eine Mißachtung 
dieses Hohen Hauses. 

(Sehr richtig! bei der CDU/CSU) 

Nun aber, meine Damen und Herren, zum Verhal-
ten der Koalition. Erst nach längerem Zögern erklär-
ten sich SPD und FDP bereit, den zeitlichen Rahmen 
den eingetretenen Veränderungen der Arbeitswelt 
anzupassen, wie es von der CDU/CSU beantragt 
wurde, und damit den berechtigten Interessen der 
betroffenen Arbeitnehmer und Betriebe Rechnung 
zu tragen. Hierbei leistete die FDP anfangs den 
größten Widerstand. Auch sie fürchtete Auswirkun-
gen auf den öffentlichen Dienst und meinte im übri-
gen, daß unser Antrag die Mobilität der Arbeitneh-
mer nicht fördern würde. 

Ihre Gegenargumente zeigten wieder einmal, daß 
die FDP überhaupt nicht weiß, was in den Betrieben 
los ist. Sonst hätte sie nämlich wissen müssen, daß 
die Jubiläen im öffentlichen Dienst mit denen, die 
der CDU/CSU-Antrag anspricht, überhaupt nicht zu 
vergleichen sind, da es sich hier um eine Treueprä-
mie für eine langjährige Tätigkeit in einem Betrieb 
handelt, was nämlich beim öffentlichen Dienst nicht 
der Fall ist. 

Aber nicht nur bei der FDP, sondern auch bei eini-
gen Kollegen der SPD war eine erschreckende Un-
wissenheit festzustellen, weil nämlich von dieser 
Seite behauptet wurde, daß die Jubiläen in Tarifver-
trägen geregelt seien. Von SPD-Abgeordneten, so 
meine ich, sollte man eigentlich erwarten, daß sie  

wissen, daß die Jubiläumsdienstzeiten Inhalt von 
Betriebsvereinbarungen sind. 

(Frau Berger [Berlin] [CDU/CSU]: Sehr rich

-

tig!) 

Ich verkenne, nicht, daß einige Kollegen der SPD — 
hierzu gehören z. B. die Kollegen Meinecke und 
Rohde — das von Anfang an anders und richtig ge-
sehen haben. 

Um so erstaunter sind wir aber, daß auch diese 
Kollegen, die als Gewerkschaftsmitglieder die Ver-
hältnisse in den Betrieben eigentlich kennen und 
daher auch wissen sollten, daß nicht nur viele Be-
triebsräte, sondern auch die Gewerkschaften und 
die Arbeitgeberorganisationen darauf hingewiesen 
haben, daß es mit einer Verkürzung der Jubiläums-
dienstzeiten allein nicht getan ist, sondern daß auch 
die Freibeträge angehoben werden müßten; es abge-
lehnt haben, der von der CDU/CSU beantragten 
maßvollen Erhöhung des Freibetrags für das 25jäh-
rige Jubiläum zuzustimmen. 

(Hört! Hört! bei der CDU/CSU) 

Diese Freibeträge sind bereits seit 1950 festge-
schrieben worden. 'Schon das ist etwas, was über-
haupt kein Arbeitgeber verstehen kann und was 
nicht gerade für eine arbeitnehmerfreundliche Hal-
tung dieser Bundesregierung, Herr Staatssekretär, 
spricht. 

Ich möchte hier nur ein einziges Beispiel nennen. 
Bei einem 25jährigen Jubiläum haben wir heute 
ebenso wie 1950 einen Freibetrag von 1 200 DM. 
Dieser Freibetrag müßte nach den Berechnungen 
des Bundesfinanzministeriums unter Berücksichti-
gung der seit 1950 erfolgten Preissteigerungen 
heute_ 2 934 DM betragen. Mit Rücksicht auf die 
hohe Staatsverschuldung war die CDU/CSU in ih-
rem Antrag maßvoll, indem sie eine Erhöhung nicht 
auf 2 934 DM, sondern nur auf 1 800 DM beantragte. 
Aber selbst diese maßvolle Erhöhung den Arbeit-
nehmern zuzugestehen waren SPD und FDP nicht 
bereit. 

Die Begründung einiger Kollegen der Koalition, 
daß von einer Erhöhung des Freibetrags nur Arbeit-
nehmer in Großbetrieben profitieren würden — Sie 
brauchen nur in Kleinbetriebe oder Mittelbetriebe 
zu gehen oder aber einmal mit dem DGB zu spre-
chen, um sich von dem Gegenteil zu überzeugen —, 

überzeugte ebensowenig wie der Einwand der Bun-
desregierung, hierdurch werde es zu Steuerausfäl-
len bis zu 80 Millionen DM kommen. Herr Staatsse-
kretär, ich bestreite diese Zahl, die die Bundesregie-
rung auch nicht belegen kann — sie sagt, sie kann es 
nicht feststellen — und die auch in Widerspruch zu 
den Argumenten der Koalition steht. Diese sagt 
nämlich, daß nur verhältnismäßig wenig Arbeitneh-
mer von den neuen Freibeträgen profitieren wür-
den. Vielleicht nimmt die Bundesregierung, Herr 
Staatssekretär, nachher dazu Stellung, ob sie in dem 
Steuerentlastungspaket, das sie für 1980 diesem Ho-
hen Hause vorlegen will, vorgesehen hat, auch die 
Freibeträge für Jubiläumszuwendungen zu erhöhen, 
so wie es der Kollege Huonker im Finanzausschuß 
bereits angekündigt hat. 
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Stutzer 
Sie, meine Damen und Herren, werden den Kolle-

gen in den Betrieben eine Antwort geben müssen, 
warum Sie dem Antrag der CDU/CSU nicht gefolgt 
sind. Ich meine, Sie werden bei dieser Antwort 
schlecht aussehen. Sie haben wieder einmal ein Bei-
spiel dafür gegeben, daß Sie nicht die Interessen der 
Arbeitnehmer vertreten und daß Sie auch nicht be-
reit sind, den Anregungen der Gewerkschaften und 
Betriebsräte zu folgen. 

Dem vorliegenden Beschluß wird die CDU/CSU-
Bundestagsfraktion im übrigen zustimmen. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Vizepräsident Dr. von Weizsäcker: Das Wort hat 
der Abgeordnete Professor Diederich. 

Dr. Diederich (Berlin) (SPD): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Wir begrüßen es, daß die Bun-
desregierung unserer Empfehlung — der Empfeh-
lung des Finanzausschusses — gefolgt ist, Jubi-
läumsgeschenke anläßlich des 40-, 50- und 60jähri-
gen Jubiläums auch dann steuerfrei zu stellen, wenn 
sie innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren vor 
dem jeweiligen Jubiläum gezahlt werden. 

Die Begründung liegt nahe. Die allgemeine Ver-
kürzung der Lebensarbeitszeit durch Einführung 
der flexiblen Altersgrenze, durch Verlängerung der 
Ausbildungszeit und durch vorzeitige Pensionie-
rung aus wirtschaftspolitischen Gründen bringt es 
mit sich, daß viele Arbeitnehmer, die früher in den 
Genuß 40-, 50- oder 60jähriger Jubiläen gekommen 
sind, dies heute nicht mehr haben können. Insofern 
erhalten wir ihnen diese Möglichkeit. 

Immerhin verursacht diese kleine Veränderung 
der Lohnsteuerdurchführungsverordnung Ausfälle 
von 10 Millionen DM. Wir waren aber der Meinung, 
daß man dies im gemeinsamen Interesse tun sollte. 
Wir hoffen, daß der Bundesrat die Vorlage der Bun-
desregierung — ich weiß nicht, ob das schon beim 
Bundesrat vorliegt — unverzüglich verabschieden 
wird. 

Den darüber hinausgehenden Antrag der Opposi-
tion lehnen wir ab, und zwar aus rein finanzwirt-
schaftlichen Gründen, Herr Kollege Stutzer, wie wir 
dies auch im Finanzausschuß wiederholt gesagt ha-
ben. Immerhin würde die Erhöhung der Steuerfrei

-

grenze bei 25jährigen Jubiläen von 1 200 DM auf 
1 800 DM 80 Millionen DM an Steuerausfällen ver-
ursachen. Wir sind der Meinung — wir haben diese 
Debatte ja öfter, aber leider immer zu später Stunde 
geführt —, daß wir dies sehr wohl sehr sorgfältig mit 
anderen Dingen aufrechnen sollten, die wir alle ge-
meinsam machen wollen. 

(Dr. Schäuble [CDU/CSU]: Keine Ahnung 
hat er! Wie kommen Sie denn auf die 80 

Millionen? Woher haben Sie die?) 

— Herr Schäuble, ich will hier jetzt zwar nicht in die 
Details gehen, aber so viel steht fest: Wir haben ge-
meinsam zwei, drei Beratungen im Finanzausschuß 
gehabt: 

(Dr. Schäuble [CDU/CSU]: Ja!) 

Wir haben diese Angaben von der Bundesregierung 
bekommen, und sie sind von Ihrer Seite unwider

-

sprochen geblieben. Auch der Herr Kollege Stutzer 
hat hier insoweit nicht widersprochen. Da stehen 
Sie nun einmal unter Beweiszwang, 

(Stutzer [CDU/CSU]: Die Bundesregierung! 
— Weitere Zurufe von der CDU/CSU) 

wenn Sie nachweisen wollen, daß diese Zahlen, von 
denen wir gemeinsam ausgegangen sind, weil wir 
sie gemeinsam akzeptiert haben, nicht den Tatsa-
chen entsprechen. 

(Stutzer [CDU/CSU]: Das stimmt ja nicht, 
was Sie sagen! — Weitere Zurufe von der 

CDU/CSU) 

— Das sind die Zahlen, von denen wir hier ausge-
gangen sind. — 

(Stutzer [CDU/CSU]: Nicht wir, Sie!) 

Wir sehen in letzter Zeit mit sehr großer Sorge, 
daß die Opposition im Finanzausschuß hinsichtlich 
der Befürwortung von ausgabefreundlichen Geset-
zen geradezu äußerst großzügig ist. Ich denke nur an 
die gestrige Diskussion über die Notstromaggregate 
oder an die Diskussion, die wir hier neulich über die 
Entfernungspauschale geführt haben. Es ist sehr 
leicht, Dinge, hinsichtlich derer wir in der Sache ei-
nig sind, hier immer wieder als Kleingesetze hinein-
zuschießen, um dann sagen zu können: Abgelehnt 
worden, abgelehnt worden, abgelehnt worden! 

(Beifall bei der SPD — Gerlach [Obernau] 
[CDU/CSU]: Das stimmt doch auch!) 

Wir sehen die Dinge nicht nur unter isoliertem 
Sachaspekt, sondern wir von der Koalition tragen 
die Verantwortung für das Gleichgewicht im Staats-
haushalt. 

(Dr. Jenninger [CDU/CDU]: Und nachher 
macht ihr es trotzdem, als Wahlgeschenk! 

— Weitere Zurufe von der CDU/CSU) 

Wir sind daher der Meinung, daß die vorliegende 
Problematik auch in großem Zusammenhang zu er-
wägen ist. 

Die Beratung dieses Anliegens, Herr Kollege 
Stutzer, ist übrigens nicht allein von ihnen veranlaßt 
worden. Sie haben zwar den Antrag vorgelegt — das 
bestreitet niemand —, 

(Dr. Schäuble [CDU/CSU]: Und sie haben es 
abgelehnt! Wollen wir bei der Wahrheit 

bleiben!) 

aber ich kann Ihnen gern die vorliegenden Schrift-
wechsel, die Berichte, Vermerke über die Gespräche 
in den Betrieben vorlegen, in denen das von den Ar-
beitnehmern schon seit langer Zeit gefordert wird. 

(Dr. Jenninger [CDU/CSU]: Sie sind doch 
feige! — Weitere Zurufe von der CDU/ 

CSU) 

Nur, wir stehen dann auch vorn 

(Dr. Schäuble [CDU/CSU]: Und lehnen es 
ab!) 
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Dr. Diederich (Berlin) 
und sagen den Arbeitnehmern, mit welchen ande-
ren Anliegen das aufzurechnen ist. 

(Dr. Jenninger [CDU/CSU]: Eine Arbeiter

-

regierung!) 

Wir haben — im Gegensatz zu Ihnen — Prioritäten. 
Sie beweisen hier ja Tag für Tag, daß das, was hier 
ankommt, bei Ihnen ein großes Sammelsurium, aber 
keine wohldurchdachte Politik ist. 

(Beifall bei der SPD) 

Wir werden das — ich wiederhole es — im Zusam-
menhang mit der Beratung des Steuerpakets 1981 
im Ausschuß abwägen und dann sehen, ob wir das 
mit den anderen arbeitnehmerfreundlichen Maß-
nahmen, die in diesem Steuerpaket sein werden, 
hinbekommen, ob wir es da machen können. Das ist 
unsere Politik. 

Meine Herren, Sie haben hier nun die ganze Zeit 
dazwischengerufen. Ich darf hier zum Schluß - ich 
glaube, ich brauche auf die Sachbegründung nicht 
einzugehen, da wir uns in der Sache, warum das ir-
gendwann einmal notwendig ist, ja gar nicht so unei-
nig sind —, 

(Zuruf des Abg. Dr. Schäuble [CDU/CSU]) 

Herr Schäuble, etwas zitieren. Ich werde Ihnen die 
Begründung liefern, warum wir dagegenstimmen. 
Die Begründung stammt aus Ihrer Fraktion. Ich zi-
tiere: 

Es gab in der Geschichte der Bundesrepublik 
noch nie eine so sparsame Opposition wie diese, 
die dazu noch mehrfach die Bereitschaft signali-
siert hat, auch unpopulär scheinende, aber not-
wendige Maßnahmen mitzutragen. 

Unpopulär mag es sein, aber notwendig ist es, daß 
wir Ihre Vorlage hier heute ablehnen. Übrigens, um 
die Fundstelle zu nennen: Dies haben die Kollegen 
Pieroth und Langner gestern in einer Erklärung zur 
Subventionspolitik zum Ausdruck gebracht. Ich 
glaube, dieser Satz ist so gültig, daß ich ihn auch hier 
für diese Debatte übernehmen kann. 

(Beifall bei der SPD) 

Wir lehnen den Antrag ab. Beherzigen Sie den 
Satz Ihrer Kollegen, und folgen Sie uns jetzt! Dann 
zeigen Sie Verantwortung. Sie sind ja auch dabei, 
sich einzuüben, vielleicht in späteren Jahren einmal 
Regierungsverantwortung zu übernehmen. 

(Dr. Schäuble [CDU/CSU]: Nächstes Jahr, 
nächstes Jahr!) 

Tun Sie das jetzt und lehnen Sie diese Vorlage mit 
uns ab! Wir werden sie dann bei der Beratung des 
Steuerpakets noch einmal mit in die Betrachtung 
einbeziehen. 

(Beifall bei der SPD — Dr. Schäuble [CDU/ 
CSU]: Dumme Sprüche und dagegenstim

-

men! Schlimm ist das!) 

Vizepräsident Dr. von Weizsäcker: Das Wort hat 
der Abgeordnete Wolfgramm. 

Wolfgramm (Göttingen) (FDP): Herr Präsident! 
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Lieber 
Herr Kollege Stutzer, Sie haben hier von schreckli

-

cher Unkenntnis gesprochen, und die haben Sie 
auch noch Abgeordneten des Deutschen Bundesta-
ges vorgeworfen. Ich möchte hier doch einmal fest-
stellen, daß Unkenntnis für Abgeordnete ein nicht 
unnatürlicher Zustand ist. Im übrigen haben Sie das 
Plenum mit einer Betriebsversammlung verwech-
selt. Ich meine, das, was wir hier als Beschlußemp-
fehlung — auch auf Ihre Initiative hin — behandeln 
und dann in die Gesetzesüberlegungen einbringen 
wollen, würde doch eine emotionsfreiere Betrach-
tungsweise verdienen. 

Meine Fraktion meint, ein praxisnahes Steuer-
recht muß geänderten Sachverhalten Rechnung tra-
gen. Geänderte Sachverhalte aber sind dadurch ge-
geben, daß die Zahl der 40-, 50- und 60jährigen 
Dienstjubiläen, die man früher kannte, heute kaum 
erreicht wird. Diese Zahl wird deshalb nicht er-
reicht, weil das neunte Schuljahr eingeführt wurde, 
weil wir eine flexible Altersgrenze haben. In diesem 
Bereich werden wir in Zukunft noch einiges mehr 
tun. In vielen Gebieten ist schon das zehnte Schul-
jahr Wirklichkeit geworden. Deswegen stimmen wir 
der Vorstellung zu, bei 40-, 50- und 60jährigen Ar-
beitnehmerjubiläen eine Verkürzung in der Weise 
zu ermöglichen, daß die steuerfreie Auszahlung in-
nerhalb eines Zeitraums von bis zu fünf Jahren vor 
dem jeweiligen Jubiläum erfolgen kann. Und es 
spricht für das Bundesfinanzministerium, daß es ei-
ner entsprechenden Lohnsteuerdurchführungsver-
ordnung das Wort redet. Ich meine, das setzt auch 
Signale für die Unternehmen, so zu verfahren und 
auch schon bei 35- und 45jähriger Dienstzugehörig-
keit entsprechende Zuwendungen zu gewähren. 

Der zweiten Komponente Ihres Antrages, Herr 
Kollege Stutzer, werden wir nicht zustimmen. Eine 
Erhöhung des Steuerfreibetrages von 1 200 auf 1 800 
DM würde einfach einen zu hohen Steuerausfall mit 
sich bringen. Zum anderen gibt es auch keinen re-
präsentativen Überblick über die tarifliche und  be-
triebliche Praxis, der zeigen würde, wieweit der bis-
herige Freibetrag tatsächlich voll ausgeschöpft wird. 
Über die tatsächlichen Verhältnisse müßte man erst 
genauere Zahlen haben. Außerdem haben wir ja die 
Freibeträge für Zuwendungen bei 40jährigen Jubi-
läen schon 1978 von 1 800 DM auf 2 400 DM angeho-
ben: Auch da würde ja nach den gemachten Vor-
schlägen eine Verkürzung um fünf Jahre eintre-
ten. 

Die Zeit ist vorgerückt, und dies ist die letzte An-
merkung des heutigen Abends. Deswegen möchte 
ich nur noch sagen, daß die Betriebe etwas Ver-
dienstvolles täten, wenn sie wertvolle Sachge-
schenke wieder in den Vordergrund rückten. Dies 
schafft auch für andere Freuden. Ich jedenfalls erin-
nere mich mit großem Vergnügen, daß eine goldene 
Taschenuhr, die meinem Großvater zum 50jährigen 
Arbeitnehmer-Dienst-Jubiläum überreicht worden 
ist, dann durch Erbfall an mich übergegangen ist, 
ohne daß ich so viele Jahre bisher schon aufzuwei-
sen hätte. 

(Beifall bei der FDP und der SPD) 
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Vizepräsident Dr. von Weizsäcker: Meine Damen 
und Herren, weitere Wortmeldungen liegen nicht 
vor. Ich schließe die Aussprache. 

Wir kommen zur Abstimmung über die Beschluß-
empfehlungen des Ausschusses. Der Ausschuß emp-
fiehlt auf Drucksache 8/3322 unter Ziffer 1, den An-
trag auf Drucksache 8/2334 abzulehnen. Wer damit 
einverstanden ist, den bitte ich um das Handzei-
chen. — Gegenprobe! — Stimmenthaltungen? 
Diese Beschlußempfehlung des Ausschusses ist mit 
Mehrheit angenommen. 

Der Ausschuß empfiehlt außerdem auf Drucksa-
che 8/3322 unter Ziffer 2 die Annahme einer Ent

-

schließung. Wer der Entschließung zuzustimmen 
wünscht, den bitte ich um das Handzeichen. — Ge-
genprobe! — Stimmenthaltungen? — Die Entschlie-
ßung ist einstimmig angenommen. 

Meine Damen und Herren, wir sind damit am 
Schluß unserer heutigen Tagesordnung. Ich berufe 
die nächste Sitzung auf morgen, Freitag, den 30. No-
vember 1979, 9 Uhr ein. 

Die Sitzung ist geschlossen. 

(Schluß der Sitzung: 20.06 Uhr) 
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Anlagen zum Stenographischen Bericht 

Anlage 2 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Gallus auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Biechele (CDU/CSU) 
(Drucksache 8/3310 Frage B 39): 

Wie beurteilt die Bundesregierung den Einsatz des Bacillusthurin-
giensis israelensis gegen die Stechmücken des Rheintals, der vom Zo-
ologen Wolfgang Schnetter von der Universität Heidelberg vorbereitet 
wird, und trifft es zu, daß es sich hierbei um ein umweltfreundliches 
Schnakenbekämpfungsmittel handelt? 

Der Bacillus thuringiensis israelensis hat nach 
Auskunft von Herrn Dr. Schnetter eine hohe selek-
tive Wirkung gegen Stechmücken und soll daher 
andere Insekten und Kleinlebewesen nicht beein-
trächtigen. 

Die Bundesregierung wird die laufenden Entwick-
lungsarbeiten am Zoologischen Institut der Univer-
sität Heidelberg (Dr. Schnetter) für einen möglichen 
routinemäßigen Einsatz des Bacillus gegen die 
Stechmücken weiter verfolgen. 

Sobald die vom Bundesgesundheitsministerium 
gegen den Einsatz des Bacillus vorgebrachten Be-
denken wegen möglicher Gewässerverseuchung 
durch Sporen des Bacillus durch entsprechende 
Weiterbearbeitung seitens Dr. Schnetter wissen-
schaftlich entkräftet und behoben sind, sieht die 
Bundesregierung in der Anwendung des Bacillus 
gegen die Stechmücken eine die Umwelt nach ge-
gegenwärtigem Wissensstand nicht belastende Be-
kämpfungsmöglichkeit. 

Die Bundesregierung stützt gleichzeitig die Fest-
stellung und Forderung der Wissenschaft, daß eine 
erfolgreiche Vernichtung von Stechmücken nur 
durch integrierte Bekämpfung mit biologischen und 
wasserbaulichen Maßnahmen erreicht werden 
kann. 

In diesem Zusammenhang hat die Bundesregie-
rung geprüft, ob die Anträge einiger betroffener Ge-
meinden im Raum Ludwigshafen auf Förderung von 
notwendigen wasserbaulichen Maßnahmen zur 
Stechmückenbekämpfung im Rahmen der „Investi-
tionen zur Durchführung von Forschungs- und Ent-
wicklungsvorhaben für Umweltschutz im Agrarbe-
reich" (Titel 892 61) berücksichtigt werden können. 

Diese Prüfung ergab eine grundsätzlich positive 
Beurteilung. Es sind jedoch noch organisatorische 
und wissenschaftliche Klarstellungen in den An-
tragsunterlagen erforderlich. Der für die Maßnah-
men vorgesehene Träger, die „Aktionsgemeinschaft 
zur Bekämpfung der Schnakenplage Ludwigshafen 
e. V.", wird um entsprechende und baldige Überar-
beitung der Anträge gebeten, damit auf der näch-
sten Vergabesitzung (März 1980) endgültig entschie-
den werden kann. 
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